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UNTERNEHMEN PRAXIS

Für den Notfall in der Praxis vorplanen

Immer wieder kommt es vor, dass 
Patientinnen und Patienten nach 
Beendigung des Behandlungsver-
hältnisses darauf bestehen, dass die 
Ärztin/der Arzt die betreffenden Pa-
tientendaten vollständig aus seinem 
System löscht. Diesem Löschungs-
verlangen kann eine Ärztin/ein Arzt 
jedoch nicht vor Ablauf der Aufbe-
wahrungsfrist nachkommen. Grund-
sätzlich hat zwar derjenige, dessen 
Daten verarbeitet werden, nach 
der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) ein solches Recht auf Lö-
schung all seiner personenbezogenen 
Daten vom Datenverarbeitenden. 
So sind Daten beispielsweise dann 
zu löschen, wenn sie nicht mehr für 
den Zweck, zu dem sie erhoben oder 
sonst verarbeitet wurden, notwendig 
sind oder wenn die betroffene Per-
son ihre Einwilligung widerruft, auf 
die sich die Verarbeitung stützte und 
es an einer anderweitigen Rechts-
grundlage für die Verarbeitung fehlt.
Aus der DSGVO ergibt sich aber 
auch, dass Daten gerade nicht zu lö-
schen sind, wenn die Aufbewahrung 
der Daten aufgrund einer rechtlichen 

Verpflichtung erfolgt und auch noch 
weiterhin erfolgen muss (Artikel 17 
Abs.3 b) DSGVO). 

Aufbewahrungspflicht min-
destens zehn Jahre

Eine solche rechtliche Verpflichtung 
stellt die Aufbewahrungspflicht der 
Ärztin/des Arztes dar.  Die Aufbe-
wahrungspflicht ist eine der Ver-
tragsärztin/dem Vertragsarzt zivil-
rechtlich, vertragsarztrechtlich und 
berufsrechtlich auferlegte Pflicht (§ 
630f Abs. 3 BGB; § 10 Abs. 3 der 
Berufsordnung der Landesärztekam-
mer Baden-Württemberg; § 57 Abs. 
2 Bundesmantelvertrag-Ärzte).  
Nach all diesen Vorschriften beträgt 
die Aufbewahrungsfrist zehn Jahre 
nach dem letzten Arzt-Patienten-
Kontakt, soweit nicht nach gesetzli-
chen Vorschriften eine längere Auf-
bewahrungspflicht besteht. 
Längere Aufbewahrungspflichten 
bestehen beispielsweise für Durch-
gangsärzte und im Bereich der Strah-
lentherapie. Die Patientin oder der 
Patient kann nicht auf diese rechtlich 

vorgeschriebene Aufbewahrung 
verzichten. Diese müssen die Pati-
entinnen beziehungsweise Patienten 
akzeptieren. Denn die ärztlichen 
Aufbewahrungspflichten dienen 
nicht nur der Ärztin/dem Arzt als 
Exkulpationshilfe im Falle eines Be-
handlungsfehlervorwurfes, sondern 
gerade auch den Patientinnen und 
Patienten – um nachvollziehen zu 
können, was zu welchem Zeitpunkt 
Bestandteil der Behandlung war.
Ein anderer Grund, der der Löschung 
von Patientendaten entgegenstehen 
kann, ist – ebenfalls nach Art. 17 Abs. 
3 DSGVO – die Geltendmachung, 
Verteidigung oder Ausübung von 
Rechtsansprüchen. 
Wenn Sie also der Ansicht sind, dass 
Sie Patientenunterlagen für diese ge-
nannten Zwecke benötigen, können 
Sie diese entsprechend auch über die 
ärztliche Aufbewahrungspflicht hin-
aus aufbewahren – etwa, wenn die 
ärztliche Aufbewahrungsfrist bereits 
abgelaufen ist, aber ein Patient einen 
Haftungsanspruch gegen Sie richtet, 
über den noch nicht entschieden 
wurde. kats

Es kann jederzeit passieren. Jeder fürchtet ihn, niemand möchte ihn erleben, aber es gibt ihn immer wieder: den Notfall! Um in die-
sem Moment gut zu reagieren, gibt es das Notfallmanagement. Und weil eine richtige Reaktion so wichtig ist, wird die Umsetzung 

für alle Praxen in der QM-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses eingefordert.

Nur wer vorher gut geplant (trai-
niert) hat, was er im Notfall tun 
kann, ist dann in der Lage, schnell 
und richtig zu handeln. Es gibt eini-
ges, was  in einer Praxis passieren 
kann. Mit der größten Wahrschein-
lichkeit könnte ein medizinischer 
Notfall eintreten. Ebenso notwen-
dig vorzubereiten wäre ein Brand-
fall. Darüber hinaus gibt es weite-
re Katastrophen für eine Praxis, die 
bedacht sein sollten. 

Notfall: Patient kollabiert 

Diese Situation ist Stress pur für das 
Team. Die QM-Richtlinie empfiehlt 
hier, eine Notfallausstattung vorzu-
halten und die eigene Notfallkom-
petenz regelmäßig zu trainieren. So 
bleiben Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im Erkennen von Notfall-
situationen und Handeln  geschult. 
In QEP® (Qualität und Entwick-
lung in Praxen, dem QM-Modell 
der KBV) werden Kriterien formu-
liert, mit denen die Praxis gut ge-
gen den medizinischen Notfall ge-
wappnet ist:

• Checkliste mit Kriterien zur 
Identifikation von Notfallpati-
enten (dies unterstützt vor al-
lem am Telefon)

• Notfallplan mit Verantwort-
lichkeiten und Abläufen

• Regelmäßige Schulungen/
Trainings

• Regelmäßige, dokumentier-
te Kontrolle der Notfallaus-
stattung 

• Notfälle werden analysiert 
und führen gegebenenfalls zu 
Verbesserungsmaßnahmen.

Regelmäßige Trainings geben Si-
cherheit und helfen, mögliche 
Hemmschwellen zu überwinden. 
Die Festlegung der Abläufe hilft, 
Unsicherheit oder Chaos zu ver-
meiden. Es muss klar sein, wer 
hauptverantwortlich für die Versor-
gung der Notfallperson ist und wer 

assistiert. Genauso wichtig ist es 
festzulegen, wer Patient*innen im 
Wartezimmer informiert oder sie 
wegbringt, wer telefoniert und die 
Rettungsleitstelle kontaktiert. 

Keine Panik im Brandfall

Ist schon der medizinische Not-
fall eine Herausforderung, ist der 
Brandfall die Steigerung. Die gute 
Vorbereitung beinhaltet:

• Flucht- und Rettungsplan be-
ziehungsweise Notfall- und 

Alarmplan (Teil A der internen 
Brandschutzordnung)

• Kennzeichnung der Fluchtwe-
ge und Notausgänge

• Wartung der Feuerlöscher
• Jährliche Unterweisungen in-

clusive Übungen (Brandbe-
kämpfung und Evakuierung)

Weitere Notfälle

Hierzu gehören der plötzliche Aus-
fall des Arztes oder der Ärztin in 
Einzelpraxen, eine Gas- oder Was-
serleckage, elektrische Notfälle 

ALLES, WAS RECHT IST!   Juristische Fragen aus der Praxis

Löschen von Patientendaten 
Patientenwunsch versus ärztliche Aufbewahrungspflicht

oder Stromausfälle sowie krimi-
nelle Handlungen. Um auch hier 
die Auswirkungen nicht zu groß 
werden zu lassen, ist die Ausein-
andersetzung mit dem Thema und 
der jeweils möglichen Notsituati-
on wichtig. Auf jeden Fall ist eine 
Telefonliste mit allen Notfallnum-
mern sinnvoll. Neben Polizei und 
Feuerwehr, Giftnotzentrale, Haus-
meister und vielem mehr gehö-
ren auch angrenzende Praxen und 
Nachbarn dazu. Auch sie sollten 
schnellstmöglich informiert wer-
den. Sinnvoll ist auch, eine Inven-
tarliste der Praxis zu erstellen und 
Ansprechpartner der Versicherun-
gen aufzulisten, damit die Haft-
pflicht- oder Gebäudeversicherung 
zeitnah informiert werden kann. 
Allen Praxen sei gewünscht, dass 
diese Vorbereitung nicht in An-
spruch genommen werden muss. 
Aber man weiß, wenn man sie 
braucht, ist sie da!
Mustervorlagen und weitere Unter-
stützung erhalten Sie gerne bei Ih-
ren QM-Beratern der KVBW. uw

 Weitere Informationen:
www.kvbawue.de/
qualitaetsmanagement/

Im Notfall hilft es dem Praxisteam, gut vorbereitet zu sein.

Virtueller Raum für Ideen- 
und Erfahrungsaustausch 

Nächste Termine QM-Sprechstunde 
für MFAs und QM-Beauftragte 

Wir laden Sie ein, sich mit anderen in der „QM-Sprechstunde“ auszutau-
schen. In einer offenen Gesprächsrunde, in Form eines Videochats, haben 
Sie die Möglichkeit, voneinander zu lernen und Ihre Erfahrungen weiterzu-
geben. Teilnehmen kann jede Praxis.

Die nächsten Termine für die QM-Sprechstunde sind:

• Mittwoch, 2. August 2023, 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr
• Mittwoch, 8. November 2023, 15.00 Uhr bis 17 Uhr

Sie wollen an einer QM-Sprechstunde teilnehmen?

Bitte schicken Sie uns Ihre Anmeldung per Mail mit dem Betreff „QM-
Sprechstunde“ an praxisservice@kvbawue.de. Gerne nennen Sie uns auch 
schon Ihren Namen, die Praxis sowie Ihre Themenwünsche. Kurz vor der 
Veranstaltung erhalten Sie von uns eine Einladungsmail mit dem Zugangslink 
zur Online-Sitzung. 

 Kontakt

Nina Hitzelberger
07121 917-2394
praxisservice@kvbawue.de

Christina Schrade
07121 917-2323 | praxisservice@kvbawue.de

Ute Wutzler
07121 917-2392 | praxisservice@kvbawue.de
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Befüllungen der ePA genutzt wer-
den können. „Wir wollen es allen 
Beteiligten so leicht wie möglich 
machen“, erklärte Lauterbach.

Blick in den Norden

Skandinavische Länder wie Däne-
mark und Finnland gelten als Vor-
reiter in Europa, was die Digitali-
sierung des Gesundheitswesens 
angeht. Sie waren auf der Messe 
ebenso vertreten wie Israel, das vor 
allem bei der Bekämpfung der Co-
ronapandemie durch digitale Tools 
profitiert hat. 
Insgesamt herrschte auf der DMEA 
eine positive Aufbruchstimmung, 
und man darf gespannt sein, was 
von all den präsentierten Produkten 

Gesamte Bandbreite von Digital Health bei DMEA

Ende April war es wieder so weit: 
Die Digital-Health-Szene traf sich 
bei der DMEA in Berlin – eine 
Kombination aus Messe, Fortbil-
dung und Networking-Event. Sie 
ist eine ideale Plattform, um sich 
über digitale Entwicklungen im 
Gesundheitswesen zu informie-
ren. Von IT-Fachleuten über Ärz-
tinnen und Ärzte, Führungskräfte 
aus Krankenhaus und Pflege bis 
hin zu Expertinnen und Exper-
ten aus Politik und Wissenschaft 
– bei der DMEA sind sie alle an-
zutreffen. Berichtet wird über die 
gesamte Bandbreite von Digi-
tal Health: Vom Einsatz Künstli-
cher Intelligenz in Diagnostik und 
Therapie über die Weiterentwick-
lung der Telematikinfrastruktur 

bis hin zu vernetzter, interopera-
bler und sicherer Medizintechnik.

Künstliche Intelligenz 

In den Diskussionen auf der Digi-
tal-Health-Messe standen Umset-
zung und Vernetzung all des tech-
nisch Möglichen im Mittelpunkt. 
Und ein Thema blieb praktisch 
bei keinem Forum außen vor: 
Welche Rolle spielt künftig die 
Künstliche Intelligenz in der Me-
dizin? Bundesgesundheitsminis-
ter und DMEA-Schirmherr Prof. 
Dr. Karl Lauterbach hat dazu eine 
klare Meinung: „Künstliche Intel-
ligenz wird die Medizin revoluti-
onieren“, sagte er zur Kongress-
eröffnung. 

Gesundheitswesen digitalisiert

In seiner Keynote stellte Lauter-
bach die weiteren Schritte hin zu 
einem digitalisierten Gesundheits-
wesen vor. So soll die elektroni-
sche Patientenakte (ePA) durch die 
geplante Opt-out-Regel schon bald 
Standard und nicht mehr wie heu-
te die Ausnahme sein, versicherte 
er. Mit einer Transparenzoffensive 
möchte der Minister den Nutzen 
der ePA deutlich machen und das 
Vertrauen der Patientinnen und Pa-
tienten gewinnen. Die Akzeptanz in 
der Ärzteschaft soll mit einer besse-
ren Honorierung für die ePA-Befül-
lung erreicht werden. Auch wolle 
man alle PVS so weiterentwickeln, 
dass sie für die automatischen 

In der Ausstellung „digitale Arztpraxis“ kann man verschiedene digitale Funktionen testen. 

in der Regelversorgung ankommt. 
Mit über 700 nationalen und inter-
nationalen Aussteller*innen, über 
300 Speakern und mehr als 16.000 
Teilnehmern und Teilnehmerinnen 
verzeichnete die Messe einen neu-
en Teilnehmerrekord.  

Versorgung mitdenken

So schön viele technische Lösun-
gen auch sein mögen: Mitgedacht 
werden sollte dabei auch immer 
eine sinnvolle Umsetzungsmög-
lichkeit und ein definierter Versor-
gungsauftrag in unserem leider bud-
getierten Gesundheitssystem. Die-
ses Verständnis scheint bei vielen 
Anbietern dort noch nicht zu herr-
schen.   mt

Transparenzoffensive soll Nutzen von ePa zeigen und Opt-out-Regel soll Standard werden.

Der elektronische Praxisaus-
weis, technisch auch Security 
Module Card Typ B (kurz SMC-
B) genannt, ist ein wesentlicher 
Bestandteil der Telematikinfra-
struktur (TI). Damit sicherge-
stellt ist, dass nur berechtigte 
Nutzer Zugang zur TI erhalten, 
benötigen Praxen und weitere 
medizinische Einrichtungen ei-
nen Praxisausweis. 

Der Praxisausweis wird bei der 
Installation der erforderlichen 
Komponenten in Ihrer Praxis 
in das Kartenterminal gesteckt 
und bleibt dort. Sowohl die be-
grenzte Laufzeit des Praxisaus-
weises von fünf Jahren als auch 
beispielsweise ein BSNR-Wech-
sel machen eine Neubeantragung 
notwendig, die wir für Sie ver-
einfacht haben.

Zeit sparen mit vorbefülltem 
Formular 

Im Mitgliederportal haben wir 
für Sie ein Formular vorbereitet, 
das bereits alle relevanten Daten 
enthält, die von Ihnen im Arzt-
register hinterlegt sind. Sie müs-
sen nur noch einzelne Angaben, 
beispielsweise den von Ihnen ge-
wünschten Kartenhersteller und 
Ihre Staatsangehörigkeit, aus-
wählen. Anschließend werden 
Sie und Ihre Daten automatisch 
zum Onlineportal des eingestell-
ten Kartenherstellers weiterge-
leitet, wo Sie Ihre Bestellung 

schnell abschließen können. Das 
aufwändige Ausfüllen des kom-
pletten Antrags bleibt Ihnen erspart. 

Das für Sie vorausgefüllte Formular 
zur Bestellung oder auch Folgebe-
stellung Ihres Praxisausweises fin-
den Sie im Mitgliederportal. Nach 
Ihrem Login ist dieses für Sie im 
Bereich „Praxisorganisation“ unter 

„Praxisausweis (SMC-B) beantra-
gen“ hinterlegt.

Vorteile der neuen Beantragung

Die neue Beantragung bringt ne-
ben der Zeitersparnis für das Aus-
füllen des Antrags zahlreiche wei-
tere Vorteile. Aufgrund der Vor-
befüllung des Formulars mit den 
Angaben aus unserem Arztregis-
ter kann ein Abweisen von Anträ-

gen, zum Beispiel aufgrund von 
Unstimmigkeiten in der Anschrift, 
vermieden werden (beispielweise 

„Straße“ statt „Str.“) oder wenn 
der zweite Vornamen nicht ge-
nannt wird. Da Ihre Daten direkt 
aus dem Arztregister übernom-
men werden, entfällt eine aufwän-
dige Prüfung Ihrer Angaben, wo-
durch Ihr Antrag schneller bear-
beitet werden kann. 

Bei Folgebeantragung vom 
Service profitieren

Die Praxisausweise der ersten Ge-
neration laufen zurzeit aus, wes-
halb zahlreiche Praxisinhaber Ih-
ren Praxisausweis neu bestellen 
müssen. Nutzen Sie als zugelasse-
ner Vertragsarzt, -psychotherapeut 
oder ärztlicher Leiter eines MVZ 
mit Login im Mitgliederportal das 
vorbefüllte Formular und sparen 
Sie sich mit unserem neuen Ser-
vice Zeit und Nerven.

Wichtig: persönlich bei der Post 
zur Identifikation erscheinen 

Neben der vereinfachten Bean-
tragung über das Mitgliederpor-
tal wird von der gematik seit dem 
3. April eine sichere Identifikation 
mittels Post-Ident-Verfahren bei 
der Antragstellung vorgegeben. 
Das heißt, Sie werden vom Kar-
tenhersteller nach Ihrer Antrag-
stellung aufgefordert, sich in einer 
Postfiliale persönlich zu identifi-
zieren. Dieses Verfahren wird be-
reits beim eHBA angewandt, wo-
bei beide Identifikationen unab-
hängig voneinander folgen.  ij

Praxisausweis vereinfacht beantragen

Die Förderstellen in der fachärzt-
lichen Versorgung sind zwar be-
reits ausgeschöpft. Man sollte sich 
trotzdem bewerben, denn einge-
gangene Bewerbungen werden 
nach Förderkriterien vergeben.

Die KVBW gewährt im hausärztli-
chen Bereich und für insgesamt drei-
zehn verschiedene Facharztgruppen 
auf Antrag eine finanzielle Förde-
rung. Voraussetzung ist, dass eine 
vorhandene Weiterbildungsstelle in 
einem förderfähigen Fachgebiet mit 
einer geeigneten Person besetzt 
werden kann. 

Kontingentierung

Die Anzahl der Förderstellen in 
der ambulanten Weiterbildung der 
fachärztlichen Versorgung ist in allen 
Bundesländern kontingentiert. Ins-
gesamt stehen in Baden-Württem-
berg hierfür 267 Förderstellen zur 
Verfügung. Durch die hohe Nach-
frage im fachärztlichen Bereich führt 
dies im Jahr 2023 erstmals dazu, 
dass in Baden-Württemberg nicht 

alle Anträge genehmigt werden kön-
nen. Bereits jetzt sind alle 267 För-
derstellen ausgeschöpft. Unter allen 
vollständig eingegangenen Anträgen 
im fachärztlichen Bereich wird daher 
eine Auswahlentscheidung getroffen. 
Die Auswahlkriterien entnehmen 
Sie bitte der Förderrichtlinie Wei-
terbildung. Die Bearbeitungszeit für 
einen Antrag dauert aufgrund der 
Vielzahl von Anträgen derzeit sechs 
Wochen. Bitten sehen Sie von tele-
fonischen Rückfragen ab, damit die 
Anträge schnellstmöglich bearbeitet 
werden können. Dem Antrag ist 
die aktuelle Weiterbildungsbefugnis 
2020 beizufügen, da der Antrag er-
sonst nicht bearbeitet werden kann. 
Bereits bestehende Anstellungs-
verhältnisse, die verlängert werden 
müssen oder bei denen sich eine 
Änderung des Tätigkeitsumfangs er-
gibt, sind von der Kontingentierung 
ausgenommen.  sl

 www.kvbawue.de/praxis/nie-
derlassung/foerderung-informati-
onsangebot/weiterbildungsfoerde-
rung

Förderung der  
Weiterbildung beantragen

Die SMC-B ähnelt einer SIM-Karte.
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Arzneimittelengpässe belasten Arztpraxen 
Die Zahl der gemeldeten Lie-
ferengpässe bei Medikamenten 
steigt stetig. Ärztinnen und Ärz-
te sind zunehmend dadurch belas-
tet, die Folgen für die Patientin-
nen und Patienten abzufedern.

Ernsthafte Bedrohung

Der Vorstand der KV Baden-
Württemberg sieht in den feh-
lenden Arzneimitteln, vor al-
lem für Kinder, eine ernsthafte 
Bedrohung für die Versorgung. 

„Arzneimittel spielen in der Be-
handlung von Patient*innen 
eine unverzichtbare Rolle. Wenn 
wichtige und mitunter dringlich 
einzusetzende Arzneimittel nicht 

lieferbar sind, stellt 
das ein ernstes Pro-
blem für die Versor-
gung dar. Das kann 
auf keinen Fall so 
bleiben“, erklärt Dr. 
Braun. 
Seine Vorstandskol-
legin Dr. Doris Rein-
hardt ergänzt: „Wenn 
es uns nicht gelingt, 
stabile und belast-
bare Prozesse rund 
um die Praxen zu 
schaffen, ist die Si-
cherstellung gefähr-
det. Der Ärzteman-
gel, die fehlende Di-
gitalisierung und die 

Bürokratie und dann 
auch noch fehlende 
Medikamente sind 
für die Praxen nicht 
tragbar.“ 

Nationale Reserve 
unverzichtbar

Die beiden Vorstän-
de der KV  Baden-
Württemberg for-
dern die Bundesre-
gierung daher auf 
zu handeln und eine 
Nationale Arznei-
mittelreserve für die 
wichtigsten Medika-
mente einzurichten. 

Gerade bei Antibiotika sei 
Deutschland komplett von Liefe-
rungen aus Asien abhängig. Die 
Pläne der Regierung seien richtig, 
die Produktion wieder nach Euro-
pa zurückzuholen, aber das wer-
de Jahre dauern, insofern sei eine 
andere Lösung, die solche Eng-
pässe abfedert, notwendig. 

Kein Regress für Arztpraxen 
gefordert 

Wert legen die Vorstände weiter 
darauf, dass Ärztinnen und Ärz-
te für durch Lieferengpässe ent-
stehende Mehrkosten bei der Um-
stellung einer Medikation nicht 
regressiert werden dürften. mtSchwere Zeiten auch für Apotheker

Mit viel Schwung in die Amtsperiode

Vom ersten Tag ihrer Amtszeit an 
haben Dr.Karsten Braun und Dr. 
Doris Reinhardt großen Wert dar-
auf gelegt, sich als Vorstandsteam 
zu präsentieren. Die Ressortvertei-
lung ist klar geregelt. 
Bei Dr. Braun sind die mitglie-
derorientierten Bereiche wie Ab-
rechnung, Vertragswesen, Quali-
tätssicherung & Verordnungsma-
nagement sowie Service & 
Beratung angesiedelt. Dr. 
Doris Reinhardt hat in ih-
rem Ressort die Zulassung 
& Sicherstellung, den Not-
falldienst & Neue Versor-
gungsformen sowie die 
eher internen Bereiche wie 
Personal, Finanzen/Haus-
halt, Unternehmens- und 
Organisationsentwicklung 
sowie IT verortet. Die ers-
ten Monate waren von vie-
len Gesprächen auf allen 
Ebenen geprägt. Sie haben 
auch gleich die volle Breit-
seite der Baustellen im Ge-
sundheitswesen aufgezeigt. 

Ende der Pandemie

Zum 1. März 2023 ist die 
Corona-Verordnung des 
Landes aufgehoben wor-
den, womit alle Corona-
Beschränkungen eingestellt 
wurden. Anfang April dann 
sind die letzten Bundesre-
gelungen ausgelaufen, wo-
mit auch die Corona-Imp-
fung zur GKV-Leistung 
wurde. Das hatte wieder-
um zur Folge, dass die Ver-
gütung festgelegt werden 
musste. Im Land ist es gelungen, 
eine Vereinbarung mit den Kran-
kenkassen zu schließen, die wohl 
zu den besten in Deutschland ge-
hört – zumal nicht nur die Coro-
na-Impfungen, sondern auch die 
Impfungen gegen Influenza und 
Hepatitis B mit einbezogen wur-
den. Das gute Verhältnis innerhalb 
der Selbstverwaltung im Land hat 
sich wieder einmal bewährt. 

Sicherstellung

Täglich landen auf den Schreibti-
schen der Vorstände die Mails und 
Briefe von Bürgermeistern, Land-
räten, Landtags- und Bundestags-
abgeordneten oder auch Patientin-
nen und Patienten, weil Arztpra-
xen ohne Nachfolger schließen. 
Auch hier spitzt sich die Situati-

on stark zu. Die prekäre Termin-
situation in den Praxen, besonders 
auch bei den Kinder- und Jugend-
ärzten, ist in den letzten Monaten 
noch einmal besonders deutlich 
geworden. Natürlich hat der Vor-
stand nicht den einen Hebel, den er 
nur bewegen müsste. Aber er kann 
in Gesprächen und öffentlich auf 
die schlechten Rahmenbedingun-
gen hinweisen, die Ursache dafür 

sind. Die Politik hat reagiert und 
die Leistungen der Kinder- und Ju-
gendärzte und -ärztinnen aus den 
Budgets genommen. Ein Schritt in 
die richtige Richtung. 
Ein weiteres Mal hat sich aber ge-
zeigt, dass die Wirkungszeiträu-
me im Gesundheitswesen lang 
sind und Fehler der Vergangenheit 
nicht einfach schnell korrigiert 

werden können. Zusammen mit 
anderen KVen hat der Vorstand ei-
nen Antrag bei der Kassenärztli-
chen Bundesvereinigung initiiert, 
dass die Regelungen für Teleme-
dizin erleichtert werden. 

Digitalisierung 

Kurz nach Jahresbeginn hat das 
Bundesgesundheitsministerium alle 

digitalen Anwendungen mehr oder 
weniger gestoppt. Denn deutlich ist 
damals zutage getreten, dass sie 
nicht funktionieren, dass sie für die 
große Masse der Patientinnen und 
Patienten ungeeignet wären und da-
her bisher für die Arzt- und Psycho-
therapeutenpraxen vor allem Ärger, 
Kosten und Frust hervorgebracht 
haben. Umso ärgerlicher ist es, dass 

die Sanktionen Fortbestand haben, 
wenn sich eine Praxis nicht an die 
Telematikinfrastruktur anschließt. 
Der Unmut in den Praxen ist denn 
auch entsprechend hoch. In vielen 
Gesprächen, nicht zuletzt auf dem 
letzten eHealth Forum in Freiburg, 
hat der Vorstand der KV Baden-
Württemberg darauf hingewiesen, 
dass die Ärzte- und Psychothera-
peutenschaft dringend digitale 

Anwendungen benötigt. Sie müssen 
jedoch einen konkreten Nutzen stif-
ten. 

Notfalldienst

Auf Bundesebene hat eine Kommis-
sion Vorschläge für die Weiterent-
wicklung des Notfalldienstes unter-
breitet. Die darin enthaltenen Vor-

schläge sind auf eine Ausweitung 
der Leistungen ausgerichtet. Für 
den Vorstand der KV Baden-Würt-
temberg stehen die Zeichen dage-
gen eher auf Eingrenzung. Dement-
sprechend hat der Vorstand angesto-
ßen, dass die Notfalldienststruktur 
überprüft wird. ks 

 Mehr zur Notfalldienstreform 
auf Seite 5.

Das Vorstandsduo versteht sich gut und tauscht sich regelmäßig über alles aus. 

In der Politik wird den Verantwortlichen üblicherweise eine Frist von 100 Tagen gegeben, um eine erste Bilanz zu ziehen. Grund 
genug, nach einem knappen halben Jahr einen Rückblick auf die bisherige Amtszeit des Vorstandes zu werfen.
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Deutschlands Gesundheitswesen 
hängt in der Digitalisierung um 
Jahrzehnte zurück. Das soll sich 
nun ändern. „Gemeinsam digital“ 
heißt das im März veröff entlichte 
Papier des BMG, das über mehre-
re Monate mit Patientenvertretern 
und Akteuren des Gesundheitswe-
sens entwickelt wurde. Die Digita-
lisierungsstrategie zeigt, welche 
konkreten Ziele bis 2030 erreicht 
werden sollen und welche Maß-
nahmen dafür notwendig sind. 

Ein zentraler Punkt der Strategie ist 
die Weiterentwicklung der elektro-
nischen Patientenakte (ePA). Um 
die „ePA für alle“ zu ermöglichen, 
wird das Opt-out-Prinzip einge-
führt. Das heißt: Jeder Versicherte, 
der nicht widerspricht, erhält zu-
künftig eine ePA. Sie soll zur digi-
talen Gesundheitsplattform weiter-
entwickelt werden und alle relevan-
ten Akteure im Versorgungsalltag 
miteinander vernetzen. 

TI & gematik

Noch im August 2023 kommt mit 
dem TI-Messenger eine neue An-
wendung der Telematikinfrastruk-
tur (TI). Er ermöglicht die Kommu-
nikation zwischen den Health Pro-
fessionals. Ab Januar 2024 sollen 
dann auch die Versicherten dieses 
Tool nutzen können. Ebenso soll 
Anfang nächsten Jahres der ver-
bindliche Roll-out des E-Rezeptes 
erfolgen. Die Telematikinfrastruk-
tur wird für digital unterstützte Ver-
sorgungs- und Kommunikations-
prozesse kontinuierlich weiterent-
wickelt. Dazu wird die gematik zu 
einer Digitalagentur in 100 Prozent  
Trägerschaft des Bundes weiter-
entwickelt. Die Selbstverwaltung 
verliert somit auch die bisherigen 

Gesellschafteranteile in Höhe von 
49 Prozent. Die Versicherten sollen 
einen niedrigschwelligen Zugang 
zu telemedizinischen Leistungen 
bekommen. Daher wird die Inan-
spruchnahme und Durchführung 
durch nichtärztliches Gesundheits-
fachpersonal, beispielsweise in 
Apotheken und Gesundheitskiosken, 
unterstützt. Bis 2026 soll es in min-
destens 60 Prozent der hausärztlich 
unterversorgten Regionen eine An-
laufstelle für assistierte Telemedizin 

geben. Auch die digitalen Gesund-
heitsanwendungen (DiGA) und 
Pfl egeanwendungen (DiPA) spielen 
im Strategiepapier eine Rolle. DiGA 
und DiPA sollen in den digitalen 
Versorgungsprozess integriert wer-
den. Für beide Anwendungen wer-
de es per Opt-out möglich, Daten in 
die ePA einzutragen. Ein Auslesen 
von Daten soll es dann geben, wenn 
dies für eine Personalisierung der 

Anwendung sinnvoll und notwen-
dig ist.

Nutzung von Daten

Ein weiteres Feld betriff t die Ge-
nerierung und Nutzung von Daten 
für die Forschung. Die in der For-
schungslandschaft derzeit domi-
nierenden Datensilos sollen abge-
baut werden. Forschende sollen 
erleichterten Zugang zu pseudony-
misierten Daten bekommen. Eine 

zentrale Datenzugangs- und Koor-
dinierungsstelle soll den Zugang zu 
Forschungsdaten aus verschiede-
nen Quellen (Krebsregister, Kran-
kenkassendaten) ermöglichen. Ziel 
ist, bis Ende 2026 mindestens 300 
Forschungsvorhaben unter Nutzung 
von Daten aus dem Forschungsda-
tenzentrum durchzuführen. Zwei 
konkrete Gesetzesvorhaben werden 
dem Strategiepapier nun folgen und 

die Maßnahmen in einen rechtlichen 
Rahmen fügen: Das Digitalgesetz, 
das den Behandlungsalltag mit di-
gitalen Lösungen verbessern soll ,  
und das Gesundheitsdatennutzungs-
gesetz, mit dem geregelt wird, wie 
Gesundheitsdaten für die Forschung 
erschlossen werden. 

Kritische Worte

KVBW-Vorstand Dr. Karsten 
Braun zur Digitaliserungsstrate-

gie:„Minister Lauterbach hat den 
Ärzt*innen in puncto Digitalisie-
rung „eine Art Defätismus“ vor-
geworfen. Wen wundert es, denn 
alles das, wozu man uns bisher 
zwangsverpfl ichtet hat, taugte 
nichts und brachte keinen Benefi t 
für unsere Praxen. Dabei waren wir 
nie digitalisierungsfeindlich. Ich 
kenne kaum eine Praxis, die, wo 
es sinnvoll war, nicht die Vorzüge 

Digitalisierungspläne des BMG

EHDS steht weder für eine Krank-
heit noch für eine Raumfahrtmission 
– EHDS steht für European Health 
Data Space. Der Europäische Raum 
für Gesundheitsdaten soll die Ge-
sundheitsversorgungs- und Behand-
lungsqualität der Menschen in Eu-
ropa voranbringen sowie Forschung 
und Datenaustausch verbessern.
 Im letzten Jahr wurde der 
Europäische Raum für Gesund-
heitsdaten von der Europäischen 
Kommission auf den Weg gebracht. 
Als ein Eckpfeiler der Europäischen 
Gesundheitsunion soll er ab 2025 
die nationalen Gesundheitssysteme 
innerhalb der EU stärker miteinan-
der verknüpfen, einen sicheren und 
effizienten Austausch von Gesund-
heitsdaten ermöglichen. Ziel ist, 
die medizinische Versorgung der 
Patient*innen  in den Mitgliedsstaa-
ten zu verbessern. Die Infrastruktur 
der einzelnen Gesundheitssysteme 
und die Forschung sollen davon 
profitieren. Grundlage dafür, dass 
der Datenaustausch EU-weit funk-

tioniert, ist die elektronische Patien-
tenakte, in der alle ärztlichen Befun-
de und Behandlungen des Patienten 
enthalten sind, und dass diese digita-
lisierten Daten in allen Mitgliedsstaa-
ten genutzt 
werden kön-
nen. In jedem 
EU-Land müs-
sen die Daten 
daher nach 
dem gleichen 
Schema er-
fasst werden. 
Außerdem: 
Der strenge 
EU-Daten-
schutz muss 
gewahrt werden; die Patient*innen 
behalten die maximale Kontrolle 
über ihre Daten, können jederzeit 
ihre Patientenakte einsehen.

Diagnose und Behandlung

Ob sich eine Herzerkrankung wäh-
rend des Urlaubs in einem anderen 

EU-Land wieder meldet oder wäh-
rend eines Arbeitseinsatzes eine 
Krankheit zuschlägt, den behandeln-
den Ärzt*innen stehen, wenn die 
gesundheitsbezogenen Daten der 

EU-Bürger über die Ländergrenzen 
hinweg zusammengeführt sind, alle 
Informationen aus der Patienten-
akte zur Verfügung. Das erleichtert 
Diagnose und Behandlung. Lände-
rübergreifend sollen auch Rezepte 
einlösbar sein.
Die EU-Plattform mit all ihren Da-
ten kann allgemein zu einem Mehr 

an Behandlungs- und Versorgungs-
qualität der EU-Bürger*innen und 
beitragen, auch einen wichtigen Bei-
trag für die schnellere Entwicklung 
von Medikamenten leisten. Und 

sie ermöglicht 
Forschenden 
zudem ein 
größeres und 
detailgetreue-
res Bild etwa 
auch in Bezug 
auf seltene 
Erkrankungen. 
Die Pandemie 
hat gezeigt, 
wie wichtig 
es für die Ge-

sundheitspolitik und Behörden ist, 
schnell auf digitalisierte Gesund-
heitsdaten zugreifen zu können.

Datenkontrolle und Kritik

Um in solchen Ausnahmesituati-
onen in Zukunft angemessen han-
deln zu können, soll die private und 

European Health Data Space (EHDS)
Länderübergreifender Datenaustausch im Europäischen Raum

öffentliche Gesundheitsforschung 
daher die Daten der EU-Plattform 
in anonymisierter Form verwen-
den können. Ab 2025 sollen auf 
der Plattform alle Mitgliedsstaaten 
ihre Daten eingeben können. Re-
gulierung und Kontrolle des Da-
tenzugriffs obliegt dann  den nati-
onalen Behörden. Angesichts des 
unterschiedlichen Entwicklungs-
standards innerhalb der Mitglieds-
staaten in Bezug auf die Digitalisie-
rung der Gesundheitssysteme ist 
der Europäische Raum für Gesund-
heitsdaten ein ehrgeiziges Unter-
fangen. Organisationen wie etwa 
die Bundeärzte- und psychothera-
peutenkammer und die KBV fürch-
ten das Risiko eines Datenverlustes 
und warnen vor der Aufweichung 
der Hoheit von Patientendaten. 
Sollte der EHDS wie bisher geplant 
umgesetzt werden,  plädieren sie 
für eine Opt-out-Möglichkeit, also 
die Möglichkeit für Patient*innen, 
der Datenweitergabe zu wider-
sprechen. ja

KERNZIELE DER STRATEGIE
Bis 2025 verfügen 80 Prozent der Versi-
cherten über eine elektronische Patien-
tenakte (ePA).

Im Jahr 2026 erfolgen 80 Prozent der 
Kommunikationsvorgänge im Gesund-
heits- und Pfl egewesen papierlos.

Die gematik soll zu einer Digitalen Ge-
sundheitsagentur als verantwortliche 
Stelle für digitale Anwendungen weiter-
entwickelt werden.

Aufbau eines Kompetenzzentrums für 
Digitalisierung und Pfl ege 

Bis 2026 gibt es in mindestens 60 Pro-
zent der hausärztlich unterversorgten 
Regionen eine Anlaufstelle für assistier-
te Telemedizin (etwa Gesundheitskiosk).

Bis Ende des Jahres 2026 werden min-
destens 300 Forschungsvorhaben un-
ter Nutzung von Daten aus dem For-
schungsdatenzentrum durchgeführt.

der Digitalisierung genutzt hat. Ob 
mit der aktuellen Digitalisierungs-
strategie der Bundesregierung nun 
alles besser wird, bleibt fraglich. 
Zwar sind im Prinzip schon jetzt 
gute Projekte der TI wie die eAU 
auf den Weg gebracht, doch auch 
diese zeigt sich als nicht ausgereift 
und verkompliziert die Abläufe. 
Mit dem E-Rezept verpfl ichtend ab 
1. Januar 2024 wird eine im Prin-
zip sinnvolle Anwendung folgen, 
der hoff entlich mit dem einfachen 
Rezeptabruf mit der eGK in der 
Apotheke zum Durchbruch ver-
holfen wird. Damit das zum Erfolg 
führt, testen wir von der KVBW 
dies vorab in einem Pilotprojekt 
mit engagierten Kolleg*innen in 
Kooperation mit Apothekern, ge-
matik, Softwareherstellern und ört-
lichen Dienstleistern. Ob hingegen 
eine ePA – aktuell haben gerade 
einmal ein Prozent der Patienten 
eine befüllte ePA – in der jetzt an-
gedachten Form zum Erfolg führen 
wird, auch vor dem Hintergrund 
der Ängste vor der Aushöhlung 
der ärztlichen Schweigepfl icht? 
Dasselbe gilt für DiPA und DiGA, 
die ärztliche Leistung nicht oder 
unzureichend einbeziehen und 
überwiegend die Hersteller berei-
chern. Nicht zuletzt deswegen hat 
sich die Vertreterversammlung der 
KVBW gegen die ePA in der aktu-
ell vorgesehenen wenig praktikab-
len Form ausgesprochen, obwohl 
die sogenannte „Opt-out-Lösung“ 
eine Forderung der Ärzteschaft war. 
Bezeichnend ist auch, dass die Ärz-
te in der gematik nicht mehr vertre-
ten sind. Sie hatten dort aber ohne-
hin nichts zu melden und mussten 
sich im Nachgang oft die Vorwürfe 
gefallen lassen, sie hätten die dort 
getroff enen (Fehl-) Entscheidungen 
ja sogar mitbestimmt.“ mt
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Respekt füreinander miteinander
Aktion wirbt für Verständnis statt verbaler Attacken

Die meisten Menschen haben es 
schon am eigenen Leib erfahren: 
Vergreift sich einer im Ton, schiebt 
der andere nach und schnell eska-
liert sie Situation. Besonders 
in Arztpraxen, wo viele um 
das knappe Gut Arztzeit kon-
kurrieren, wird der Ton immer 
rauer. MFAs sind meist dieje-
nigen, die das am ehesten spü-
ren. Doch sie verdienen An-
erkennung, damit nicht noch 
mehr von ihnen den Job ver-
lassen, fi nden der Chirurg Dr. 
Günther Fuhrer aus Reutlingen 
und die MFA Melanie Seibold 
vom Ärztenetz Reutlingen. Sie 
werben mit einer Plakataktion 
für mehr „Respekt füreinander 
miteinander“. 

Wie kamen Sie darauf, die 
Aktion ins Leben zu rufen?

Fuhrer: Patienten und Patien-
tinnen beklagten sich bei mir 
über die Aggression und Un-
freundlichkeit unserer Mitar-
beiterinnen. Nun ist es als Chef 
sehr unangenehm, wenn sie in 
den Ruf kommen, dass das 
Personal unfreundlich ist. Da-
her habe ich Frau Seibold be-
fragt und sie sagte mir, das un-
terscheide sich keinesfalls von 
ihren Erfahrungen oder denje-
nigen ihrer Kolleginnen. 
Seibold: Ja es stimmt, doch 
häufi g ist dies nur eine Re-
aktion auf ebenfalls aggres-
sive Patienten und Patientin-
nen. Wenn ich zehnmal am 
Tag angepöbelt werde, ver-
schärft sich möglicherwei-
se auch mein Ton, sodass ich 
dann etwas empfi ndlicher bin, 
wenn sich jemand in der Wortwahl 
vergreift. Am Morgen toleriere ich 
das vielleicht eher oder kann da-
mit umgehen, aber am Abend oder 

Nachmittag bin ich eventuell ein 
bisschen barscher, als ich das sein 
möchte. Dieser Kultur gilt es entge-
genzusteuern. 

Fuhrer: Wir haben dann gehört, 
dass das tatsächlich in jeder Praxis 
vorkommt. Wir waren darüber sehr 
erschrocken, denn es wurden dort 

auch Drohungen formuliert: „Ich 
weiß, wo du wohnst, warte mal bis 
heute Abend, dann wirst du sehen, 
was du davon hast. Das hat uns so 

alarmiert, dass wir uns gesagt haben, 
dann müssen wir etwas dagegen tun 
und eine gewisse Sensibilisierung 
erzeugen bei unseren Patienten. 

haben und aufgrund der verschie-
denen Herausforderungen in der 
Gesellschaft wie etwa technischer 
Wandel, Digitalisierung, demo-
graphischer und gesundheitspoli-
tischer Wandel mit ihrem Wissen 
am Ball bleiben wollen. Für diese 
Menschen sind auch die Univer-
sitäten ein guter Partner.“ Interes-
sierte können sich auf der Plattform 
Suedwissen.de informieren. Dort 
sind Lerninhalte, Zeitaufwand, Ter-
mine und Kosten einzusehen. Die 
Weiterbildungen des Fachclusters 
sind nicht mit der ärztlichen Wei-
terbildung der Ärztekammern zu 
verwechseln, sondern man könnte 

Mehrere Universitäten und Hoch-
schulen in Baden-Württemberg 
haben sich zu einem Fachcluster 
Gesundheit und Soziales zusam-
mengeschlossen, um berufsbeglei-
tende, wissenschaftliche Weiterbil-
dungen anzubieten.

Das Fachcluster vereint Expertise 
in den Bereichen Medizin, Pharma-
zie, Psychologie und Soziale Arbeit 
sowie Big Data und Data Science 
im Bereich Gesundheit und Sozia-
les. Nicole Folger von der Univer-
sität Tübingen: „Unsere Fortbildun-
gen richten sich an Personen, die 
bereits einen Hochschulabschluss 

Fachcluster Gesundheit bietet Weiterbildungen an

Und wie?

Seibold: Wir haben Plakate und 
Buttons entwickelt. Jeder, der das 

Bedürfnis hat, auch in seiner Praxis 
aktiv dagegen anzugehen, kann sie 
bei uns beziehen (Anmerkung der 
Redaktion: über den Link rechts). 

Wie reagieren die Patienten?

Seibold: Bei mir in der Praxis ha-
ben alle vor den Plakaten kurz ge-
stoppt und refl ektiert. Ich habe 
schon das Gefühl, der eine oder 
andere schnauft echt mal durch.
Fuhrer: Ich habe durchweg posi-
tive, verständnisvolle Reaktionen 
darauf. Die Patientinnen und Pati-
enten sagen, sie fänden es unerhört 
und so gehe es nicht. Wahrschein-
lich sind sie zum ersten Mal in der 
Situation, dass sie die andere Seite 
auch sehen. Wenn die Aktion eine 
breite Resonanz fi ndet, dann wäre 
ein gewisses Bewusstsein dafür ge-
schaff en und vielleicht könnte man 
dann in dieser Situation vielleicht 
eher deeskalieren.

Und wieder eine Kultur des Re-
spekts füreinander entwickeln?

Seibold: Ja, genau, wir haben auch 
bewusst den Slogan „Respekt für-
einander miteinander“ gewählt, 
weil wir ja wissen, dass auch wir 
frustriert sind. Wir wollen nicht 
bewusst einen Patienten verärgern. 
Wir versuchen wirklich, das Best-
mögliche für die Patienten rauszu-
holen, aber auch wir kommen an 
unsere Grenzen.
Fuhrer: Wir verstehen den Frust 
der Patientinnen und Patienten, 
wenn sie wegen des Ärzte- und 
MFA-Mangels schwer Termine 
bekommen, doch wir sind bis zu 
14 Stunden täglich vor Ort und oft 
am Ende unserer Kräfte. Ich wün-
sche mir, dass das zumindest gese-
hen wird. Wir können es uns nicht 
leisten, dass sich unsere medizini-
schen Fachangestellten nach einer 

solchen Erfahrungen zurückziehen 
und sagen: „Ich kann nicht mehr, 
ich höre auf mit dem Beruf.“ ef

  www.gesunder-respekt.de 

Das E-Rezept kommt 
Bereiten Sie sich vor

Im Rahmen der Digitalisierungs-
strategie hat das Bundesministe-
rium für Gesundheit (BMG) an-
gekündigt, das E-Rezept zum 1. 
Januar 2024 verpflichtend einzu-
führen. Bereits seit Mitte 2022 
lässt sich das E-Rezept voll digital 
mit Ihrem eHBA unterschreiben, 
erstellen und auf die E-Rezept-
App der Patientinnen und Patien-
ten übertragen. Ab Sommer die-
ses Jahres soll außerdem das „Ein-

lösen des E-Rezepts per eGK in 
der Apotheke“ möglich werden, 
sodass es dann auch eine breitere 
Akzeptanz bei den Patient*innen 
finden wird. 
Damit Sie Mehraufwand von 
vornherein aus dem Weg gehen, 
empfehlen wir Ihnen dringend, 
sich – sofern noch nicht gesche-
hen – einen eHBA zu beschaffen 
sowie mit Ihren Systembetreuern 
Kontakt aufzunehmen. vb

CI-Konzeption
„Kampagne - Respekt“
Kunde: Ärztenetz Reutlingen
Objekt: Plakat / Größe: DINA2

10 - final

Eine Initiative des 
Ärztenetzes Reutlingen

Für einen respektvollen 
Umgang miteinander.

füreinander
   miteinander

Respekt ist immer eine gegenseitige Angelegenheit.

Dr. Günther Fuhrer 

sie eher als Fortbildung bezeich-
nen. Das Projekt Hochschulwei-
terbildung@BW mit der aktuellen 
Plattform suedwissen.de ist Teil der 
landesweiten Qualifi zierungsoff en-
sive WEITER.mit.BILDUNG@
BW und wird gefördert durch das 
Ministerium für Wissenschaft, For-
schung und Kunst Baden-Württem-
berg. ef

 Weitere Informationen:
Nicole Folger
Universität Tübingen
Tel.: +49 7071 29 72685
E-Mail: nicole.folger@uni-tuebingen.de
https://www.suedwissen.de

Ständiger Wandel im Arbeitsleben: Wer sich weiterbildet, bleibt up to date.

CI-Konzeption
„Kampagne - Respekt“
Kunde: Ärztenetz Reutlingen
Objekt: Aufkleber / Größe: 140 mm
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„Hallo, ich bin Daniel. Wir duzen 
uns hier alle“, begrüßt Dr. Daniel 
Urban seine Gäste im MVZ Medi-
cum Zollernalb im Gewerbegebiet 
von Balingen. Neben einer kleinen 
Zweigpraxis ist hier die Verwaltung 
des MVZ untergebracht. 
Das Ambiente macht Eindruck: 
Sehr freundlich und hell ist alles ge-
staltet, die Ausstattung schick und 
modern. Auch für Barbet-Hund 
Happy ist Platz. 

Beschäftigte sind wichtigstes Gut

Daniel Urban (43) will mit seinem 
MVZ bewusst einiges anders ma-
chen. Er versteht seinen Betrieb als 
Start-up und ist sich bewusst, dass 
für den Erfolg ein Faktor entschei-
dend ist: „Die Beschäftigten sind 
unser wichtigstes Gut.“ Deshalb ist 
ihm wichtig, dass sich sein Team 

wohlfühlt und mit der Arbeit iden-
tifizieren kann. Das fördert er mit 
einer Kommunikationskultur auf 
Augenhöhe und einer ansprechen-
den Atmosphäre in den Praxen wie 
auch in der Verwaltung. So gibt es 
einen großen Begegnungsraum für 
Meetings des 30-köpfigen Teams. 
Am liebsten wäre ihm ein zentra-
ler Standort für alle. „Doch solche 
Räume zu bezahlbaren Preisen und 
mit genügend Parkfläche zu finden, 
ist in Balingen ungeheuer schwie-
rig“, erzählt Urban. 
Derzeit ist es so, dass zwei Stand-
orte nur wenige Meter voneinander 
entfernt liegen. Ganz klassisch be-
finden sie sich jeweils in der Etage 
eines Mehrfamilienhauses .Von au-
ßen wirkt es, als handle es sich um 
eine ganz normale klassische Ein-
zelarztpraxis. Doch dass sich die-
ses Modell überholt hat, steht für 

den Internisten außer Frage. Neben 
der Behandlung die immer umfang-
reicher werdende Verwaltung samt 
Personalmanagement zu stemmen, 
sei für einen Arzt kaum mehr leist-
bar. Davon abgesehen hat der Nach-
wuchs darauf auch gar keine Lust. 
Für Daniel Urban ein Grund, war-
um die Niederlassung wenig attrak-
tiv ist. Und aufs Land zieht es jun-
ge Medizinerinnen angeblich auch 
nicht. 
Doch der Gründer ist auch ange-
treten, mit seinem MVZ so man-
ches  Vorurteil zu entkräften. Per-
sonalmangel bei MFAs, zu wenig 
Bewerbungen für Arztstellen – bei 
ihm kein Thema. „Wir bekommen 
regelmäßig Initiativbewerbungen 
von MFAs. Wenn die Bedingun-
gen stimmen, zieht das weitere 
Mitarbeitende an.“ Auch an ärztli-
chen Interessenten mangelt es nicht. 

Zwei Kolleginnen und sechs Kolle-
gen sind bei ihm beschäftigt, darun-
ter auch Ärztinnen und Ärztee, die 
sich nach Praxisübergabe haben an-
stellen lassen. 
Nicht nur bei seinen Angestell-
ten, auch in der Patientenkommu-
nikation setzt Urban neue Akzente. 
So verschickt er regelmäßig einen 
Newsletter an seinen Patienten-
stamm, der „super angenommen 
wird“. 

Gestaltungspielraum

Dass er selbst zum Unternehmer  
wurde, war nicht geplant. Nach sei-
ner Facharztausbildung zum Inter-
nisten in Berlin und Leipzig war er 
in seine schwäbische Heimat zu-
rückgekehrt und als angestellter 
Arzt in einer kleinen Praxis tätig. 
„Wir hatten einen Aufnahmestopp 

und mussten täglich Patienten weg-
schicken. Da wurde mir klar, dass 
ich so nicht weiterarbeiten möch-
te“. erzählt Urban, der schon in sei-
ner Klinikzeit manche Strukturen 
und Abläufe hinterfragte. Schließ-
lich führte der Wunsch, etwas ver-
ändern und gestalten zu wollen, zur 
Gründung von Medicum Zollernalb. 
Urban ist überzeugt, dass „nur grö-
ßere Strukturen zukunftfähig sind“.  
Die Investitionen für sein als GmbH 
fungierendes MVZ stemmt er selbst. 
Eine Finanzierung mit Investo-
ren ist aktuell kein Thema. „Wir 
könnten mit Fremdkapital schnel-
ler wachsen, doch so bin ich auch 
niemandem verpflichtet“, betont der 
Facharzt, der auch noch selbst be-
handelt. In der Zukunft hat der jun-
ge Gründer viel vor. Im Juli eröff-
net er einen vierten Standort, wei-
tere können folgen.  gk

Junge Menschen wollen heute 
mehr als nur einen Job. Sie fordern 
flexible Arbeitszeiten, flache Hier-
archien und Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie. Wie das gelingen 
kann, dazu gab es beim Karriere-
tag für Medizinstudierende in Hei-
delberg Tipps aus dem Praxis- und 
Klinikalltag.  

Als junge Mutter mit zwei klei-
nen Kindern eine Arztstelle zu 
f inden, das war vor rund 20 Jah-
ren fast unmöglich. „Ich bin nir-
gends angenommen worden“, 
erzählt Dr. Susanne Bublitz, Vor-
sitzende des Hausärzteverbands 
Baden-Württemberg. Als es 
schließlich doch klappte, weil ihr 
aufgrund ihrer familiären Situati-
on Belastbarkeit attestiert wur-
de, gab es im Klinikalltag weitere 
Hürden. Teilzeit zu arbeiten, war 
nicht praktikabel. „Früher zu ge-
hen, funktioniert in der Inneren 
nicht“, so Bublitz‘ Erfahrung, die 
inzwischen glücklich ist, Chefin 

ihrer eigenen hausärztlichen Pra-
xis zu sein. 
Die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie ist ein Faktor, der unter 
dem Oberbegriff  „New Work“  
ein neues Verständnis von Arbeit 
postuliert. Wie das in der Medizin 
umgesetzt werden kann, darüber 
diskutierten auf dem ZEIT-Karrie-
retag an der 
Uni Heidel-
berg Bublitz 
und drei 
Kollegen aus 
Klinik und 
Niederlas-
sung, darun-
ter KVBW-
Vorsitzen-
der Dr. 
Karsten 
Braun. Aus 
den Erzäh-
lungen der 
Podiumsgäste, die 20 und mehr Be-
rufsjahre hinter sich haben, wurde 
schnell klar: Die Zeiten haben sich 

enorm zugunsten des medizini-
schen Nachwuchses geändert. Wa-
ren früher 150 Bewerbungen not-
wendig, um eine Stelle zu erhalten, 
haben die Jungen heute „zwischen 
Sylt und Garmisch“ die freie Aus-
wahl, bemerkte Braun. Entspre-
chend gut sind auch ihre Verhand-
lungspositionen. 

Über den Wunsch nach Teilzeit 
wundert sich heute niemand mehr. 
Auch in der Niederlassung muss es 

kein voller Versorgungsauftrag sein, 
betonte Braun. „Versorgungsauf-
träge kann man teilen, es ist auch 
nur ein halber oder weniger mög-
lich.“ 
Teilzeitarbeit ist auch in der Klinik 
inzwischen keine Seltenheit mehr. 
Es sei völlig normal, dass jemand 
nicht mit 100 Prozent anfange, be-

richtete der 
Ärztliche 
Direktor 
vom Klini-
kum am 
Weissenhof, 
Dr. Matthias 
C. Michel, 
„auch in der 
Somatik“. 
Für eine Tä-
tigkeit in ei-
ner Praxis 
warb auch 
Dr. Michael 

Rodenbach, der als angestellter 
Kardiologe in einem großen Praxis-
verbund arbeitet und froh ist, keine 

Dienste mehr leisten zu müssen. 
„100 Prozent sind für mich jetzt 
wie 75 Prozent in der Klinik“, so 
Rodenbach. Er schätze zudem die 
flachen Hierarchien und arbeite ei-
genverantwortlich in einem tollen 
Team. 
Den Gestaltungsraum für New 
Work in einer Praxis betonte auch 
Braun, der selbst über 20 Jahre in 
einer Gemeinschaftspraxis tätig 
war. Er hält kooperative Struktu-
ren für sinnvoll, denn sie ermögli-
chen verschiedene Schwerpunkte 
sowie die Aufteilung der Unter-
nehmensführung. Dass die Nie-
derlassung attraktiver ist als ihr 
Ruf, diese Erfahrung hätten Wei-
terbildungsassistenten in seiner 
Praxis immer gemacht, auch, weil 
sie enorm viel gelernt haben. Im 
kooperierenden Krankenhaus 
wurde die zeitweilige Versetzung 
in der Praxis immer beliebter, so 
dass es schließlich nicht mehr hieß, 

„wer muss“, sondern „wer darf in 
die Praxis?“. gk

MVZ als Startup
Dr. Daniel Urban hat in Balingen das Medicum Zollernalb MVZ mit drei Standorten gegründet. Demnächst gibt es einen vierten. 

Der Gründer führt seinen Betrieb wie ein Start-up und hat noch viel vor. 

Dr. Daniel Urban tut viel für seine Beschäftigten. Personalmangel kennt er nicht. 

Am Start: das Medicum Zollernalb MVZ

Niederlassung bietet für NEW WORK viele Möglichkeiten

Von links nach rechts: Moderatorin Wlada Kolosowa, Bublitz, Braun, Rodenbach und Michel beim Talk.
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Vertreterversammlung widmet 
sich brisanten Themen

Von Honorar über Ärztemangel bis zur Entbürokratisierung. Es gibt großen Handlungsbedarf.

Etwa die Hälfte der Mitglieder 
der Vertreterversammlung sind 
im letzten Jahr neu in das Gre-
mium gewählt worden. Grund 
genug, dass sich die Delegier-
ten zusammen mit dem Vor-
stand, den Bezirksbeiräten und 
der Verwaltung zu einer Klau-
sur eingefunden haben, um die 
Leitplanken für die Amtsperio-
de zu bestimmen. 
Die Sorge ist rundum deutlich 
geworden, dass die ambulante 
Versorgung in eine gefährliche 
Schiefl age geraten wird, wenn 
nicht gegengesteuert wird, oder 
in einer solchen sogar schon ist,.
Nachwuchsmangel, die Kon-
kurrenz zu investorengestütz-
ten MVZ, die Rolle der Praxen 
im Rahmen der sektorenübergrei-
fenden Versorgung, die Verbesse-
rung der Zusammenarbeit zwischen 
Haus und Fachärzten, die Stärkung 
der Primärversorgung und die Kos-
tendeckung bei ambulanten Eingrif-
fen, aber auch die Förderung der 
Weiterbildung in der Psychothera-
pie, mehr Gruppentherapie und die 
Versorgung psychisch schwer kran-
ker Patientinnen und Patienten – der 
Handlungsbedarf ist groß und liegt 
in vielen Punkten auch nicht (al-
lein) im unmittelbaren Einfl uss des 
Vorstandes. Großen Wert legten alle 
Teilnehmer darauf, dass sie einen 
aktiven und konstruktiven Beitrag 
mit eigenen Lösungsvorschlägen 
für die zahlreichen Probleme in der 

Versorgung leisten möchten. Kla-
gen allein ist zu wenig. Vor allem 
die Rahmenbedingungen für die 
Praxen werden daher in den kom-
menden Jahren im Mittelpunkt der 
Tätigkeit stehen müssen. Darin wa-
ren sich alle Teilnehmenden einig. 
Dementsprechend ist die Verbesse-
rung der Attraktivität der Niederlas-
sung auch eines der drei Themen, 
die der Vorstand als strategisches 
Ziel für diese Amtsperiode ausge-
geben hat.

Finanzielle Attraktivität

Die fi nanzielle Attraktivität für die 
Praxen muss verbessert werden. 
Das betriff t Themen wie Entbudge-
tierung mindestens der Grund- und 

Versichertenpauschalen, aber auch 
die Einbeziehung von Angestellten 
in die Kalkulation des EBM – sei-
en sie medizinisch tätig oder in As-
sistenzfunktionen. Gerade die MFA 
hatten während der Pandemie einen 
unschätzbaren Beitrag geleistet und 
warten bis heute auf eine entspre-
chen (fi nanzielle) Anerkennung da-
für.

Bürokratie

Die Ärzte und Psychotherapeuten 
einfach nur ihre Arbeit machen las-
sen –  leider kann davon keine Rede 
sein. Viel zu viel Zeit ist in den 
Praxen erforderlich für Tätigkei-
ten, die nicht der Patientenversor-
gung dienen. Der Vorstand hat sich 

auch dieses Ziel auf die Fahnen ge-
schrieben und will seinen eigenen 
Handlungsspielraum ausschöpfen. 
Dazu gehören beispielsweise digi-
tale Antragsservices über das Mit-
gliederportal der KVBW. 

Regresse

Auch wenn sich die Situation im 
Vergleich zu früheren Zeiten deut-
lich entspannt hat, ist die Unsicher-
heit nach wie vor groß. Besonders 
ärgerlich ist die große Zahl an In-
dividualregressen und Einzelfall-
prüfungen. Es geht dabei meist 
nicht um hohe Summen, aber der 
Aufwand für die Praxen ist hoch. 
Dementsprechend gehört es zu 
den Zielen des Vorstandes, das 

Regressrisiko weiter zu verrin-
gern und besonders die Zahl der 
Einzelfallregresse zu senken. 

Notfalldienst

Wie die Patientinnen und Pa-
tienten künftig im Rahmen 
des Bereitschaftsdienstes ver-
sorgt werden können, ist ei-
nes der weiteren Kernthemen 
für den Vorstand und die VV-
Delegierten. Welche Angebote 
sind hier überhaupt noch zeit-
gemäß im Spannungsfeld zwi-
schen den verfügbaren Ressour-
cen und der Erwartungshaltung 
von Patient*innen und Politik? 
Wie kann die Inanspruchnahme 
auf die Patientinnen und Patien-

ten begrenzt werden, die wirklich 
medizinische Unterstützung außer-
halb der Sprechstundenzeiten benö-
tigen? Und damit verhindert wer-
den, dass die teuren Strukturen als 
verlängerte Sprechstunde benutzt 
werden. Wie kann das System fi -
nanziert werden? Die KVBW hat 
in Deutschland eine führende Rol-
le bei der Gestaltung des Notfall-
dienstes. Diese Rolle soll sie weiter 
nutzen, um den Notfalldienst wei-
terzuentwickeln. Die Themen für 
die nächsten Jahre sind damit ge-
setzt. Klar ist aber auch, dass un-
vorhergesehene Ereignisse alle Pla-
nungen obsolet werden lassen kön-
nen. Gerade die vergangenen Jahre 
haben das deutlich gezeigt. ks 

Wahlbeteiligung enttäuschend, 
Umfrage forscht nach Ursachen

Nur 35 Prozent der ärztlichen Mit-
glieder der KVBW haben ihre 
Stimmen abgegeben, fünf Prozent-
punkte weniger als bei den Wahlen 
sechs Jahre zuvor. Noch deutlicher 
war das Ergebnis bei den Psycho-
therapeuten. Haben sich 2016 noch 
62 Prozent an den Wahlen betei-
ligt, waren es im vergangenen Jahr 
nur noch 40 Prozent. Die KVBW 
als Institution der Selbstverwal-
tung lebt von der Legitimation ih-
rer Mitglieder. Es würde auf Dauer 
den Vorstand und die Rolle der De-
legierten der Vertreterversammlung 
und der Bezirksbeiräte schwächen, 
wenn sie sich nicht auf ein brei-
tes Votum der Mitglieder stützen 

könnten. Die Vertreterversamm-
lung hat daher den Vorstand beauf-
tragt, nach Wegen zu suchen, wie 
die Wahlbeteiligung 2028 erhöht 
werden kann. Klar ist, dass dafür 
zunächst Ursachenforschung be-
trieben werden muss. Es wird eine 
Reihe von Gründen geben, die wie-
derum unter einzelnen Wählergrup-
pen sehr unterschiedlich sein wer-
den. Hierzu gibt es Mutmaßungen, 
aber keine einigermaßen gesicher-
ten Erkenntnisse. 

Umfrage 

Die KVBW nimmt daher wis-
senschaftliche Unterstützung in 

Anspruch. Wissenschaftler am In-
stitut für Kommunikationswissen-
schaften an der Universität Ho-
henheim hatten bereits vor eini-
gen Jahren eine Umfrage unter den 
Mitgliedern der KVBW vorgenom-
men, damals noch zu einer Reihe 
von Themen. Diesmal soll es vor 
allem um die Wahlbeteiligung und 
die Gründe fürs Wählen oder fürs 
Nichtwählen gehen. Aber auch ein 
paar allgemeine Fragen zur KVBW 
werden enthalten sein. Mit den 
Wissenschaftlern ist eine Vertrau-
lichkeitsvereinbarung abgeschlos-
sen worden. Das bedeutet, dass die 
KVBW keinen Einblick in die ein-
zelnen Rückmeldungen haben wird 

und auch nicht weiß, wer von den 
Mitgliedern an der Umfrage teilge-
nommen hat. Das ist entscheidend, 
um die Anonymität der Wahlen zu 
wahren. 
Die Umfrage wird noch vor den 
Sommerferien stattfi nden, damit 
die Erinnerung an die Wahlen im 
vergangenen Jahr nicht zu sehr ver-
blasst. Selbstverständlich werden 
die Ergebnisse veröff entlicht, vor 
allem aber sollen sie in der Vertre-
terversammlung und den Bezirks-
beiräten besprochen werden und 
daraus dann Maßnahmen abgeleitet 
werden. Einige davon werden mög-
licherweise einiges an Vorlauf be-
nötigen. Wenn sich beispielsweise 

herausstellen sollte, dass eine digi-
tale Stimmabgabe die Wahlbeteili-
gung erhöhen könnte, müsste die 
Wahlordnung geändert und schon 
rechtzeitig vorher die Vorbereitun-
gen getroff en werden. Die Umfrage 
dient aber auch dem Vorstand, der 
Verwaltung und den Delegierten 
der Vertreterversammlung sowie 
den Bezirksbeiräten dazu, ihre ei-
gene Arbeit und ihr Auftreten kri-
tisch zu hinterfragen. Die KVBW 
bittet daher alle Mitglieder, sich an 
der Umfrage zu beteiligen. 
Weitere Informationen gibt es in 
Kürze per Schnellinfo. Darin ent-
halten ist auch ein Link zur Umfra-
ge.  ks 

Ein Ergebnis der Wahlen zur Vertreterversammlung und den Bezirksbeiräten im vergangenen Jahr wird niemanden zufriedenstellen 
können, egal welcher berufspolitischen Agenda er oder sie folgt: Die Wahlbeteiligung war niedrig!

Strategisches Ziel ist die Verbesserung der Attraktivität der Niederlassung.
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Die Abrechnung ist das Herzstück jeder Praxis. Aber 
ganz egal, ob es sich um Privat- oder GKV-Versicherte 
handelt: Der korrekte Ansatz der Gebührenordnungs-
positionen ist komplex und verlangt aufgrund der finan-
ziellen Tragweite nach echten Profis. Wenn Sie selbst 
ein solcher Profi werden wollen, dann qualifizieren Sie 
sich bei uns zur Abrechnungsmanagerin / zum Abrech-
nungsmanager.

Ziele:

In dem dreitägigen Intensivkurs nutzen Sie Ihr Basis-
wissen, um anhand zahlreicher Übungen und Fallbei-
spiele Ihre Anwenderkenntnisse in der Abrechnung 
zu erweitern. Sie tauchen in die komplexe Welt der 
Gebührenordnungspositionen ein und lernen, wor-
auf Sie bei der Abrechnung besonders achten müs-
sen. Von den rechtlichen Rahmenbedingungen über 
die allgemeinen Abrechnungsbestimmungen bis hin 
zu arztgruppenübergreifenden und -spezifischen Ge-
bührenordnungspositionen machen Sie sich mit allen 
wichtigen Inhalten des EBM vertraut. Darüber hinaus 
beschäftigen Sie sich mit den vielfältigen Regelungen 
der GOÄ und üben anhand von Beispielen die Umset-
zung für die Praxis.

Zielgruppe:

Das Seminar richtet sich an Mitarbeitende und Erst-
kräfte aus Haus- und Kinderarztpraxen. Bitte melden 
Sie sich nur an, wenn Sie über ein solides Basiswissen 
mit praktischen Erfahrungen in der Abrechnung ver-
fügen.

Arbeitsformen: 

Vortrag mit Fallbeispielen und Diskussion, Gruppen-
arbeit, praktische Übungen, Lernerfolgskontrolle 

(Prüfung), im Live-Online-Seminar zusätzlich virtuelle 
Interaktionsformen (Chat, Whiteboard, Teilgruppen).

Schwerpunkte:

EBM:

• Struktur und Begrifflichkeiten
• Begrenzungsregelungen (Gespräche und Labor)
• DMP, NäPA, Chroniker und Pflegeheim
• Vorsorgeleistungen, Impfungen
• Selektivverträge und KV
• Fehlerquellen

GOÄ:

• Wichtige Rechtsgrundlagen
• Analogbewertungen und ihre Bedeutung
• Auslegung und Umsetzung der GOÄ-Leistungen
• Gesprächsziffern, Visiten und Besuche und evtl. 

dazugehörende Zuschläge
• Sachkostenabrechnung
• Diagnostische Leistungen und deren korrekte 

Steigerungen
• Abrechnung mehrerer Ultraschallleistungen bei 

einem Kontakt
• Zuschläge zu ambulanten OP-Leistungen
• BG-Abrechnung: 
• Anfragen, Untersuchung, Versicherungsgutachten 

Termin: 17. - 19. Juli 2023, 
jeweils 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Ort: KVBW Karlsruhe
Keßlerstraße 1
76185 Karlsruhe

Punkte: 3
Kosten: 369 Euro
Anmeldung: MAK, Telefon: 0711 7875-3535

info@mak-bw.de

ARZT & THERAPEUT

verschiedenen Systeme den Über-
gang ins Erwachsenenalter beglei-
ten. Die verschiedenen Teile ge-
ben jeweils einen Überblick, was 
in welchen Fällen geleistet wird 
und wie die Zugangswege sind. 
So können sich Fachkräfte aus den 
verschiedenen Systemen gezielt 
informieren, welche Hilfen andere 
Systeme für die von ihnen unter-
stützten Kinder, Jugendlichen und 
Familien bereithalten, und können 
an diese weiterverweisen oder ge-
zielt kooperieren. Auch werden be-
stehende Kooperationsstrukturen 
und -formate vorgestellt und Hin-
weise gegeben, wie Netzwerkarbeit 

Die Taskforce in Baden-Württem-
berg, die sich mit der psychischen 
Situation von Kindern und Jugend-
lichen infolge der Coronapandemie 
befasste, hat Maßnahmen erarbeitet, 
die die Betroffenen bei der Bewälti-
gung der psychischen Beeinträchti-
gung durch die Pandemie unterstüt-
zen können. 
Dadurch sollen Kinder, Jugendliche 
und Familien gestärkt und die Vor-
aussetzungen dafür geschaffen wer-
den, dass Kapazitäten im Gesund-
heitswesen sowie der Kinder- und 
Jugendhilfe kurzfristig weiter aus-
gebaut und möglichst zielgerichtet 
genutzt werden können. Hilfen und 

präventiv wirkende Angebote sol-
len in gemeinsamer Verantwortung 
von Gesundheitswesen und Kinder- 
und Jugendhilfe verstärkt werden. 
Konkret werden unter anderem die 
stationären Behandlungskapazitä-
ten erhöht (bis zu 120 zusätzliche 
Betten oder Plätze für die kom-
menden zwei Jahre), die Angebote 
der Familienbildung und -beratung 
durch zusätzliche Fördermittel in 
Höhe von drei Millionen Euro aus-
gebaut und Regiokonferenzen zur 
Verbesserung der Vernetzung von 
Gesundheitswesen, Kinder- und 
Jugendhilfe sowie Schulen durch-
geführt werden. 

Handreichung

Die Taskforce hat auch eine inter-
disziplinäre Handreichung zusam-
mengestellt. Sie gibt Fachkräften, 
die in Gesundheitswesen, Schu-
len und Kinder- und Jugendhilfe 
tätig sind, einen Überblick darü-
ber, welche Leistungen der Kin-
der- und Jugendhilfe es allgemein 
für Kinder, Jugendliche und El-
tern gibt, wie das Gesundheitswe-
sen Kinder, Jugendliche und deren 
Eltern unterstützt (Prävention, am-
bulante und stationäre Versorgung, 
Akutversorgung in Krisen, Sucht 
und Suchtgefährdung) und wie die 

Psychische Situation von Kindern und Jugendlichen infolge der Coronapandemie soll verbessert werden

und Kooperationen auf strukturel-
ler Ebene auf- und ausgebaut wer-
den können. somi

 Handreichung:

https://sozialministerium.baden-
wuerttemberg.de/fileadmin/
redaktion/m-sm/intern/downloads/
Publikationen/Handreichung_TF-
PsychKuJ-Corona.pdf

MAK-Tipp: Intensivkurs Abrechnungsmanager   
     (Arztpraxis) – Hausarztpraxen

Vertrauen auf- 
und Belastungen 

abbauen

Ende 2011 hatte die KV Baden-
Württemberg erstmals eine Bro-
schüre herausgegeben, die die 
rechtlichen und technischen As-
pekte eines korrekten Ultraschall-
bildes beleuchtete. Nun erscheint 
eine Neuauflage. 
Die Dokumentation einer ärzt-
lichen Untersuchung ergibt sich 
nicht nur aus berufs- und haf-
tungsrechtlichen Aspekten, son-
dern ist immanenter Bestandteil 
der Gewährleistung der Qualität 
in der ambulanten Versorgung. 
Maßgeblichen Einfluss auf Art 
und Umfang der Dokumentation 
haben die einschlägigen Verträge 
und Richtlinien; sie regeln auch 
die entsprechenden Dokumen-
tationsprüfungen. 

Seit 2011 hat es einige Änderun-
gen an der Qualitätssicherungs-
vereinbarung Ultraschall gegeben, 
so wurden beispielsweise Abnah-
me- beziehungsweise Konstanz-
prüfungen bei den Geräten ein-
geführt. 
Die Neuauflage der Broschüre 
berücksichtigt diese Änderungen. 
Ergänzt wird das Ganze abermals 
durch Tipps und Hinweise zur 
Verbesserung der technischen 
Bildqualität. 
Die Ultraschallbroschüre wird an 
alle Ärztinnen und Ärzte mit Ul-
traschall-Genehmigung versandt. 
Zum Zeitpunkt der Drucklegung 
dieses ergo war noch nicht vor-
hersehbar, wann die Broschüren 
ausgeliefert werden können. sf 

Ultraschallbilder: Qualität  
optimieren

 Neuauflage der Ultraschallbroschüre erschienen

Praktische Tipps bietet die Ultraschallbroschüre.  
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Nach drei Jahren Coronapande-
mie lädt der Bezirksbeirat der BD 
Freiburg zu seinem Servicetag am 
1. Juli 2023 von 9.00 Uhr bis 14.30 
Uhr ein.  Auch in Reutlingen kön-
nen sich Mitglieder beraten lassen. 

Aktuelle politische Ereignisse be-
einfl ussen erheblich den Praxi-
salltag. Es werden Vorträge und Be-
ratung für Ärzte, Psychotherapeu-
ten und Praxismitarbeiter zu 
Gesundheitskiosk, Telematikinfra-
struktur, Arzneimittelengpässen 
und Regressen angeboten. Was 
kommt auf die Praxen zu? Beim 
Freiburger Servicetag werden die 
wichtigsten Inhalte zusammenge-
fasst und alle Fragen beantwortet. 
Nutzen Sie die Gelegenheit, den 
neuen Vorstand der KVBW und die 
neu gewählten Beiräte für 

Südbaden persönlich kennenzuler-
nen. Seien Sie unser Gast – wir 
freuen uns darauf!

Servicetag 2023 in Reutlingen 

Am Samstag, den 7. Oktober 2023 
ab 9.30 Uhr, fi ndet der Reutlinger 
Servicetag statt. Das Startersemi-
nar für neu niedergelassene Haus-/
Fachärztinnen und Haus-/Fachärz-
te wird außerdem in den Servicetag 
integriert. Wie jedes Jahr gibt es 
wieder vielfältige Vorträge für Sie 
und Ihre Praxismitarbeiter/-innen. 
Dabei werden verschiedene aktuel-
le Themen wie berufspolitische 
Entwicklungen für Psychothera-
peuten, Rechtsthemen, Praxisüber-
gabe sowie Themen und Trends 
rund um die Digitalisierung des 
Gesundheitswesens aufgegriff en. 

Auch 
für 
Praxis-
mitar-
beiter/in-
nen sind 
Veranstal-
tungen vor-
gesehen. 

Fragen stel-
len, Antwor-
ten bekommen

Weiter erwartet 
Sie ein Informati-
onsmarkt der ver-
schiedenen Fachbe-
reiche der KVBW. 
Dabei besteht wie je-
des Jahr die Möglichkeit, 

individuelle Beratungs-
gespräche mit den 
Fachberater*innen oder 
auch mit den Mitglie-
dern des Bezirksbei-
rates an den Informa-
tionsständen zu füh-
ren. Mit separater 
Post erhalten die 
Arzt- und Psy-

chotherapiepra-
xen nach den 
Sommerferi-
en die herz-
liche Einla-
dung, das 
Programm 
und die 
Mög-
lichkeit 
zur 

Anmeldung. Bitte merken Sie sich 
den Termin vor. Wir freuen uns auf 
Sie! nh /uj

 Weitere Informationen zum 
Servicetag in Reutlingen: 

Heike Großhans, BD Reutlingen 
Tel.   07121/917-2244

 Weitere Informationen zum 
Servicetag in Freiburg:

Anmeldung bis 26. Juni 2023 
unter www.kvbawue.de/service-
tag-fr

tungen vor-

Fragen stel-
len, Antwor-
ten bekommen

Weiter erwartet 
Sie ein Informati-
onsmarkt der ver-
schiedenen Fachbe-
reiche der KVBW. 
Dabei besteht wie je-
des Jahr die Möglichkeit, 

individuelle Beratungs-
gespräche mit den 
Fachberater*innen oder 
auch mit den Mitglie-
dern des Bezirksbei-
rates an den Informa-
tionsständen zu füh-
ren. Mit separater 
Post erhalten die 
Arzt- und Psy-

chotherapiepra-
xen nach den 
Sommerferi-
en die herz-
liche Einla-
dung, das 

Ihr Draht zu uns

SAMSTAG, 01. JULI 2023

9.00 BIS 14.30 UHR

Servicetag

BD Freiburg 

Nutzen Sie auch unser Gesprächsangebot 

im Rahmen des Servicetages in der 

BD Freiburg

� IT-Beratung / Datenschutz

� Verordnungsmanagement

� Abrechnungsberatung

� Niederlassungsberatung

Veranstaltungsort

KV Baden-Württemberg

Bezirksdirektion Freiburg

Sundgauallee 27

79114 Freiburg

0761 884-4158

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Bezirksbeirat

der BD Freiburg

Prof. Dr. Michael Faist

Dr. Carmen Seifried

Dr. Barbara B
ohl

Dr. Peter Baumgartner

Dr. Gisa W
eißgerber

www.kvbawue.de

Freiburg und Reutlingen laden zu     Servicetagen ein

Patienten-Navi online
Verlässliche Unterstützung bei der Suche nach einer passenden Behandlung 

Das Patienten-Navi unterstützt bei 
bestehenden gesundheitlichen Be-
schwerden Patientinnen und Pati-
enten online. So kann die richtige 
Behandlung und die Dringlichkeit 
des Arzt-Patienten-Kontakts her-
ausgefunden werden. Patient*innen 
müssen dafür nur auf die Website 
der 116117 (www.116117.de) ge-
hen und können per Knopfdruck 
die Anamnese und damit eine me-
dizinische Ersteinschätzung auf-
grund der gesundheitlichen Be-
schwerden starten. Die Anwendung 
kann auch schnell und bequem über 

das eigene Smartphone oder Tab-
let genutzt werden. Mit der „Struk-
turierten medizinischen Erstein-
schätzung in Deutschland (SmED)“ 
wird eine Software eingesetzt, die 
als Medizinprodukt zugelassen ist. 
SmED stellt keine Diagnose, son-
dern hat die bestehende gesundheit-
liche Beschwerde im Fokus, um 

die Dringlichkeit einer Behandlung 
einzuschätzen und einen Hinweis zu 
geben, wohin die Betroff enen sich 
für eine Behandlung wenden soll-

ten. Die Patientinnen und Patienten 
beantworten online Fragen zu ihrem 
Alter, zu Vorerkrankungen, zur ak-
tuellen Situation und  Haupt- sowie 

Begleitbeschwerden. Wichtig: Es 
wird keine Diagnose gestellt, son-
dern vor allem die Behandlungs-
dringlichkeit eingestuft.
Nach der Befragung erhalten die 
Nutzer eine Empfehlung, in welcher 
Dringlichkeit sie einen Arzt aufsu-
chen sollten und an wen sie sich in 
der akuten Situation wenden können. 

Über 125.000 reguläre Termine, in 
erster Linie in fachärztlichen und 
psychotherapeutischen Praxen, 
hat die Terminservicestelle (TSS) 
in den letzten fünf Jahren vermit-
telt. Aktuell rufen im Schnitt rund 
55.000 Patientinnen und Patienten 
im Quartal bei der TSS an. Der Be-
darf an Terminen ist ungebrochen, 
mehr noch, er steigt stetig. 

Termine werden benötigt

Dies ist kein Wunder angesichts 
voller Praxen, unbesetzter Arztsitze 
und fehlender Nachfolgerinnen und 
Nachfolger für schließende Praxen. 
Die Terminservicestelle  versucht 
einzuspringen und denjenigen Pa-
tienten Termine zu vermitteln, die 
dringenden Bedarf haben. Dafür ist 
die TSS angewiesen auf Termin-
meldungen aus den Praxen. Hier 
beißt sich nun die berühmte Katze 
in den Schwanz, wenn die Praxen 
selbst keine freien Termine haben! 
Im Wissen um diese Situation fällt 
es schwer, die Mitglieder zu weite-
ren Terminmeldungen für die TSS 
aufzufordern, gar zu verpfl ichten. 
Der wachsende Bedarf seitens der 
Patienten macht es aber notwendig, 
dass auch die TSS über ein ausrei-
chendes Terminangebot verfügt. 
Daher bittet der Vorstand der KV 
Baden-Württemberg die Mitglieder 
aller Fachrichtungen ausdrücklich: 
Bitte melden Sie weitere Termine. 
 Ganz ohne Anreiz bleibt 
diese Bitte glücklicherweise nicht. 
Denn seit diesem Jahr ist die Ho-
norierung der TSS-Fälle noch ein-
mal angehoben worden: Für jeden 
TSS-Fall gibt es einen Zuschlag auf 
die Versicherten-/Grundpauschale 
von 40 bis 200 Prozent – je nach 
Dringlichkeit. Schon länger gilt, 
dass alle TSS-Fälle extrabudge-
tär vergütet werden. Ganz neu gel-
ten diese abgestaff elten Zuschläge 
auch für die vom Facharzt durch-
geführten Termine, die durch einen 

Hausarztvermittlungsfall zustande 
kommen. Die hausärztliche Pra-
xis kann für die Vermittlung an die 
fachärztliche Praxis eine Pauschale 
von 15,05 Euro abrechnen.

Neue Software 

Darüber hinaus lässt sich die Ter-
minmeldung relativ einfach über 
die Software „116117 Terminser-
vice“ erledigen; die den alten „eTer-
minservice“ abgelöst hat. Nach wie 
vor ist die Anwendung über das 
Mitgliederportal erreichbar. In der 
Software lassen sich verschiede-
ne Terminprofi le anlegen, Termine 
und ganze Terminserien einstellen. 
Ein schneller Überblick über die 
eingestellten und gebuchten Ter-
mine erleichtert den Abgleich mit 
dem Praxis-PVS. Außerdem sind 
alle notwendigen Angaben zu den 
Patient*innen, die die Termine ge-
bucht haben, direkt hinterlegt. Um-
fangreiches Informationsmateri-
al und Tutorials erleichtern den 
Umgang mit der neuen Terminbu-
chungssoftware. Individuelle Ein-
stellungen, wie die Anpassung des 

„minimalen Buchungsabstands“ – 
die Zeitspanne, ab der der Termin 
bei Nichtbuchung wieder für die 
Praxis frei wird – können jederzeit 
geändert werden.
Ganz neu im „116117 Terminser-
vice“ ist das Online-HAFA-Tool, 
das den hausärztlichen Praxen die 
Terminbuchung für einen ihrer Pa-
tienten in einer fachärztlichen oder 
psychotherapeutischen Praxis ih-
rer Wahl ermöglicht. Damit können 
hausärztliche Praxen selbst online 
einen Termin für ihre Patient*innen 
in der Facharztpraxis ihrer Wahl bu-
chen und so einen Hausarztvermitt-
lungsfall einfach und unbürokra-
tisch auslösen. sm

 Ausführliche Informationen: 
www.kvbawue.de/terminservice-
stelle

Neue Software für den 
Terminservice

Terminservicestelle bittet um Terminmeldungen
Das kann der Bereitschaftsdienst 
unter der 116117 sein, eine Arztpra-
xis oder im Notfall die 112 oder eine 
Notaufnahme. Sollte eine lebensbe-
drohliche Situation festgestellt wer-
den, wird die Befragung sofort ab-
gebrochen und der Nutzer aufgefor-
dert, umgehend die Notfallnummer 
112 zu wählen. Sollte sofort eine Be-
handlung notwendig sein, erhalten 
die Anwender eine PIN, mit der sie 
eine telefonische Beratung über die 
116117 einholen können. Das Pati-
enten-Navi ergänzt die telefonische 
Beratung in der Akutfallvermittlung 

der 116117 und soll dazu beitragen, 
die Wartezeiten für Anrufer in den 
hochfrequentierten Zeiten zu mini-
mieren. Darüber hinaus ist das Navi 
ein Beitrag, um den ungesteuerten 
Andrang auf Notaufnahmen zu re-
duzieren und die Betroff enen zur 
richtigen Zeit an die richtige Stelle 
zu „navigieren“ ef

Das Patienten-Navi online fragt Hilfesuchende nach ihren Symptomen und fi ndet die passende Anlaufstelle für eine Behandlung. 
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eLearning-Kurse
Weitere Angebote unter: www.online-kurse.mak-bw.de

Kursname Zielgruppe Weitere Informationen

Grundlagen der Hygiene in der 
Arztpraxis

Ärzt*innen und Praxismitarbeitende, die in einer Praxis tätig sind 
und Kenntnisse auf dem Gebiet der Hygiene erwerben, auffrischen 
oder festigen wollen.

Kurs-Nr.: eL 01/23
Gebühr: 59,-
Dauer: 45 min., vertont, FB-Punkte: 2

(K)eine Kunst: 
Kommunikation im Praxisalltag 

Praxismitarbeitende, die ihr Grundverständnis von Kommunikation 
auffrischen oder erweitern wollen. Gerne auch für Ärzte, Psycho-
therapeuten oder Auszubildende.

Kurs-Nr.: eL 02/23
Gebühr: 39,-
Dauer: 30 min., unvertont,FB-Punkte: 0

Sicher ist sicher: Datenschutz im 
Praxisalltag leben und managen

Ärzt*innen, Psychotherapeut*innen, Praxismitarbeitende und 
Auszubildende, die Kenntnisse zum Datenschutz erlangen, erweitern 
oder vertiefen wollen.

Kurs-Nr.: eL 03/23
Gebühr: 98,-
Dauer: 90 min., vertont, FB-Punkte: 4

Hieb- und stichfest: Verordnung 
von Schutzimpfungen

Ärzt*innen und Praxismitarbeitende, die aktuell oder künftig Imp-
fungen durchführen und Kenntnisse über deren Hintergründe und 
Verordnung erwerben, auffrischen oder festigen wollen.

Kurs-Nr.: eL 04/23
Gebühr: 98,-
Dauer: 100 min.,vertont, FB-Punkte: 4

Jetzt zählt's: Hausärztliche Grund-
lagen des EBM

Ärzt*innen und Praxismitarbeitende in Hausarztpraxen, die Leis-
tungen nach dem EBM abrechnen und diesbezügliche Kenntnisse 
erwerben, erweitern oder auffrischen wollen.

Kurs-Nr.: eL 05/23
Gebühr: 98,-
Dauer: 110 min., vertont, FB-Punkte: 4

Wirkstoff Wissen: Verordnung von 
Sprechstundenbedarf

Ärzt*innen und Praxismitarbeitende, die Kenntnisse zur Verordnung 
von Sprechstundenbedarf erwerben, erweitern oder auffrischen 
wollen.

Kurs-Nr.: eL 07/23
Gebühr: 98,-
Dauer: 90 min., vertont, FB-Punkte: 4

Mittel und Wege: 
Verordnung von Heilmittel

Ärzt*innen und Praxismitarbeitende, die Kenntnisse zur Verordnung 
von Heilmitteln erwerben, erweitern oder auffrischen wollen.

Kurs-Nr.: eL 08/23
Gebühr: 98,-
Dauer: 90 min., vertont, FB-Punkte: 4
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Seminare der Management Akademie der KVBW (MAK)
Live-Online-/Präsenz-Seminare 
Weitere Angebote unter: www.mak-bw.de

MAK-Seminar Zielgruppe Datum Uhrzeit Ort
Gebühr  
in Euro

FB-
Punkte

Seminar-
Nr.

ABRECHNUNG / VERORDNUNG

GOÄ für Einsteiger Ärzt*innen, 
Praxismitarbeitende 

13. September 2023 15.00 bis 19.00 Uhr BD Freiburg 98,- 5 F 33

EBM-Workshop für Facharzt-
praxen

Ärzt*innen, Praxismitarbei-
tende aus HNO-Praxen

20. September 2023 15.00 bis 18.30 Uhr Live-Online 98,- 5 oL 26F

BETRIEBSWIRTSCHAFT / ZULASSUNG

MVZ in Theorie und Praxis Ärzt*innen, 
Psychotherapeut*innen

13. September 2023 15.00 bis 18.00 Uhr Live-Online 69,- 4 oL 65R

Digitalisierung und Telematik Ärzt*innen, 
Psychotherapeut*innen, 
Praxismitarbeitende

27. September 2023 15.00 bis 18.00 Uhr Live-Online kostenlos: 
Anmeldung 
erforderlich

4 oL 70S

QUALITÄTSMANAGEMENT

QM für Fortgeschrittene – so 
bleiben Sie auf Erfolgskurs

Ärzt*innen, 
Praxismitarbeitende

04. Juli 2023 9.00 bis 17.00 Uhr BD Reutlingen 159,- 11 R 150

QUALITÄTSSICHERUNG UND -FÖRDERUNG

Behandlungs- und Schulungs-
programm für Typ-2-Diabeti-
ker, die nicht Insulin spritzen 
(ZI)

Ärzt*innen, 
Praxismitarbeitende

15. Juli 2023
(Ärzt*innen und 
Praxismitarbeitende) 
+ 18. Juli 2023 
(Praxismitarbeitende)

jeweils 
9.00 bis 17.00 Uhr

Tag 1: 
Live-Online
Tag 2: 
BD Freiburg

159,- 9 F 201

Hautkrebs-Screening – 
Fortbildung für Hausärzte

Ärzt*innen aus 
Hausarztpraxen

22. Juli 2023 9.00 bis 17.00 Uhr BD Reutlingen 199,- 8 R 168

Aufbereitung von Medizin-
produkten – Refresherkurs

Ärzt*innen, Praxismitar-
beitende aus Augenarzt-
praxen

30. September 2023 9.00 bis 17.00 Uhr BD Stuttgart 159,- 11 S 191

Moderatorentraining für 
Qualitätszirkel

Ärzt*innen, Psycho-
therapeut*innen, die 
einen Qualitätszirkel leiten

30. September 2023 9.00 bis 17.00 Uhr BD Freiburg 98,- 11 F 162

Für Fragen steht das Team der 
MAK unter 

 0711 7875-3535 
zur Verfügung. 

Sichern Sie sich jetzt Ihren Se-
minarplatz. Nutzen Sie den Weg 
der Onlineanmeldung unter: 
www.mak-bw.de

Auf unserer Website finden Sie 
weitere aktuelle Informationen 
zu unseren Seminarangeboten.

www.mak-bw.de
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Probleme mit Alkohol, Cannabis 
oder Glücksspiel sind für Betroff e-
ne und deren Umfeld immer noch 
schwer einzugestehen. Mit der digi-
talen Plattform „DigiSucht“ können 
sie in Baden-Württemberg entspre-
chende Hilfsangebote und Unter-
stützung fi nden und digital Kontakt 
zu entsprechenden Beratungsstel-
len aufnehmen. Auf Wunsch kann 
in einem weiteren Schritt auch die 
Beratung komplett digital durchge-
führt werden oder bei Bedarf per-
sönlich vor Ort stattfi nden. .Die Be-
ratung ist kostenfrei und wird von 
professionellen Suchtberater*innen 
durchgeführt. Der Ratsuchende 
bleibt dabei anonym, muss sich je-
doch zunächst auf der Plattform re-
gistrieren. Das Beratungsangebot ist 
mit allen Endgeräten (Smartphone, 

Folgen Sie uns auf Social Media 

Hilfe bei Suchtproblemen
Betroffene und Angehörige können 

online Hilfe finden 

Bundesverdienstkreuz für Dr. Georg Mehrle

https://instagram.com/docdirekt

https://www.facebook.com/docdirekt.
kvbw

https://www.instagram.com/orthokids.kvbw

https://www.facebook.com/docdirekt.kvbw https://www.linkedin.com/company/kassenärzt-
liche-vereinigung-baden-württembergkvbw

https://www.linkedin.com/in/dr-karsten-braun

Teufelskreis Spielsucht

Tablet, Laptop) direkt über das In-
ternet nutzbar, es braucht keine App 
und keine extra Software. Mit der 
DigiSucht-Plattform steht erstmals 
eine länder- und trägerübergreifen-
de technische Infrastruktur zur Ver-
fügung.
An der Entwicklung der Plattform 
„DigiSucht“ waren Expert*innen aus 
Suchtberatungsstellen, Landesstel-
len sowie der Deutschen Hauptstelle 
für Suchtfragen (DHS) beteiligt. Die 
Landesstelle für Suchtfragen koor-
diniert für Baden-Württemberg das 
Vorhaben und wird für die Schulung 
der Fachkräfte sorgen. Das Land 
Baden-Württemberg fördert die Ko-
ordinierungsstelle mit 220 000 Euro.

 Weitere Informationen
https://www.suchtberatung.digital/

Der Augenarzt und Stadtrat hat die 
Auszeichnung für sein Engagement 
in der Kommunalpolitik im sozialen 
und kirchlichen Bereich der Stadt 
Bietigheim-Bissingen wie auch im 
Berufsverband der Augenärzte be-
kommen, dessen Pressesprecher der 
84-Jährige Mehrle 13 Jahre lang war. 
Von 1999 bis 2022 war er Mitglied 
des Bietigheim-Bissinger Stadtrats 
(FDP). Zehn Jahre lang, von 2009 
bis 2019, war er Fraktionsvorsitzen-
der der Liberalen und wirkte in zahl-
reichen Ausschüssen mit, wie etwa 
dem Finanzausschuss- und dem 
Musikschulbeirat. Auch im Arbeits-
kreis Städtepartnerschaften, in der 

Arbeitsgruppe Dritte Welt und in di-
versen Projektgruppen für das wirt-
schaftliche, kulturelle und soziale 
Gefüge der Stadt engagierte er sich. 
Das Bundesverdienstkreuz wurde 
im Februar von Oberbürgermeister 
Jürgen Kessing im Auftrag des Bun-
despräsidenten Walter Steinmeier 
verliehen. Bei der Preisverleihung 
wurde hervorgehoben, dass Mehrle 
an vielen kommunalpolitischen Ent-
scheidungen mitgewirkt habe und 
auch bereit gewesen sei, unpopuläre 
Entscheidungen zu treff en. Mehrle 
ließ keinen Zweifel daran, dass ihn 
seine Tätigkeit als niedergelassener 
Arzt für seine Ehrenämter 

Das Vorsorgeprojekt OrthoKids 
der Kassenärztlichen Vereinigung 
Baden-Württemberg (KVBW), 
bietet ab sofort eine überregio-
nale Sprechstunde am Klinikum 
Stuttgart an. Es ist ein zusätzli-
ches Angebot zu den Sprech-
stunden der rund 300 nieder-
gelassenen Orthopädinnen und 
Orthopäden, die beim Projekt 
mitmachen. 

„Die Sprechstunde bei unserem 
OrthoKids-Kooperationspart-
ner ist ein weiterer Baustein, um 
möglichst viele Kinder und Ju-
gendliche für diesen Check-up 
zu gewinnen“, so der KVBW-
Vorstandsvorsitzender Dr. Kars-
ten Braun. Die Sprechstunde 

wird im Medizinischen Versor-
gungszentrum Orthopaedikos 
Bad Cannstatt zu den normalen 
Sprechstundenzeiten angeboten. 
Der leitende Orthopäde ist Dr. 
Michael Boutsakis. Ziel ist, bis 
zum Jahresende rund 20.000 Kin-
der und Jugendliche zu untersu-
chen. Bisher ist die Zahl der un-
tersuchten Kinder zu gering. 

 Weitere Informationen zum 
Projekt: www.ortho-kids.de
  

OrthoKids
Überregionale Sprechstunde im Klinikum Stuttgart

UNSER 
UNTERNEHMENSKANAL

VORSTAND
DR. KARSTEN BRAUN

prädestinierte. Sie habe ihn bekannt 
gemacht, ihn aber auch für die Sor-
gen seiner Mitbürger sensibilisiert. 
Der jahrelange Umgang mit der 
Presse habe ihn gelehrt, seinen Be-
ruf mit anderen Augen zu sehen. 
Mehrle führte von 1996 bis zum 
Jahr 2005 eine Augenarztpraxis in 
Bietigheim. Er ist verheiratet, hat 
drei Kinder und freut sich im Ruhe-
stand über seine vier Enkelkinder.
Auch die KVBW gratuliert Dr. 
Mehrle sehr herzlich für die Aus-
zeichnung. Der Vorsitzende des Au-
genärzteverbandes Dr. Rolf Stiasny 
würdigte den Kollegen bei einer der 
letzten Vertreterversammlungen.

Protestaktion in Stuttgart
Am Mittwoch, den 21. Juni 2023, 
laden verschiedene Verbände, da-
runter Medi und der Hausärztever-
band Baden-Württemberg, zu ei-
ner großen Protestaktion um 13.00 
Uhr auf dem Stuttgarter Schloss-
platz ein. 

Der Protest richtet sich gegen die 
aktuelle Gesundheitspolitik und 
die politischen Fehlentscheidungen, 
unter anderem die. Abschaff ung der 
Neupatientenregelung. Eine vier-
stellige Zahl von Kolleginnen und 

Kollegen und deren Praxisteams 
sollen sich bereits angemeldet ha-
ben. Auch Patientinnen und Patien-
ten sind aufgefordert zu kommen. 
Die KVBW geht von einer regen 
Teilnahme aus. Falls Sie teilneh-
men wollen,  sorgen Sie bitte für 
eine kollegiale Vertretung!.  Es gibt 
außerhalb der regulären Bereit-
schaftsdienstzeiten keinen organi-
sierten Bereitschaftsdienst. 
Wie viel Frust und Unmut sich in 
allen Sparten des Gesundheitswe-
sens aufgebaut hat und wie dadurch 

bereits mittelfristig die Patienten-
versorgung im Land gefährdet ist, 
zeigt sich auch in der Petition „Ret-
tet die ambulante medizinische Ver-
sorgung“ baden-württembergischer 
Kolleg*innen. 

 Zur Petition:
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docdirekt 
Digitale Plattform

Unter der bekannten Marke doc-
direkt hat die KVBW eine digitale 
Versorgungsplattform an den Start 
gebracht. Kranke mit akuten Be-
schwerden werden digital zur rich-
tigen Behandlungsebene gesteuert. 
Damit bietet docdirekt 24/7 eine di-
gitale Eingangstür zur ambulanten 
Versorgung. Die Plattform ist mit 
dem Dienst der 116117 verknüpft, 
sodass eine sichere und koordinier-
te Steuerung unter Berücksichtigung 
der medizinischen Ressourcen statt-
findet.� Mehr auf Seite 3

Jetzt schnell ...
... Karten tauschen

Ab dem 30. Juni 2026 gelten aus-
schließlich die neuen Verschlüsse-
lungsverfahren für die Telematikin-
frastruktur. Hintergrund ist, dass das 
bisher anerkannte RSA-Verschlüs-
selungsverfahren für die Praxisaus-
weise (SMC-B) und elektronischen 
Heilberufsausweise (eHBA) nicht 
mehr den neuesten Sicherheitsstan-
dards entspricht. Somit müssen sie 
bis zum 30. Juni 2026 gegen Kar-
ten mit einem ECC-Verschlüsse-
lungsverfahren ausgetauscht wer-
den. Mehr auf Seite 10

Impfen kann auch zu Komplikationen führen. In der Apotheke fehlt dann die ärztliche Kompetenz.

Orientierung  
statt Chaos

In Mosbach können Patientinnen 
und Patienten seit Kurzem im Super-
markt einen „Medical Room“ nutzen, 
um per Video einen Arzt zu kontak-
tieren. Betreiber ist ein investoren-
geführtes MVZ. Das wirkt auf den 
ersten Blick etwas verrückt, doch 
solche Konzepte können gerade in 
ländlichen Gebieten eine sinnvolle 
Ergänzung sein. Sie bieten aber na-
türlich weder eine Untersuchung des 
Körpers noch die Kontinuität einer 
hausärztlichen Betreuung. Vielleicht 
helfen sie, Fehlinanspruchnahmen 
von Notaufnahmen zu reduzieren.
Ähnlich verrückte Ideen kommen 
von der Bundesregierung: Mit dem 
Apothekenversorgungsweiterent-
wicklungsgesetz sollen Apotheken 
künftig ärztliche Leistungen über-
nehmen. Das klingt nach Entlastung, 
ist aber in Wahrheit ein riskantes Ex-
periment. Apothekerinnen und Apo-
theker verfügen nicht über die me-
dizinische Ausbildung, die nötig ist, 
um Diagnosen einzuordnen oder 
komplexe Krankheitsverläufe zu 
beurteilen. Eine Impfung ist nicht 
nur ein Pieks, sondern erfordert Ab-
klärung, Aufklärung, Dokumentati-
on und im Notfall medizinische Si-
cherheit.
Während Apotheken neue Kompe-
tenzen erhalten sollen, fehlen gleich-
zeitig Entlastungen für die ärztliche 
Versorgung, wie zum Beispiel eine 
verbindliche Patientensteuerung. 
Die Politik muss endlich dafür sor-
gen, dass Patientinnen und Patienten 
nicht orientierungslos hin- und her-
geschoben werden. Ein Beispiel, wie 
das gelingen kann, ist der Neustart 
unserer Online-Plattform docdirekt. 
Dort erhalten Erkrankte eine medi-
zinische Ersteinschätzung zur Dring-
lichkeit ihrer Beschwerden und eine 
Empfehlung, was zu tun ist. Genau 
das ist der richtige Weg: digitale Lö-
sungen,� die� Orientierung� schaffen�
und die Versorgung koordinieren – 
statt gesundheitspolitischer Experi-
mente, die mehr Verwirrung als Nut-
zen stiften.

Ärztliche Leistungen in Apotheken 
gefährden die Patientensicherheit

Die Pläne der Bundesregierung, 
bisher ärztliche Leistungen auf 
Apotheken zu übertragen, werden 
konkret. Unter dem Wortungetüm 
„Apothekenversorgungsweiterent-
wicklungsgesetz“ hat das Bundes-
gesundheitsministerium nun einen 
entsprechenden Gesetzesentwurf 
vorgelegt. 

Der Gesetzesentwurf hat es in sich. 
Denn wenn es nach dem Willen der 
Bundesregierung geht, werden die 
Apotheken Leistungen übernehmen 
dürfen, die bisher der ärztlichen 
Tätigkeit zugeordnet sind. Und sie 
könnten diese Leistungen mit den 

Krankenkassen abrechnen. Das be-
trifft� bestimmte� Präventionsleistun-
gen, aber auch Impfungen. Die KBV 
hat gegenüber dem Bund zu den ein-
zelnen Punkten Stellung genommen. 
Auch der Vorstand der KVBW hat 
sich� öffentlich� dazu� geäußert.� Bei-
de haben deutlich gemacht, dass sie 
die Pläne ablehnen und keine Ver-
besserung für die Versorgung erken-
nen können. 
Das ist wohlbegründet. „Wir kön-
nen nur vor einer weiteren Zer-
splitterung des Gesundheitswe-
sens warnen“, betonte der KVBW-
Vorstandsvorsitzende Dr. Karsten 
Braun. „Wir schätzen die Arbeit der 

Apothekerinnen und Apotheker sehr. 
Sie leisten einen wichtigen Beitrag 
zum Gesundheitswesen. Klar ist 
aber, dass sie keine medizinische 
Ausbildung haben und damit auch 
ungeeignet sind, medizinische Leis-
tungen zu erbringen. Wenn Apothe-
ker medizinische Leistungen anbie-
ten, gefährdet das die Patientensi-
cherheit.“ 
Nach dem aktuell vorliegenden 
Gesetzesentwurf sollen Apotheken 
künftig Präventionsleistungen er-
bringen dürfen, etwa Messungen zu 
Risikofaktoren wie Herz-Kreislauf-
Erkrankungen oder Diabetes. Dr. 
Doris Reinhardt, stellvertretende 

Vorstandsvorsitzende der KVBW, 
selbst viele Jahre lang als Hausärz-
tin tätig, kann darin keinen Sinn er-
kennen: „Natürlich könnte ein Apo-
theker den Blutdruck messen oder 
auch den Zuckergehalt im Blut be-
stimmen. Aber wofür? Welche Er-
kenntnis soll daraus gezogen wer-
den? Die Werte müssen medizinisch 
eingeordnet, Vorerkrankungen oder 
laufende Medikationen müssen ein-
bezogen werden. All das liegt in der 
Apotheke gar nicht vor, dort ist auch 
nicht die Kompetenz vorhanden, 
um das zu gewährleisten.“ Gleiches 
gilt für sie bei Medikationsberatun-
gen.   Fortsetzung auf Seite 2

KOMMENTAR
VON DR. BRAUN

Betriebsärzte
Was zu bedenken ist

Auch niedergelassene Ärzte und 
Ärztinnen benötigen in ihren Pra-
xen Betriebsärzte. Denn die Aufga-
ben eines Betriebsarztes kann der 
Niedergelassene nicht selbst erfül-
len. Zum einen würde es dadurch 
Probleme�mit�der�Schweigepflicht�
geben. Zum anderen bräuchte er 
auch die Gebietsbezeichnung „Ar-
beitsmedizin“ oder die Zusatzbe-
zeichnung „Betriebsmedizin“. Die 
wichtigsten Fragen zum Thema 
Betriebsarzt haben wir zusammen-
gefasst.  Mehr auf Seite 13
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Ettlingen, Müllheim, Brackenheim, 
Herrenberg und Albstadt sind Ende 
November die letzten Praxen, die 
im Zuge der Neustrukturierung des 
Ärztlichen Bereitschaftsdienstes ge-
schlossen wurden. Insgesamt hat die 
KVBW in diesem Jahr 18 Standorte 
geschlossen, nachdem bereits nach 
dem BSG-Urteil im September 2023 
in acht Praxen die Tätigkeit beendet 
wurde. Ein Kraftakt sondergleichen. 
Demonstrationen, Petitionen, zahl-
lose Resolutionen und Landtagsan-
fragen haben diesen Prozess beglei-
tet. Städte und ein Landkreis haben 
Klage gegen die KVBW eingereicht. 
Allein in diesem Jahr hat Vorstän-
din Dr. Doris Reinhardt 18 Veran-
staltungen für die Bürgerinnen und 
Bürger vor Ort wahrgenommen, zu-
vor Gespräche mit Landräten, Klini-
ken und Bürgermeistern sowie mit 
den Praxisverantwortlichen vor Ort 
geführt. 

Gegen alle Widerstände

Keine Frage: Die KVBW mutet den 
Bürgerinnen und Bürgern einiges zu. 
Die Wege werden weiter. Trotzdem 

ist die Belastung überschaubar. Es 
hat sich gezeigt, wie mühsam Ver-
änderungen sind. 18 Mal hat die 
KV sich anhören müssen, dass Ver-
änderungen ja schon erforderlich 
sind, aber man doch bitte die Son-

dersituation vor Ort berücksichti-
gen möge. Bemerkenswert ist, dass 
die Beschlüsse der von den Mitglie-
dern der KV demokratisch gewähl-
ten Vertreterversammlung nicht ak-
zeptiert werden. Die Opposition im 
Landtag, allen voran die SPD, wird 
nicht müde, die Maßnahmen der 
KVBW zu torpedieren. Die Argu-
mente oder Vorhaltungen werden 
immer abstruser, nachdem sich ge-
zeigt hat, dass die Befürchtungen, 
die geäußert wurden, nicht eingetre-
ten sind. Weder gibt es bisher einen 

nennenswerten Anstieg in den Not-
aufnahmen, noch gibt es irgendwel-
che Rückmeldungen, dass der Ret-
tungsdienst stärker belastet ist. Bis-
lang sind bei der KVBW auch keine 
Patientenbeschwerden eingegangen. 
Die� „Auffangpraxen“� können� die�
zusätzlichen Patientinnen und Pati-
enten problemlos aufnehmen, zu be-
sonderen Wartezeiten ist es bislang 
nicht gekommen. Die Größe, eine 
Fehleinschätzung auch einzugeste-
hen, ist bei den Gegnern nicht vor-
handen. Das alles lässt nichts Gutes 
erahnen für die Veränderungen, die 
im Gesundheitswesen insgesamt er-
forderlich sind. 

Kaum Einsicht in Ärztesituation

Lehrreich waren die Veranstaltun-
gen. Das Verständnis für die Be-
lastung der Ärztinnen und Ärzte ist 
eher überschaubar. Während es so-
fort hohe Zustimmung gibt, wenn 
über das Personal in den Notauf-
nahmen oder im Rettungsdienst ge-
sprochen wird, wird bei den Ärzten 
nur mit der Schulter gezuckt „Das 
müssen die halt machen.“.Wie groß 

die Not ist, zeigt sich jedoch jeden 
Tag, wenn sich Patienten bei der 
Terminservicestelle anrufen, weil 
sie keinen Termin bekommen oder 
Bürgermeister sich melden, weil 
wieder eine Praxis im Ort schließt. 
Erfreulich sind die Rückmeldun-
gen unserer Mitglieder vor Ort. Die 
geänderten Schichtzeiten kommen 
gut an, der KV wird berichtet, dass 
auch wieder mehr unserer Mitglie-
der Dienste wahrnehmen. 

Notfalldienstreform

Für den November hat die Bundes-
regierung den Entwurf für ein Ge-
setz zur Reform des Notdienstes 
angekündigt. Klar ist heute schon, 
dass die ambulanten und stationä-
ren Angebote enger miteinander 
verzahnt werden sollen. Angekün-
digt ist weiter, dass die 116117 und 
der Rettungsdienst stärker mitei-
nander verbunden werden sollen. 
Unklar ist, wie das alles organi-
siert�und�finanziert�werden�soll�und�
wann die Maßnahmen umgesetzt 
werden, da noch viel Vorarbeit er-
forderlich sein wird. 

Ausblick

Für 2026 sind keine weiteren Pra-
xisschließungen vorgesehen. Wohl 
aber werden sich im ein oder an-
deren�Fall�noch�die�Öffnungszeiten�
der Praxen ändern. Dazu soll die 
Inanspruchnahme der Praxen in 
der neuen Struktur analysiert und 
die� Öffnungszeiten� bedarfsorien-
tiert angepasst werden. Ziel ist es 
schließlich, eine gute Versorgung 
der Bevölkerung und gleichzeitig 
eine möglichst geringe Belastung 
der Ärztinnen und Ärzte sowie der 
MFA in den Bereitschaftspraxen zu 
erreichen. Ebenfalls soll 2026 der 
Fahrdienst in eine neue Struktur ge-
bracht werden. Und 2026 wird die 
Konzeption für die gebietsärztli-
chen Dienste erarbeitet. Der KVBW 
wird bundesweit hoher Respekt für 
den Mut und die Konsequenz ent-
gegengebracht, wie sie die erfor-
derlichen Veränderungen im Bereit-
schaftsdienst umsetzt. Ein weiteres 
Mal hat sich gezeigt, wie wichtig 
der Rückhalt der Delegierten der 
Vertreterversammlung und der Ärz-
teschaft ist.  ks

Im grünen Bereich
Keine Mehrbelastung der Notaufnahmen durch Schließung der ärztlichen Bereitschaftspraxen

Bisher hat sich (fast) alles um den 
allgemeinen Dienst gedreht, wenn 
es um die Reform des Ärztlichen 
Bereitschaftsdienstes in Baden-
Württemberg geht. 

Aber nur fast. Denn auch für die ge-
bietsärztlichen Dienste ist schon ei-
niges an Vorarbeiten geleistet wor-
den. Ohne Zweifel besteht auch hier 
Anpassungsbedarf. Die gebietsärzt-
lichen Dienste sind für die KV nicht 
verpflichtend.�Es�gibt�nur�eine�Ver-
pflichtung� für� einen� allgemeinen�
Dienst. 
Anpassungsbedarf gibt es im Be-
sonderen im kinder- und jugend-
ärztlichen Dienst. 25 pädiatrische 
Bereitschaftspraxen sind aktuell 
am� Start,� teilweise� täglich� geöff-
net,�teilweise�mit�langen�Öffnungs-
zeiten. Im Neckar-Odenwald-Kreis 
und im Bodenseekreis gibt es noch 
einen dezentralen Dienst. Die 

Probleme in der Regelversorgung 
sind evident. Damit ist klar, dass 
auch hier nach Möglichkeiten ge-
sucht werden muss, welche Anpas-
sungen im Bereitschaftsdienst zu ei-
ner Stärkung der Regelversorgung 
führen können. 
Mehrere Runden hat der Vorstand 
mit den Verantwortlichen aus dem 
pädiatrischen Dienst gedreht. Dazu 
gehörte auch eine Umfrage, um den 
Reformbedarf zu erfassen. 
Dabei stand zunächst der Anpas-
sungsbedarf im eigenen Dienstbe-
reich zur Diskussion – und ob es 
überhaupt einen eigenen Dienst ge-
ben soll. Denn andere KVen haben 
den kinder- und jugendärztlichen 
Dienst beispielsweise in den allge-
meinen Dienst eingegliedert. Aber 
das wäre aus Sicht der Dienstver-
antwortlichen keine Option. Statt-
dessen könnten sich einige Berei-
che� vorstellen,� die� Öffnungstage�

und -zeiten zu reduzieren oder auch 
mit einem anderen Dienstbereich zu 
fusionieren, um die Dienstbelastung 
gleichmäßiger zu verteilen. Einige 
wenige könnten sich auch vorstel-
len, die eigene Praxis zu schließen. 
Gefragt nach dem Reformbedarf 
im pädiatrischen Dienst insgesamt, 
sticht vor allem der Wunsch nach 
einem� flächendeckenden� telemedi-
zinischen Angebot heraus. Dadurch 
wird eine deutliche Entlastung der 
Praxen erwartet. 
Ein klares Bild ergibt sich auch bei 
der� Frage,� ob� die� Öffnungszeiten�
landesweit harmonisiert werden 
sollten. Das lehnen die Verantwort-
lichen unisono ab und wollen die 
Öffnungszeiten� regional-flexibel�
gestalten. Einig sind sich die Praxis-
verantwortlichen weiter, dass eine 
pädiatrische Bereitschaftspraxis nur 
in Verbindung mit einer Kinderkli-
nik einen Sinn ergibt. Hausbesuche 

halten die Pädiater zudem nicht für 
erforderlich und nicht zu leisten. 
Der Vorstand hat die Ergebnisse mit 
den Verantwortlichen diskutiert und 
das weitere Vorgehen besprochen. 
Mehrere Alternativen sollen entwi-
ckelt werden. Das wird sicherlich 
das Jahr 2026 in Anspruch nehmen. 
Dabei werden natürlich der Gesetz-
entwurf zur Reform der Notfallver-
sorgung und die dort aufgestellten 
Anforderungen an kinderärztliche 

INZ und kinderärztliche Telemedi-
zin berücksichtigt.
Neben dem pädiatrischen Dienst 
laufen auch die Gespräche mit 
den Vertretern des augenärztlichen 
Dienstes. Auch hier muss über die 
Ausgestaltung nachgedacht werden. 
Aktuell gibt es vier augenärztliche 
Bereitschaftspraxen, einige Regio-
nen�haben�sehr�weitläufige�dezent-
rale Dienste. Die Struktur soll 2026 
stehen.  ks

Reformbedarf auch im 
gebietsärztlichen Bereitschaftsdienst

Keine Klagen aus den Notaufnahmen Reibungsloser Ablauf in den Bereitschaftspraxen

Auch der pädiatrische Bereitschaftsdienst soll reformiert werden. .
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Diskussion über neuen Wahlmodus
Spannende Diskussionen gab es 
auf der Vertreterversammlung im  
September, unter anderem zur 
Frage, ob die Delegierten  künf-
tig auch online gewählt werden 
sollen und zur Idee, das Aufga-
bengebiet der Apotheker auf ärzt-
liche Leistungen auszudehnen. 

VV-Vorsitzender Dr. Thomas Hey-
er brachte es auf den Punkt: „Wir 
brauchen dringend Entlastung bei 
Formularen wie Krankentransport-
scheinen und anderen bürokrati-
schen Anforderungen. Impfungen 
oder Verordnungen durch Apothe-
ker brauchen wir nicht.“  
KV-Vorsitzender Dr. Karsten 
Braun berichtete über die abge-
schlossenen Honorarverhandlun-
gen. „Mit der aktuellen Erhöhung 
des Orientierungspunktwertes 
kommen 1,3 Milliarden Euro mehr 
ins System.“ Dies sei angesichts 
der desolaten Finanzsituation der 
Krankenkassen ein gutes Ergebnis. 
Braun nahm auch zum Gesetz zur 
Anpassung der Krankenhausre-
form�Stellung.�Unter�dem�Einfluss�
der Kommunalpolitik, die um ihre 
Krankenhäuser fürchtet, drohe die 
Stringenz der Krankenhausreform 
zu verwässern, kritisierte Braun. 
Immerhin werde der Transforma-
tionsfonds zum Umbau der Kran-
kenhauslandschaft nun zur Hälf-
te vom Steuerzahler übernommen. 
Ursprünglich sollten die 25 Milli-
arden Euro allein aus den Mitteln 
der�Krankenkassen�finanziert�wer-
den.

GKV-Finanzlage

„Den Krankenkassen laufen die 
Ausgaben davon – ein Anstieg von 
7,8 Prozent ist erschreckend“, so 
Braun. Besonders stark sei der Zu-
wachs im stationären Bereich mit 
9,6 Prozent, aber auch die Arznei-
mittelkosten lägen mit 28,8 Milli-
arden Euro „erschreckend hoch“. 
An die Politik appellierte er: „Die 

Krankenversicherungsbeiträge von 
Bürgergeldempfängern müssen  
übernommen werden. 45 Milliar-
den Euro sind mehr, als die gesam-
te ambulante Versorgung kostet.“
 
Brief- oder hybride KV-Wahlen 

Intensiv diskutiert wurde über 
die Wahlordnung für die nächsten 
Wahlen zur Vertreterversammlung 
2028. Nach der letzten Wahl hat-
te die Vertreterversammlung die 
KV-Verwaltung beauftragt, die 
Möglichkeit für eine Onlinewahl 
zu prüfen. Diese ist grundsätzlich 
möglich. Alternativ könnte auch 

„hybrid“ gewählt werden. Dann 
gäbe es zwei Optionen: online oder 

wie bisher durch Brief-
wahl. Einige Delegier-
te sehen die Briefwahl 
weiterhin als bevorzug-
tes Wahlverfahren an. 
Bei den letzten Wahlen 
gab es erhebliche Pro-
bleme mit den langen 
Postlaufzeiten, sodass 
Wahlunterlagen verspä-
tet eintrafen. Andere 
plädierten für eine rei-
ne Onlinewahl. Auch  
die Hybridwahl hatte 
engagierte Fürsprecher. 

Allerdings ist mit dieser ein erheb-
licher Zusatzaufwand verbunden. 
Einig waren sich alle, dass das Ver-
fahren für alle Wahlen gleich sein 
muss – für die Vertreterversamm-
lung sowie die Wahlen der Be-
zirksbeiräte und die der Psycho-
therapeuten. Die Diskussion wird 
im Dezember fortgesetzt, und im 
März soll entschieden werden. 

Gebühr für Krankenkassen 
beschlossen

Angenommen wurden Anträ-
ge, wonach der Vorstand aufge-
fordert wird, sich dafür einzuset-
zen, dass Krankenkassen eine Ge-
bühr entrichten müssen, wenn sie 

Regressanträge stellen, die zu-
rückgewiesen werden. Ebenso soll 
der Vorstand prüfen, inwieweit 
der Fahrdienst im Bereitschafts-
dienst durch nicht-ärztliches Per-
sonal geleistet werden könnte. Die 
KV Niedersachsen hat ein entspre-
chendes Modell umgesetzt. Weiter 
unterstützen die Delegierten die 
Forderung der KBV, dass die Be-
grenzungen für die Förderungen 
der fachärztlichen Weiterbildungs-
stellen fallen sollen. Insbesondere 
soll auch die psychotherapeutische 
Weiterbildung gefördert werden. 

Entbudgetierung beschlossen

Die Vertreterversammlung be-
schloss auch die konkrete Um-
setzung der Entbudgetierung im 
hausärztlichen Bereich. Ab 1. Ok-
tober 2025 werden für die psycho-
somatischen Leistungen sowie die 
schmerztherapeutischen Leistungen 
eigene Honorartöpfe gebildet und 
aus getrennten Vergütungsvolumen 
finanziert,�welche�auf�Basis�der�Ho-
norarvolumen aus dem jeweiligen 
Vorjahresquartal ausgestattet sind. 
Diese Abkopplung stellt sicher, dass  
Schwankungen in einzelnen spezia-
lisierten�Bereichen�keinen�Einfluss�
auf die Vergütung anderer Leistun-
gen nehmen. ks/mt

Seit� Jahren� ist� die� offene� Sprech-
stunde für eine Reihe von Arzt-
gruppen�Pflicht.�Eingeführt�wurde�
sie durch den Gesetzgeber, um die 
Terminsituation in den Facharzt-
praxen zu entspannen. Patientinnen 
und Patienten bekommen schnell 
medizinische Hilfe, ohne dass sie 
einen Termin vereinbaren müssen. 
Klar ist, dass es dadurch keine zu-
sätzlichen Termine gibt, sie werden 
nur anders verteilt. Dennoch ist sie 
lohnend, denn sie bietet eine Mög-
lichkeit, Leistungen außerhalb des 
Budgets abzurechnen

Wer ist dazu verpflichtet?

Fachärzt und -ärztinnen der grund-
versorgenden und wohnortnahen 
Patientenversorgung�sind�verpflich-
tet,�offene�Sprechstunden�anzubie-
ten. Dazu gehören unter anderem 

die Augenheilkunde, Chirurgie, Or-
thopädie, Frauenheilkunde, Haut- 
und Geschlechtskrankheiten, Hals-
Nasen-Ohren-Heilkunde, Psy-
chiatrie, Urologie und weitere 
Fachrichtungen, die zur wohnort-
nahen Versorgung beitragen. Eine 
Ausnahme gilt für Ärztinnen und 
Ärzte, die Schmerztherapie nach 
GOP 30702 abrechnen. Sie sind in 
dem�betreffenden�Quartal�befreit.

Der Vorteil für Arzt und Ärztin

Ein großer Vorteil ist die extrabud-
getäre Vergütung. Alle Leistun-
gen werden zusätzlich zum nor-
malen Budget bezahlt. Ausgenom-
men sind lediglich Laborleistungen 
nach Kapitel 32 EBM. Die Abrech-
nung erfolgt über die Pseudo-GOP 
99873O und die Vermittlungsart 4 
im Praxisverwaltungssystem. Die 

offene� Sprechstunde� hilft� auch,�
Notaufnahmen zu entlasten, und 
zeigt, dass die ambulante Versor-
gung zuverlässig funktioniert. 

Wie viele Stunden sind nötig? 

Bei einem vollen Versorgungsauf-
trag müssen mindestens fünf Stun-
den pro Woche angeboten werden. 
Bei reduziertem Versorgungsauf-
trag�verringert�sich�die�Pflicht�ent-
sprechend. Die Organisation liegt 
bei der Praxis. Wichtig ist, dass 
die gesetzlich geforderte Stun-
denzahl eingehalten wird. Die of-
fene Sprechstunde darf nicht auf 
bestimmte Patientengruppen be-
schränkt werden, sie muss für alle 
offen�sein.�
In Berufsausübungsgemeinschaften 
und Medizinischen Versorgungs-
zentren� kann� flexibel� entschieden�

werden,�welche�Ärztin�die�offenen�
Sprechstunden übernimmt. Ent-
scheidend ist die Gesamtanzahl der 
Stunden, die sich nach der Anzahl 
der Versorgungsaufträge richtet. 
Die� Zeiten� müssen� öffentlich� be-
kannt gemacht werden – zum Bei-
spiel auf dem Praxisschild, der Pra-
xis-Website, durch einen Aushang 
oder über den Anrufbeantworter. 
Ebenso müssen sie der KVBW be-
kanntgegeben werden, damit sie in 
der� Arztsuche� veröffentlicht� wer-
den können.  red 

 Infos zur Meldung 
und Vergütung:

www.kvbawue.de/tsvg

www.kvbawue.de/
praxisdaten-melden/

www.kvbawue.de/
pdf3389

Mehr�offene�Sprechstunden�anbieten��
Gesetzliche Pflicht mit finanziellem Mehrwert für die Praxis

 Fortsetzung von Seite 1
„Der Apotheker weiß nicht, was der 
Arzt geraten hat und aus welchen 
Gründen er welche Medikation aus-
gewählt hat. Es würde nur zur Ver-
wirrung der Patientinnen und Pati-
enten beitragen, wenn eine zusätzli-
che Stelle eingeschaltet wird.“
Klar wendet sich der Vorstand auch 
dagegen, dass Apotheker künftig 
Schutzimpfungen verabreichen sol-
len. „Eine Impfung ist eben nicht 
nur ein Pieks mit einer Spritze. Es 
muss vorher abgeklärt werden, ob 
der richtige Zeitpunkt für die Imp-
fung vorliegt, wie sich die Impfung 
in das Krankheitsgeschehen des Pa-
tienten� einpasst,�welcher� Impfstoff�
angeraten ist bis hin zur Aufklärung 
des Patienten. Für all das sind Apo-
theker nicht ausgebildet – vom Um-
gang mit einem Notfall, der bei ei-
ner Spritze immer wieder mal vor-
kommt, ganz abgesehen.“ 
Weiter ist vorgesehen, dass Apothe-
ker�künftig�verschreibungspflichtige�
Medikamente eigenständig abgeben 
dürfen, sowohl bei bekannten Dau-
ertherapien als auch bei „unkompli-
zierten“ chronischen Erkrankungen. 
Welche Erkrankungen darunterfal-
len, müsste der Bund noch festlegen. 
Hier wird tief in die ärztliche Kom-
petenz�eingegriffen.�Aus�fachlichen�
Gründen lehnt der KV-Vorstand die-
se Regelung daher ab.  
Die beiden Vorstände vermissen 
in dem Gesetzesentwurf hingegen 
Möglichkeiten, bisher den Apothe-
ken vorbehaltene Leistungen auch 
auf Ärzte zu übertragen. „Eine ech-
te Erleichterung für Patienten wäre 
es, wenn Ärztinnen und Ärzte im 
Bereitschaftsdienst Medikamente 
ausgeben dürften. Das Apotheken-
netz dünnt sich gerade in der Nacht 
und an den Wochenenden und Fei-
ertagen aus. Wenn Patientinnen 
und Patienten daher in eine Bereit-
schaftspraxis kommen oder auch ein 
Hausbesuch absolviert wird, müssen 
sie oft weite Wege zurücklegen, um 
zur nächsten Apotheke zu kommen. 
Wenn Ärzte nur die zehn wichtigs-
ten Medikamente ausgeben dürften, 
würde das die Versorgung erheblich 
verbessern.“  ks

VV-Vorsitzender Dr. Thomas Heyer

Offene�Sprechstunden�verbessern�Patientenversorgung.

Delegierte tagen in Stuttgart. 
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Konnektoren, die vor September 
2020 produziert wurden, sind so-
genannte „RSA-only-Konnekto-
ren“. Dieses RSA-Zertifikat ist aus 
Sicherheitsgründen ab 1. Januar 
2026 nicht mehr gültig und wird 
durch das neue ECC-Verschlüsse-
lungsverfahren für die TI ersetzt. 
Deshalb läuft die Laufzeit dieser 
Konnektoren bis Ende des Jahres 
2025 aus.

Sie haben solch einen „RSA-
only-Konnektor“?

Dann ist Ihr Konnektor bis zum 
Jahresende 2025 durch einen Kon-
nektor der neueren Generation 
mit dem ECC-Verschlüsselungs-
verfahren oder durch eine TI-
Gateway-Lösung zu ersetzen. Ab 
1. Januar 2026 erhalten Sie mit Ih-
rem alten Konnektor keinen Zu-
gang mehr zur TI. 
Eine Verlängerung des RSA-Ver-
schlüsselungsverfahrens ist nicht 
möglich, da dies unter anderem 
eine enorme Sicherheitslücke dar-
stellen würde. 

Sie sind unsicher, wann Ihr 
Konnektor abläuft?
Das Ablaufdatum ist im KBV-Prüf-
protokoll einsehbar. Im Zweifel 
kontaktieren Sie bitte Ihr System-
haus oder Ihren Dienstleister vor 
Ort, der Ihnen auch das Ablaufda-
tum auslesen kann.

 Weitere Informationen:

www.gematik.de/
telematikinfrastruktur/
rsa2ecc-migration

Beratung zu IT in der Praxis
www.kvbawue.de/praxis-it

Ab dem 30. Juni 2026 gelten die 
neuen ECC-Verschlüsselungs-
verfahren für die Telematikinf-
rastruktur. Hintergrund ist, dass 
das bisher anerkannte RSA-Ver-
schlüsselungsverfahren für die 
Praxisausweise (SMC-Bs) und 
elektronischen Heilberufsauswei-
se (eHBAs) nicht mehr den neues-
ten Sicherheitsstandards entspricht 
und somit durch ECC-Verschlüs-
selungsverfahren ersetzt wer-
den muss. 

Laut den Kar-
tenanbietern sind jedoch weiter-
hin unzählige Praxisausweise und 
elektronische Heilberufeausweise 
auszutauschen. Ursprünglich soll-
ten die neuen Sicherheitsstandards 
schon zum 1. Januar 2026 einge-
führt werden. Die KBV hatte je-
doch bei der gematik eine Über-
gangsregelung erwirkt.

Ti-Zugriff nur mit ECC

Ohne aktualisierte/n SMC-B oder 
eHBA können Sie Ihrer vertrags-
ärztlichen Tätigkeit nicht vollum-
fänglich nachkommen. Um Zu-
griff� auf� die� TI� zu� erhalten� und�
auch die TI-Module (E-Rezept, 
etc.) nutzen zu können, müssen 
Sie sich einerseits mit Ihrem Pra-
xisverwaltungssystem mit der TI 
verbinden können (mit der SMC-
B) und sich innerhalb der TI au-
thentifizieren� können� (mit� dem�
eHBA). Beides ist mit den veral-
teten Verschlüsselungsverfahren 

nicht mehr möglich. 
Nehmen Sie deshalb umgehend 
mit Ihrem Anbieter Kontakt auf:

• D-Trust Bundesdruckerei: 
kartenaustausch@d-trust.net

• DGN medisign:  
www.medisign.de/support/
article/smc-b-folgekarte-be-
antragung-inbetriebnah- me/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• T-Systems Telekom:  
www.telekom-healthcare.
com/mediathek/news/detail/ 
ecc-umstellung-uebersicht 

 Mehr zum Thema:
www.kvbawue.de/
smc-b
  

Veraltete Ausweise gefährden TI-Anbindung 
Jetzt Karten tauschen und TI-Zugang mit ECC-Verschlüsselungsverfahren sichern. 

Übergangslösung mit Fristverlängerung bis zum 30. Juni 2026

Welche Ausweise sind betrof-
fen?

Betroffen sind Ausweise der Kar-
tengeneration 2.0 (RSA-Only). 
Die folgende Kartengeneration 
2.1 enthält zusätzliche ECC-Zer-
tifikate und muss daher nicht vor-
zeitig getauscht werden. Da man-
che dieser 2.0-Karten noch eine 
Gültigkeit über den 30. Juni 2026 
hinaus besitzen, wird von den Kar-
tenherstellern ein Sondertausch 
angeboten.

Konnektorentausch nötig
Zum 1. Januar 2026 auf neue TI-Konnektoren oder  

Gateway-Lösungen umsteigen

Umstellung bei den TI-Konnektoren

Wenn Kinder Fieber haben, sind 
Eltern verunsichert und suchen 
ärztlichen Rat. Das belastet Pra-
xen und Notaufnahmen. Das In-
novationsfondsprojekt „Fit Für 
Fieber“ will das ändern.

Das Projekt will mit einer neuen, 
strukturierten und digital unter-
stützten Versorgungsform Eltern 
stärken und Ärztinnen und Ärzte 
entlasten. In Kinder- und Jugend-
arztpraxen soll erprobt werden, 
wie eine gezielte Fieberaufklä-
rung die Versorgung verbessern 
und Ressourcen sparen kann. 
Nach einer kompakten Online-
Schulung zur aktuellen AWMF 
S3-Fieber-Leitlinie führen Kin-
der- und Jugendärztinnen im 
Rahmen einer Vorsorgeuntersu-
chung ein strukturiertes, materi-

algestütztes Aufklärungsgespräch 
mit den Eltern. Familien erhalten 
über die PraxisApp „Meine päd-
iatrische Praxis“, die mehrspra-
chige FeverApp und weitere di-
gitale Angebote und ein umfas-
sendes Informationspaket rund 
um das Thema Fieber. So werden 
Eltern�fit�gemacht,�um�sicher�und�
gelassen auf Fieber reagieren zu 
können– ohne unnötige Medika-
mente oder Notfallbesuche. Sie 
lernen zudem, Warnzeichen zu er-
kennen, bei denen ärztlicher Rat 
wirklich erforderlich ist. 
Vorteile für teilnehmende Praxen:
• Vergütung der Intervention  

ohne Studiendokumentations-
aufwand: Für das Fieberaufklä-
rungsgespräch�ist�eine�finanzi-
elle Vergütung vorgesehen. Do-
kumentiert wird lediglich die 
Abrechnungsziffer!

• Weniger Notfallvorstellungen: 
Informierte Eltern reagieren 
besonnener. Das entlastet Ihre 
Akutsprechstunde� und� schafft�
mehr Zeit für die eigentliche 
Patientenversorgung.

• Nachhaltiger Beitrag zur Ver-
sorgung: Auch Praxen in der 
Kontrollgruppe leisten ohne 
viel Aufwand einen wichtigen 
Beitrag, damit Fit Für Fieber 
als regulärer Bestandteil der U-
Untersuchungen verstetigt und 
künftig von den Krankenkassen 
übernommen werden kann. 

Das Ziel von Fit Für Fieber: Re-
duktion unnötiger Antibiotika- 
und Antipyretikaverordnungen 
und eine leitliniengerechte Fie-
berkompetenz bei Eltern. Davon 
profitieren� Kinder,� Familien� –�
und� Ihre� Praxis!� Die� Teilnahme�
ist auf 172 Praxen limitiert.  rk
 
 Weitere Informationen:
www.uni-wh.de/fit-fuer-fieber

Die Hersteller informieren alle 
Praxen und Leistungserbringer 
per E-Mail über den Austausch 
der Karten und bieten Rabatte an. 
Manchmal landen diese wichtigen 
Informationen des Anbieters ver-
sehentlich im Spam-Ordner. Oft 
werden diese E-Mails auch mit 
Fake-E-Mails verwechselt. Nicht zu 
Unrecht. Die Gefahr droht immer, 
dass mögliche Betrüger auf diesen 
Zug aufspringen. Daher sollten Sie 
immer genau prüfen, zu welchem 
Ziel ein URL-Link (URL: Uniform 
Resource Locator, zum Beispiel 
eine Website) in der E-Mail führt.

Hier zwei Möglichkeiten, 
wie Sie URL-Links selbst 
prüfen können:

Bewegen Sie den Mauszeiger 
über den Link, ohne den Link an-
zuklicken. In den meisten Brow-
sern wird die echte URL, auf die 
der Link verweist, unter Links im 
Browserfenster angezeigt. Sie ko-
pieren den Link über das Kontext-
Menü (Rechts-Klick mit der Maus 
auf den Link), dann öffnen Sie den 
(Windows-) Editor und kopieren 
den Link dort hinein (zum Beispiel 
mit der Tastenkombination Strg + 
v). Jetzt können Sie sich die URL-
Adresse in Ruhe anschauen.

Aufbau einer URL:

Der Aufbau der URL sieht unge-
fähr so aus: https://xxxxx.Domäne.
Top-LevelDomäne/xxxxxxxxxx/
xxxxxxxxxx.
Als Erstes sollte ganz links „https“ 
als Angabe stehen. Wichtig ist hier 
das „s“ am Ende, welches auf eine 
verschlüsselte Übertragung der 
Daten hinweist. Eine reine http-
Adresse wird heute nicht mehr 
als sicher eingestuft und kaum 

noch verwendet. Dann enthält 
der Block zwischen den ersten 
beiden Schrägstrichen „//“ und 
dem darauffolgenden Schrägstrich 
„/“ die Hauptadresse der Zielsei-
te. Dieser Block wird von rechts 
gelesen und enthält zunächst die 
Top-Level-Domänen-Angabe aus 
zwei bis drei Buchstaben mit einem 
vorangestellten Punkt als Trennzei-
chen. „.de“ oder „.com“ sind sehr 
häufige Beispiele. Links davon bis 
zum nächsten Punkt steht dann 
die eigentliche Domäne der Ziel-
seite. Ganz links bis zum doppelten 
Schrägstrich „//“ kann dann eine 
beliebige Zeichenkombination ste-
hen, gar nichts oder häufig „www.“.

TI-Ersatzverfahren

Aufgrund des vorzeitigen Ab-
laufs der RSA-Zertif ikate auf den 
2.0-Karten kommt es bei den Her-
stellern zu Engpässen in der Pro-
duktion. Vielleicht können nicht 
alle SMC-Bs und eHBAs durch die 
Hersteller rechtzeitig ausgeliefert 
werden. Bis zum Erhalt der neuen 
Karten müssen Sie dann die TI-Er-
satzverfahren nutzen, wie sie auf 
unserer Themenseite beschrieben 
sind (Link siehe unten)
Wenn Sie also einen SMC-B mit 
der Version G2.1 besitzen, müssen 
Sie nichts tun. Dasselbe gilt auch 
für den elektronischen Heilberufe-
ausweis (eHBA). bg

 Mehr zum Thema:

KVBW - TI-Ersatzverfahren: 
www.kvbawue.de/
ti-ersatzverfahren

gematik - rsa2ecc-migration: 
www.gematik.de/
telematikinfrastruktur/
rsa2ecc-migration

Achtung vor Fake-Mails
Erkennen Sie echte Anbieter-Infos beim Kartentausch

Fit für Fieber

ergo Ausgabe 3 / 2025UNTERNEHMEN PRAXISSeite 10

Unter der bekannten Marke docdi-
rekt hat die KVBW eine digitale Ver-
sorgungsplattform an den Start ge-
bracht. Patientinnen und Patienten 
mit akuten Beschwerden werden di-
gital zum richtigen Behandlungsort 
gesteuert. Damit bietet docdirekt 
24/7 eine digitale Eingangstür zur 
ambulanten Versorgung. 

„Entscheidend ist, dass Patientinnen 
und Patienten bei akuten Beschwer-
den rasch eine verlässliche Emp-
fehlung erhalten, was sie tun sollen.  
Mit docdirekt bieten wir eine digi-

tale Anlaufstelle, die im Krankheits-
fall schnell Orientierung bietet und 
uns dabei hilft, Patienten bedarfsge-
recht versorgen zu können“, erklärt 
Dr. Doris Reinhardt, stellvertreten-
de Vorstandsvorsitzende der KVBW.

So funktioniert’s

Patientinnen und Patienten starten 
auf www.docdirekt.de und geben 
ihre Postleitzahl ein. Dann folgt die 
strukturierte medizinische Erstein-
schätzung (SmED-Patient). Durch 
die Beantwortung strukturierter Fra-
gen bekommen Hilfesuchende eine 

fundierte Empfehlung zur Behand-
lungsdringlichkeit und zum geeig-
neten Behandlungsort. Wenn das 
SmED-Ergebnis eine Behandlung 
via Videosprechstunde vorsieht, 
kann sich der Patient direkt zu einer 
Tele-Ärztin oder einem Tele-Arzt 
vermitteln lassen. 
Die Erfahrungen aus dem telemedi-
zinischen Beratungsdienst im ÄBD 
haben gezeigt, dass viele Patienten-
anliegen auch in einer Video- oder 
Telefonsprechstunde abschließend 
geklärt werden können. 
„Mit docdirekt bauen wir unser te-

lemedizinisches Angebot weiter aus, 
das entlastet die ambulante Versor-
gungsstruktur“, betont Dr. Karsten 
Braun, Vorstandsvorsitzender der 
KVBW.

Mitwirken als Tele-Ärztin oder 
Tele-Arzt

Für KVBW-Mitglieder gibt es die 
Möglichkeit, docdirekt-Fälle tags-
über während der Sprechstunde 
oder zu Zeiten des Ärztlichen Be-
reitschaftsdienstes telemedizinisch 
zu versorgen. Wer als Tele-Ärztin 
oder Tele-Arzt tätig werden möchte, 

kann sich in einer kompakten Schu-
lung�dafür�qualifizieren.�Alle�wichti-
gen�Informationen,�FAQ-Listen�und�
das Antragsformular zur Teilnahme 
sind auf der Website der KVBW zu-
sammengestellt. Dort bekommen 
interessierte Ärztinnen und Ärzte ei-
nen Überblick über die Bedingungen 
für die telemedizinische Beratung zu 
den Sprechstundenzeiten und den 
Zeiten des Ärztlichen Bereitschafts-
dienstes. 
Häufige� Fragen� zu� docdirekt� ha-
ben wir bereits in diesem Arti-
kel� (siehe� unten)� aufgegriffen.�

Weitere� FAQ� und� Informationen�
sind� auf� der� Website� zu� finden:� 
www.kvbawue.de/docdirekt

Was zeichnet diese Plattform 
technisch aus?

docdirekt verknüpft die bereits beste-
henden Dienste: Online-Sprechstun-
de, Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
und den 116117-Patientenservice. 
Diese Vernetzung ermöglicht eine 
sichere und koordinierte Patienten-
steuerung unter Berücksichtigung 
der verfügbaren medizinischen Res-
sourcen.

docdirekt wird weiter aus-
gebaut

Die KVBW versteht docdirekt 
als zukunftsorientierten Bau-
stein in einem leistungsfähi-
gen, modernen und mehr und 
mehr digitalisierten Gesund-
heitswesen – mit klarem Be-
kenntnis zur ärztlichen Steue-
rung und Verantwortung. Die 
digitale Versorgungsplattform 
kann perspektivisch um wei-
tere Services und für weitere 
Nutzergruppen ausgebaut wer-
den.

Erste Erfahrungen

Seit drei Wochen ist die Platt-
form online, die Abläufe 
konnten erprobt und die Ba-
lance zwischen Patientenauf-
kommen und Tele-Arzt-Ka-
pazitäten getestet werden. So 
weit läuft alles stabil und kann 
nun beworben werden.

Marketingkampagne

Um die Plattform in der brei-
ten�Öffentlichkeit�bekannt�zu�
machen, startet die KVBW 
ab Ende November 2025 eine 
Werbekampagne, vorwiegend 
mit digitalen Anzeigen. Im 
Mittelpunkt steht die fundier-
te medizinische Ersteinschät-
zung.

Versorgungsangebot ohne 
kommerzielle Interessen

Im Gegensatz zu anderen An-
bietern verfolgt die KVBW 
mit docdirekt keine kommer-
ziellen Interessen. Ziel ist al-
lein, die telemedizinische Ver-
sorgung für die Bevölkerung 
in Baden-Württemberg weiter 
auszubauen und Arztpraxen 
und Notaufnahmen zu entlas-
ten – digital, sicher und be-
darfsgerecht. mt 

Digitale Versorgungsplattform ermöglicht bedarfsgerechte Versorgung

Wer kann Tele-Arzt 
oder Tele-Ärztin sein?

ÄBD 
Im ÄBD können zugelas-
sene und angestellte Ärz-
te aller Fachgruppen tätig 
sein. Kooperationsärzte 
können derzeit nicht teil-
nehmen.

Tagsüber
Zugelassene und angestell-
te Haus- sowie Kinder- 
und Jugendärzte.
Kooperationsärzte können 
derzeit nicht teilnehmen.

ÄBD
Förderung von 50 Euro 
pro Stunde, sofern das er-
zielte Honorar nach EBM 
den Förderbetrag unter-
schreitet.

Tagsüber
Nach EBM gemäß den 
Videosprechstunden-Vor-
gaben sowie Abrechnung 
des TSS-Akutfalls nach 
Einschätzung durch SmED.

ÄBD
Montags bis freitags zwi-
schen 19.00 und 23.00 
Uhr. An Wochenenden / 
Feiertagen ist der Dienst 
in zwei Slots geteilt: 
9.00 bis 16.00 Uhr und 
16.00 bis 23.00 Uhr.

Tagsüber
Dienste sind in zwei Slots 
geteilt: von 8.00 bis 13.00 
Uhr und von 13.00 bis 
19.00 Uhr. Sie können sich 
an einem Tag für einen 
Zeitslot oder auch für bei-
de entscheiden.

ÄBD
Ihr Aufenthaltsort muss 
eine geschützte Patienten-
beratung ermöglichen und 
den Datenschutz gewähr-
leisten.

Tagsüber
Ihr Aufenthaltsort muss 
eine geschützte Patienten-
beratung ermöglichen und 
den Datenschutz gewähr-
leisten.

Wo muss ich mich 
aufhalten?

Welche Dienstzeiten 
gibt es?

Wie hoch ist die 
Vergütung?

 
Ja, die Dienstzeiten kön-
nen Sie generell selbst 
auswählen und sowohl 
tagsüber während Ih-
rer Praxiszeiten als auch 
abends oder am Wochen-
ende im ÄBD den teleme-
dizinischen Dienst über-
nehmen.

Kann ich sowohl am 
ÄBD als auch tagsüber 
an docdirekt teilneh-
men?

 
 
Menschen, die in Baden-
Württemberg wohnen 
oder sich hier aufhalten.

Für gesetzlich Krankenver-
sicherte übernehmen die 
Krankenkassen die Kosten, 
Privatversicherte erhalten 
für die ärztliche Behand-
lung (Video-Sprechstun-
de) vom Tele-Arzt eine 
Rechnung nach GOÄ.

Wer darf docdirekt 
nutzen?



docdirekt.de ist ein Service der KVBW – Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg.

Unsicher? Wir 
geben medizinische 
Orientierung.

Fundierte medizinische
Ersteinschätzung.

24 Stunden verfügbar

Einfach online nutzen

kostenlos für gesetzlich Versicherte

docdirekt.de

docdirekt.de ist ein Service der KVBW – Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg.

Akut krank? 
Wir sind online 
für Sie da.

Fundierte medizinische
Ersteinschätzung.

24 Stunden verfügbar

Einfach online nutzen

kostenlos für gesetzlich Versicherte

docdirekt.de

DIE HÄUFIGSTEN FRAGEN AUS DEN SCHULUNGEN              

Fundierte medizinische
Ersteinschätzung.
Ohne Wartezeit.

24 Stunden verfügbar

Einfach online nutzen

kostenlos für gesetzlich Versicherte

docdirekt.de

„Mein Kind hat 
  Fieber - was 
  soll ich tun?“

docdirekt.de ist ein Service der KVBW – Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg.

So sieht die Startseite von docdirekt aus.

Neustart von

Die Motive sind Bestandteil einer Wer-
bekampagne. In den digitalen Anzeigen 
greifen wir das Bedürfnis der Bürger und 
Bürgerinnen nach Orientierung auf.

Weitere FAQ zu docdirekt 
sowie das Antragsformular für 
Tele-Ärztinnen und Tele-Ärzte 
finden Sie auf unserer Homepage:  
www.kvbawue.de/docdirekt.de
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Das im Juni in Kraft getretene 
Barrierefreiheitsstärkungsgesetz 
(BFSG) gilt auch für das digitale 
Angebot von Arztpraxen und Me-
dizinischen Versorgungszentren. 
Mögliche Störfaktoren sollen be-
seitigt oder reduziert werden, so-
dass Praxis-Websites für alle Men-
schen komfortabel barrierefrei zu-
gänglich sind.

Das Gesetz zur Barrierefreiheit von 
Websites will erreichen, dass so-
wohl Menschen mit eingeschränk-
tem Seh- oder Hörvermögen als 
auch solche mit motorischen Ein-
schränkungen oder kognitiven Be-
einträchtigungen alle Inhalte erfas-
sen und eine Website bedienen kön-
nen.�Betroffen�sind�Arztpraxen�mit�
mindestens zehn Mitarbeitern oder 
einem Jahresumsatz von mindes-
tens zwei Millionen Euro. Außer-
dem fallen auch all jene unter die-
se Regelung, die ihren Patienten 
oder Patientinnen digitale Angebo-
te machen, zum Beispiel Terminbu-
chungstools, Videosprechstunden 
oder Kontaktformulare. 

Zusätzlicher Aufwand für Nie-
dergelassene

„Barrierefreiheit endet nicht bei der 
Rampe zur Praxis, sondern reicht 
bis�in�den�Quellcode�der�Website“,�
fasst es Dr. Karsten Braun, Vor-
stand der Kassenärztlichen Verei-
nigung Baden-Württemberg zusam-
men. Allerdings sieht er ebenso die 

Realitäten im Praxisalltag: zusätz-
licher Aufwand an Zeit und Perso-
nal für die Niedergelassenen. Für 
eine Arztpraxis, die sich tagtäglich 
um Versorgung, Digitalisierung 
und Abrechnung kümmern muss, 
sei das eine weitere bürokratische 
Hürde. „Bei allem Verständnis: 
Dieses Gesetz ist ein weiteres Bei-
spiel dafür, wie gut gemeinte Re-
geln für noch mehr Bürokratie und 
Überforderung sorgen können“, ur-
teilt Braun.

Nicht noch mehr Bürokratie

Laut einer Umfrage der Deutschen 
Ärztezeitung von Juni 2025 sagt 
jeder zweite Praxisinhaber (48 Pro-
zent): „Nein, schon wieder eine 
neue Regelung? Bitte nicht.“ Nur 
sieben Prozent halten ihre Praxis-
Website für barrierefrei und nur 

jeder Fünfte hat sich schon darum 
gekümmert. 26 Prozent waren ge-
rade dabei, aber noch nicht fertig. 
Aber: Übergangsfristen für Web-
sites sind im Gesetz ausdrücklich 
nicht vorgesehen, der 28. Juni 2025 
war bindend. Werden die Vorgaben 
nicht erfüllt, drohen Bußgelder bis 
zu 10.000 Euro. 

Strafe droht

Zentraler Ansprechpartner ist die 
„Marktüberwachungsstelle der 
Länder für die Barrierefreiheit von 
Produkten und Dienstleistungen“ 
(MLBF – siehe rechts). Die Stellen 
haben den gesetzlichen Auftrag, die 
Einhaltung der Vorgaben durch re-
gelmäßige Stichproben zu überprü-
fen. Beschwerden können aber auch 
von Wettbewerbern, Patienten  oder 
Patientinnen mit Einschränkungen 

kommen, die sich auf einer Web-
site� nicht� zurechtfinden.� Praxisbe-
treiber müssen das Thema auf jeden 
Fall auf dem Schirm haben und sich 
jemanden suchen, der die gesetzli-
chen Vorgaben für sie umsetzt. Üb-
rigens: Die Aktion Mensch bietet 
einen Test dazu an: 
www.aktion-mensch.de/inklusion/
barrierefreiheit/barrierefreie-
website/wie-barrierefrei-ist-meine-
website-test mara

 Weitere Informationen:
MLBF (in Errichtung)
c/o Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Gleichstellung Sach-
sen-Anhalt
Postfach 39 11 55
39135 Magdeburg
Telefon: 0391 567 6970
E-Mail: 
MLBF@ms.sachsen-anhalt.de 

Keine elektronischen Hürden mehr
Praxis-Websites müssen barrierefrei sein. Vorgaben gelten ab mindestens zehn Mitarbeitenden. 

Checkliste für  
barrierefreie Websites

Farben und Schriftgrößen: An-
passbare Schriftgrößen sind be-
sonders für Ältere wichtig. Zwin-
gend außerdem: ein hoher farbli-
cher Kontrast zwischen Text und 
Hintergrund. Zum Beispiel für Pa-
tienten mit Rot-Grün-Sehschwä-
che oder anderen visuellen Ein-
schränkungen. Außerdem: wenn 
Sonnenstrahlen das Smartphone-
Display schlecht lesbar machen. 
Bildunterschriften: Für Blin-
de müssen Fotos und Schaubil-
der so beschriftet sein, dass sie 
ein Screenreader vorlesen kann. 
Menschen mit Hörbeeinträchti-
gungen benötigen Untertitel in 
Videos, Übersetzungen in Ge-
bärdensprache oder schriftliche 
Informationen anstelle nur akus-
tischer Hinweise.
Leichte, intuitive Bedienbarkeit: 
Die Navigation muss nicht nur für 
Maus-, sondern auch für Tastatur- 
und Screenreader-Nutzer prob-
lemlos möglich sein. 
Verständlichkeit: Texte müssen 
in einfacher und klarer Sprache 
verfasst sowie Formulare und 
Anleitungen leicht zu verstehen 
und auszufüllen sein.
Mobile Optimierung: Da Pati-
enten häufig Geräte wie Smart-
phones, Tablets oder Notebooks 
nutzen, ist eine mobile Optimie-
rung barrierefreier Inhalte zwin-
gend.

Menschen mit Einschränkungen sollen nicht ausgeschlossen werden.

Das Mitgliederportal der KVBW ist 
für Sie jetzt einfacher erreichbar. Ne-
ben den bekannten Zugangswegen 
über die Telematik-Infrastruktur (TI) 
und KV-Ident Plus (Software-VPN) 
können Sie nun auch direkt über das 
Internet zugreifen. Dazu wählen Sie 
einfach den Zugangsweg „freies In-
ternet“. Welche Vorteile bietet die-
ser neue Zugangsweg?

Der Zugangsweg über das Internet 
besitzt zwei Vorteile:

• Einfacher Zugang: Im Gegensatz 
zu den bisherigen Zugängen über 
die TI oder KV-Ident Plus benöti-
gen Sie weder einen VPN-Tunnel 
noch einen Konnektor, um das 
Mitgliederportal zu erreichen. 
Melden Sie sich bequem ohne 
technische Hürden über das „freie 
Internet“ an.

• Orts- und geräteunabhängig: 
Der Zugriff über das Internet er-
möglicht Ihnen, von jedem Gerät 
oder jedem Ort zu arbeiten - un 
abhängig davon, ob dieses an die 
TI angebunden ist oder eine VPN-
Software nutzt...

Trotz der neuen Flexibilität bestehen 
derzeit noch Einschränkungen: 

• Eingeschränkte Serviceverfüg-
barkeit: Bestimmte Angebote wie 
die Vertretermeldung, der An-
tragsservice, der Vertragsmanager 
oder Services der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung (zum Beispiel 
KBV-Fortbildungsportal, KBV-
eDokumentation) sind aktuell 
noch nicht über das Internet ver-
fügbar.  Nichterreichbare Services 
sind in den Menüs der Hauptseite 
ausgegraut. Die KVBW arbeitet 
daran, diese Dienste nach und 
nach bereitzustellen. 

• Teilweise Nutzung des Tokens: 
Der Token, den Sie für den Zu-
gang über KV-Ident Plus verwen-
den, wird bei einzelnen Services 
auch beim Internetzugang benö-
tigt – zum Beispiel beim Doku-
mentenarchiv, das einen zweiten 
Authentifizierungsfaktor erfordert. 
Ein Schlosssymbol zeigt Ihnen, wo 
dies der Fall ist.  

Fazit: 
Über den Zugangsweg „freies Inter-
net“ können Sie das Mitgliederportal 

unkompliziert und unabhängig vom 
Standort und dem verwendeten End-
gerät erreichen. Bitte beachten Sie, 
dass einige Funktionen derzeit noch 
eingeschränkt sind. Die zentralen Ser-
vices wie „Dateien einreichen“, das 
Dokumentenarchiv oder das Nach-
richtencenter stehen Ihnen bereits 
vollständig zur Verfügung.  Weitere 
Services folgen sukzessive.  

Neue Anträge verfügbar

Ab sofort können Sie Anträge zur Er-
höhung des Regelleistungsvolumens 
(RLV) und des qualifikationsgebun-
denen Zusatzvolumens (QZV) digi-
tal einreichen. Zugelassene oder an-
gestellte Mitglieder der KVBW, denen 
ein eigenes RLV-/QZV-Gesamtvolu-
men zugewiesen wird, können ihre 
Anträge zur Erhöhung dieses Budgets 
schnell und komfortabel online über 
das Mitgliederportal einreichen.

Diese Anträge stehen Ihnen online im 
Mitgliederportal zur Verfügung: 

• Antrag auf Berücksichtigung der 
tatsächlichen Fallzahlen

• Antrag auf Ausnahme von der Fall-
zahlzuwachsbegrenzung (FZZB)

• Antrag auf Berücksichtigung einer 
Praxisbesonderheit

Vorteile der digitalen Antrag-
stellung

• Anträge verwalten: Sie können 
Ihre eingereichten oder zwischen-
gespeicherten Anträge verwalten. 
Damit haben Sie einen schnellen 
Überblick über die von Ihnen ein-
gereichten, abgeschlossenen sowie 
noch in Bearbeitung befindlichen 
Anträge. 

• Digitaler Bescheid: Bei erteilter 
Einwilligung erfolgt die Zustellung 
des Bescheides digital und damit 
schneller als auf dem Postweg.

• Vorausgefüllte Felder: Stammda-
ten, die im Landesarztregister hin-
terlegt sind, werden automatisch 
übernommen (zum Beispiel Pra-
xisname, BSNR, Name der Ärz-
tin oder des Arztes, LANR). Das 
Ausfüllen der Anträge wird damit 
vereinfacht und beschleunigt.

Auf Sie zugeschnittene Anträge: 

• In Betracht kommende Ausnah-
mekriterien sind übersichtlich vor-
formuliert. Sie brauchen den ein-
schlägigen Antragsgrund nur noch 
auszuwählen. Für Sachverhalte, die 
nicht abgebildet sind, steht Ihnen 
ein Freitextfeld zur Verfügung.

• Freigabemöglichkeit für ange-
stellte Mitglieder: Als angestelltes 
Mitglied können Sie Ihren Antrag 
selbst über Ihren Zugang im Mit-
gliederportal ausfüllen und an-
schließend dem anstellenden Arzt 
zur Freigabe übertragen, damit die-
ser, nach Durchsicht, Ihren Antrag 
über das Mitgliederportal bei der 
KVBW einreicht.

• Nachhaltigkeit: Die digitale An-
tragstellung verringert den Papier-
verbrauch sowie die Druck- und 
Portokosten.  gk/lj

Antragstellung auf Papier oder per 
E-Mail weiterhin möglich:  
HVM_Antraege@kvbawue.de  
Kontakt:  
Telefon: 0711 7875-3397  
oder per E-Mail an 
abrechnungsberatung@kvbawue.de

Ohne TI und VPN:  
Ihr neuer Zugang zum Portal 
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Gesundheitsversorgung sichert Demokratie
Was ist zu tun, damit unser Sozial-
staat und unsere Demokratie erhal-
ten bleiben? Diese Frage diskutierte 
eine Expertenrunde bei einer ge-
sundheitspolitischen Veranstaltung 
der vdek-Landesvertretung Baden-
Württemberg. 

Das Gesundheitswesen steht aktuell 
wieder im Dilemma zwischen  öko-
nomischen Anforderungen und tra-
dierten Strukturen. Was geschieht 
aber, wenn wir die Herausforderun-
gen nicht mehr bewältigen? Welche 
Auswirkungen hätte das auf unser 
Gemeinwohl und auf die Institutio-
nen im Gesundheitswesen? Michael 
Mruck, Leiter der vdek-Landesver-
tretung Baden-Württemberg, mach-
te deutlich, dass die Stabilität unse-
rer Demokratie zunehmend fragil 
erscheine. „In einer Zeit multipler 
Krisen und Veränderungen wirken 
die Sozialversicherungssysteme je-
doch als systemstabilisierendes Ele-
ment.“ 
Peter Weiß, Bundeswahlbeauftrag-
ter für die Sozialwahlen, plädierte 
vehement für Aufklärung über die 
Vorzüge unserer Sozialversiche-
rungssysteme. „Wir müssen uns für 
dieses Erfolgsmodell einsetzen.“ Er 
machte deutlich, weshalb es in ei-
nem demokratischen 

Regierungssystem so wichtig ist, 
Probleme zu lösen und allgemein 
verbindliche sowie verlässliche Ent-
scheidungen� zu� treffen.� Entschei-
dend sei, den Willen der Bevölke-
rung aufzunehmen, zu berücksichti-
gen und am Ende auch umzusetzen. 
In der sich anschließenden Diskus-
sion unter Moderationsleitung von 
Frank Winkler, stellvertretender 
Leiter der vdek-Landesvertretung 
Baden-Württemberg, waren sich 
die Expertinnen und Experten des 
baden-württembergischen Gesund-
heitswesens einig, dass es dringend 
Reformen brauche. 

Versorgung braucht Regeln 

Dr. Karsten Braun, Vorstand der 
Kassenärztlichen Vereinigung Ba-
den-Württemberg, hob hervor, was 
unser Gesundheitswesen leistet. In 
puncto Legitimation und Prozes-
se könnten wir besser werden. Die 
Selbstverwaltung leiste aber einen 
wichtigen� Beitrag.� „Bei� der� Effi-
zienz und der Beteiligung gibt es 
Luft nach oben. Vieles an unserer 
Gesundheitsversorgung werde aber  
auch schlechtgeredet“, so Braun. 
Andreas Klein, Vorstandsvorsit-
zender Medizinischer Dienst Ba-
den-Württemberg, unterstrich die 

Verteilungs- und Versorgungsge-
rechtigkeit. „Verteilungsgerechtig-
keit ist ein wesentliches Fundament 
einer demokratischen Grundversor-
gung. Demokratie lebt von Institu-
tionen, die unabhängig, 
transparent und kom-
petent sind. Für Bürge-
rinnen und Bürger muss 
immer klar sein,
dass es in unserem Land 
gerecht zugeht, Unab-
hängigkeit gewährleistet 
ist und Verlässlichkeit 
besteht. Versorgungs-
qualität heißt auch, auf 
der Grundlage von Re-
geln solidarisch zu sein.“
Matthias Einwag, Haupt- 
geschäftsführer der Ba-
den-Württembergischen 
Krankenhausgesell-
schaft (BWKG), wies 
auf die Orte der Da-
seinsvorsorge im Ge-
sundheitswesen hin. „Gesundheits-
einrichtungen,�ob�Pflegeeinrichtun-
gen, Rehabilitationskliniken oder 
Akutkrankenhäuser, sind Einrich-
tungen der Daseinsvorsorge. Das 
muss funktionieren. Bürger wollen 
und erwarten das. Funktioniert das 
nicht, wenden sich die Bürger ab.“
Nadia Mussa, Leiterin der 

TK-Landesvertretung Baden-Würt-
temberg, konstatierte: „Demokratie 
heißt für mich ringen um die bes-
te Lösung. Menschen kennen sich 
in unserem Gesundheitssystem 

oftmals nicht aus, auch weil es an 
der notwendigen Gesundheitskom-
petenz fehlt. Hier müssen wir uns 
gemeinsam weiter engagieren und 
erklären.“ Sie erinnerte an baden-
württembergische Wege etwa bei 
Mustervereinbarungen, wie bei doc-
direkt oder der Schlaganfallversor-
gung, welche pragmatisch weiter 

gegangen werden müssen. „Grund-
sätzlich dürfen wir nicht emotional 
handeln, sondern müssen sachlich 
und faktenbasiert agieren. Die Bür-
gerinnen und Bürger erwarten das 

in einer Demokratie zu Recht.“ In 
seinem Schlusswort resümierte Mi-
chael Mruck, dass die partnerschaft-
liche Zusammenarbeit bei der Lö-
sung essenziell sei. „Wir arbeiten 
konstruktiv und vertrauensvoll mit-
einander und werden dies auch wei-
terhin�gemeinsam�pflegen.�Das� ist�
ein Stück gelebte Demokratie.“  red 

Andreas Klein, Nadia Mussa, Michael Mruck, Frank Winkler, Dr. Karsten Braun und Mat-
thias Einwag diskutierten beim vdek. 

Ausgabenexplosion zwingt zum Handeln
Welche Reformen umgesetzt werden sollen, darüber streiten sich die Protagonisten in der Gesundheitspolitik 

Als der neue Vorstandsvorsitzende 
des GKV-Spitzenverbandes Oliver 
Blatt im Juli sein Amt antrat, da 
habe�er�von�der�finanziellen�Schief-
lage der gesetzlichen Krankenkas-
sen gewusst, bekannte er kürz-
lich auf einer Podiumsdiskussion. 

„Aber dass die Lage so kritisch ist, 
das hat mich doch überrascht.“ Die 
galoppierenden Kosten zwingen zu 
Reformen, wenn die Beiträge nicht 
ins Unermessliche steigen sollen. 
Im ersten Halbjahr 2025 waren die 
Ausgaben der Kassen um fast acht 
Prozent gestiegen. „Solche Steige-
rungsraten hält kein Gesundheits-
system der Welt auf Dauer aus“, so 
Blatt. 

Studie sieht Milliardenlücke

Das Beratungsunternehmen Deloit-
te legte im Oktober eine Studie vor, 
wonach den gesetzlichen Kranken-
kassen im nächsten Jahr 56 Milliar-
den Euro fehlten, die durch Zusatz-
beiträge oder Steuerzuschüsse aus-
geglichen werden müssten. Wie ein 
Tropfen auf den heißen Stein nahm 
sich da das Mini-Sparpaket aus, mit 
dem Gesundheitsministerin Nina 
Warken im Oktober überrasch-
te, um das Versprechen von einem 
stabilen Zusatzbeitrag in Höhe von 
2,9 Prozent für 2026 zu halten: fast 
zwei Milliarden Euro weniger für 
die Krankenhäuser. 
Immer deutlicher zeigt sich, dass 
der�Griff� in�die�Kassen�der�Kran-
kenkassen durch die letzten 

erarbeiten soll. Auch hier ist in-
teressant, welche Vorschläge vor-
gelegt werden. Das bedeutet dann 
aber noch lange nicht, dass sie 
auch umgesetzt werden. 
Viele Einsparungen hat es in den 
vergangenen Jahrzehnten in der 
ambulanten Versorgung gegeben. 
Jeder erinnert sich an die Einfüh-
rung der Bedarfsplanung, Budge-
tierungen, Wirtschaftlichkeitsprü-
fungen und andere Maßnahmen. 
Gerade der ambulante Sektor hat 
gezeigt, wie leistungsfähig er ist 

Bundesregierungen sich nun rächt. 
Die Krise zwingt die Beteiligten 
dazu, Fragen zu stellen, die bis-
her weitgehend tabu gewesen sind. 
Etwa wo Einsparpotenziale vor-
handen sind oder wo die größten 
Kostentreiber im Gesundheitswe-
sen angesiedelt sind. Daher wer-
den in den kommenden Jahren vie-
le spannende Diskussionen geführt 
werden. Die Bundesregierung hat 
eine Expertenkommission einge-
richtet, die Vorschläge für Ein-
sparungen im Gesundheitswesen 

und wie er seine Verantwortung 
wahrnimmt. Nicht zuletzt hat der 
diesjährige moderate Honorar-
abschluss gezeigt, dass auch die 
Ärztinnen und Ärzte, Psychothe-
rapeutinnen und Psychotherapeu-
ten ihren Beitrag für die Aufrecht-
erhaltung des Gesundheitssystems 
leisten. Interessant ist daher, wie 
die anderen Bereiche ihren Bei-
trag zu dieser Aufgabe sehen. Da 
ist zunächst einmal der Bund, der 
mit den versicherungsfremden 
Leistungen den Beitragszahlern 

Kosten aufbürdet, die nicht aus 
deren Beiträgen bezahlt werden 
sollten. 
Wer sich weiter die größten Kos-
tenblöcke anschaut, der wird an 
den Arzneimittelherstellern und 
den Krankenhäusern nicht vor-
beikommen. Weiterhin wird mehr 
Geld für Arzneimittel ausgegeben 
als für das ärztliche und psycho-
therapeutische Honorar. Das ist 
ein Ungleichgewicht, das so nicht 
weitergeführt werden kann. Und 
der größte Kostenanteil in den 
Ausgaben der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung geht an die Kran-
kenhäuser. Auch hier muss die 
Frage erlaubt sein, welches Ein-
sparpotenzial besteht. 
Geprüft werden auch Einsparun-
gen in den Prozessen des Gesund-
heitswesens.�Das�betrifft�etwa�eine�
Primärarztsteuerung - Stichwort  
Patientensteuerung. Aus Sicht der 
KVBW besteht ein Potenzial vor 
allem in der Steuerung der Inan-
spruchnahme im Bereitschafts-
dienst beziehungsweise im Ver-
hältnis zwischen den Notaufnah-
men und den Bereitschafts- oder. 
Arztpraxen. 
Eine Vorgabe, wonach die Patien-
tinnen und Patienten (wie in ande-
ren Ländern) zwingend vorher ein 
Ersteinschätzungsverfahren durch-
laufen müssen, würde echte Ein-
sparungen zur Folge haben. Dies 
ist aber leider im aktuellen Re-
ferentenentwurf zu einem neuen 
Notfallgesetz nicht enthalten. cl/ks

Oliver Blatt, Chef des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenversicherungen
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QEP� steht� für� Qualität� und� Ent-
wicklung in Praxen. Entwickelt 
wurde�QEP�2005�von�der�KBV�und�
den Kassenärztlichen Vereinigun-
gen als Serviceangebot speziell für 
die Niedergelassenen, zusammen 
mit einem Team aus Ärzten, Psy-
chotherapeuten, Praxismitarbeiten-
den�und�QM-Experten.
Nach�nunmehr�20� Jahren� ist�QEP�
mittlerweile das meistgenutzte 
Qualitätsmanagement-Verfahren�in�
der vertragsärztlichen und vertrags-
psychotherapeutischen Versorgung:  
Mehr als die Hälfte der Praxen und 
Medizinischen Versorgungszent-
ren,�die�spezifische�QM-Verfahren�
nutzen,�arbeiten�mit�QEP.�
QEP� unterstützt� Niedergelassene�
bei ihren Management- und Füh-
rungsaufgaben, insbesondere auch 
bei der Einhaltung von gesetzli-
chen Vorgaben. Es kann schrittwei-
se zum Aufbau und zur Weiterent-
wicklung� des� praxisinternen�Qua-
litätsmanagements genutzt werden 

und hilft, Arbeitsabläufe besser zu 
strukturieren, Verantwortlichkeiten 
festzulegen und Risiken frühzeitig 
zu erkennen. Die Patientenversor-
gung steht dabei stets im Mittel-
punkt.�Ein�weiterer�Pluspunkt:�QEP�
lässt sich individuell an die jewei-
lige Fachrichtung, Praxisgröße und 
Organisationsform anpassen.

Die Vorteile auf einen Blick 

• Praxisorientiert:�QEP�bietet�zu�
allen praxisrelevanten Themen 
wie Terminvergabe, Hygiene- 
und� Fehlermanagement� Quali-
tätsziele und konkrete Vorschlä-
ge zur Umsetzung.

• Einfach anzuwenden:� QEP�
ist modulartig aufgebaut. Alle 
Bausteine sind aufeinander ab-
gestimmt, kombinierbar und 
schrittweise umsetzbar.

• Konkrete Umsetzungs-
vorschläge:� QEP� unter-
stützt dabei, Vorgaben aus der 

Qualitätsmanagement-Richt-
linie des Gemeinsamen Bun-
desausschusses und gesetzliche 
Verpflichtungen,�ob�zum�Infek-
tionsschutz oder Datenschutz, 
umzusetzen.

• Muster-Dokumente:�QEP�bie-
tet individuell anpassbare Mus-
ter-Dokumente für jeden Praxis-
typ.

• Qualität sichtbar machen: 
Eine� QEP-Zertifizierung� ist�
möglich.� Mit� dem� Zertifikat�
können Praxen ihr Engagement 
für� Qualität� und� Transparenz�
nach außen sichtbar machen.

Die Materialien

Der�QEP-Qualitätsziel-Katalog� ist�
der�Basis-Baustein� von�QEP:�Mit�
ihm�lassen�sich�Vorgaben�zum�Qua-
litätsmanagement leicht auf die ei-
gene Praxis übertragen. Denn der 
Katalog bietet einen guten thema-
tischen Überblick, beschreibt die 

Qualitätsziele� und� gibt� zahlreiche�
Anregungen. In fünf Kapiteln wer-
den die Themen Patientenversor-
gung, Patientenrechte und Patien-
tensicherheit, Mitarbeitende und 
Fortbildung, Führung und Organi-
sation�sowie�Qualitätsentwicklung�
behandelt.
 
Manual plus

Das� QEP-Manual,� der� Service-
Baustein� von� QEP,� beinhaltet� zu�
allen Kernzielen Anleitungen und 
praktische Tipps in Form von Um-
setzungsvorschlägen. Zusätzlich 
sind�weitere�78�Qualitätsziele�mit�
Erläuterungen enthalten.
In dem passwortgeschützten Web-
portal OnlinePlus werden die in-
dividuell anpassbaren Musterdo-
kumente für schriftliche interne 
Regelungen, Checklisten, Ablauf-
beschreibungen, Formblätter und 
Pläne sowie Hinweise auf wei-
terführende Informationsquellen, 

Literatur und Linkempfehlungen 
bereitgestellt.

Manual für Psychotherapeuten

Das�QEP-Manual�für�Psychothera-
peuten bietet anschauliche Umset-
zungsvorschläge rund um die Füh-
rung einer psychotherapeutischen 
Praxis inklusive Musterdokumen-
te auf dem Webportal OnlinePlus.

Bislang bereits etwa 40.000 Teil-
nehmende bei QEP-Einführungs-
seminaren

QEP� ist� umfassend� in� das� Schu-
lungs- und Beratungsprogramm der 
KVen integriert. Rund 40.000 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer ha-
ben� bislang� bereits� ein� QEP-Ein-
führungsseminar besucht.  kbv

 Weitere Informationen:
www.kbv.de/praxis/
tools-und-services/qep

20�JAHRE�QEP�
Qualität und Entwicklung in Praxen

Die große Kunst beim Qualitäts-
management ist der Aufbau einer 
Fehlerkultur und die Umsetzung 
eines Fehlermanagements. Beides 
setzt eine offene Grundhaltung 

zum Thema Fehler voraus. Offen 
im Bewusstsein, dass Fehler passie-
ren, sollen sie sich im Denken des 
Qualitätsmanagements nicht wie-
derholen. Aufbauend auf der Ana-
lyse, warum der Fehler passiert ist, 
werden Verbesserungsmaßnah-
men abgeleitet. Es geht nicht da-
rum zu klären, wer den Fehler ge-

macht hat, sondern darum, die Ur-
sache zu finden. Der Fehler wird 
positiv als Chance zur Verbesse-
rung gesehen. Man will aus einem 
Fehler lernen!

Eigenanalyse

Das Risiko für Fehler nimmt ste-
tig zu. Die Medizin wird immer 
komplexer, die Arbeitsdichte im-
mer größer. Daher werden Maß-
nahmen zur Vorbeugung und Feh-
lerprävention umso relevanter. 
Eine Praxis, die ein aktives Feh-

ler-„Management“ betreibt, hat 
diesen Prozess klar geregelt und 
die offene Kommunikation hier-
zu trainiert. Wird ein Fehler fest-
gestellt, sind die nächsten Schrit-

te die Dokumentation, 
die gemeinsame Ana-
lyse, die Ableitung von 
Verbesserungsmaßnah-
men und so weiter. Hier 
greift der bekannte QM-
Zyklus Plan-Do-Check-
Act. Der Lernprozess 
beginnt mit dem eige-
nen Fehler, der in der 
Praxis passiert ist. 

Wie Fehlerberichts-
systeme funktionie-
ren 

Das geht allerdings auch 
anders! Aus den Fehlern 
anderer lässt sich eben-
falls lernen. 
Wie soll das funktionie-

ren? Hier kommen Fehlerberichts-
systeme ins Spiel. Auf solchen 
Plattformen im Internet oder In-
tranet wird vollkommen anonym 
von Fehlern berichtet. 
Der anonyme Fehlerverursacher 
beschreibt auf Basis eines stan-
dardisierten Formulars, was in 
seiner Organisation vorgefallen 

ist. Er beschreibt den Fehler, der 
passiert ist, das unerwünschte 
oder kritische Ereignis oder Ne-
benwirkungen beziehungsweise 
die Behandlungsfolgen, die ein-
getreten sind – einzig und allein 
zum Nutzen anderer. Lesende er-
kennen, dass sich über Fehler re-
den, schreiben und diskutieren 
lässt und dass die Ableitung von 
Lösungen und die Einleitung von 
Verbesserungen möglich sind. Je-
des Fehlerberichtssystem fördert 
somit einen sachlichen und konst-
ruktiven Umgang mit Fehlern. Le-
sende des Fehlerberichts können 
zu dem Ergebnis kommen: „Das 
hätte mir auch passieren können.“ 
Damit wird eine neue Basis des 
Lernens geschaffen. Der Fehler-
bericht kann in der Folge in der 
Teambesprechung der eigenen 
Praxis analysiert werden und bei 
Bedarf können praxisinterne Pro-
zesse angepasst werden, bevor ei-
gene Fehler entstehen. Ein Feh-
lerberichtssystem verhindert im 
Idealfall weitere Fehler und un-
erwünschte Ereignisse in anderen 
Praxen und Kliniken.
Die Nutzung von Fehlerberichts-
systemen – als Instrumente des 
Fehlermanagements – wurde da-
her vom G-BA schon 2014 in die 
QM-Richtlinie aufgenommen. Die 

QM-Stichprobe zeigt bei diesem 
Thema allerdings, dass die Be-
kanntheit dieser Systeme noch 
ausgebaut werden muss. 

Jeder Fehler zählt

Krankenhäuser haben ihr eigenes 
oder sogar ein einrichtungsüber-
greifendes Fehlerberichtssystem. 
Im ambulanten Bereich bieten 
sich hierfür Internetplattformen 
an. Die Bundesärztekammer be-
treibt beispielsweise das Fehler-
berichtssystem www.cirsmedical.
de. Die Berichte kommen aus der 
gesamten Ärzteschaft und können 
nach diversen Kriterien – ambu-
lant/stationär, Fachbereich, Kon-
text – gefiltert werden. Speziell 
für den hausärztlichen Bereich 
gibt es ein Angebot des Insituts 
für Allgemeinmedizin der Goethe-
Universität Frankfurt: www.jeder-
fehler-zaehlt.de. Die Fehlerberich-
te werden auf Anonymität geprüft, 
klassif iziert und gegebenenfalls mit 
ähnlichen verlinkt. Nach Freigabe 
können diese auch kommentiert 
werden. uw

 Weitere Informationen:
QM-Fachberater beim Praxisser-
vice
0711 7875-3300

Aus Fehlern anderer lernen
Über Fehlerberichtssysteme als QM-Methode

     

Offen mit Fehlern umzugehen, ist sinnvoll.
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„Erkrankungen am Stütz- und Bewe-
gungsapparat bei Kindern und Ju-
gendlichen sind die große Schwach-
stelle in der Prävention“, betonte 
KVBW-Vorstandsvorsitzender Dr. 
Karsten Braun bei der Ergebnisprä-
sentation in Berlin. Zwischen dem 
zehnten und 14. Lebensjahr durch-
laufen Kinder entscheidende Wachs-
tumsphasen ihres muskuloskeletta-
len Systems. In der Regelversor-
gung ist bislang keine orthopädische 
Vorsorgeuntersuchung in dieser Al-
tersspanne vorgesehen. Viele Fehl-
stellungen der Wirbelsäule, Beine 
und Füße bleiben daher bei den üb-
lichen Kinderuntersuchungen (U- 
und J-Checks) unentdeckt.

12.000 Kinder wurden untersucht

Ziel des OrthoKids-Projektes war es, 
den Sinn und Nutzen einer Vorsor-
geuntersuchung zwischen dem 
zehnten und 14. Lebensjahr wissen-
schaftlich zu untersuchen. Projekt-
partner waren die Orthopädie im Ol-
gahospital des Klinikums Stuttgart, 
das� Fraunhofer� Institut� für� Offene�
Kommunikationssysteme FOKUS 
und das Institut für Gesundheitsöko-
nomie und Klinische Epidemiologie 
(IGKE) der Uniklinik Köln. Als Ko-
operationspartner engagierten sich 

der Berufsverband für Orthopädie 
und Unfallchirurgie (BVOU), die 
AOK, die Techniker Krankenkasse 
(TK), das Landesgesundheitsamt 
sowie diverse Sportverbände.
Innerhalb von rund zwei Jahren ha-
ben knapp 12.000 Kinder und Ju-
gendliche teilgenommen, die von 
rund 300 Orthopäden untersucht  
wurden. Sowohl in den teilnehmen-

den Orthopädiepraxen wie auch in 
Schulen und in Sportvereinen wur-
den Screenings angeboten. Die jun-
gen Projektteilnehmenden konnten 
eine OrthoKids-App nutzen, in der 
es viele Übungsvideos und Informa-
tionen zu Sport und Bewegung gab. 
Die ganzheitliche IT-Lösung hatte 
das Telehealth Technologies am 
Fraunhofer FOKUS entwickelt.  

Überraschend hohe Skoliose-Rate

Die�Ergebnisse�zur�Effektivität�des�
Screenings sind nach Ansicht von 
Prof. Dr. Stephanie Stock (Institut 
für Gesundheitsökonomie und Kli-
nische Epidemiologie der Unikli-
nik Köln) eindeutig. „Bei drei der 
vier im Rahmen des Screenings un-
tersuchten Fehlstellungen (Skolio-
se, Beinachsenabweichungen und 
Knick-Senk-Fuß) wurden im Rah-
men der Vorsorgeuntersuchung 
deutlich höhere Prävalenzen gefun-
den als in der historischen Kontroll-
gruppe: Bei der Skoliose beispiels-
weise wiesen rund sechs Prozent der 
Kinder mit OrthoKids-Vorsorgeun-
tersuchung eine Skoliose auf – fast 
sechsmal so viele wie in der histo-
rischen Kontrollgruppe aus Kassen-
daten (1,1 Prozent). Die Vorsorge-
untersuchung wurde sowohl von 
Orthopäden als auch von den teil-
nehmenden Eltern und Kindern gut 
angenommen“, so Stock. OrthoKids 
sei eines der wenigen Innovations-
fondsprojekte, bei dem Fallzahlen in 
fünfstelliger Höhe erreicht wurden.  
Da das Kosten-Nutzen-Verhältnis 
zudem in einem akzeptablen Be-
reich liege, seien die Vorausset-
zungen für eine Implementierung 
in die Regelversorgung durchaus 

vielversprechend. „Um dazu eine 
definitive�Aussage�machen�zu�kön-
nen, fehlen uns aber Daten zur 
Langzeitbeobachtung“, führte Stock 
weiter aus. Daher sollten zukünfti-
ge Projekte zu präventiven Versor-
gungsformen  eine Nachverfolgung 
mindestens bis zum Abschluss der 
Wachstumsphase vorsehen. 

Frühe Diagnose sehr sinnvoll

Auch Prof. Thomas Wirth, ehemali-
ger Ärztlicher Direktor der Orthopä-
dischen Klinik am Olgahospital im 
Klinikum Stuttgart, stellte den prä-
ventiven Wert der Untersuchung he-
raus. „Je früher eine Skoliose diag-
nostiziert wird, desto größer ist die 
Chance auf eine erfolgreiche kon-
servative Therapie und auf die Ver-
meidung langfristiger Folgen oder 
Operationen.“ Dass durch Ortho-
Kids sehr viel mehr an Wirbelsäulen- 
und Beinachsenfehlstellungen auf-
gedeckt wurde, die in der Regelver-
sorgung schlicht übersehen werden, 
zeige, wie notwendig eine Vorstel-
lung beim Orthopäden sei. 
Eine Expertenrunde diskutierte in 
Berlin die Chancen einer Aufnahme 
in den Regelkatalog. Dr. Katja Plü-
ckelmann vom Bundesverband Sko-
liose�betonte,�dass�Skoliosen�häufig�

zu spät festgestellt und diagnosti-
ziert würden. „Die Ergebnisse von 
OrthoKids bestätigen unsere Ein-
schätzung und die Notwendigkeit 
einer Vorsorgeuntersuchung in dem 
sehr langen Zeitraum zwischen der 
U10 und der J1.“
Karin Maag vom G-BA unterstrich 
den Wert von Innovationsfondspro-
jekten: „Solche Projekte können 
mögliche Verbesserungsbedarfe und 

-potenziale in der Regelversorgung 
aufzeigen und liefern wissenschaft-
lich fundierte Ergebnisse für deren 
Weiterentwicklung.“ 
Auch Nadia Mussa, Leiterin der TK-
Landesvertretung Baden-Württem-
berg, schätzt die Initiative der 
KVBW: „Es ist wichtig, dass solche 
Studien� stattfinden,� um� neue� Er-
kenntnisse zu gewinnen. Deshalb 
war die TK gerne als Partner mit da-
bei.“ Noch sei unklar, ob bzw. unter 
welchen Bedingungen das Scree-
ning langfristig zu den gewünschten 
Projekterfolgen führe. Deshalb 
müssten weitere Modalitäten ge-
klärt werden. Für KVBW-Vorstand  
Braun steht der Nutzen außer Frage: 

„Gesundheitspolitisch ist es kaum 
vertretbar, hier nicht aktiv zu wer-
den. OrthoKids beweist, dass die 
Untersuchung praktikabel, akzep-
tiert und wirksam ist.“   gk

Hohe Anzahl orthopädischer Fehlstellungen
Präventionsprojekt OrthoKids: klare Empfehlung für Einführung einer regulären Vorsorgeuntersuchung bei Kindern 

Mit der elektronischen Patienten-
akte (ePA) sollte ein neues Zeit-
alter der Transparenz im Gesund-
heitswesen beginnen. Patientinnen 
und Patienten erhalten erstmals um-
fassenden�Zugriff�auf�ihre�Gesund-
heitsdaten. Die Praxis zeigt: Diese 
Transparenz hat Nebenwirkungen.
Seit der Einführung der ePA sind 
Krankenkassen�verpflichtet,�die�von�
Praxen übermittelten Abrechnungs-
diagnosen ihren Versicherten bereit-
zustellen. In vielen Fällen führt das 
dazu, dass Versicherte erstmals Di-
agnosen sehen, von denen sie bisher 
nichts wussten. Diese können kor-
rekt sein oder sich als überholt, vor-
läufig�oder�nicht�mehr�relevant�he-
rausstellen. Besonders heikel wird 
es, wenn solche Informationen au-
ßerhalb des medizinischen Kon-
texts Nachteile mit sich bringen, 
etwa bei der Beantragung privater 

Versicherungen. Korrekturen von 
Diagnosen können nur durch die be-
handelnden Ärztinnen und Ärzte er-
folgen. Die KVBW selbst darf keine 
Änderungen vornehmen.

Ohne Codierung keine Leistung

Diagnosen sind nicht nur ein medi-
zinisches, sondern auch ein abrech-
nungstechnisches Erfordernis. Ohne 
Codierung lässt sich keine Leistung 
abrechnen. Gleiches gilt für Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigungen. Auch 
sie enthalten Diagnosen. Grundlage 
ist�die�internationale�Klassifikation�
ICD-10, ein komplexes System mit 
über 12.000 Codes, das jährlich an-
gepasst�wird.�Viele�dieser�Begriffe�
decken sich nicht mit der Alltags-
sprache in Praxen. Hinzu kommt: 
Die ICD-Codes sagen mehr aus als 
nur die Diagnose. Sie zeigen etwa, 

ob es sich um eine gesicherte Er-
krankung, einen Verdacht oder ei-
nen Ausschluss handelt. Auch das 
Abklingen eines Symptoms kann 
codiert werden.
Jede Codierung verursacht Auf-
wand, fordert Präzision und bringt 
Interpretationsspielraum mit sich. 
Angesichts von mehr als einer 
Milliarde ICD-Codes jährlich in 
Deutschland sind Fehler unver-
meidbar, auch wenn die KVBW re-
gelmäßig Plausibilitätsprüfungen 
durchführt. Hinweise auf systema-
tische Fehlcodierung liegen derzeit 
nicht vor.
Erstaunen�löst�häufig�die�Codierung�
psychosomatischer oder psychoso-
zialer Diagnosen aus. Eine Diag-
nose wie „Rückenschmerzen unter 
beruflichem� Stress“� kann� für� den�
Patienten irritierend wirken, wenn 
sie in der ePA erscheint. Solche 

Diagnosen sind notwendig, um die 
tatsächliche Behandlung korrekt ab-
zubilden und Abrechnungen plausi-
bel zu gestalten. Sie sind ein Werk-
zeug ärztlicher Dokumentation.

Die ePA verbessert den 
Informationsfluss� und�
kann die Behandlungssi-
cherheit erhöhen. Gleich-
zeitig birgt sie das Risiko 
von Fehlinterpretationen, 
wenn Patienten medizi-
nische Codierungen ohne 
Erläuterung sehen. Auch 
das Arzt-Patienten-Ver-
hältnis kann leiden.
Die KVBW sieht darin ein 
Beispiel für die Überkon-
trolle und Bürokratisie-
rung. Diagnosecodierung, 
Wirtschaftlichkeitsprü-
fung und Dokumentati-
onspflichten�sollten�sinn-

voll im Verhältnis zum praktischen 
Nutzen stehen. Ziel muss bleiben, 
die ambulante Versorgung zu ent-
lasten, nicht sie weiter zu erschwe-
ren.  red

Transparenz mit Nebenwirkungen
Manche Diagnosen in der ePA können Patienten verunsichern

Diskutieren mit Referentin Gabriele Kiunke die OrthoKids-Ergebnisse: BVOU-Präsident Dr. 
Burkhard Lembeck, Karin Maag, Dr. Karsten Braun, Nadia Mussa und Dr. Katja Plückelmann Prof. Thomas Wirth vom Olgahospital wirkte an dem Projekt mit.

Ansicht aus der TK-ePA
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Auch Arztpraxen brauchen Betriebsärzte

Auch niedergelassene Ärzte und 
Ärztinnen benötigen in ihren Pra-
xen Betriebsärzte. Denn die Auf-
gaben eines Betriebsarztes kann 
der Niedergelassene nicht selbst 
erfüllen. Zum einen würde es da-
durch Probleme mit der Schwei-
gepflicht� geben.� Zum� anderen�
bräuchte er auch die Gebietsbe-
zeichnung „Arbeitsmedizin“ oder 
die Zusatzbezeichnung „Betriebs-
medizin“. 
Es gibt insgesamt drei unterschied-
liche „Betreuungssysteme“, die je 
nach�Praxisgröße�Anwendung�fin-
den: die Grundbetreuung mit an-
lassbezogener Betreuung, die Al-
ternativbetreuung und die Regel-
betreuung für größere Praxen. Bei 
kleineren Praxen gibt es zwei Be-
treuungssysteme, bei denen man 
nur in speziellen Fällen einen Be-
triebsarzt hinzuziehen muss.

Grundbetreuung mit anlass-
bezogener Betreuung – was 
verbirgt sich dahinter?

Die Grundbetreuung mit anlass-
bezogener Betreuung ist beson-
ders geeignet für Arztpraxen, die 
selten einen Betreuungsanlass ha-
ben. Hierbei wird der niedergelas-
sene Arzt bei der Gefährdungsbe-
urteilung unterstützt (alle fünf Jah-
re notwendig). Ansonsten wird der 
Betriebsarzt nur für besondere An-
lässe kontaktiert. Das ist zum Bei-
spiel der Fall bei Fragen zur Sicher-
heit und zum Gesundheitsschutz, 
wenn der Arbeitsplatz neu gestal-
tet wird, oder falls die Mitarbeiter 
mit neuen Arbeits- oder Gefahren-
stoffen�in�Kontakt�kommen.�Ein�be-
sonderer Anlass kann sich auch aus 
schweren Unfällen oder einer Be-
rufskrankheit ergeben. 

Okay, und was ist die Alterna-
tivbetreuung?

Hier übernimmt der Praxisinhaber 
größtenteils den Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz für seine Mitarbei-
tenden. Dafür muss er eine Schu-
lung absolvieren. Trotzdem ist auch 
in diesem Modell ein Betriebsarzt 
nötig. Dieser muss zum Beispiel 
Betriebsunfälle untersuchen, Be-
rufskrankheiten prüfen, neue Ar-
beitsplätze einrichten oder neue 
Arbeitsverfahren oder Gefahrstof-
fe einführen. Die Bestellung eines 
Betriebsarztes stellt sicher, dass der 
Praxisinhaber�nicht�in�Konflikt�mit�
der� ärztlichen� Schweigepflicht� ge-
rät, da sensible medizinische In-
formationen der Angestellten aus-
schließlich durch den Betriebsarzt 
verarbeitet und beurteilt werden 
dürfen.

Wo kann ich mich für die Alter-
nativbetreuung schulen lassen? 

Die LÄK bietet in Kooperation mit 
der Berufsgenossenschaft regelmä-
ßig Schulungen an. 

Und die Regelbetreung?

In Betrieben ab 51 Beschäftigten 
ist die einzige zugelassene Be-
treuungsform die Regelbetreuung. 
Nur bei der Regelbetreuung gelten 
Mindesteinsatzzeiten für den 
Betriebsarzt, deren Inhalt und Um-
fang vom Gefährdungspotential 
des Arbeitsplatzes abhängig sind. 

Wie viel Honorar bekommt ein 
Betriebsarzt?

Das hängt von den Einsatzzei-
ten ab. Für die Grundbetreuung 

werden oft Pauschalen angesetzt. 
Eine� verpflichtende� Gebühren-
ordnung für Betriebsärzte gibt es 
nicht. Holen Sie deshalb mehrere 
Angebote ein. Selbstständig tätige 
Betriebsärzte können nach GOÄ 
abrechnen.

Wo finde ich einen Betriebs-
arzt?

Die Bezirksärztekammern halten 
Listen von Ärztinnen und Ärzten 
vor, die für die arbeitsmedizini-
sche�Betreuung�qualifiziert�sind.� �
red

 Merkblatt der Kammer:
https://t1p.de/saa90

 Schulungen LÄK:
www.aerztekammer-bw.de/
alternativbetreuung-fobi-nw

Auch wenn der Arztberuf zu den 
selbstständigen Berufen gehört, ist 
der Vertragsarzt aufgrund der Ge-
setzeslage nicht völlig frei in sei-
nen Entscheidungen. Dies gilt auch 
bezüglich des Abschlusses eines 
Behandlungsvertrages mit GKV-
Patienten/-Patientinnen. Vermehrt 
trat die Frage auf, ob gesetzlich 
versicherten Patienten ein Behand-
lungsvertrag verwehrt werden darf, 
wenn diese es ablehnen, sich in die 
HzV einschreiben zu lassen. 

Dürfen Patienten abgelehnt 
werden, die nicht in die HzV 
eingeschrieben sind?

Kurz: Nein.

Auch nicht, wenn eine reine 
HzV-Praxis betrieben wird?

Auch dann nicht. Grundsätzlich darf 
ein Vertragsarzt Kassenpatienten 
nicht ablehnen. Eine Ablehnung ist 

nur in Ausnahmefällen zulässig. So 
etwa, wenn der volljährige Patient 
seine eGK nicht vorlegt. Es besteht 
aber für den Vertragsarzt eine Ver-
pflichtung, Kassenpatienten zu be-
handeln. Das ergibt sich aus dem 
Sicherstellungsauftrag der Kassen-
ärztlichen Vereinigung (§ 75 SGB 
V) und § 13 Abs. 7 BMV-Ä. 

Was sind die rechtlichen 
Hintergründe?

Eine Behandlung oder Untersu-
chung vom Vorliegen einer Be-
dingung – wie das Einschreiben in 
die HzV – abhängig zu machen, ist 
rechtlich nicht möglich. Dies gilt 
umso mehr, als dass gesetzlich ge-
regelt ist, dass die Einschreibung in 
die HzV für den Versicherten frei-
willig ist (§ 73b Abs. 3 S. 1 SGB V) 
und diese gesetzlich festgelegte 
Freiwilligkeit der Teilnahme an der 
HzV dem gesetzlich verbrieften 
Recht der Patienten auf freie Arzt-

wahl (§ 76 SGB V) Rechnung trägt. 
Dies trifft auch dann zu, wenn diese 
Bedingung zu einer anderen (besse-
ren) Vergütung führen würde. Eine 
Ablehnung der Behandlung eines 
GKV-Versicherten aufgrund finan-
zieller Aspekte, wie der unzurei-
chenden Honorierung einer einzel-
nen Leistung, ist nicht zulässig und 
verstößt gegen das Vertragsarzt-
recht (BSG-Urteil vom 14. März 
2001, Az.: B 6 KA 54/00 R). Eine 
möglicherweise bessere Organisa-
tion der Patientenströme und Pra-
xisverwaltung ist als Ablehnungs-
grund ebenfalls nicht ausreichend. 
Es ist rechtlich auch nicht möglich, 
Patienten, die sich nicht ins HzV 
einschreiben lassen wollen, in den 
GKV-Leistungen zu beschneiden.

Und wenn das Arzt-Patienten-
Verhältnis gestört ist?

Die Behandlung darf nur in begrün-
deten Fällen abgelehnt werden. Be-

gründete Fälle ergeben sich zum 
Beispiel, wenn das Vertrauensver-
hältnis zwischen Arzt und Patient 
gestört ist. Wobei diese Störung 
nicht vom Arzt provoziert werden 
darf, sondern vom Patienten oder 
der Patientin ausgehen muss. Des 
Weiteren muss das Zerwürfnis so 
stark sein, dass eine Weiterbehand-
lung unzumutbar ist. Das liegt zum 
Beispiel vor, wenn dem Arzt ohne 
plausiblen Grund ein Behandlungs-
fehler vorgeworfen wird oder seine 
therapeutischen Anordnungen be-
wusst und wiederholt nicht befolgt 
oder permanent Wunschrezepte 
und medizinisch nicht gebotene zu-
sätzliche Untersuchungen eingefor-
dert werden. Sie sollten die Grün-
de für die Ablehnung der weiteren 
Behandlung genauestens dokumen-
tieren. Sie können auch der Kran-
kenkasse Ihres Patienten die Grün-
de für die Beendigung des Behand-
lungsvertrages mitteilen (§ 13 Abs. 
7 BMV-Ä).

Gibt es Ausnahmen?

In der Regel wird auch eine Über-
lastung als Ablehnungsgrund gedul-
det, wenn durch den hohen Pati-
entenandrang keine qualitätsgesi-
cherte Behandlung mehr möglich ist. 
Eine Überlastung liegt aber nicht vor, 
wenn der Arzt oder die Ärztin noch 
Zeit hat, neue Privatpatienten aufzu-
nehmen. Die Überlastung kann aber 
nur für einen bestimmten Zeitraum 
als Begründung herangezogen wer-
den, zum Beispiel für das laufende 
Quartal. 

Wichtig zu bedenken:

Notfälle dürfen nie abgelehnt wer-
den. Dies ist zum Beispiel der Fall, 
wenn eine akute Behandlungsbedürf-
tigkeit beim Patienten vorliegt, eine 
Behandlung also keinen Aufschub 
duldet. Der Arzt muss sich davon 
überzeugen, ob ein Notfall vorliegt 
oder nicht.  lh

Umgang mit Patienten außerhalb
 der hausarztzentrierten Versorgung (HzV)

ALLES, WAS RECHT IST!   Juristische Fragen aus der Praxis 

Praxisgröße 
(Anzahl aller Angestellten)

Grundbetreuung mit 
anlassbezogener 
Betreuung

Alternativbetreuung Regelbetreuung

1–10   

11–50 –  

Ab 51 – – 

Folgende Betreuungssysteme sind je nach Praxisgröße möglich:
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Während in diesem Jahr die 
KVBW ein Doppel-Jubiläum fei-
ert, begingen im Herbst auch die 
Berliner Geburtstag. Im Rahmen 
einer Festveranstaltung feierten 
die Kassenärztliche Bundesver-
einigung (KBV) und die Kassen-
zahnärztliche Bundesvereinigung 
(KZBV) 70-jähriges Bestehen. 

Unabhängigkeit und Expertise

Dr. Andreas Gassen, Vorstandsvor-
sitzender der KBV, sagte bei der 
Veranstaltung: „Das Prinzip einer 
unabhängigen Berufsausübung vor 
dem Hintergrund einer eigenstän-
digen Selbstverwaltung ist grund-
legend für eine freie Gesellschaft. 
In Deutschland stützen daher zwei 
Säulen den hohen Standard des Ge-
sundheitssystems: Unabhängigkeit 
und Expertise. Weisungsunabhän-
gig entscheiden die ärztlichen und 
psychotherapeutischen Kollegin-
nen und Kollegen über die Behand-
lung ihrer Patientinnen und Patien-
ten.“ Daraus entstehe ein starkes 
und sensibles Vertrauensverhält-
nis, das es zu schützen gelte. Ele-
mentare Voraussetzungen hierfür 
seien� das� Prinzip� der� freiberufli-
chen Berufsausübung – vor allem 
in inhabergeführten Praxen – und 
eine funktionierende Selbstverwal-
tung. Martin Hendges, Vorsitzen-
der des Vorstandes der KZBV, lob-
te die Selbstverwaltung als krisen-
fest, verantwortungsbewusst und 
versorgungsnah. In den 70 Jahren 

ihres Bestehens habe sie eine Viel-
zahl von Versorgungskonzepten 
aus dem Berufsstand heraus entwi-
ckelt und so einen zentralen Bei-
trag zur Patientenversorgung ge-
leistet. 

Werte bewahren

Die Selbstverwaltung arbeite mit 
Nachdruck daran, die hochge-
schätzte ambulante (zahn-)medizi-
nische�Versorgung�flächendeckend�
zu erhalten, so Gassen und Hend-
ges. Die beiden Vorsitzenden appel-
lierten daher an die Politik, gemein-
sam weiterhin Verantwortung zu 
übernehmen, die Strukturen nach-
haltig zu stärken und der Selbstver-
waltung somit die notwendige Frei-
heit für ein gerechtes, menschliches 
und demokratisch stabiles Gesund-
heitswesen zu geben. 
Die KBV ist 1955 als Körperschaft 
des� öffentlichen�Rechts� gegründet�
worden. Vorläufer war die Kas-
senärztliche Vereinigung Deutsch-
lands (KVD). Diese wiederum war 
aus den regionalen Kassenärztli-
chen Vereinigungen hervorgegan-
gen, die 1931 aufgrund einer Not-
verordnung gegründet wurden. Mit 
der Gründung der KVen wollte man 
Arbeitskämpfe zwischen Ärzten 
und Krankenkassen schlichten. Sie 
hatte die endgültige Ablösung des 
Einzelvertragssystems zum Ziel, 
in dem jeder Arzt einzeln Abrech-
nungsverträge mit den Krankenkas-
sen schloss. pm 

Der im September erschiene-
ne Bericht zur ambulanten me-
dizinischen Versorgung 2025 
offenbart:� Der� Ärztemangel,�
immer mehr Teilzeit und An-
stellung sowie die steigende 
Nachfrage durch den demogra-
fischen�Wandel�führen�zu�Eng-
pässen. Dadurch werden die 
Patienten und Patientinnen so-
wie Arztpraxen gleichermaßen 
belastet. Wie die Versorgungs-
situation genau in den 35 Land-
kreisen und neun Stadtkreisen 
Baden-Württembergs ist, zeigt 
der Teil „Daten & Fakten“ der 
Broschüre. Der in den Versor-
gungsbericht� integrierte� Qua-
litätsbericht 2024 bietet einen 
Blick auf die ambulanten Leis-
tungen,�die�der�Qualitätssiche-
rung durch Expertinnen und 
Experten� in� den� Qualitätssi-
cherungskommissionen unterliegen. 

Nachwuchsförderung

Um die ambulante Versorgung in 
Zeiten des Ärztemangels robust auf-
zustellen, hat die KVBW ein um-
fassendes Maßnahmenpaket auf 
die Beine gestellt. Der Schwer-
punkt liegt dabei auf der täglichen 

Regelversorgung in den Praxen, aber 
auch die Neustrukturierung des Ärzt-
lichen Bereitschaftsdienstes leistet 
einen wichtigen Beitrag zur Stabili-
sierung der ambulanten Versorgung.  
Gefördert wird auch der ärztliche 
Nachwuchs, zum Beispiel die Wei-
terbildung und die gezielte Ansied-
lung von Ärztinnen und Ärzten in 
Regionen mit besonderem Versor-
gungsbedarf. Der Kommunalservice 

leistet einen wichtigen Beitrag. In 
enger Zusammenarbeit mit Land-
kreisen, Städten und Gemeinden ent-
wickelt die KVBW individuelle Lö-
sungen für die einzelnen Planungs-
bereiche. Dafür werden umfassende 
Datenanalysen und Prognosen auf-
bereitet, die frühzeitig zeigen, wo 
in den nächsten fünf Jahren Versor-
gungsengpässe drohen. So kann ge-
zielt gegengesteuert werden.

Zukunftsfähiges System erfor-
dert mutige Reformen

Heute sei die ambulante Versor-
gung noch das Rückgrat unseres 
Gesundheitssystems, doch sie ste-
he unter Druck, erklärte der Vor-
standsvorsitzende der Kassenärztli-
chen Vereinigung Baden-Württem-
berg (KVBW), Dr. Karsten Braun, 
anlässlich�der�Veröffentlichung.�Er�

fordert mutige Reformen, 
die die ambulante Versor-
gung stärken. „Nur so kön-
nen Arzt- und Psychothera-
piepraxen auch in Zukunft 
leistungsfähig und attraktiv 
bleiben.“

Versorgung gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe

„Die Sicherstellung ist für 
uns mehr als nur ein ge-
setzlicher Auftrag – sie ist 
gelebte Verantwortung für 
die Menschen und ihre me-
dizinische Versorgung“, be-
tonte Dr. Doris Reinhardt, 
stellvertretende Vorstands-
vorsitzende der KVBW. 
„Es ist nicht akzeptabel, 
dass die Ärztinnen und Ärz-
te selbst einen erheblichen 

Teil der Förderungen aus ihren Ho-
noraren�finanzieren�müssen.�Ärztli-
che Versorgung ist eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe.“  mt

 Der Versorgungsbericht 2025 
sowie der Qualitätsbericht 2024 ste-
hen ab sofort online zur Verfügung:  
www.kvbawue.de/
versorgungsbericht 

Der aktuelle Versorgungsbericht ist im September erschienen.

Ambulante Versorgung unter Druck
Sicherstellung steht im Mittelpunkt der KVBW-Aktivitäten

Eine Ersti-Veranstaltung ist eine 
tolle Gelegenheit, mit Medizinstu-
dierenden ins Gespräch zu kom-
men und sie frühzeitig für die 
ambulante Versorgung zu inte-
ressieren. Vom Team der Koor-
dinierungsstelle Weiterbildung 
(KoStW) waren Julia Hoffmann 
und Frank Portenhauser in Frei-
burg mit dabei und freuten sich 
über den Andrang am KVBW-
Stand mit Glücksrad.

Beim Drehen des Glücksrades ka-
men die KVBW-Berater mit den 
Studierenden ins Gespräch und 
stellten die vielfältigen Angebo-
te der KVBW für den ärztlichen 
Nachwuchs vor, wie die Förderung 
für Famulaturen oder das Wahl-
tertial im Praktischen Jahr. Auch 
wenn es für die Erstsemester noch 
weit weg ist, so wurde auch die 

Förderung  der Weiterbildung zum 
Facharzt ins Spiel gebracht. 

Hausärzte gesucht

Es ist nie zu früh, die Hausärzte der 
nächsten Generation anzusprechen 
und Unterstützung auf dem Weg 
in die eigene Hausarztpraxis an-
zubieten. Der frühzeitige persönli-
che Kontakt ist dabei ein wesentli-
cher Faktor. Das Team der KoStW 
berät zu allen Fragen rund um das 
Thema Weiterbildung in der All-
gemeinmedizin – auch in digitalen 
Sprechstunden. 

Warum geht die KVBW an 
Universitäten?

Eine der größten Herausforder-
ungen der KVBW ist es, 
Nachfolgerinnen und Nachfolger 

für die Haus- und Facharztpraxen 
in�Baden-Württemberg�zu�finden.�
Die KVBW sucht deshalb früh 
den Kontakt zu angehenden 
Medizinerinnen und Medizinern. 
Mit praxisnaher Beratung, gezielter 
Förderung und einem breiten 
Beratungsangebot möchte die 
KVBW die nächste Generation für 
eine Tätigkeit in der ambulanten 
Versorgung gewinnen. Ob 
Famulatur, Praktisches Jahr oder 
Weiterbildung – die KVBW steht 
Medizinstudierenden mit Rat und 
Tat zur Seite. „Es war toll, dass 
wir am ‚Markt der Möglichkeiten 
für die Medizinstudierenden 
teilnehmen konnten und wir 
sagen Danke an das Orga-Team 
der Fachschaft Medizin an der 
Universität Freiburg, allen voran 
Jonas Baureis“, so das Fazit von 
Julia�Hoffmann.� mt

Eine Erfolgsgeschichte 
der Selbstverwaltung

KVBW im Dialog mit Studierenden
Großes Interesse am KVBW-Stand in Freiburg.
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Programm
9.30 Uhr bis 11.00 Uhr

• Hygiene bei übertragbaren 
Krankheiten / Änderungen des 
Erreger- und Krankheitsspekt-
rums durch den Klimawandel

• Überwachung der aktiven 
Produkte

• Arbeitsmedizin in der Praxis

11.15 Uhr bis 12.45 Uhr
• Trinkwasserverordnung & 

Wasser in der Aufbereitung
• Rechtskonforme Müllentsorgung

• Risikobewertung und Einstufung 
von keimarm oder steril zur 
Benutzung von kommenden 
Produkten

13.15 Uhr bis 14.45 Uhr
• Hygiene bei der Reinigung von 

Flächen / Schwerpunkt: chemi-
sche Desinfektion

• Hygiene bei multiresistenten 
Erregern und Clostridioides 
difficile

• Hygiene im Spannungsfeld von 
Klimawandel und Nachhaltigkeit

15.00 Uhr bis 16.30 Uhr
• Erfordernisse an das Qualitäts-

management im Rahmen der 
Hygiene bei der Aufbereitung

• Umsetzung von Wäschehygiene 
in der Arztpraxis 

• Aufgaben zur sicheren Anwen-
dung von Reinigungs- und 
Desinfektionsmitteln

16.30 Uhr bis 17.00 Uhr 
Zusammenfassung des Tages und 
Ausblick 

ARZT & THERAPEUT

Das Zentralinstitut für die kassen-
ärztliche Versorgung (Zi) schreibt 
zum 14. Mal den Zi-Wissenschafts-
preis „Regionalisierte Versorgungs-
forschung“ aus. 
Der Preis würdigt eine herausragen-
de wissenschaftliche Arbeit zur Er-
forschung regionaler Unterschie-
de in der Gesundheitsversorgung 
Deutschlands. Darunter fallen auch 
Arbeiten, die sich mit der Umset-
zung von Maßnahmen beschäftigen, 
die die gesundheitliche Versorgung 
verbessern können und die sich aus 
Ergebnissen regionalisierter Versor-
gungsforschung ergeben. Die wis-
senschaftlichen Arbeiten sollen in 
den Jahren 2023 bis 2026 entstan-
den sein beziehungsweise entste-
hen. Ein unmittelbarer Bezug zu 
Deutschland muss klar erkennbar 
sein. Die Auszeichnung ist mit ins-
gesamt 5.000 Euro dotiert; die Ein-
reichungsfrist endet am 15. April 
2026. Bewerberinnen und Bewerber 

werden gebeten, ihre Unterlagen 
ausschließlich per Mail an wissen-
schaftspreis@zi.de einzureichen Die 
Preisverleihung mit der Möglichkeit, 
die�prämierte�Arbeit�öffentlich�vor-
zustellen, ist im Rahmen des nächs-
ten „Zi Congress“ im Herbst 2026 in 
Berlin geplant. Die prämierte Arbeit 
wird zudem auf dem Zi-Webportal 
www.versorgungsatlas.de�veröffent-
licht.

 Weitere Informationen:

Teilnahmebedingungen:
www.zi.de/fileadmin/Downloads/Ser-
vice/Ausschreibungen/
Zi-Wissenschaftspreis_2026_Aus-
schreibung_final.pdf

FAQ:
www.zi.de/fileadmin/Downloads/Ser-
vice/Ausschreibungen/
Zi_Wissenschaftspreis_FAQ_Stand_
September_2025.pdf

Preis für Forschung 
Arbeiten zur Gesundheitsversorgung gesucht

Seit vielen Jahren ist Dr. Wolfgang 
Miller eine der prägenden Figuren 
der ärztlichen Standes- und Berufs-
politik in Baden-Württemberg: Er 
ist Präsident der Landesärztekam-
mer, Mitglied des Bezirksbeirates 
der BD Stuttgart und niedergelas-
sener Chirurg in Echterdingen. Wer 
ihn in anderer Rolle erleben oder ge-
nauer hören möchte, der muss sonn-
tags in die Heilig-Geist-Kirche nach 
Steinenbronn gehen. Denn Dr. Wolf-
gang Miller ist auch passionierter 
Organist. Was ihn daran fasziniert, 
erzählt er ergo-Redakteur Kai Sonn-
tag im Gespräch.

Herr Dr. Miller, seit wann spielen 
Sie Orgel?

Mich begleitet das seit meiner Kind-
heit. Ich bin in Bad Wurzach in Ober-
schwaben aufgewachsen. Mein Vater 
war� hauptberuflicher� Kirchenmusi-
ker und Musiklehrer. In neun Jah-
ren Klosterschule waren Kirchen, 
Gottesdienste und Kirchenmusik ein 
ganz normaler Teil meiner Jugend. 
Mit 15 Jahren habe ich den ersten 
Gottesdienst begleitet, mit 16 Jah-
ren die Leitung eines Kirchenchors 
übernommen und später ein Studi-
um�für�nebenberufliche�Kirchenmu-
siker absolviert. Während des Medi-
zinstudiums habe ich mir damit ein 
wenig Geld verdienen können. Auch 
in meiner Klinikzeit und jetzt als 
Niedergelassener hat mich die Orgel 
nicht mehr losgelassen.

Warum ausgerechnet Orgel?

Ganz einfach, weil in jeder Kirche 
eine Orgel steht, weil ich dazu im 
Kloster und auch über meinen Vater 
Zugang hatte – und weil die Orgel 
einfach fantastische Möglichkeiten 
bietet: Allein ein ganzes Orchester 
zum Klingen zu bringen – das ist 
schon etwas Besonderes. 

Wie oft spielen Sie Orgel?

Wenn es irgendwie geht, spiele ich 
am Wochenende beim Gottesdienst. 
Besondere Highlights sind die gro-
ßen Basilika- und Münsterorgeln in 
Oberschwaben, aus meiner Jugend 
habe ich da noch manche Verbin-
dungen.

Warum machen Sie das, was 
gibt Ihnen das Orgelspiel?

Zuhause hat die Messe am Sonntag 
dazugehört. An der Orgel macht das 
einfach mehr Spaß. Ich bin da hin-
eingewachsen.�Wenn�ich�es�schaffe,�
dass die Kirchenbesucher gut mitei-
nander singen, ist das ein gegensei-
tiges Geschenk. Bei aller Sorge und 
allem Gebet zu den schweren Anlie-
gen der Welt darf es zwischendurch 
auch einfach mal schön sein. 

Sehen Sie eine Verbindung zu 
Ihrer Tätigkeit in der Kammer. 
Färbt so etwas ab?

Der Wolfgang Miller an der Orgel 
hat andere Aufgaben als der in der 

Kammer oder in der Praxis.  Aber 
es ist derselbe Mensch. Und tat-
sächlich gibt es schon Parallelen: 
Als Organist muss ich mit dem 
Vorspiel die Gemeinde auf das 
Lied einstimmen. Wenn das nicht 
klappt, dann kommt die Gemeinde 
nicht ins Lied rein. 
Und während des Lieds muss ich 
das Tempo vorgeben, ohne dass 
das jemand bewusst wahrnimmt. 
Ich kann einzelne Teile eines Mu-
sikstücks hervorheben oder auch 
weniger betonen. Das ist irgend-
wie ganz ähnlich, wenn ich Gre-
miensitzungen in der Landesärz-
tekammmer leite. Und vielleicht 
macht die Musik mich auch ein-
fach fröhlicher und für die Men-
schen erträglicher, wer weiß?

Spielen Sie Konzerte?

Nein, lange nicht mehr. Ich habe 
bis zum Ende des Studiums mit ei-
nem Freund zusammen ab und zu 
Konzerte mit Musik für Trompete 
und Orgel gespielt, für mich unver-
gesslich sogar ein Festkonzert an-
lässlich der Jahrestagung der Ba-
deärzte in meiner Heimatstadt Bad 
Wurzach. Aber ganz im Ernst: Wer 
als Musiker auftritt, etwas zu sagen 
haben möchte, der muss das trai-
nieren wie jede andere Fähigkeit, 
sei es intellektuell, manuell chirur-
gisch oder auch im Sport. Ich freue 
mich, wenn ich in der Kirche den 
Gottesdienst begleiten kann. Und 
ich gehe genauso gerne in Konzer-
te von Berufsmusikern. Ich kann 
den Unterschied einschätzen und 
habe großen Respekt vor diesen 
Künstlern. 

Welche Komponisten und 
welche Lieder spielen Sie am 
liebsten?

In Form, Tiefgang und Vielfalt der 
Musik ist Johann Sebastian Bach 
unerreicht. Die „großen Orgelwer-
ke“ von Bach haben mich faszi-
niert, mit 15 genauso wie mit 60. 
Als Kontrapunkt mag ich die soge-
nannten neuen geistlichen Lieder. 
Ein rhythmisches Lied mit „Drive“ 
neben einem klassischen Hymnus 
– das ist eine erfrischende Kombi-
nation. 

„Die Musik macht mich fröhlicher“
Bezirksbeirat und LÄK-Präsident Dr. Wolfgang Miller spielt seit seiner Jugend Kirchenorgel 

Dr. Wolfgang Miller liebt die Werke von Bach

Am Samstag, den 14. März 2026, 
dreht sich in der Bezirksdirektion 
Stuttgart zwischen 9.00 Uhr und 
17.00 Uhr alles um das Thema Hy-
giene. Der Hygienetag hält viele 
informative und praxisorientier-
te Vorträge für Sie bereit, die das 
Spannungsfeld zwischen hygienisch 
korrektem Handeln, Nachhaltigkeit, 
Infektionsprävention und aktuellen 
Rechtsvorgaben aufzeigen. Er rich-
tet sich an Ärztinnen und Ärzte, 
Psychotherapeutinnen und Psycho-
therapeuten, Medizinische Fachan-
gestellte, Hygiene- und QM-Beauf-
tragte sowie an alle Interessierten im 
niedergelassenen Bereich. Um 9.00 
Uhr morgens geht es mit einer Be-
grüßung durch den KVBW-Vorstand 
Dr. Karsten Braun los. 

Fortbildungspunkte:
zehn

Seminarnummer:
S 225

Wann: 
Samstag, 14.03.2026,
9.00 – 17.00 Uhr

Ort:
KVBW Stuttgart
Albstadtweg 11
70567 Stuttgart

Kosten:
159 ,- Euro

 Weitere Informationen: 
www.kvbawue.de/hygienetag-2026

Alles zum Thema Hygiene in Stuttgart
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Trotz Herbstsonne kamen  rund 
120 Mitglieder zum Servicetag der 
Bezirksdirektion Stuttgart. Auch 
in Reutlingen wurde der Service-
tag gut angenommen. Einen Tag  
lang gab es praktische Tipps über 
Fragen wie Abrechnung, Recht 
und IT-Sicherheit in der Praxis. 
Zu den herausragenden Punkten 
gehörte eine berufspolitische Ein-
ordnung durch die KV-Vorstände 
Dr. Karsten Braun und Dr. Doris 
Reinhardt. 

In Reutlingen wurden die KV-Vor-
stände von den Bezirksbeiräten zu 
aktuellen Entwicklungen in der Be-
rufs- und Gesundheitspolitik be-
fragt. In Stuttgart gab es Vorträge. 
Braun beobachtet mit Spannung, 
wie Gesundheitsministerin Nina 
Warken (CDU) die im Koalitions-
vertrag skizzierten Vorhaben um-
setzen will. Zum Beispiel das für 
2027 geplante Primärarztsystem. 
„Wird das für andere Berufsgrup-
pen�geöffnet?�Ich�bin�gespannt,�wo-
hin die Reise geht“, meinte Braun. 

„Nicht so gut“ gefalle die geplante 

Termingarantie, die, falls sie nicht 
greift, Patienten an Krankenhäuser 
verweisen solle. 
Ob das wirksam sei, bezweifelt 
Braun, denn die Fachärzte in den 
Kliniken seien selbst überlastet. 
Was die Fachärzte anbelangt, so 
steht auf der Wunschliste der KV 
eine Entbudgetierung, sie soll aber 
laut Koalition nur für „unterver-
sorgte Gebiete“ gelten, und da-
von gebe es nur sehr wenige, so 
Braun.Zudem mache es keinen 
Sinn, Fachärzte durch Budgetie-
rung zu bestrafen, die benachbarte 
unterversorgte Gebiete in erhebli-
che Maße mitversorgen, kritisierte 
Braun. 
 
Orientierungswert

Die mit der GKV vereinbarte An-
hebung des Orientierungswertes für 
ärztliche Leistungen um 2,8 Prozent 
zum Januar 2026 nannte Braun ein 

„akzeptables Ergebnis“. Das sei der 
zweithöchste Abschluss, den es je 
gab. „Wir versuchen, das Beste für 
Sie herauszuholen.“

ÄBD 2024 + ist zukunftsfest
 
Das gilt auch bei der Neuordnung 
des Ärztlichen Bereitschafts -
dienstes, deren Notwendigkeit die 
stellvertretende KVBW-Vorstän-
din Dr. Doris Reinhardt mit der 
effizienten� Nutzung� der� begrenz-
ten ärztlichen Ressourcen be-
gründete. Die „Hütte“ brenne bei 
Hausärzten, HNO-, Kinderärz-
ten und Gynäkologen. Die Ärz-
te seien die einzige Berufsgruppe, 
der man Arbeitswochen mit mehr 
als 40 Stunden zumute. „Mit der 
Schließung von 18 Bereitschafts-
praxen im Land habe sich die KV 

„nicht nur Freunde gemacht“, sag-
te Reinhardt; die Lösung sei aber 
zukunftsfest und bedarfsorientiert. 
Einen Ansturm auf die verbliebe-
nen Praxen sieht Reinhardt nicht. 
Zur Entlastung der Bereitschafts-
dienste trägt auch die Telemedizin 
bei. Reinhardt forderte eine höhe-
re Gesundheitskompetenz der Be-
völkerung, die darüber informiert 
werden müsse, wann der ärztliche 
Notruf zuständig sei, wann das 

Aufsuchen einer Bereitschaftspra-
xis und wann der Praxisbesuch zu  
Sprechzeiten sinnvoll sei. 

ePA

Erst drei Millionen Krankenversi-
cherte nutzen die ePA, deren Ein-
führung�seit�1.�Oktober�Pflicht�für�
die Arztpraxen ist. Die Patienten 
haben Mitsprache darüber, was in 
die ePA hineinsoll und was nicht. 

„Der Patient kann Berichte auch 
wieder löschen. Es ist seine Akte“, 
berichtete Bernd Gemeinder, IT-
Berater bei der KV. Er gab an bei-
den Servicetagen einen detail-
lierten Überblick, was in die ePA 
eingespeist wird und was nicht. 
Verdachtsdiagnosen� und� vorläufi-
ge Diagnosen, Routinekontrollen 
oder alle Patientenkontakte sind es 
jedenfalls nicht, auch nicht sämt-
liche historischen Gesundheits-
daten.Die ePA sei ja „kein Pa-
pierkorb“. Als Richtschnur gelte: 
Alles, was für eine Mit- und Wei-
terbehandlung wichtig sei, solle 
abgespeichert werden, allen voran 

„Wir holen das Beste für Sie raus“

Im Januar geht ein neuer Service 
der KVBW an den Start: Mitglieder 
können dann Termine für Beratun-
gen ganz bequem über die KV-Web-
site buchen. Das Verordnungsma-
nagement, die Niederlassungs- und 
Kooperationsberatung sowie das 
Team IT in der Praxis sind die ers-
ten Einheiten, die das neue Tool ein-
setzen.

Mitglieder schätzen direkten 
Draht zu Beratern

Rund 100.000 Beratungen werden 
jedes Jahr von den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der KVBW geleis-
tet. Die Mitglieder schätzen es sehr, 
dass sie direkt mit Fachexperten ihre 
Anliegen klären können. Die meis-
ten Anfragen zu Beratungen errei-
chen die KVBW telefonisch.  
Doch viele Anrufe können nicht 
entgegengenommen werden, etwa, 
weil die Leitungen überlastet sind 
oder die Erreichbarkeit der KV nach 
16.00 Uhr nicht mehr gegeben ist. 
Der Wunsch, durch ein digitales 
Terminvergabetool einen modernen 

Service für Mitglieder wie auch für 
weitere Kunden der KV anzubie-
ten, stand daher schon lange auf der 
Agenda. 

Planungssicherheit für Alle  

Das neue Online-Terminvergabetool 
ist ein weiterer Baustein in der Digi-
talisierungsstrategie der KVBW. Es 
verschafft�Planungssicherheit�in�der�
Verwaltung�und�sorgt� für�eine�effi-
ziente Organisation der Beratungen. 

Mitglieder wie auch Mitarbeitende 
profitieren�gleichermaßen�von�dem�
neuen Angebot. Die Entscheidung, 
die Terminbuchung über die Websi-
te zu ermöglichen und nicht im Mit-
gliederportal, wurde bewusst getrof-
fen: So können nicht nur Mitglieder, 
sondern zum Beispiel auch Praxis-
mitarbeitende, Rechtskanzleien, die 
Praxen vertreten, oder auch Ärztin-
nen und Ärzte, die sich niederlassen 
wollen, problemlos einen Termin er-
halten.

Weiterer Ausbau ge-
plant

Die Online-Terminbu-
chung wird weiter ausge-
baut. Nach und nach sol-
len auch die Abrechnung, 
die BWL-Beratung, das 
Arztregister und gegebe-
nenfalls auch das Team 
Hygiene und Medizinpro-
dukte diesen Service an-
bieten können. 
Zur Online-Terminbu-
chung gelangen Sie direkt 
über die Hauptnavigati-
onsleiste auf der Startsei-

te der Webiste der KV Baden-Würt-
temberg.�Dort�finden�Sie�rechts�den�
Hinweis „Beratung buchen“, über 
den Sie zur Buchungsseite gelan-
gen. Als Nächstes können Sie wäh-
len, welche Beratungsleistung Sie 
aus den folgenden Themengebieten 
benötigen: 
 - Verordnungsmanagement 
(Beratung zu Arzneimitteln, Ver-
bandmitteln, Medizinprodukten, 
Teststreifen, Ernährungslösungen, 

Heil- und Hilfsmitteln, Impfungen 
und Sprechstundenbedarf) 
-Niederlassungs- und Kooperati-
onsberatung (Beratung zu allen zu-
lassungsrechtlichen Fragen und zur 
Substitution) 
-Prüfverfahren im Bereich der Ver-
ordnungsweise – (Beratungen zu 
Prüfverfahren allgemein und indi-
viduell)
- IT in der Praxis (Beratung zu Tele-
matik, PVS-Wechsel, digitale Tools 
und IT-Sicherheit)
Im nächsten Schritt wählen Sie 
in der Kalenderansicht einen frei-
en Termin für Ihr Thema aus. Die 
Länge der Beratungstermine vari-
iert zwischen 15 und 90 Minuten. 
Nach Eingabe Ihrer persönlichen 
Daten und der E-Mail-Adresse er-
halten Sie eine Terminbestätigung 
als ICS-Datei. Wenn Sie diese ICS-
Dateien in Ihren Kalender übertra-
gen, bekommen Sie automatisch 
zwei Tage vor dem Termin eine 
Push-Nachricht als Erinnerung. 
Sollten Sie kurzfristig verhindert 
sein, können Sie Ihren Termin auch 
stornieren oder verschieben.  gk

Beratungstermine online buchen
Neuer Service der KVBW wird im Januar verfügbar sein

 Über die Homepage gelangt man direkt zur Terminbuchung

Dr. Doris Reinhardt (Mitte) spricht beim Servicetag in Reutlingen. Dr. Karsten Braun erläutert in Stuttgart die Gesundheitspolitik.

Laborbefunde, Befundberichte aus 
bildgebenden Verfahren, fachärzt-
liche Befundberichte, Arztbriefe 
und elektronische Rezepte. 
Für kritische Nachfragen sorgte 
die Tatsache, dass auch ärztliche 
Abrechnungen eingestellt werden 
können und von anderen Praxen 
eingesehen werden können. Dies 
solle noch geändert werden, so 
Gemeinder. Denn anhand der Ab-
rechnungen könnten auch Rück-
schlüsse auf bestimmte hochsen-
sible Daten gezogen werden, die 
der Patient eigentlich nicht trans-
parent machen will. 
Noch gebe es einige Stolpersteine, 
so Gemeinder. In wenigen Fällen 
ließen sich Daten nicht einstel-
len oder das System arbeite lang-
sam. Das hänge dann oft an der 
Praxissoftware oder dem Internet. 
Umfassend ist die Patientenakte 
auch noch nicht: Erst 2026 sollen 
Medikationspläne kommen und 
eine Volltextsuche möglich sein, 
erst ab 2027 sind Impfnachweise, 
der Mutterschutzpass und das U-
Heft einspeisefähig.  cl
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eLearning-Kurse
Weitere Angebote unter: www.online-kurse.mak-bw.de

Kursname Zielgruppe Weitere Informationen

Grundlagen der Hygiene in der 
Arztpraxis

Ärztinnen/Ärzte, Praxismitarbeitende und Auszubildende, die in ei-
ner Praxis tätig sind und Kenntnisse auf dem Gebiet der Hygiene 
erwerben, auffrischen oder festigen wollen.

Kurs-Nr.: eL 01/26 Gebühr: 59,-
Dauer: 45 min., vertont
CME-Punkte: 2

Sicher ist sicher: 
Datenschutz im Praxisalltag leben 
und managen

Ärztinnen/Ärzte, Psychotherapeutinnen und -therapeuten, Praxis-
mitarbeitende und Auszubildende, die Kenntnisse zum Datenschutz 
erlangen, erweitern oder vertiefen wollen.

Kurs-Nr.: eL 03/26 Gebühr: 98,-
Dauer: 90 min., vertont
CME-Punkte: 4

Hieb- und stichfest: 
Verordnung von Schutzimpfungen

Ärztinnen/Ärzte und Praxismitarbeitende, die aktuell oder künftig 
Impfungen durchführen und ihre Kenntnisse über deren Hintergründe 
und Verordnung erwerben, auffrischen oder festigen wollen.

Kurs-Nr.: eL 04/26 Gebühr: 98,-
Dauer: 100 min., vertont
CME-Punkte: 4

Jetzt zählt‘s: 
Hausärztliche Grundlagen des EBM

Ärztinnen/Ärzte und Praxismitarbeitende in Hausarztpraxen, die 
Leistungen nach dem EBM abrechnen und diesbezügliche Kenntnisse 
erwerben, erweitern oder auffrischen wollen.

Kurs-Nr.: eL 05/26 Gebühr: 98,-
Dauer: 110 min., vertont
CME-Punkte: 4

Wirkstoff Wissen: 
Verordnung von Sprechstundenbedarf

Ärztinnen/Ärzte und Praxismitarbeitende, die Kenntnisse zur Verord-
nung von SSB erwerben, erweitern oder auffrischen wollen.

Kurs-Nr.: eL 07/26 Gebühr: 98,-
Dauer: 90 min., vertont
CME-Punkte: 4

Mittel und Wege: 
Verordnung von Heilmitteln

Ärztinnen/Ärzte und Praxismitarbeitende, die Kenntnisse zur Verord-
nung von Heilmitteln erwerben, erweitern oder auffrischen wollen.

Kurs-Nr.: eL 08/26, Gebühr: 98,-
Dauer: 90 min., vertont
CME-Punkte: 4

Fit und fair im Umgang mit 
IGeL-Angeboten

Ärztinnen/Ärzte und Praxismitarbeitende, die aktuell oder künftig 
IGeL anbieten und ihre Kenntnisse darüber erwerben, erweitern 
oder auffrischen wollen.

Kurs-Nr.: eL 10/26 Gebühr: 98,-
Dauer: 90 min., unvertont
CME-Punkte: 4

 
Impressum

ergo Ausgabe 3/2025 

Zeitung der Kassenärztlichen Vereinigung  
Baden-Württemberg  
ISSN 1862-1430 

Erscheinungstag:
27. November 2025 

Herausgeber:
Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg  
Albstadtweg 11, 70567 Stuttgart 

Redaktionsbeirat:
Dr. med. Karsten Braun,  
Vorsitzender des Vorstandes (V. i. S. d. P.)  
Dr. med. Doris Reinhardt  
Stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes  
Kai Sonntag, Eva Frien, Martina Tröscher

Redaktion:
Eva Frien (ef ), Gabriele Kiunke (gk), 
Martina Tröscher (mt)  

Anschrift der Redaktion: Redaktion ergo 
KVBW Bezirksdirektion Karlsruhe  
Keßlerstraße 1, 76185 Karlsruhe 
Telefon 0721 5961-1209, Telefax 0721 5961-1188 
ergo@kvbawue.de 

Mitarbeiter dieser Ausgabe: 
Julia Alber (ja), Bernd Gemeinder (bg), Larissa Henkel 
(lh), Kassenärztliche Bundesvereinigung (kbv), Rüdi-
ger Kucher (rk), Christoph Link (cl),  Marion Raschka 
(mara), Kai Sonntag (ks),  Jasmin Winkler (jw), Ute 
Wutzler (uw),

Fotos und Illustrationen: 

S. 1: iStock/franckrporter

S. 2: KVBW/Norman Ill
KVBW/Andreas Neukamm 
iStock/TommL

S. 4: picture alliance/dpa/Britta Pedersen
vdek

S. 5: Patrick Werner
KVBW

S. 6: KVBW/Norman Ill
KVBW/Martina Tröscher

S. 7: KVBW/
Christoph Link

S. 8: iStock/Liudmila Chernetska
Andrea Nuding

S. 9: KVBW/Norman Ill 
iStock/Mickis-Fotowelt
iStock/AnnaStills

S. 10: Universität Witten Herdecke
iStock/Laurence Dutton

S. 11: iStock/Maria Pilar Martinez Aguerri

S. 12: iStock/ljubaphoto
iStock/champpixs

S. 13: iStock/f iladendron

S. 14: Miller privat

S. 16: Schröder privat
German Doctors
Julia Sellmann

       
Erscheinungsweise:
vierteljährlich 

Auflage:
25.400 Exemplare 

Gestaltung und Produktion:
Norman Ill

Die Redaktion behält sich die Kürzung von Leser-
zuschriften vor. Die in dieser Zeitschrift veröffent-
lichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. 
Abdruck nur mit Genehmigung des Herausgebers.
  
ergo auch im Internet:
www.kvbawue.de/ergo

MAK-Seminar Zielgruppe Datum Uhrzeit Ort

Ge-
bühr  
in Euro

CME-
Punkte Seminar-Nr.

ABRECHNUNG / VERORDNUNG

EBM für 
Fortgeschrittene – 
Facharztpraxen

Ärztinnen/Ärzte, Praxismitar-
beitende aus der Orthopädie / 
Chirurgie

11. Februar 2026 15.00 bis 18.30 
Uhr

Live-
Online

98,- 4 oL 14R

GOÄ für 
Fortgeschrittene

Ärztinnen/Ärzte, Praxismitarbei-
tende, nicht für Psychotherapeutin-
nen und -therapeuten

25. Februar 2026 15.00 bis 19.00 
Uhr

Live-
Online

98,- 5 oL 34F

BETRIEBSWIRTSCHAFT / ZULASSUNG

Gegen diesen Virus hilft 
kein Medikament – Cyber-
sicherheit in der Praxis

Ärztinnen/Ärzte 4. März 2026 15.00 bis 18.00 
Uhr

Live-
Online

69,- 4 oL 60R

PRAXISMANAGEMENT

Wundmanagement/effekti-
ve Wundversorgung in der 
Praxis

Ärztinnen/Ärzte, 
Praxismitarbeitende

7. März 2026 9.00 bis 17.00 
Uhr 

BD Frei-
burg

159,- 11 F 105

Neue Mitarbeitende 
professionell ausbilden und 
einarbeiten

Ärztinnen/Ärzte, erfahrene Praxis-
mitarbeitende

26. März 2026 9.00 bis 14.00 
Uhr

Live-
Online

159,- 8 oL 138F

QUALITÄTSMANAGEMENT

Basiskurs 
Qualitätsmanagement

Ärztinnen/Ärzte, 
Praxismitarbeitende

30./31. Januar 2026 Fr, 14.00 bis 
19.00 Uhr +
Sa, 9.00 bis 16.00 
Uhr

Live-
Online

259,- 18 oL 142S

Datenschutz in der Praxis Ärztinnen/Ärzte, 
Psychotherapeutinnen und -thera-
peuten, Praxismitarbeitende

10. Februar 2026 9.00 bis 14.00 
Uhr

Live-
Online

159,- 8 oL 152K

QUALITÄTSSICHERUNG UND -FÖRDERUNG

Kurs zur Aufbereitung von 
Medizinprodukten

Ärztinnen/Ärzte, Praxismitar-
beitende; Kurs schließt mit einer 
Prüfung ab

26. bis 28. Februar 
2026 + 
6. März 2026 
(Prüfungstag) 

jeweils 9.00 bis 
17.00 Uhr
Prüfungstag: 9.00 
bis 18.15 Uhr

BD 
Stuttgart

429,- 25 S 177

Moderatorentraining für 
Qualitätszirkel

Ärztinnen/Ärzte, Psychotherapeu-
tinnen und -therapeuten, die einen 
Qualitätszirkel leiten

7. Februar 2026 9.00 bis 17.00 
Uhr

Live-
Online

159,- 11 oL 187F

Hautkrebs-Screening – 
Fortbildung für Hausärzte

Fachärztinnen und Fachärzte für 
Allgemeinmedizin, Innere Medizin

28. Februar 2026 9.00 bis 17.00 
Uhr

BD 
Karlsruhe

229,- 8 K 195

Für Fragen steht das Team der 
MAK unter 

 0711 7875-3535 
zur Verfügung. 

Sichern Sie sich jetzt Ihren Semi-
narplatz. Nutzen Sie den Weg der 
Onlineanmeldung unter: www.mak-
bw.de

Auf unserer Website finden Sie 
weitere aktuelle Informationen zu 
unseren Seminarangeboten.

www.mak-bw.de

Seminare der Management Akademie der KVBW (MAK)
Live-Online-/Präsenz-Seminare 
Weitere Angebote unter: www.mak-bw.de
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Mit mehr als 200 Seminaren und 
über 70 Themen gibt es bei der 
Management Akademie (MAK) der 
KVBW im nächsten Jahr mehr neue 
Themen als jemals zuvor. Semina-
re zu künstlicher Intelligenz in der 
medizinischen Ver-
sorgung, modernes 
Personalmanage-
ment oder auch 
Tipps zur Präventi-
on von Krisen und 
Gewalt in der Praxis 
gehören mit dazu. 
Profitieren Sie von 
praxisorientierten 
Inhalten, aktuellen 
wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und 
einem lebendigen 
Austausch mit erfahrenen Referen-
tinnen und Referenten. Sichern Sie 
sich jetzt die ersten Seminarplätze 
mit einem Frühbucherrabatt für 
Anmeldungen bis zum 31. Januar 
2026 von zehn Prozent auf alle 
halb- und eintägigen Präsenz- und 
Live-Online-Seminare. Wählbar 
sind Fortbildungen in vielen ver-

schiedenen Formaten: im Präsenz-
training mit der Möglichkeit zum 
persönlichen Informations- und 
Erfahrungsaustausch, Live-Online-
Seminare mit Fachvorträgen und 
Interaktionen im virtuellen Schu-

lungsraum, Online-
Kurse mit webba-
sierten Lerninhalten 
oder ein Blended 
Learning – einem 
Mix einzelner For-
mate. Die Fortbil-
dungen richten sich 
an Ärztinnen und 
Ärzte, Psychothe-
rapeutinnen und 
Psychotherapeuten 
sowie an Praxismit-
arbeitende. 

 Seminarkalender:
www.kvbawue.de/praxis/
fortbildung-mak/seminarkalender 

 Weitere Informationen:
Tel.  0711 7875-3535
Fax: 0711 7875-483888
info@mak-bw.de

Die Gemeinsamen Prüfungsein-
richtungen Baden-Württemberg ha-
ben in Kooperation mit der KVBW, 
den Krankenkassen und der Prüf-
stelle einen Leitfaden zur Behand-
lung chronischer Wunden erarbei-
tet. Ziel ist es, allen Ärztinnen und 
Ärzten, insbesondere denjenigen, 
die nicht auf die Wundbehandlung 

spezialisiert sind, eine praxisorien-
tierte�Hilfestellung�für�eine�effekti-
ve und wirtschaftliche Versorgung 
zu geben. 

Wirtschaftliche Behandlung

Denn mindestens eine Million Men-
schen mit chronischen Wunden le-
ben in Deutschland und zahlrei-
che�Praxen� sind�mit� diesen� häufig�
sehr kostenintensiven Patienten 
konfrontiert. Umso wichtiger sind 

praxisnahe Therapieempfehlungen.
Behandlungen, die sich am Wund-
leitfaden orientieren, gelten in der 
Regel als wirtschaftlich, einschließ-
lich kostengünstiger Präparateaus-
wahl, klarer Indikationsstellung, 
regelmäßiger Kontrolle, angemes-
sener Dauer und nachvollziehbarer 
Dokumentation. 

Schema zur Wundtherapie, 
Dokumentationsbogen und Ori-
entierungshilfe zur Wirtschaft-
lichkeit

Ergänzend zum Leitfaden gibt 
es ein Schema zur standardisier-
ten Wundtherapie. Dort sind ver-
schiedene Wundtypen inklusi-
ve Beispielabbildungen aufge-
führt. Die Aufstellung umfasst 
zudem� wundtyp-spezifische� Be-
handlungsschritte und geeignete 

Verbandmaterialien. Zusätzlich hat 
die KVBW gemeinsam mit den 
Krankenkassenverbänden und den 
Gemeinsamen Prüfungseinrich-
tungen einen Dokumentationsbo-
gen mit einer Checkliste erarbeitet. 
Diese Arbeitshilfe erleichtert es, re-
levante Aspekte zur Grunderkran-
kung des Patienten oder der Pati-
entin sowie Therapieentscheidung 
zu erfassen. Diese Informationen 
werden bei möglichen Wirtschaft-
lichkeitsprüfungen zur Beurteilung 
benötigt. Da in der Verordnungs-
software keine Preise für Verband-
mittel angezeigt werden, wird er-
gänzend�eine�Preisübersicht�häufig�
verordneter Verbandmittel angebo-
ten – als praktische Orientierungs-
hilfe für den Praxisalltag.
Der Therapieleitfaden wurde mit 
den Krankenkassen und den Ge-
meinsamen Prüfungseinrichtungen 
Baden-Württemberg abgestimmt. 
Autoren sind der Internist Dr. Wolf-
Rüdiger Klare und Stephan Eder, 
Facharzt für Chirurgie. Beide sind 
Geschäftsführer des Deutschen In-
stituts für Wundheilung (DIW). red

 Weitere Informationen
Verordnungsberatung 
Arzneimittel 
0711 7875-3663 
verordnungsberatung@
kvbawue.de 

Wundleitfaden: 
www.gpe-bw.de/facharztgruppen/
allgemeinmediziner/wundbehandlung

 Preisübersicht 
Verbandmittel:
www.kvbawue.de/
verbandmittel-preisliste

Neuer Leitfaden hilft, Wunden 
besser zu behandeln 

Wichtige Hinweise zur wirtschaftlichen Verordnung

Neues MAK-Programm
Jetzt buchen und Frühbucherrabatt bekommen 

Chronische Wunden bedeuten für 
Betroffene eine erhebliche Min-
derung ihrer Lebensqualität, da sie 
körperliche Beschwerden haben 
und zumeist auch im Alltag deutlich 
eingeschränkt sind. Der medizinische 
Fortschritt eröffnet neue Perspekti-
ven in der Wundversorgung. Aber 
was bedeutet das für die Praxis, die 
gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit im 
Blick behalten muss? Wie können 
chronische Wunden am effektivsten 
behandelt werden? Ist die moderne 
Wundversorgung auch wirtschaft-
lich? Diesen und vielen weiteren 
Fragen gehen Sie in unserem Se-
minar nach. Dabei lernen Sie Wege 
kennen, um den qualitativen und 
wirtschaftlichen Herausforderungen 
in der ärztlichen Wundbehandlung 
wirksam zu begegnen. Als Ergänzung 
zum theoretischen Teil werden Fälle 
aus der Praxis besprochen und das 
Anlegen von Kompressionsverbän-
den anhand von Übungen vertieft.

Zielgruppe:
Das Seminar richtet sich an Hausärz-
tinnen und Hausärzte, interessierte 
Fachärztinnen und Fachärzte sowie 
an medizinisch erfahrene Mitarbei-
tende aus der Praxis.

Schwerpunkte:
• Infektionsschutzgesetz, Medizin-

produkterecht-Durchführungs-
gesetz

• Anordnung, Durchführung, Or-
ganisation

• Chronische Wunden, Pathophy-
siologie, Ulcus cruris, Dekubitus, 
diabetischer Fuß

• Klinischer Befund
• Diagnostik: venöse Insuffizienz, 

pAVK, Polyneuropathie
• Therapie: Risikofaktoren, Druck-

entlastung, Chirurgie
• Kompression: Grundlagen, Ver-

bände, Strümpfe, Fehler
• Lokaltherapie chronischer Wun-

den: Materialkunde, Exsudatma-
nagement

• Verordnungsmanagement

Fortbildungspunkte:
11 Punkte

Seminarnummer:
F 105

Referent:
Dr. med. Wolf-Rüdiger Klare
Facharzt für Innere Medizin

Ansprechpartnerin KVBW:
Claudia Speier, Apothekerin, 
geriatrische Pharmazie

Termin:
Samstag, 7. März 2026, 
9.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Veranstaltungsort:
KVBW Freiburg
Sundgauallee 27
79114 Freiburg

Kosten:
159 Euro

Wundmanagement 
in der Praxis

Tipp

Dr. Berthold Dietsche, 
Facharzt für Allgemein-
medizin, langjähriges 
Mitglied der Vertreterver-
sammlung der KVBW so-
wie Vorsitzender des Bera-
tenden Fachausschusses 
Hausärzte, ist am 19. Ok-
tober im Alter von 72 Jah-
ren gestorben. 

Dietsche wurde am 26. 
März 1953 in Freiburg ge-
boren und gründete 1988 
seine eigene allgemein-
medizinische Praxis in 
Freiburg. Früh engagier-
te er sich berufspolitisch. 
Er setzte ich für die Wei-
terentwicklung der haus-
ärztlichen Versorgung ein 
und war Mitgründer eines der ers-
ten hausärztlichen Praxisnetze in 
Südbaden. „Berthold Dietsche war 
ein großartiger berufspolitischer 
Mentor für mich“, erinnert sich 

KVBW-Vorständin Doris Reinhardt. 
1994 wurde er in den Vorstand des 
Berufsverbands der Allgemeinärz-
te gewählt, 2002 übernahm er den 
Vorsitz des Hausärzteverbands Ba-
den-Württemberg. 2007 wurde er 

tellvertretender Vorsitzen-
der des Deutschen Haus-
ärzteverbands. Von beiden 
Posten zog sich Dietsche 
2022 aus gesundheitlichen 
Gründen zurück. „Mit ihm 
verlieren wir einen heraus-
ragenden Gestalter und Vi-
sionär, der die hausärztliche 
Versorgung in Baden-Würt-
temberg und bundesweit mit 
Weitsicht, Sachverstand und 
persönlichem Engagement 
geprägt hat“, teilten Prof. 
Nicola Buhlinger-Göpfarth, 
Co-Bundesvorsitzende und 
Co-Vorsitzende des Haus-
ärztinnen- und Hausärzte-
verbands Baden-Württem-
berg, und Dr. Markus Bei-
er, Bundesvorsitzender des 

Hausärztinnen- und Hausärztever-
bands, mit. Die KVBW dankt Diet-
sche für sein Engagement als Arzt 
und Standespolitiker. Die herzliche 
Anteilnahme gilt seiner Familie. pm

Trauer um Dr. Berthold Dietsche
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Auszeichnung: Freiburger Arzt setzt 
sich für traumatisierte Menschen ein 

Shoppen und spenden
Helfen Sie den German Doctors mit Ihrer Spende 

bei der ärztlichen Ausstattung 

„Dumela Rra, wena, o kae?“, sag-
te der Bürgermeister von Freiburg, 
Martin Horn, an einem Vormittag 
im Oktober zu Dr. Peter Schröder. 
„Guten Tag, wie geht‘s“ heißt das 
auf Setswana, der Sprache von  
Botswana. 

Dr. Schröder ging‘s so lala, denn 
der Allgemeinmediziner, Psycho-
therapeut und Psychotraumaexper-

te war sehr aufgeregt und berührt, 
da er an diesem Tag im alten Frei-
burger Rathaus das „Verdienstkreuz 
am Bande“ des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland verlie-
hen bekommen sollte. Grund für die 
Verleihung waren seine Verdienste 
um traumatisierte Flüchtlinge welt-
weit. Bereits seit den 80er Jahren 
war der Arzt als Entwicklungshelfer 
vier Jahre in Botswana, bis er we-
gen einer Tuberkulose-Erkrankung 

nach Deutschland zurückkehren 
musste. Später war er für „Ärzte 
ohne Grenzen“ und andere Hilfsor-
ganisationen immer wieder in Afri-
ka, so etwa in Südafrika, wo er bei 
Mandelas Wahrheitskommission 
ehrenamtlich mit Überlebenden des 
Apartheid-Regimes arbeitete. 
Flüchtlinge kamen aber schon in 
seine allgemeinmedizinische Pra-
xis in Freiburg. Eine Arbeit, die ihn 

erfüllte, weil „man mit kleinen Din-
gen ganz viel bewegen kann.“ Zum 
Beispiel, indem man ihnen sagt: 

„Ich freue mich, dass ich Sie ken-
nenlernen darf, dass Sie die Flucht 
geschafft�haben�und�jetzt�hier�in�Si-
cherheit sind. Herzlich willkommen 
in�Deutschland.“�So�begrüßt,�flössen�
bei vielen Tränen. 
Bei einem Trauma, sagt Schröder, 
fühle man sich meist völlig hilf-
los, weil man glaube, an seinem 

Schicksal nichts ändern zu können. 
„Dann arbeitet man systematisch da-
ran, was man trotz des Traumas al-
les noch kann. Mit diesen Ressour-
cen hat man eine andere Perspektive 
auf das Trauma. Es bleibt dann zwar 
immer noch eine große Katastrophe 
im eigenen Leben. Aber man kann 
sich trotzdem irgendwie noch eine 
Zukunft vorstellen.“ 
Auch nach seinem Ruhestand 2015 
engagierte sich Schröder als Ober-
arzt an der Uniklinik Freiburg, um 
dort in der Erstaufnahmestelle die 
medizinische und psychologische 
Hilfe für Flüchtlinge zu koordinie-
ren. Das Engagement setzte sich 
selbst nach einer schweren Krebser-
krankung fort. Sein Wissen gibt der 
75-jährige Arzt nun an andere wei-
ter, in Kursen und im Verein „Fo-
rum südliches Afrika“. Motivation 
seien für ihn die Erfolgserlebnisse, 
die es immer wieder gebe. „Wenn 
Menschen, die manchmal schon 

15 bis 20 Jahre in Deutschland wa-
ren, aber immer noch nicht arbei-
ten durften und mit Familie in ei-
ner Gemeinschaftsunterkunft woh-
nen mussten, irgendwann mal stolz 
mit einer dauerhaften Aufenthaltser-
laubnis oder sogar einem deutschen 
Pass vorbeikamen - das waren im-
mer ganz besondere Momente.“ 
Die KVBW gratuliert Dr. Peter 
Schröder und sagt: „Re a leboga“, 
wir�schätzen�Dein�Engagement!� ef

Mit� einem� Arztkoffer� aus� dem�
Spendenshop der German Doctors 
helfen Sie benachteiligten Men-
schen und geben ihnen die Chance 

auf ein gesundes und selbstbe-
stimmtes Leben. Gerade zu Weih-
nachten ist das auch eine tolle 
Möglichkeit, eine Spende statt ei-
nes herkömmlichen Geschenks 
zu „verschenken“. Auf der Websi-
te der German Doctors kann man 
ganz individuell zusammenstellen, 
was man verschenken will. So kos-
tet eine Diagnostik 4,00 Euro, eine 
HIV-Hilfe 15,50 Euro oder eine 
Wundversorgung 7,00 Euro. Wer 
mehr anlegen will, kann zum Bei-
spiel eine Schwangerenbetreuung 
für 50,00 Euro ordern. Packen Sie 
allein oder gemeinsam mit Freun-
den� einen� Koffer.� Die� German�
Doctors freuen sich über die Aus-
rüstung für ihren Einsatz und die 
Patienten und Patientinnen in den 
Projektregionen können dank Ihres 
gut�gefüllten�Arztkoffers�behandelt�
werden.  ef

 www.german-doctors.de/de/
sinnvoll-spenden/spendenshop

Dr. Peter Schröder

Ratgeber in der Medizin gibt es 
viele. Mit „Organisch“ hebt sich 
Giulia Enders von der Masse ab. 
Wie schon in ihrem Buch „Darm 
mit Charme“ versteht es die Ärztin, 
Neugierde zu wecken und mit Hu-
mor wissenschaftliche Erkenntnis-
se und komplexe Zusammenhänge 
verständlich zu vermitteln. 

„Organisch“, das neue Werk von 
Giulia Enders, lädt zu einer Entde-
ckungsreise in den menschlichen 
Körper ein. Im Buch dreht sich al-
les um die Lunge, das Immunsys-
tem, die Haut, die Muskeln und das 
Gehirn. Die Empathie der Autorin 
für diese wertvollen Akteure des 
menschlichen Körpers ist durchweg 
greifbar. Sie rückt deren oft im Ver-
borgenen geleistete Arbeit in den 
Fokus, versteht sie als Lehrmeister 
für ein gelingendes Leben und ge-
sellt ihnen Paten zur Seite – wie 
etwa der Lunge na-
mens Oma Müdgi. 
Die Organe als Ma-
schinen zu sehen, 

liegt Giulia Enders fern. Sie regt 
dazu an, den menschlichen Körper 
als lebendiges, komplexes System 
zu entdecken, das weit mehr leistet, 
als man sich vorzustellen vermag. 
Die Leser erfahren, wie sie mit ih-
rem Körper, nicht gegen ihn leben 
und dass schon kleine Anpassun-
gen viel bewirken können, um im 

Einklang mit dem eigenen biologi-
schen System zu stehen. 

Ruhiges Herz

So�findet�sich�etwa�in�dem�Kapitel,�
das sich der Lunge widmet, neben 
spannenden�Infos�zu�Sauerstoffradi-
kalen oder der Luftverschmutzung 
auch das Thema Atemtechniken, 
und der Tipp, „es lohne sich“ lang-
samer auszuatmen. Wer im Schnitt 
über den Tag länger aus- als einat-
met, hat statistisch gesehen selte-
ner stressassoziierte Krankheiten. 
Die Erklärung: In den Sekunden 
des Ausatmens verlangsamt sich 
der Herzschlag, das Herz bekommt 
so mehr Ruhe, die Hektik fällt weg. 

Das Entstehen von Autoim-
munkrankheiten

Im Kapitel Immunsystem wird 
nicht nur der Unterschied zwischen 
Viren und Bakterien erklärt und 
wie etwa Impfen funktioniert. Man 
lernt die Akteure des auf Sicherheit 

bedachten Immunsystems kennen, 
die eher neugierig darauf sind, den 
Körper gut kennenzulernen, als an-
griffslustig�zu�sein.�Das�Immunsys-
tem agiert überlegt, erklärt Giulia 
Enders. Es zu stärken sei nicht im-
mer unbedingt die beste Idee, denn 
ein gestärktes Immunsystem könne 
mithin auch überreagieren, Harm-
loses attackieren und so etwa zum 
Entstehen von Autoimmunkrank-
heiten beitragen. Wer seinem Im-
munsystem Gutes tun möchte, kann 
beispielsweise auf genügend Schlaf 
achten. Im Schlaf wird nicht nur der 
„Akku“ aufgeladen. Besonders im 
Tiefschlaf werden viele Immunzel-
len gebildet. 

Tintin

Die Autorin versteht es immer wie-
der, die Aktionen im menschlichen 
Körper auf das Leben zu übertra-
gen. Im Kapitel Muskeln unterstützt 
die Proteinfeder „Titin“ die Musku-
latur�so�effektiv,�dass�aus�Lastenhe-
bern Steinschleudern werden. Für 

das Arbeitsleben zu bedenken: Eine 
motivierte Mitarbeiterin, die sich 
nicht nur um ihren eigenen Erfolg 
bemüht, sondern anderen hilft, stei-
gert die Leistung des ganzen Teams. 

Gleichgewicht der Organe

Die Haut, die für Beziehungen steht, 
und das Gehirn, das Denken und 
Sein repräsentiert, werden in den 
weiteren Kapiteln vorgestellt. Bis 
zu zehn Billionen Euro würde ein 
menschlicher Körper kosten, wol-
le man ihn nachbilden - mit Herz-
Lungen-Maschine, Prothesen und 
so weiter. Ein Grund, sorgsam mit 
ihm umzugehen. Zum Abschluss ein 
Gedanke, der gut in diese Zeit passt: 
Würden die Menschen für das Zu-
sammenleben die Organe ihres Kör-
pers zum Vorbild nehmen, die auf 
ein Gleichgewicht bedacht sind – es 
könnte ein Zustand des „Friedens“ 
sein, resümiert Giulia Enders.  ja

 Giulia Enders, Organisch, Ull-
stein Verlag, 24,99 Euro

Die Organe – Lehrmeister für ein gelingendes Leben

Ein frohes Fest und einen guten Start ins Jahr 2026 
wünscht die ergo-Redaktion allen Mitgliedern der 
KV Baden-Württemberg

Martina 
Tröscher

Norman
Ill

Kai
Sonntag

Eva
Frien

Gabriele 
Kiunke
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Lernen Sie uns kennen!
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Vorstand

Nothilfe leisten wir dann, wenn eines unserer Projektgebiete von einer 
Katastrophe betroffen ist –  die Philippinen zum Beispiel von Verwüs-
tungen durch Taifune oder Sierra Leone von der Ebola-Epidemie. Die 
im Jahr 2020 einsetzende Corona-Pandemie hat auch uns vor ganz neue 
Herausforderungen gestellt: An Zehntausende Familien haben unsere 
lokalen Mitarbeitenden Lebensmittelpakete und warme Mahlzeiten 
ausgegeben. Auch Masken, Seife und Desinfektionsmittel haben sie 
großzügig verteilt. Seit April 2022 leisten wir zudem Nothilfe für die 
vom Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine betroffenen Menschen.

Besonderheit: Nothilfe German Doctors 
in Zahlen

Jede Spende hilft!

1983 
Gründung 

14
Einsatzländer bislang

13
Arztprojekte aktuell

ca. 200 
Arzteinsätze jedes Jahr 

1.000 
und mehr Patientenkontakte 
jeden Tag 

43
nachhaltige Projekte unserer 
Partner, die wir derzeit in 12 
Ländern unterstützen

40 Jahre
Hilfe, die bleibt!

30 Euro
Mit nur 30 Euro können wir 
ein mangelernährtes Kind in 
Bangladesch ein Jahr lang mit 
warmen Mahlzeiten versorgen.

120 Euro
reichen aus für die umfassende 
Schwangerschaftsvorsorge ei-
ner werdenden Mutter auf den 
Philippinen.

Jede Spende hilft!Jede Spende hilft!

60 Euro
Mit nur 60 Euro können wir 
einen chronisch kranken Men-
schen etwa ein Jahr lang mit le-
benswichtigen Medikamenten 
versorgen.

Informieren Sie sich online
Alles Wissenswerte fi nden Sie auch auf unserer Website und über 
unsere Social-Media-Kanäle.

german-doctors.de

facebook.com/GermanDoctors

x.com/GermanDoctors

instagram.com/german_doctors

german-doctors.de/youtube

german-doctors.de/blog

klima-druck.de · ID-Nr. 23157050

Kontakt  
German Doctors e. V.  |  Löbestraße 1a  |  53173 Bonn
Telefon +49 228 387597-16  |  Telefax +49 228 387597-20
spenderservice@german-doctors.de 

Spendenkonto
German Doctors e.V.  |  SozialBank  
IBAN DE93 3702 0500 0400 0800 02  |  BIC BFSWDE33XXX
Stichwort: Medizinische Hilfe

(Stand Dezember 2022)
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Ärztin und Autorin Giulia Enders
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docdirekt 
Digitale Plattform

Unter der bekannten Marke doc-
direkt hat die KVBW eine digitale 
Versorgungsplattform an den Start 
gebracht. Kranke mit akuten Be-
schwerden werden digital zur rich-
tigen Behandlungsebene gesteuert. 
Damit bietet docdirekt 24/7 eine di-
gitale Eingangstür zur ambulanten 
Versorgung. Die Plattform ist mit 
dem Dienst der 116117 verknüpft, 
sodass eine sichere und koordinier-
te Steuerung unter Berücksichtigung 
der medizinischen Ressourcen statt-
findet.� Mehr auf Seite 3

Jetzt schnell ...
... Karten tauschen

Ab dem 30. Juni 2026 gelten aus-
schließlich die neuen Verschlüsse-
lungsverfahren für die Telematikin-
frastruktur. Hintergrund ist, dass das 
bisher anerkannte RSA-Verschlüs-
selungsverfahren für die Praxisaus-
weise (SMC-B) und elektronischen 
Heilberufsausweise (eHBA) nicht 
mehr den neuesten Sicherheitsstan-
dards entspricht. Somit müssen sie 
bis zum 30. Juni 2026 gegen Kar-
ten mit einem ECC-Verschlüsse-
lungsverfahren ausgetauscht wer-
den.� Mehr auf Seite 10

Impfen kann auch zu Komplikationen führen. In der Apotheke fehlt dann die ärztliche Kompetenz.

Orientierung  
statt Chaos

In Mosbach können Patientinnen 
und Patienten seit Kurzem im Super-
markt einen „Medical Room“ nutzen, 
um per Video einen Arzt zu kontak-
tieren. Betreiber ist ein investoren-
geführtes MVZ. Das wirkt auf den 
ersten Blick etwas verrückt, doch 
solche Konzepte können gerade in 
ländlichen Gebieten eine sinnvolle 
Ergänzung sein. Sie bieten aber na-
türlich weder eine Untersuchung des 
Körpers noch die Kontinuität einer 
hausärztlichen Betreuung. Vielleicht 
helfen sie, Fehlinanspruchnahmen 
von Notaufnahmen zu reduzieren.
Ähnlich verrückte Ideen kommen 
von der Bundesregierung: Mit dem 
Apothekenversorgungsweiterent-
wicklungsgesetz sollen Apotheken 
künftig ärztliche Leistungen über-
nehmen. Das klingt nach Entlastung, 
ist aber in Wahrheit ein riskantes Ex-
periment. Apothekerinnen und Apo-
theker verfügen nicht über die me-
dizinische Ausbildung, die nötig ist, 
um Diagnosen einzuordnen oder 
komplexe Krankheitsverläufe zu 
beurteilen. Eine Impfung ist nicht 
nur ein Pieks, sondern erfordert Ab-
klärung, Aufklärung, Dokumentati-
on und im Notfall medizinische Si-
cherheit.
Während Apotheken neue Kompe-
tenzen erhalten sollen, fehlen gleich-
zeitig Entlastungen für die ärztliche 
Versorgung, wie zum Beispiel eine 
verbindliche Patientensteuerung. 
Die Politik muss endlich dafür sor-
gen, dass Patientinnen und Patienten 
nicht orientierungslos hin- und her-
geschoben werden. Ein Beispiel, wie 
das gelingen kann, ist der Neustart 
unserer Online-Plattform docdirekt. 
Dort erhalten Erkrankte eine medi-
zinische Ersteinschätzung zur Dring-
lichkeit ihrer Beschwerden und eine 
Empfehlung, was zu tun ist. Genau 
das ist der richtige Weg: digitale Lö-
sungen, die Orientierung schaffen 
und die Versorgung koordinieren – 
statt gesundheitspolitischer Experi-
mente, die mehr Verwirrung als Nut-
zen stiften.

Ärztliche Leistungen in Apotheken 
gefährden die Patientensicherheit

Die Pläne der Bundesregierung, 
bisher ärztliche Leistungen auf 
Apotheken zu übertragen, werden 
konkret. Unter dem Wortungetüm 
„Apothekenversorgungsweiterent-
wicklungsgesetz“ hat das Bundes-
gesundheitsministerium nun einen 
entsprechenden Gesetzesentwurf 
vorgelegt. 

Der Gesetzesentwurf hat es in sich. 
Denn wenn es nach dem Willen der 
Bundesregierung geht, werden die 
Apotheken Leistungen übernehmen 
dürfen, die bisher der ärztlichen 
Tätigkeit zugeordnet sind. Und sie 
könnten diese Leistungen mit den 

Krankenkassen abrechnen. Das be-
trifft bestimmte Präventionsleistun-
gen, aber auch Impfungen. Die KBV 
hat gegenüber dem Bund zu den ein-
zelnen Punkten Stellung genommen. 
Auch der Vorstand der KVBW hat 
sich öffentlich dazu geäußert. Bei-
de haben deutlich gemacht, dass sie 
die Pläne ablehnen und keine Ver-
besserung für die Versorgung erken-
nen können. 
Das ist wohlbegründet. „Wir kön-
nen nur vor einer weiteren Zer-
splitterung des Gesundheitswe-
sens warnen“, betonte der KVBW-
Vorstandsvorsitzende Dr. Karsten 
Braun. „Wir schätzen die Arbeit der 

Apothekerinnen und Apotheker sehr. 
Sie leisten einen wichtigen Beitrag 
zum Gesundheitswesen. Klar ist 
aber, dass sie keine medizinische 
Ausbildung haben und damit auch 
ungeeignet sind, medizinische Leis-
tungen zu erbringen. Wenn Apothe-
ker medizinische Leistungen anbie-
ten, gefährdet das die Patientensi-
cherheit.“ 
Nach dem aktuell vorliegenden 
Gesetzesentwurf sollen Apotheken 
künftig Präventionsleistungen er-
bringen dürfen, etwa Messungen zu 
Risikofaktoren wie Herz-Kreislauf-
Erkrankungen oder Diabetes. Dr. 
Doris Reinhardt, stellvertretende 

Vorstandsvorsitzende der KVBW, 
selbst viele Jahre lang als Hausärz-
tin tätig, kann darin keinen Sinn er-
kennen: „Natürlich könnte ein Apo-
theker den Blutdruck messen oder 
auch den Zuckergehalt im Blut be-
stimmen. Aber wofür? Welche Er-
kenntnis soll daraus gezogen wer-
den? Die Werte müssen medizinisch 
eingeordnet, Vorerkrankungen oder 
laufende Medikationen müssen ein-
bezogen werden. All das liegt in der 
Apotheke gar nicht vor, dort ist auch 
nicht die Kompetenz vorhanden, 
um das zu gewährleisten.“ Gleiches 
gilt für sie bei Medikationsberatun-
gen.  � Fortsetzung auf Seite 2

KOMMENTAR
VON DR. BRAUN

Betriebsärzte
Was zu bedenken ist

Auch niedergelassene Ärzte und 
Ärztinnen benötigen in ihren Pra-
xen Betriebsärzte. Denn die Aufga-
ben eines Betriebsarztes kann der 
Niedergelassene nicht selbst erfül-
len. Zum einen würde es dadurch 
Probleme mit der Schweigepflicht 
geben. Zum anderen bräuchte er 
auch die Gebietsbezeichnung „Ar-
beitsmedizin“ oder die Zusatzbe-
zeichnung „Betriebsmedizin“. Die 
wichtigsten Fragen zum Thema 
Betriebsarzt haben wir zusammen-
gefasst. � Mehr auf Seite 13

...und dann?
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Diskussion über neuen Wahlmodus
Spannende Diskussionen gab es 
auf der Vertreterversammlung im  
September, unter anderem zur 
Frage, ob die Delegierten  künf-
tig auch online gewählt werden 
sollen und zur Idee, das Aufga-
bengebiet der Apotheker auf ärzt-
liche Leistungen auszudehnen. 

VV-Vorsitzender Dr. Thomas Hey-
er brachte es auf den Punkt: „Wir 
brauchen dringend Entlastung bei 
Formularen wie Krankentransport-
scheinen und anderen bürokrati-
schen Anforderungen. Impfungen 
oder Verordnungen durch Apothe-
ker brauchen wir nicht.“  
KV-Vorsitzender Dr. Karsten 
Braun berichtete über die abge-
schlossenen Honorarverhandlun-
gen. „Mit der aktuellen Erhöhung 
des Orientierungspunktwertes 
kommen 1,3 Milliarden Euro mehr 
ins System.“ Dies sei angesichts 
der desolaten Finanzsituation der 
Krankenkassen ein gutes Ergebnis. 
Braun nahm auch zum Gesetz zur 
Anpassung der Krankenhausre-
form Stellung. Unter dem Einfluss 
der Kommunalpolitik, die um ihre 
Krankenhäuser fürchtet, drohe die 
Stringenz der Krankenhausreform 
zu verwässern, kritisierte Braun. 
Immerhin werde der Transforma-
tionsfonds zum Umbau der Kran-
kenhauslandschaft nun zur Hälf-
te vom Steuerzahler übernommen. 
Ursprünglich sollten die 25 Milli-
arden Euro allein aus den Mitteln 
der Krankenkassen finanziert wer-
den.

GKV-Finanzlage

„Den Krankenkassen laufen die 
Ausgaben davon – ein Anstieg von 
7,8 Prozent ist erschreckend“, so 
Braun. Besonders stark sei der Zu-
wachs im stationären Bereich mit 
9,6 Prozent, aber auch die Arznei-
mittelkosten lägen mit 28,8 Milli-
arden Euro „erschreckend hoch“. 
An die Politik appellierte er: „Die 

Krankenversicherungsbeiträge von 
Bürgergeldempfängern müssen  
übernommen werden. 45 Milliar-
den Euro sind mehr, als die gesam-
te ambulante Versorgung kostet.“
 
Brief- oder hybride KV-Wahlen 

Intensiv diskutiert wurde über 
die Wahlordnung für die nächsten 
Wahlen zur Vertreterversammlung 
2028. Nach der letzten Wahl hat-
te die Vertreterversammlung die 
KV-Verwaltung beauftragt, die 
Möglichkeit für eine Onlinewahl 
zu prüfen. Diese ist grundsätzlich 
möglich. Alternativ könnte auch 

„hybrid“ gewählt werden. Dann 
gäbe es zwei Optionen: online oder 

wie bisher durch Brief-
wahl. Einige Delegier-
te sehen die Briefwahl 
weiterhin als bevorzug-
tes Wahlverfahren an. 
Bei den letzten Wahlen 
gab es erhebliche Pro-
bleme mit den langen 
Postlaufzeiten, sodass 
Wahlunterlagen verspä-
tet eintrafen. Andere 
plädierten für eine rei-
ne Onlinewahl. Auch  
die Hybridwahl hatte 
engagierte Fürsprecher. 

Allerdings ist mit dieser ein erheb-
licher Zusatzaufwand verbunden. 
Einig waren sich alle, dass das Ver-
fahren für alle Wahlen gleich sein 
muss – für die Vertreterversamm-
lung sowie die Wahlen der Be-
zirksbeiräte und die der Psycho-
therapeuten. Die Diskussion wird 
im Dezember fortgesetzt, und im 
März soll entschieden werden. 

Gebühr für Krankenkassen 
beschlossen

Angenommen wurden Anträ-
ge, wonach der Vorstand aufge-
fordert wird, sich dafür einzuset-
zen, dass Krankenkassen eine Ge-
bühr entrichten müssen, wenn sie 

Regressanträge stellen, die zu-
rückgewiesen werden. Ebenso soll 
der Vorstand prüfen, inwieweit 
der Fahrdienst im Bereitschafts-
dienst durch nicht-ärztliches Per-
sonal geleistet werden könnte. Die 
KV Niedersachsen hat ein entspre-
chendes Modell umgesetzt. Weiter 
unterstützen die Delegierten die 
Forderung der KBV, dass die Be-
grenzungen für die Förderungen 
der fachärztlichen Weiterbildungs-
stellen fallen sollen. Insbesondere 
soll auch die psychotherapeutische 
Weiterbildung gefördert werden. 

Entbudgetierung beschlossen

Die Vertreterversammlung be-
schloss auch die konkrete Um-
setzung der Entbudgetierung im 
hausärztlichen Bereich. Ab 1. Ok-
tober 2025 werden für die psycho-
somatischen Leistungen sowie die 
schmerztherapeutischen Leistungen 
eigene Honorartöpfe gebildet und 
aus getrennten Vergütungsvolumen 
finanziert, welche auf Basis der Ho-
norarvolumen aus dem jeweiligen 
Vorjahresquartal ausgestattet sind. 
Diese Abkopplung stellt sicher, dass  
Schwankungen in einzelnen spezia-
lisierten Bereichen keinen Einfluss 
auf die Vergütung anderer Leistun-
gen nehmen.� ks/mt

Seit Jahren ist die offene Sprech-
stunde für eine Reihe von Arzt-
gruppen Pflicht. Eingeführt wurde 
sie durch den Gesetzgeber, um die 
Terminsituation in den Facharzt-
praxen zu entspannen. Patientinnen 
und Patienten bekommen schnell 
medizinische Hilfe, ohne dass sie 
einen Termin vereinbaren müssen. 
Klar ist, dass es dadurch keine zu-
sätzlichen Termine gibt, sie werden 
nur anders verteilt. Dennoch ist sie 
lohnend, denn sie bietet eine Mög-
lichkeit, Leistungen außerhalb des 
Budgets abzurechnen

Wer ist dazu verpflichtet?

Fachärzt und -ärztinnen der grund-
versorgenden und wohnortnahen 
Patientenversorgung sind verpflich-
tet, offene Sprechstunden anzubie-
ten. Dazu gehören unter anderem 

die Augenheilkunde, Chirurgie, Or-
thopädie, Frauenheilkunde, Haut- 
und Geschlechtskrankheiten, Hals-
Nasen-Ohren-Heilkunde, Psy-
chiatrie, Urologie und weitere 
Fachrichtungen, die zur wohnort-
nahen Versorgung beitragen. Eine 
Ausnahme gilt für Ärztinnen und 
Ärzte, die Schmerztherapie nach 
GOP 30702 abrechnen. Sie sind in 
dem betreffenden Quartal befreit.

Der Vorteil für Arzt und Ärztin

Ein großer Vorteil ist die extrabud-
getäre Vergütung. Alle Leistun-
gen werden zusätzlich zum nor-
malen Budget bezahlt. Ausgenom-
men sind lediglich Laborleistungen 
nach Kapitel 32 EBM. Die Abrech-
nung erfolgt über die Pseudo-GOP 
99873O und die Vermittlungsart 4 
im Praxisverwaltungssystem. Die 

offene Sprechstunde hilft auch, 
Notaufnahmen zu entlasten, und 
zeigt, dass die ambulante Versor-
gung zuverlässig funktioniert.�

Wie viele Stunden sind nötig? 

Bei einem vollen Versorgungsauf-
trag müssen mindestens fünf Stun-
den pro Woche angeboten werden. 
Bei reduziertem Versorgungsauf-
trag verringert sich die Pflicht ent-
sprechend. Die Organisation liegt 
bei der Praxis. Wichtig ist, dass 
die gesetzlich geforderte Stun-
denzahl eingehalten wird. Die of-
fene Sprechstunde darf nicht auf 
bestimmte Patientengruppen be-
schränkt werden, sie muss für alle 
offen sein. 
In Berufsausübungsgemeinschaften 
und Medizinischen Versorgungs-
zentren kann flexibel entschieden 

werden, welche Ärztin die offenen 
Sprechstunden übernimmt. Ent-
scheidend ist die Gesamtanzahl der 
Stunden, die sich nach der Anzahl 
der Versorgungsaufträge richtet. 
Die Zeiten müssen öffentlich be-
kannt gemacht werden – zum Bei-
spiel auf dem Praxisschild, der Pra-
xis-Website, durch einen Aushang 
oder über den Anrufbeantworter. 
Ebenso müssen sie der KVBW be-
kanntgegeben werden, damit sie in 
der Arztsuche veröffentlicht wer-
den können. � red 

 Infos zur Meldung 
und Vergütung:

www.kvbawue.de/tsvg

www.kvbawue.de/
praxisdaten-melden/

www.kvbawue.de/
pdf3389

Mehr offene Sprechstunden anbieten  
Gesetzliche Pflicht mit finanziellem Mehrwert für die Praxis

� Fortsetzung von Seite 1
„Der Apotheker weiß nicht, was der 
Arzt geraten hat und aus welchen 
Gründen er welche Medikation aus-
gewählt hat. Es würde nur zur Ver-
wirrung der Patientinnen und Pati-
enten beitragen, wenn eine zusätzli-
che Stelle eingeschaltet wird.“
Klar wendet sich der Vorstand auch 
dagegen, dass Apotheker künftig 
Schutzimpfungen verabreichen sol-
len. „Eine Impfung ist eben nicht 
nur ein Pieks mit einer Spritze. Es 
muss vorher abgeklärt werden, ob 
der richtige Zeitpunkt für die Imp-
fung vorliegt, wie sich die Impfung 
in das Krankheitsgeschehen des Pa-
tienten einpasst, welcher Impfstoff 
angeraten ist bis hin zur Aufklärung 
des Patienten. Für all das sind Apo-
theker nicht ausgebildet – vom Um-
gang mit einem Notfall, der bei ei-
ner Spritze immer wieder mal vor-
kommt, ganz abgesehen.“ 
Weiter ist vorgesehen, dass Apothe-
ker künftig verschreibungspflichtige 
Medikamente eigenständig abgeben 
dürfen, sowohl bei bekannten Dau-
ertherapien als auch bei „unkompli-
zierten“ chronischen Erkrankungen. 
Welche Erkrankungen darunterfal-
len, müsste der Bund noch festlegen. 
Hier wird tief in die ärztliche Kom-
petenz eingegriffen. Aus fachlichen 
Gründen lehnt der KV-Vorstand die-
se Regelung daher ab.  
Die beiden Vorstände vermissen 
in dem Gesetzesentwurf hingegen 
Möglichkeiten, bisher den Apothe-
ken vorbehaltene Leistungen auch 
auf Ärzte zu übertragen. „Eine ech-
te Erleichterung für Patienten wäre 
es, wenn Ärztinnen und Ärzte im 
Bereitschaftsdienst Medikamente 
ausgeben dürften. Das Apotheken-
netz dünnt sich gerade in der Nacht 
und an den Wochenenden und Fei-
ertagen aus. Wenn Patientinnen 
und Patienten daher in eine Bereit-
schaftspraxis kommen oder auch ein 
Hausbesuch absolviert wird, müssen 
sie oft weite Wege zurücklegen, um 
zur nächsten Apotheke zu kommen. 
Wenn Ärzte nur die zehn wichtigs-
ten Medikamente ausgeben dürften, 
würde das die Versorgung erheblich 
verbessern.“ � ks

VV-Vorsitzender Dr. Thomas Heyer

Offene Sprechstunden verbessern Patientenversorgung.

Delegierte tagen in Stuttgart. 
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Unter der bekannten Marke docdi-
rekt hat die KVBW eine digitale Ver-
sorgungsplattform an den Start ge-
bracht. Patientinnen und Patienten 
mit akuten Beschwerden werden di-
gital zum richtigen Behandlungsort 
gesteuert. Damit bietet docdirekt 
24/7 eine digitale Eingangstür zur 
ambulanten Versorgung. 

„Entscheidend ist, dass Patientinnen 
und Patienten bei akuten Beschwer-
den rasch eine verlässliche Emp-
fehlung erhalten, was sie tun sollen.  
Mit docdirekt bieten wir eine digi-

tale Anlaufstelle, die im Krankheits-
fall schnell Orientierung bietet und 
uns dabei hilft, Patienten bedarfsge-
recht versorgen zu können“, erklärt 
Dr. Doris Reinhardt, stellvertreten-
de Vorstandsvorsitzende der KVBW.

So funktioniert’s

Patientinnen und Patienten starten 
auf www.docdirekt.de und geben 
ihre Postleitzahl ein. Dann folgt die 
strukturierte medizinische Erstein-
schätzung (SmED-Patient). Durch 
die Beantwortung strukturierter Fra-
gen bekommen Hilfesuchende eine 

fundierte Empfehlung zur Behand-
lungsdringlichkeit und zum geeig-
neten Behandlungsort. Wenn das 
SmED-Ergebnis eine Behandlung 
via Videosprechstunde vorsieht, 
kann sich der Patient direkt zu einer 
Tele-Ärztin oder einem Tele-Arzt 
vermitteln lassen. 
Die Erfahrungen aus dem telemedi-
zinischen Beratungsdienst im ÄBD 
haben gezeigt, dass viele Patienten-
anliegen auch in einer Video- oder 
Telefonsprechstunde abschließend 
geklärt werden können. 
„Mit docdirekt bauen wir unser te-

lemedizinisches Angebot weiter aus, 
das entlastet die ambulante Versor-
gungsstruktur“, betont Dr. Karsten 
Braun, Vorstandsvorsitzender der 
KVBW.

Mitwirken als Tele-Ärztin oder 
Tele-Arzt

Für KVBW-Mitglieder gibt es die 
Möglichkeit, docdirekt-Fälle tags-
über während der Sprechstunde 
oder zu Zeiten des Ärztlichen Be-
reitschaftsdienstes telemedizinisch 
zu versorgen. Wer als Tele-Ärztin 
oder Tele-Arzt tätig werden möchte, 

kann sich in einer kompakten Schu-
lung dafür qualifizieren. Alle wichti-
gen Informationen, FAQ-Listen und 
das Antragsformular zur Teilnahme 
sind auf der Website der KVBW zu-
sammengestellt. Dort bekommen 
interessierte Ärztinnen und Ärzte ei-
nen Überblick über die Bedingungen 
für die telemedizinische Beratung zu 
den Sprechstundenzeiten und den 
Zeiten des Ärztlichen Bereitschafts-
dienstes. 
Häufige Fragen zu docdirekt ha-
ben wir bereits in diesem Arti-
kel (siehe unten) aufgegriffen. 

Weitere FAQ und Informationen 
sind auf der Website zu finden:  
www.kvbawue.de/docdirekt

Was zeichnet diese Plattform 
technisch aus?

docdirekt verknüpft die bereits beste-
henden Dienste: Online-Sprechstun-
de, Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
und den 116117-Patientenservice. 
Diese Vernetzung ermöglicht eine 
sichere und koordinierte Patienten-
steuerung unter Berücksichtigung 
der verfügbaren medizinischen Res-
sourcen.

docdirekt wird weiter aus-
gebaut

Die KVBW versteht docdirekt 
als zukunftsorientierten Bau-
stein in einem leistungsfähi-
gen, modernen und mehr und 
mehr digitalisierten Gesund-
heitswesen – mit klarem Be-
kenntnis zur ärztlichen Steue-
rung und Verantwortung. Die 
digitale Versorgungsplattform 
kann perspektivisch um wei-
tere Services und für weitere 
Nutzergruppen ausgebaut wer-
den.

Erste Erfahrungen

Seit drei Wochen ist die Platt-
form online, die Abläufe 
konnten erprobt und die Ba-
lance zwischen Patientenauf-
kommen und Tele-Arzt-Ka-
pazitäten getestet werden. So 
weit läuft alles stabil und kann 
nun beworben werden.

Marketingkampagne

Um die Plattform in der brei-
ten Öffentlichkeit bekannt zu 
machen, startet die KVBW 
ab Ende November 2025 eine 
Werbekampagne, vorwiegend 
mit digitalen Anzeigen. Im 
Mittelpunkt steht die fundier-
te medizinische Ersteinschät-
zung.

Versorgungsangebot ohne 
kommerzielle Interessen

Im Gegensatz zu anderen An-
bietern verfolgt die KVBW 
mit docdirekt keine kommer-
ziellen Interessen. Ziel ist al-
lein, die telemedizinische Ver-
sorgung für die Bevölkerung 
in Baden-Württemberg weiter 
auszubauen und Arztpraxen 
und Notaufnahmen zu entlas-
ten – digital, sicher und be-
darfsgerecht.� mt 

Digitale Versorgungsplattform ermöglicht bedarfsgerechte Versorgung

Wer kann Tele-Arzt 
oder Tele-Ärztin sein?

ÄBD 
Im ÄBD können zugelas-
sene und angestellte Ärz-
te aller Fachgruppen tätig 
sein. Kooperationsärzte 
können derzeit nicht teil-
nehmen.

Tagsüber
Zugelassene und angestell-
te Haus- sowie Kinder- 
und Jugendärzte.
Kooperationsärzte können 
derzeit nicht teilnehmen.

ÄBD
Förderung von 50 Euro 
pro Stunde, sofern das er-
zielte Honorar nach EBM 
den Förderbetrag unter-
schreitet.

Tagsüber
Nach EBM gemäß den 
Videosprechstunden-Vor-
gaben sowie Abrechnung 
des TSS-Akutfalls nach 
Einschätzung durch SmED.

ÄBD
Montags bis freitags zwi-
schen 19.00 und 23.00 
Uhr. An Wochenenden / 
Feiertagen ist der Dienst 
in zwei Slots geteilt: 
9.00 bis 16.00 Uhr und 
16.00 bis 23.00 Uhr.

Tagsüber
Dienste sind in zwei Slots 
geteilt: von 8.00 bis 13.00 
Uhr und von 13.00 bis 
19.00 Uhr. Sie können sich 
an einem Tag für einen 
Zeitslot oder auch für bei-
de entscheiden.

ÄBD
Ihr Aufenthaltsort muss 
eine geschützte Patienten-
beratung ermöglichen und 
den Datenschutz gewähr-
leisten.

Tagsüber
Ihr Aufenthaltsort muss 
eine geschützte Patienten-
beratung ermöglichen und 
den Datenschutz gewähr-
leisten.

Wo muss ich mich 
aufhalten?

Welche Dienstzeiten 
gibt es?

Wie hoch ist die 
Vergütung?

 
Ja, die Dienstzeiten kön-
nen Sie generell selbst 
auswählen und sowohl 
tagsüber während Ih-
rer Praxiszeiten als auch 
abends oder am Wochen-
ende im ÄBD den teleme-
dizinischen Dienst über-
nehmen.

Kann ich sowohl am 
ÄBD als auch tagsüber 
an docdirekt teilneh-
men?

 
 
Menschen, die in Baden-
Württemberg wohnen 
oder sich hier aufhalten.

Für gesetzlich Krankenver-
sicherte übernehmen die 
Krankenkassen die Kosten, 
Privatversicherte erhalten 
für die ärztliche Behand-
lung (Video-Sprechstun-
de) vom Tele-Arzt eine 
Rechnung nach GOÄ.

Wer darf docdirekt 
nutzen?



docdirekt.de ist ein Service der KVBW – Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg.

Unsicher? Wir 
geben medizinische 
Orientierung.

Fundierte medizinische
Ersteinschätzung.

24 Stunden verfügbar

Einfach online nutzen

kostenlos für gesetzlich Versicherte

docdirekt.de

docdirekt.de ist ein Service der KVBW – Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg.

Akut krank? 
Wir sind online 
für Sie da.

Fundierte medizinische
Ersteinschätzung.

24 Stunden verfügbar

Einfach online nutzen

kostenlos für gesetzlich Versicherte

docdirekt.de

DIE HÄUFIGSTEN FRAGEN AUS DEN SCHULUNGEN              

Fundierte medizinische
Ersteinschätzung.
Ohne Wartezeit.

24 Stunden verfügbar

Einfach online nutzen

kostenlos für gesetzlich Versicherte

docdirekt.de

„Mein Kind hat 
  Fieber - was 
  soll ich tun?“

docdirekt.de ist ein Service der KVBW – Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg.

So sieht die Startseite von docdirekt aus.

Neustart von

Die Motive sind Bestandteil einer Wer-
bekampagne. In den digitalen Anzeigen 
greifen wir das Bedürfnis der Bürger und 
Bürgerinnen nach Orientierung auf.

Weitere FAQ zu docdirekt 
sowie das Antragsformular für 
Tele-Ärztinnen und Tele-Ärzte 
finden Sie auf unserer Homepage:  
www.kvbawue.de/docdirekt.de
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Gesundheitsversorgung sichert Demokratie
Was ist zu tun, damit unser Sozial-
staat und unsere Demokratie erhal-
ten bleiben? Diese Frage diskutierte 
eine Expertenrunde bei einer ge-
sundheitspolitischen Veranstaltung 
der vdek-Landesvertretung Baden-
Württemberg. 

Das Gesundheitswesen steht aktuell 
wieder im Dilemma zwischen  öko-
nomischen Anforderungen und tra-
dierten Strukturen. Was geschieht 
aber, wenn wir die Herausforderun-
gen nicht mehr bewältigen? Welche 
Auswirkungen hätte das auf unser 
Gemeinwohl und auf die Institutio-
nen im Gesundheitswesen? Michael 
Mruck, Leiter der vdek-Landesver-
tretung Baden-Württemberg, mach-
te deutlich, dass die Stabilität unse-
rer Demokratie zunehmend fragil 
erscheine. „In einer Zeit multipler 
Krisen und Veränderungen wirken 
die Sozialversicherungssysteme je-
doch als systemstabilisierendes Ele-
ment.“ 
Peter Weiß, Bundeswahlbeauftrag-
ter für die Sozialwahlen, plädierte 
vehement für Aufklärung über die 
Vorzüge unserer Sozialversiche-
rungssysteme. „Wir müssen uns für 
dieses Erfolgsmodell einsetzen.“ Er 
machte deutlich, weshalb es in ei-
nem demokratischen 

Regierungssystem so wichtig ist, 
Probleme zu lösen und allgemein 
verbindliche sowie verlässliche Ent-
scheidungen zu treffen. Entschei-
dend sei, den Willen der Bevölke-
rung aufzunehmen, zu berücksichti-
gen und am Ende auch umzusetzen. 
In der sich anschließenden Diskus-
sion unter Moderationsleitung von 
Frank Winkler, stellvertretender 
Leiter der vdek-Landesvertretung 
Baden-Württemberg, waren sich 
die Expertinnen und Experten des 
baden-württembergischen Gesund-
heitswesens einig, dass es dringend 
Reformen brauche. 

Versorgung braucht Regeln 

Dr. Karsten Braun, Vorstand der 
Kassenärztlichen Vereinigung Ba-
den-Württemberg, hob hervor, was 
unser Gesundheitswesen leistet. In 
puncto Legitimation und Prozes-
se könnten wir besser werden. Die 
Selbstverwaltung leiste aber einen 
wichtigen Beitrag. „Bei der Effi-
zienz und der Beteiligung gibt es 
Luft nach oben. Vieles an unserer 
Gesundheitsversorgung werde aber  
auch schlechtgeredet“, so Braun. 
Andreas Klein, Vorstandsvorsit-
zender Medizinischer Dienst Ba-
den-Württemberg, unterstrich die 

Verteilungs- und Versorgungsge-
rechtigkeit. „Verteilungsgerechtig-
keit ist ein wesentliches Fundament 
einer demokratischen Grundversor-
gung. Demokratie lebt von Institu-
tionen, die unabhängig, 
transparent und kom-
petent sind. Für Bürge-
rinnen und Bürger muss 
immer klar sein,
dass es in unserem Land 
gerecht zugeht, Unab-
hängigkeit gewährleistet 
ist und Verlässlichkeit 
besteht. Versorgungs-
qualität heißt auch, auf 
der Grundlage von Re-
geln solidarisch zu sein.“
Matthias Einwag, Haupt- 
geschäftsführer der Ba-
den-Württembergischen 
Krankenhausgesell-
schaft (BWKG), wies 
auf die Orte der Da-
seinsvorsorge im Ge-
sundheitswesen hin. „Gesundheits-
einrichtungen, ob Pflegeeinrichtun-
gen, Rehabilitationskliniken oder 
Akutkrankenhäuser, sind Einrich-
tungen der Daseinsvorsorge. Das 
muss funktionieren. Bürger wollen 
und erwarten das. Funktioniert das 
nicht, wenden sich die Bürger ab.“
Nadia Mussa, Leiterin der 

TK-Landesvertretung Baden-Würt-
temberg, konstatierte: „Demokratie 
heißt für mich ringen um die bes-
te Lösung. Menschen kennen sich 
in unserem Gesundheitssystem 

oftmals nicht aus, auch weil es an 
der notwendigen Gesundheitskom-
petenz fehlt. Hier müssen wir uns 
gemeinsam weiter engagieren und 
erklären.“ Sie erinnerte an baden-
württembergische Wege etwa bei 
Mustervereinbarungen, wie bei doc-
direkt oder der Schlaganfallversor-
gung, welche pragmatisch weiter 

gegangen werden müssen. „Grund-
sätzlich dürfen wir nicht emotional 
handeln, sondern müssen sachlich 
und faktenbasiert agieren. Die Bür-
gerinnen und Bürger erwarten das 

in einer Demokratie zu Recht.“ In 
seinem Schlusswort resümierte Mi-
chael Mruck, dass die partnerschaft-
liche Zusammenarbeit bei der Lö-
sung essenziell sei. „Wir arbeiten 
konstruktiv und vertrauensvoll mit-
einander und werden dies auch wei-
terhin gemeinsam pflegen. Das ist 
ein Stück gelebte Demokratie.“ �red 

Andreas Klein, Nadia Mussa, Michael Mruck, Frank Winkler, Dr. Karsten Braun und Mat-
thias Einwag diskutierten beim vdek. 

Ausgabenexplosion zwingt zum Handeln
Welche Reformen umgesetzt werden sollen, darüber streiten sich die Protagonisten in der Gesundheitspolitik 

Als der neue Vorstandsvorsitzende 
des GKV-Spitzenverbandes Oliver 
Blatt im Juli sein Amt antrat, da 
habe er von der finanziellen Schief-
lage der gesetzlichen Krankenkas-
sen gewusst, bekannte er kürz-
lich auf einer Podiumsdiskussion. 

„Aber dass die Lage so kritisch ist, 
das hat mich doch überrascht.“ Die 
galoppierenden Kosten zwingen zu 
Reformen, wenn die Beiträge nicht 
ins Unermessliche steigen sollen. 
Im ersten Halbjahr 2025 waren die 
Ausgaben der Kassen um fast acht 
Prozent gestiegen. „Solche Steige-
rungsraten hält kein Gesundheits-
system der Welt auf Dauer aus“, so 
Blatt. 

Studie sieht Milliardenlücke

Das Beratungsunternehmen Deloit-
te legte im Oktober eine Studie vor, 
wonach den gesetzlichen Kranken-
kassen im nächsten Jahr 56 Milliar-
den Euro fehlten, die durch Zusatz-
beiträge oder Steuerzuschüsse aus-
geglichen werden müssten. Wie ein 
Tropfen auf den heißen Stein nahm 
sich da das Mini-Sparpaket aus, mit 
dem Gesundheitsministerin Nina 
Warken im Oktober überrasch-
te, um das Versprechen von einem 
stabilen Zusatzbeitrag in Höhe von 
2,9 Prozent für 2026 zu halten: fast 
zwei Milliarden Euro weniger für 
die Krankenhäuser. 
Immer deutlicher zeigt sich, dass 
der Griff in die Kassen der Kran-
kenkassen durch die letzten 

erarbeiten soll. Auch hier ist in-
teressant, welche Vorschläge vor-
gelegt werden. Das bedeutet dann 
aber noch lange nicht, dass sie 
auch umgesetzt werden. 
Viele Einsparungen hat es in den 
vergangenen Jahrzehnten in der 
ambulanten Versorgung gegeben. 
Jeder erinnert sich an die Einfüh-
rung der Bedarfsplanung, Budge-
tierungen, Wirtschaftlichkeitsprü-
fungen und andere Maßnahmen. 
Gerade der ambulante Sektor hat 
gezeigt, wie leistungsfähig er ist 

Bundesregierungen sich nun rächt. 
Die Krise zwingt die Beteiligten 
dazu, Fragen zu stellen, die bis-
her weitgehend tabu gewesen sind. 
Etwa wo Einsparpotenziale vor-
handen sind oder wo die größten 
Kostentreiber im Gesundheitswe-
sen angesiedelt sind. Daher wer-
den in den kommenden Jahren vie-
le spannende Diskussionen geführt 
werden. Die Bundesregierung hat 
eine Expertenkommission einge-
richtet, die Vorschläge für Ein-
sparungen im Gesundheitswesen 

und wie er seine Verantwortung 
wahrnimmt. Nicht zuletzt hat der 
diesjährige moderate Honorar-
abschluss gezeigt, dass auch die 
Ärztinnen und Ärzte, Psychothe-
rapeutinnen und Psychotherapeu-
ten ihren Beitrag für die Aufrecht-
erhaltung des Gesundheitssystems 
leisten. Interessant ist daher, wie 
die anderen Bereiche ihren Bei-
trag zu dieser Aufgabe sehen. Da 
ist zunächst einmal der Bund, der 
mit den versicherungsfremden 
Leistungen den Beitragszahlern 

Kosten aufbürdet, die nicht aus 
deren Beiträgen bezahlt werden 
sollten. 
Wer sich weiter die größten Kos-
tenblöcke anschaut, der wird an 
den Arzneimittelherstellern und 
den Krankenhäusern nicht vor-
beikommen. Weiterhin wird mehr 
Geld für Arzneimittel ausgegeben 
als für das ärztliche und psycho-
therapeutische Honorar. Das ist 
ein Ungleichgewicht, das so nicht 
weitergeführt werden kann. Und 
der größte Kostenanteil in den 
Ausgaben der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung geht an die Kran-
kenhäuser. Auch hier muss die 
Frage erlaubt sein, welches Ein-
sparpotenzial besteht. 
Geprüft werden auch Einsparun-
gen in den Prozessen des Gesund-
heitswesens. Das betrifft etwa eine 
Primärarztsteuerung - Stichwort  
Patientensteuerung. Aus Sicht der 
KVBW besteht ein Potenzial vor 
allem in der Steuerung der Inan-
spruchnahme im Bereitschafts-
dienst beziehungsweise im Ver-
hältnis zwischen den Notaufnah-
men und den Bereitschafts- oder. 
Arztpraxen. 
Eine Vorgabe, wonach die Patien-
tinnen und Patienten (wie in ande-
ren Ländern) zwingend vorher ein 
Ersteinschätzungsverfahren durch-
laufen müssen, würde echte Ein-
sparungen zur Folge haben. Dies 
ist aber leider im aktuellen Re-
ferentenentwurf zu einem neuen 
Notfallgesetz nicht enthalten. cl/ks

Oliver Blatt, Chef des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenversicherungen
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„Erkrankungen am Stütz- und Bewe-
gungsapparat bei Kindern und Ju-
gendlichen sind die große Schwach-
stelle in der Prävention“, betonte 
KVBW-Vorstandsvorsitzender Dr. 
Karsten Braun bei der Ergebnisprä-
sentation in Berlin. Zwischen dem 
zehnten und 14. Lebensjahr durch-
laufen Kinder entscheidende Wachs-
tumsphasen ihres muskuloskeletta-
len Systems. In der Regelversor-
gung ist bislang keine orthopädische 
Vorsorgeuntersuchung in dieser Al-
tersspanne vorgesehen. Viele Fehl-
stellungen der Wirbelsäule, Beine 
und Füße bleiben daher bei den üb-
lichen Kinderuntersuchungen (U- 
und J-Checks) unentdeckt.

12.000 Kinder wurden untersucht

Ziel des OrthoKids-Projektes war es, 
den Sinn und Nutzen einer Vorsor-
geuntersuchung zwischen dem 
zehnten und 14. Lebensjahr wissen-
schaftlich zu untersuchen. Projekt-
partner waren die Orthopädie im Ol-
gahospital des Klinikums Stuttgart, 
das Fraunhofer Institut für Offene 
Kommunikationssysteme FOKUS 
und das Institut für Gesundheitsöko-
nomie und Klinische Epidemiologie 
(IGKE) der Uniklinik Köln. Als Ko-
operationspartner engagierten sich 

der Berufsverband für Orthopädie 
und Unfallchirurgie (BVOU), die 
AOK, die Techniker Krankenkasse 
(TK), das Landesgesundheitsamt 
sowie diverse Sportverbände.
Innerhalb von rund zwei Jahren ha-
ben knapp 12.000 Kinder und Ju-
gendliche teilgenommen, die von 
rund 300 Orthopäden untersucht  
wurden. Sowohl in den teilnehmen-

den Orthopädiepraxen wie auch in 
Schulen und in Sportvereinen wur-
den Screenings angeboten. Die jun-
gen Projektteilnehmenden konnten 
eine OrthoKids-App nutzen, in der 
es viele Übungsvideos und Informa-
tionen zu Sport und Bewegung gab. 
Die ganzheitliche IT-Lösung hatte 
das Telehealth Technologies am 
Fraunhofer FOKUS entwickelt.  

Überraschend hohe Skoliose-Rate

Die Ergebnisse zur Effektivität des 
Screenings sind nach Ansicht von 
Prof. Dr. Stephanie Stock (Institut 
für Gesundheitsökonomie und Kli-
nische Epidemiologie der Unikli-
nik Köln) eindeutig. „Bei drei der 
vier im Rahmen des Screenings un-
tersuchten Fehlstellungen (Skolio-
se, Beinachsenabweichungen und 
Knick-Senk-Fuß) wurden im Rah-
men der Vorsorgeuntersuchung 
deutlich höhere Prävalenzen gefun-
den als in der historischen Kontroll-
gruppe: Bei der Skoliose beispiels-
weise wiesen rund sechs Prozent der 
Kinder mit OrthoKids-Vorsorgeun-
tersuchung eine Skoliose auf – fast 
sechsmal so viele wie in der histo-
rischen Kontrollgruppe aus Kassen-
daten (1,1 Prozent). Die Vorsorge-
untersuchung wurde sowohl von 
Orthopäden als auch von den teil-
nehmenden Eltern und Kindern gut 
angenommen“, so Stock. OrthoKids 
sei eines der wenigen Innovations-
fondsprojekte, bei dem Fallzahlen in 
fünfstelliger Höhe erreicht wurden.  
Da das Kosten-Nutzen-Verhältnis 
zudem in einem akzeptablen Be-
reich liege, seien die Vorausset-
zungen für eine Implementierung 
in die Regelversorgung durchaus 

vielversprechend. „Um dazu eine 
definitive Aussage machen zu kön-
nen, fehlen uns aber Daten zur 
Langzeitbeobachtung“, führte Stock 
weiter aus. Daher sollten zukünfti-
ge Projekte zu präventiven Versor-
gungsformen  eine Nachverfolgung 
mindestens bis zum Abschluss der 
Wachstumsphase vorsehen. 

Frühe Diagnose sehr sinnvoll

Auch Prof. Thomas Wirth, ehemali-
ger Ärztlicher Direktor der Orthopä-
dischen Klinik am Olgahospital im 
Klinikum Stuttgart, stellte den prä-
ventiven Wert der Untersuchung he-
raus. „Je früher eine Skoliose diag-
nostiziert wird, desto größer ist die 
Chance auf eine erfolgreiche kon-
servative Therapie und auf die Ver-
meidung langfristiger Folgen oder 
Operationen.“ Dass durch Ortho-
Kids sehr viel mehr an Wirbelsäulen- 
und Beinachsenfehlstellungen auf-
gedeckt wurde, die in der Regelver-
sorgung schlicht übersehen werden, 
zeige, wie notwendig eine Vorstel-
lung beim Orthopäden sei. 
Eine Expertenrunde diskutierte in 
Berlin die Chancen einer Aufnahme 
in den Regelkatalog. Dr. Katja Plü-
ckelmann vom Bundesverband Sko-
liose betonte, dass Skoliosen häufig 

zu spät festgestellt und diagnosti-
ziert würden. „Die Ergebnisse von 
OrthoKids bestätigen unsere Ein-
schätzung und die Notwendigkeit 
einer Vorsorgeuntersuchung in dem 
sehr langen Zeitraum zwischen der 
U10 und der J1.“
Karin Maag vom G-BA unterstrich 
den Wert von Innovationsfondspro-
jekten: „Solche Projekte können 
mögliche Verbesserungsbedarfe und 

-potenziale in der Regelversorgung 
aufzeigen und liefern wissenschaft-
lich fundierte Ergebnisse für deren 
Weiterentwicklung.“ 
Auch Nadia Mussa, Leiterin der TK-
Landesvertretung Baden-Württem-
berg, schätzt die Initiative der 
KVBW: „Es ist wichtig, dass solche 
Studien stattfinden, um neue Er-
kenntnisse zu gewinnen. Deshalb 
war die TK gerne als Partner mit da-
bei.“ Noch sei unklar, ob bzw. unter 
welchen Bedingungen das Scree-
ning langfristig zu den gewünschten 
Projekterfolgen führe. Deshalb 
müssten weitere Modalitäten ge-
klärt werden. Für KVBW-Vorstand  
Braun steht der Nutzen außer Frage: 

„Gesundheitspolitisch ist es kaum 
vertretbar, hier nicht aktiv zu wer-
den. OrthoKids beweist, dass die 
Untersuchung praktikabel, akzep-
tiert und wirksam ist.“  � gk

Hohe Anzahl orthopädischer Fehlstellungen
Präventionsprojekt OrthoKids: klare Empfehlung für Einführung einer regulären Vorsorgeuntersuchung bei Kindern 

Mit der elektronischen Patienten-
akte (ePA) sollte ein neues Zeit-
alter der Transparenz im Gesund-
heitswesen beginnen. Patientinnen 
und Patienten erhalten erstmals um-
fassenden Zugriff auf ihre Gesund-
heitsdaten. Die Praxis zeigt: Diese 
Transparenz hat Nebenwirkungen.
Seit der Einführung der ePA sind 
Krankenkassen verpflichtet, die von 
Praxen übermittelten Abrechnungs-
diagnosen ihren Versicherten bereit-
zustellen. In vielen Fällen führt das 
dazu, dass Versicherte erstmals Di-
agnosen sehen, von denen sie bisher 
nichts wussten. Diese können kor-
rekt sein oder sich als überholt, vor-
läufig oder nicht mehr relevant he-
rausstellen. Besonders heikel wird 
es, wenn solche Informationen au-
ßerhalb des medizinischen Kon-
texts Nachteile mit sich bringen, 
etwa bei der Beantragung privater 

Versicherungen. Korrekturen von 
Diagnosen können nur durch die be-
handelnden Ärztinnen und Ärzte er-
folgen. Die KVBW selbst darf keine 
Änderungen vornehmen.

Ohne Codierung keine Leistung

Diagnosen sind nicht nur ein medi-
zinisches, sondern auch ein abrech-
nungstechnisches Erfordernis. Ohne 
Codierung lässt sich keine Leistung 
abrechnen. Gleiches gilt für Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigungen. Auch 
sie enthalten Diagnosen. Grundlage 
ist die internationale Klassifikation 
ICD-10, ein komplexes System mit 
über 12.000 Codes, das jährlich an-
gepasst wird. Viele dieser Begriffe 
decken sich nicht mit der Alltags-
sprache in Praxen. Hinzu kommt: 
Die ICD-Codes sagen mehr aus als 
nur die Diagnose. Sie zeigen etwa, 

ob es sich um eine gesicherte Er-
krankung, einen Verdacht oder ei-
nen Ausschluss handelt. Auch das 
Abklingen eines Symptoms kann 
codiert werden.
Jede Codierung verursacht Auf-
wand, fordert Präzision und bringt 
Interpretationsspielraum mit sich. 
Angesichts von mehr als einer 
Milliarde ICD-Codes jährlich in 
Deutschland sind Fehler unver-
meidbar, auch wenn die KVBW re-
gelmäßig Plausibilitätsprüfungen 
durchführt. Hinweise auf systema-
tische Fehlcodierung liegen derzeit 
nicht vor.
Erstaunen löst häufig die Codierung 
psychosomatischer oder psychoso-
zialer Diagnosen aus. Eine Diag-
nose wie „Rückenschmerzen unter 
beruflichem Stress“ kann für den 
Patienten irritierend wirken, wenn 
sie in der ePA erscheint. Solche 

Diagnosen sind notwendig, um die 
tatsächliche Behandlung korrekt ab-
zubilden und Abrechnungen plausi-
bel zu gestalten. Sie sind ein Werk-
zeug ärztlicher Dokumentation.

Die ePA verbessert den 
Informationsfluss und 
kann die Behandlungssi-
cherheit erhöhen. Gleich-
zeitig birgt sie das Risiko 
von Fehlinterpretationen, 
wenn Patienten medizi-
nische Codierungen ohne 
Erläuterung sehen. Auch 
das Arzt-Patienten-Ver-
hältnis kann leiden.
Die KVBW sieht darin ein 
Beispiel für die Überkon-
trolle und Bürokratisie-
rung. Diagnosecodierung, 
Wirtschaftlichkeitsprü-
fung und Dokumentati-
onspflichten sollten sinn-

voll im Verhältnis zum praktischen 
Nutzen stehen. Ziel muss bleiben, 
die ambulante Versorgung zu ent-
lasten, nicht sie weiter zu erschwe-
ren.�  red

Transparenz mit Nebenwirkungen
Manche Diagnosen in der ePA können Patienten verunsichern

Diskutieren mit Referentin Gabriele Kiunke die OrthoKids-Ergebnisse: BVOU-Präsident Dr. 
Burkhard Lembeck, Karin Maag, Dr. Karsten Braun, Nadia Mussa und Dr. Katja Plückelmann Prof. Thomas Wirth vom Olgahospital wirkte an dem Projekt mit.

Ansicht aus der TK-ePA
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Während in diesem Jahr die 
KVBW ein Doppel-Jubiläum fei-
ert, begingen im Herbst auch die 
Berliner Geburtstag. Im Rahmen 
einer Festveranstaltung feierten 
die Kassenärztliche Bundesver-
einigung (KBV) und die Kassen-
zahnärztliche Bundesvereinigung 
(KZBV) 70-jähriges Bestehen. 

Unabhängigkeit und Expertise

Dr. Andreas Gassen, Vorstandsvor-
sitzender der KBV, sagte bei der 
Veranstaltung: „Das Prinzip einer 
unabhängigen Berufsausübung vor 
dem Hintergrund einer eigenstän-
digen Selbstverwaltung ist grund-
legend für eine freie Gesellschaft. 
In Deutschland stützen daher zwei 
Säulen den hohen Standard des Ge-
sundheitssystems: Unabhängigkeit 
und Expertise. Weisungsunabhän-
gig entscheiden die ärztlichen und 
psychotherapeutischen Kollegin-
nen und Kollegen über die Behand-
lung ihrer Patientinnen und Patien-
ten.“ Daraus entstehe ein starkes 
und sensibles Vertrauensverhält-
nis, das es zu schützen gelte. Ele-
mentare Voraussetzungen hierfür 
seien das Prinzip der freiberufli-
chen Berufsausübung – vor allem 
in inhabergeführten Praxen – und 
eine funktionierende Selbstverwal-
tung. Martin Hendges, Vorsitzen-
der des Vorstandes der KZBV, lob-
te die Selbstverwaltung als krisen-
fest, verantwortungsbewusst und 
versorgungsnah. In den 70 Jahren 

ihres Bestehens habe sie eine Viel-
zahl von Versorgungskonzepten 
aus dem Berufsstand heraus entwi-
ckelt und so einen zentralen Bei-
trag zur Patientenversorgung ge-
leistet. 

Werte bewahren

Die Selbstverwaltung arbeite mit 
Nachdruck daran, die hochge-
schätzte ambulante (zahn-)medizi-
nische Versorgung flächendeckend 
zu erhalten, so Gassen und Hend-
ges. Die beiden Vorsitzenden appel-
lierten daher an die Politik, gemein-
sam weiterhin Verantwortung zu 
übernehmen, die Strukturen nach-
haltig zu stärken und der Selbstver-
waltung somit die notwendige Frei-
heit für ein gerechtes, menschliches 
und demokratisch stabiles Gesund-
heitswesen zu geben. 
Die KBV ist 1955 als Körperschaft 
des öffentlichen Rechts gegründet 
worden. Vorläufer war die Kas-
senärztliche Vereinigung Deutsch-
lands (KVD). Diese wiederum war 
aus den regionalen Kassenärztli-
chen Vereinigungen hervorgegan-
gen, die 1931 aufgrund einer Not-
verordnung gegründet wurden. Mit 
der Gründung der KVen wollte man 
Arbeitskämpfe zwischen Ärzten 
und Krankenkassen schlichten. Sie 
hatte die endgültige Ablösung des 
Einzelvertragssystems zum Ziel, 
in dem jeder Arzt einzeln Abrech-
nungsverträge mit den Krankenkas-
sen schloss.� pm 

Der im September erschiene-
ne Bericht zur ambulanten me-
dizinischen Versorgung 2025 
offenbart: Der Ärztemangel, 
immer mehr Teilzeit und An-
stellung sowie die steigende 
Nachfrage durch den demogra-
fischen Wandel führen zu Eng-
pässen. Dadurch werden die 
Patienten und Patientinnen so-
wie Arztpraxen gleichermaßen 
belastet. Wie die Versorgungs-
situation genau in den 35 Land-
kreisen und neun Stadtkreisen 
Baden-Württembergs ist, zeigt 
der Teil „Daten & Fakten“ der 
Broschüre. Der in den Versor-
gungsbericht integrierte Qua-
litätsbericht 2024 bietet einen 
Blick auf die ambulanten Leis-
tungen, die der Qualitätssiche-
rung durch Expertinnen und 
Experten in den Qualitätssi-
cherungskommissionen unterliegen. 

Nachwuchsförderung

Um die ambulante Versorgung in 
Zeiten des Ärztemangels robust auf-
zustellen, hat die KVBW ein um-
fassendes Maßnahmenpaket auf 
die Beine gestellt. Der Schwer-
punkt liegt dabei auf der täglichen 

Regelversorgung in den Praxen, aber 
auch die Neustrukturierung des Ärzt-
lichen Bereitschaftsdienstes leistet 
einen wichtigen Beitrag zur Stabili-
sierung der ambulanten Versorgung.  
Gefördert wird auch der ärztliche 
Nachwuchs, zum Beispiel die Wei-
terbildung und die gezielte Ansied-
lung von Ärztinnen und Ärzten in 
Regionen mit besonderem Versor-
gungsbedarf. Der Kommunalservice 

leistet einen wichtigen Beitrag. In 
enger Zusammenarbeit mit Land-
kreisen, Städten und Gemeinden ent-
wickelt die KVBW individuelle Lö-
sungen für die einzelnen Planungs-
bereiche. Dafür werden umfassende 
Datenanalysen und Prognosen auf-
bereitet, die frühzeitig zeigen, wo 
in den nächsten fünf Jahren Versor-
gungsengpässe drohen. So kann ge-
zielt gegengesteuert werden.

Zukunftsfähiges System erfor-
dert mutige Reformen

Heute sei die ambulante Versor-
gung noch das Rückgrat unseres 
Gesundheitssystems, doch sie ste-
he unter Druck, erklärte der Vor-
standsvorsitzende der Kassenärztli-
chen Vereinigung Baden-Württem-
berg (KVBW), Dr. Karsten Braun, 
anlässlich der Veröffentlichung. Er 

fordert mutige Reformen, 
die die ambulante Versor-
gung stärken. „Nur so kön-
nen Arzt- und Psychothera-
piepraxen auch in Zukunft 
leistungsfähig und attraktiv 
bleiben.“

Versorgung gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe

„Die Sicherstellung ist für 
uns mehr als nur ein ge-
setzlicher Auftrag – sie ist 
gelebte Verantwortung für 
die Menschen und ihre me-
dizinische Versorgung“, be-
tonte Dr. Doris Reinhardt, 
stellvertretende Vorstands-
vorsitzende der KVBW. 
„Es ist nicht akzeptabel, 
dass die Ärztinnen und Ärz-
te selbst einen erheblichen 

Teil der Förderungen aus ihren Ho-
noraren finanzieren müssen. Ärztli-
che Versorgung ist eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe.“ � mt

 Der Versorgungsbericht 2025 
sowie der Qualitätsbericht 2024 ste-
hen ab sofort online zur Verfügung:  
www.kvbawue.de/
versorgungsbericht 

Der aktuelle Versorgungsbericht ist im September erschienen.

Ambulante Versorgung unter Druck
Sicherstellung steht im Mittelpunkt der KVBW-Aktivitäten

Eine Ersti-Veranstaltung ist eine 
tolle Gelegenheit, mit Medizinstu-
dierenden ins Gespräch zu kom-
men und sie frühzeitig für die 
ambulante Versorgung zu inte-
ressieren. Vom Team der Koor-
dinierungsstelle Weiterbildung 
(KoStW) waren Julia Hoffmann 
und Frank Portenhauser in Frei-
burg mit dabei und freuten sich 
über den Andrang am KVBW-
Stand mit Glücksrad.

Beim Drehen des Glücksrades ka-
men die KVBW-Berater mit den 
Studierenden ins Gespräch und 
stellten die vielfältigen Angebo-
te der KVBW für den ärztlichen 
Nachwuchs vor, wie die Förderung 
für Famulaturen oder das Wahl-
tertial im Praktischen Jahr. Auch 
wenn es für die Erstsemester noch 
weit weg ist, so wurde auch die 

Förderung  der Weiterbildung zum 
Facharzt ins Spiel gebracht. 

Hausärzte gesucht

Es ist nie zu früh, die Hausärzte der 
nächsten Generation anzusprechen 
und Unterstützung auf dem Weg 
in die eigene Hausarztpraxis an-
zubieten. Der frühzeitige persönli-
che Kontakt ist dabei ein wesentli-
cher Faktor. Das Team der KoStW 
berät zu allen Fragen rund um das 
Thema Weiterbildung in der All-
gemeinmedizin – auch in digitalen 
Sprechstunden. 

Warum geht die KVBW an 
Universitäten?

Eine der größten Herausforder
ungen der KVBW ist es, 
Nachfolgerinnen und Nachfolger 

für die Haus- und Facharztpraxen 
in Baden-Württemberg zu finden. 
Die KVBW sucht deshalb früh 
den Kontakt zu angehenden 
Medizinerinnen und Medizinern. 
Mit praxisnaher Beratung, gezielter 
Förderung und einem breiten 
Beratungsangebot möchte die 
KVBW die nächste Generation für 
eine Tätigkeit in der ambulanten 
Versorgung gewinnen. Ob 
Famulatur, Praktisches Jahr oder 
Weiterbildung – die KVBW steht 
Medizinstudierenden mit Rat und 
Tat zur Seite. „Es war toll, dass 
wir am ‚Markt der Möglichkeiten 
für die Medizinstudierenden 
teilnehmen konnten und wir 
sagen Danke an das Orga-Team 
der Fachschaft Medizin an der 
Universität Freiburg, allen voran 
Jonas Baureis“, so das Fazit von 
Julia Hoffmann.� mt

Eine Erfolgsgeschichte 
der Selbstverwaltung

KVBW im Dialog mit Studierenden
Großes Interesse am KVBW-Stand in Freiburg.
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Trotz Herbstsonne kamen  rund 
120 Mitglieder zum Servicetag der 
Bezirksdirektion Stuttgart. Auch 
in Reutlingen wurde der Service-
tag gut angenommen. Einen Tag  
lang gab es praktische Tipps über 
Fragen wie Abrechnung, Recht 
und IT-Sicherheit in der Praxis. 
Zu den herausragenden Punkten 
gehörte eine berufspolitische Ein-
ordnung durch die KV-Vorstände 
Dr. Karsten Braun und Dr. Doris 
Reinhardt. 

In Reutlingen wurden die KV-Vor-
stände von den Bezirksbeiräten zu 
aktuellen Entwicklungen in der Be-
rufs- und Gesundheitspolitik be-
fragt. In Stuttgart gab es Vorträge. 
Braun beobachtet mit Spannung, 
wie Gesundheitsministerin Nina 
Warken (CDU) die im Koalitions-
vertrag skizzierten Vorhaben um-
setzen will. Zum Beispiel das für 
2027 geplante Primärarztsystem. 
„Wird das für andere Berufsgrup-
pen geöffnet? Ich bin gespannt, wo-
hin die Reise geht“, meinte Braun. 

„Nicht so gut“ gefalle die geplante 

Termingarantie, die, falls sie nicht 
greift, Patienten an Krankenhäuser 
verweisen solle. 
Ob das wirksam sei, bezweifelt 
Braun, denn die Fachärzte in den 
Kliniken seien selbst überlastet. 
Was die Fachärzte anbelangt, so 
steht auf der Wunschliste der KV 
eine Entbudgetierung, sie soll aber 
laut Koalition nur für „unterver-
sorgte Gebiete“ gelten, und da-
von gebe es nur sehr wenige, so 
Braun.Zudem mache es keinen 
Sinn, Fachärzte durch Budgetie-
rung zu bestrafen, die benachbarte 
unterversorgte Gebiete in erhebli-
che Maße mitversorgen, kritisierte 
Braun. 
 
Orientierungswert

Die mit der GKV vereinbarte An-
hebung des Orientierungswertes für 
ärztliche Leistungen um 2,8 Prozent 
zum Januar 2026 nannte Braun ein 

„akzeptables Ergebnis“. Das sei der 
zweithöchste Abschluss, den es je 
gab. „Wir versuchen, das Beste für 
Sie herauszuholen.“

ÄBD 2024 + ist zukunftsfest
 
Das gilt auch bei der Neuordnung 
des Ärztlichen Bereitschafts
dienstes, deren Notwendigkeit die 
stellvertretende KVBW-Vorstän-
din Dr. Doris Reinhardt mit der 
effizienten Nutzung der begrenz-
ten ärztlichen Ressourcen be-
gründete. Die „Hütte“ brenne bei 
Hausärzten, HNO-, Kinderärz-
ten und Gynäkologen. Die Ärz-
te seien die einzige Berufsgruppe, 
der man Arbeitswochen mit mehr 
als 40 Stunden zumute. „Mit der 
Schließung von 18 Bereitschafts-
praxen im Land habe sich die KV 

„nicht nur Freunde gemacht“, sag-
te Reinhardt; die Lösung sei aber 
zukunftsfest und bedarfsorientiert. 
Einen Ansturm auf die verbliebe-
nen Praxen sieht Reinhardt nicht. 
Zur Entlastung der Bereitschafts-
dienste trägt auch die Telemedizin 
bei. Reinhardt forderte eine höhe-
re Gesundheitskompetenz der Be-
völkerung, die darüber informiert 
werden müsse, wann der ärztliche 
Notruf zuständig sei, wann das 

Aufsuchen einer Bereitschaftspra-
xis und wann der Praxisbesuch zu  
Sprechzeiten sinnvoll sei. 

ePA

Erst drei Millionen Krankenversi-
cherte nutzen die ePA, deren Ein-
führung seit 1. Oktober Pflicht für 
die Arztpraxen ist. Die Patienten 
haben Mitsprache darüber, was in 
die ePA hineinsoll und was nicht. 

„Der Patient kann Berichte auch 
wieder löschen. Es ist seine Akte“, 
berichtete Bernd Gemeinder, IT-
Berater bei der KV. Er gab an bei-
den Servicetagen einen detail-
lierten Überblick, was in die ePA 
eingespeist wird und was nicht. 
Verdachtsdiagnosen und vorläufi-
ge Diagnosen, Routinekontrollen 
oder alle Patientenkontakte sind es 
jedenfalls nicht, auch nicht sämt-
liche historischen Gesundheits-
daten.Die ePA sei ja „kein Pa-
pierkorb“. Als Richtschnur gelte: 
Alles, was für eine Mit- und Wei-
terbehandlung wichtig sei, solle 
abgespeichert werden, allen voran 

„Wir holen das Beste für Sie raus“

Im Januar geht ein neuer Service 
der KVBW an den Start: Mitglieder 
können dann Termine für Beratun-
gen ganz bequem über die KV-Web-
site buchen. Das Verordnungsma-
nagement, die Niederlassungs- und 
Kooperationsberatung sowie das 
Team IT in der Praxis sind die ers-
ten Einheiten, die das neue Tool ein-
setzen.

Mitglieder schätzen direkten 
Draht zu Beratern

Rund 100.000 Beratungen werden 
jedes Jahr von den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der KVBW geleis-
tet. Die Mitglieder schätzen es sehr, 
dass sie direkt mit Fachexperten ihre 
Anliegen klären können. Die meis-
ten Anfragen zu Beratungen errei-
chen die KVBW telefonisch.  
Doch viele Anrufe können nicht 
entgegengenommen werden, etwa, 
weil die Leitungen überlastet sind 
oder die Erreichbarkeit der KV nach 
16.00 Uhr nicht mehr gegeben ist. 
Der Wunsch, durch ein digitales 
Terminvergabetool einen modernen 

Service für Mitglieder wie auch für 
weitere Kunden der KV anzubie-
ten, stand daher schon lange auf der 
Agenda. 

Planungssicherheit für Alle  

Das neue Online-Terminvergabetool 
ist ein weiterer Baustein in der Digi-
talisierungsstrategie der KVBW. Es 
verschafft Planungssicherheit in der 
Verwaltung und sorgt für eine effi-
ziente Organisation der Beratungen. 

Mitglieder wie auch Mitarbeitende 
profitieren gleichermaßen von dem 
neuen Angebot. Die Entscheidung, 
die Terminbuchung über die Websi-
te zu ermöglichen und nicht im Mit-
gliederportal, wurde bewusst getrof-
fen: So können nicht nur Mitglieder, 
sondern zum Beispiel auch Praxis-
mitarbeitende, Rechtskanzleien, die 
Praxen vertreten, oder auch Ärztin-
nen und Ärzte, die sich niederlassen 
wollen, problemlos einen Termin er-
halten.

Weiterer Ausbau ge-
plant

Die Online-Terminbu-
chung wird weiter ausge-
baut. Nach und nach sol-
len auch die Abrechnung, 
die BWL-Beratung, das 
Arztregister und gegebe-
nenfalls auch das Team 
Hygiene und Medizinpro-
dukte diesen Service an-
bieten können. 
Zur Online-Terminbu-
chung gelangen Sie direkt 
über die Hauptnavigati-
onsleiste auf der Startsei-

te der Webiste der KV Baden-Würt-
temberg. Dort finden Sie rechts den 
Hinweis „Beratung buchen“, über 
den Sie zur Buchungsseite gelan-
gen. Als Nächstes können Sie wäh-
len, welche Beratungsleistung Sie 
aus den folgenden Themengebieten 
benötigen: 
 -	 Verordnungsmanagement 
(Beratung zu Arzneimitteln, Ver-
bandmitteln, Medizinprodukten, 
Teststreifen, Ernährungslösungen, 

Heil- und Hilfsmitteln, Impfungen 
und Sprechstundenbedarf) 
-Niederlassungs- und Kooperati-
onsberatung (Beratung zu allen zu-
lassungsrechtlichen Fragen und zur 
Substitution) 
-Prüfverfahren im Bereich der Ver-
ordnungsweise – (Beratungen zu 
Prüfverfahren allgemein und indi-
viduell)
- IT in der Praxis (Beratung zu Tele-
matik, PVS-Wechsel, digitale Tools 
und IT-Sicherheit)
Im nächsten Schritt wählen Sie 
in der Kalenderansicht einen frei-
en Termin für Ihr Thema aus. Die 
Länge der Beratungstermine vari-
iert zwischen 15 und 90 Minuten. 
Nach Eingabe Ihrer persönlichen 
Daten und der E-Mail-Adresse er-
halten Sie eine Terminbestätigung 
als ICS-Datei. Wenn Sie diese ICS-
Dateien in Ihren Kalender übertra-
gen, bekommen Sie automatisch 
zwei Tage vor dem Termin eine 
Push-Nachricht als Erinnerung. 
Sollten Sie kurzfristig verhindert 
sein, können Sie Ihren Termin auch 
stornieren oder verschieben. � gk

Beratungstermine online buchen
Neuer Service der KVBW wird im Januar verfügbar sein

 Über die Homepage gelangt man direkt zur Terminbuchung

Dr. Doris Reinhardt (Mitte) spricht beim Servicetag in Reutlingen. Dr. Karsten Braun erläutert in Stuttgart die Gesundheitspolitik.

Laborbefunde, Befundberichte aus 
bildgebenden Verfahren, fachärzt-
liche Befundberichte, Arztbriefe 
und elektronische Rezepte. 
Für kritische Nachfragen sorgte 
die Tatsache, dass auch ärztliche 
Abrechnungen eingestellt werden 
können und von anderen Praxen 
eingesehen werden können. Dies 
solle noch geändert werden, so 
Gemeinder. Denn anhand der Ab-
rechnungen könnten auch Rück-
schlüsse auf bestimmte hochsen-
sible Daten gezogen werden, die 
der Patient eigentlich nicht trans-
parent machen will. 
Noch gebe es einige Stolpersteine, 
so Gemeinder. In wenigen Fällen 
ließen sich Daten nicht einstel-
len oder das System arbeite lang-
sam. Das hänge dann oft an der 
Praxissoftware oder dem Internet. 
Umfassend ist die Patientenakte 
auch noch nicht: Erst 2026 sollen 
Medikationspläne kommen und 
eine Volltextsuche möglich sein, 
erst ab 2027 sind Impfnachweise, 
der Mutterschutzpass und das U-
Heft einspeisefähig. � cl
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Mit mehr als 200 Seminaren und 
über 70 Themen gibt es bei der 
Management Akademie (MAK) der 
KVBW im nächsten Jahr mehr neue 
Themen als jemals zuvor. Semina-
re zu künstlicher Intelligenz in der 
medizinischen Ver-
sorgung, modernes 
Personalmanage-
ment oder auch 
Tipps zur Präventi-
on von Krisen und 
Gewalt in der Praxis 
gehören mit dazu. 
Profitieren Sie von 
praxisorientierten 
Inhalten, aktuellen 
wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und 
einem lebendigen 
Austausch mit erfahrenen Referen-
tinnen und Referenten. Sichern Sie 
sich jetzt die ersten Seminarplätze 
mit einem Frühbucherrabatt für 
Anmeldungen bis zum 31. Januar 
2026 von zehn Prozent auf alle 
halb- und eintägigen Präsenz- und 
Live-Online-Seminare. Wählbar 
sind Fortbildungen in vielen ver-

schiedenen Formaten: im Präsenz-
training mit der Möglichkeit zum 
persönlichen Informations- und 
Erfahrungsaustausch, Live-Online-
Seminare mit Fachvorträgen und 
Interaktionen im virtuellen Schu-

lungsraum, Online-
Kurse mit webba-
sierten Lerninhalten 
oder ein Blended 
Learning – einem 
Mix einzelner For-
mate. Die Fortbil-
dungen richten sich 
an Ärztinnen und 
Ärzte, Psychothe-
rapeutinnen und 
Psychotherapeuten 
sowie an Praxismit-
arbeitende. 

 Seminarkalender:
www.kvbawue.de/praxis/
fortbildung-mak/seminarkalender 

 Weitere Informationen:
Tel.  0711 7875-3535
Fax: 0711 7875-483888
info@mak-bw.de

Die Gemeinsamen Prüfungsein-
richtungen Baden-Württemberg ha-
ben in Kooperation mit der KVBW, 
den Krankenkassen und der Prüf-
stelle einen Leitfaden zur Behand-
lung chronischer Wunden erarbei-
tet. Ziel ist es, allen Ärztinnen und 
Ärzten, insbesondere denjenigen, 
die nicht auf die Wundbehandlung 

spezialisiert sind, eine praxisorien-
tierte Hilfestellung für eine effekti-
ve und wirtschaftliche Versorgung 
zu geben. 

Wirtschaftliche Behandlung

Denn mindestens eine Million Men-
schen mit chronischen Wunden le-
ben in Deutschland und zahlrei-
che Praxen sind mit diesen häufig 
sehr kostenintensiven Patienten 
konfrontiert. Umso wichtiger sind 

praxisnahe Therapieempfehlungen.
Behandlungen, die sich am Wund-
leitfaden orientieren, gelten in der 
Regel als wirtschaftlich, einschließ-
lich kostengünstiger Präparateaus-
wahl, klarer Indikationsstellung, 
regelmäßiger Kontrolle, angemes-
sener Dauer und nachvollziehbarer 
Dokumentation. 

Schema zur Wundtherapie, 
Dokumentationsbogen und Ori-
entierungshilfe zur Wirtschaft-
lichkeit

Ergänzend zum Leitfaden gibt 
es ein Schema zur standardisier-
ten Wundtherapie. Dort sind ver-
schiedene Wundtypen inklusi-
ve Beispielabbildungen aufge-
führt. Die Aufstellung umfasst 
zudem wundtyp-spezifische Be-
handlungsschritte und geeignete 

Verbandmaterialien. Zusätzlich hat 
die KVBW gemeinsam mit den 
Krankenkassenverbänden und den 
Gemeinsamen Prüfungseinrich-
tungen einen Dokumentationsbo-
gen mit einer Checkliste erarbeitet. 
Diese Arbeitshilfe erleichtert es, re-
levante Aspekte zur Grunderkran-
kung des Patienten oder der Pati-
entin sowie Therapieentscheidung 
zu erfassen. Diese Informationen 
werden bei möglichen Wirtschaft-
lichkeitsprüfungen zur Beurteilung 
benötigt. Da in der Verordnungs-
software keine Preise für Verband-
mittel angezeigt werden, wird er-
gänzend eine Preisübersicht häufig 
verordneter Verbandmittel angebo-
ten – als praktische Orientierungs-
hilfe für den Praxisalltag.
Der Therapieleitfaden wurde mit 
den Krankenkassen und den Ge-
meinsamen Prüfungseinrichtungen 
Baden-Württemberg abgestimmt. 
Autoren sind der Internist Dr. Wolf-
Rüdiger Klare und Stephan Eder, 
Facharzt für Chirurgie. Beide sind 
Geschäftsführer des Deutschen In-
stituts für Wundheilung (DIW).�red

 Weitere Informationen
Verordnungsberatung 
Arzneimittel 
0711 7875-3663 
verordnungsberatung@
kvbawue.de 

Wundleitfaden: 
www.gpe-bw.de/facharztgruppen/
allgemeinmediziner/wundbehandlung

 Preisübersicht 
Verbandmittel:
www.kvbawue.de/
verbandmittel-preisliste

Neuer Leitfaden hilft, Wunden 
besser zu behandeln 

Wichtige Hinweise zur wirtschaftlichen Verordnung

Neues MAK-Programm
Jetzt buchen und Frühbucherrabatt bekommen 

Chronische Wunden bedeuten für 
Betroffene eine erhebliche Min-
derung ihrer Lebensqualität, da sie 
körperliche Beschwerden haben 
und zumeist auch im Alltag deutlich 
eingeschränkt sind. Der medizinische 
Fortschritt eröffnet neue Perspekti-
ven in der Wundversorgung. Aber 
was bedeutet das für die Praxis, die 
gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit im 
Blick behalten muss? Wie können 
chronische Wunden am effektivsten 
behandelt werden? Ist die moderne 
Wundversorgung auch wirtschaft-
lich? Diesen und vielen weiteren 
Fragen gehen Sie in unserem Se-
minar nach. Dabei lernen Sie Wege 
kennen, um den qualitativen und 
wirtschaftlichen Herausforderungen 
in der ärztlichen Wundbehandlung 
wirksam zu begegnen. Als Ergänzung 
zum theoretischen Teil werden Fälle 
aus der Praxis besprochen und das 
Anlegen von Kompressionsverbän-
den anhand von Übungen vertieft.

Zielgruppe:
Das Seminar richtet sich an Hausärz-
tinnen und Hausärzte, interessierte 
Fachärztinnen und Fachärzte sowie 
an medizinisch erfahrene Mitarbei-
tende aus der Praxis.

Schwerpunkte:
•	 Infektionsschutzgesetz, Medizin-

produkterecht-Durchführungs-
gesetz

•	 Anordnung, Durchführung, Or-
ganisation

•	 Chronische Wunden, Pathophy-
siologie, Ulcus cruris, Dekubitus, 
diabetischer Fuß

•	 Klinischer Befund
•	 Diagnostik: venöse Insuffizienz, 

pAVK, Polyneuropathie
•	 Therapie: Risikofaktoren, Druck-

entlastung, Chirurgie
•	 Kompression: Grundlagen, Ver-

bände, Strümpfe, Fehler
•	 Lokaltherapie chronischer Wun-

den: Materialkunde, Exsudatma-
nagement

•	 Verordnungsmanagement

Fortbildungspunkte:
11 Punkte

Seminarnummer:
F 105

Referent:
Dr. med. Wolf-Rüdiger Klare
Facharzt für Innere Medizin

Ansprechpartnerin KVBW:
Claudia Speier, Apothekerin, 
geriatrische Pharmazie

Termin:
Samstag, 7. März 2026, 
9.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Veranstaltungsort:
KVBW Freiburg
Sundgauallee 27
79114 Freiburg

Kosten:
159 Euro

Wundmanagement 
in der Praxis

Tipp

Dr. Berthold Dietsche, 
Facharzt für Allgemein-
medizin, langjähriges 
Mitglied der Vertreterver-
sammlung der KVBW so-
wie Vorsitzender des Bera-
tenden Fachausschusses 
Hausärzte, ist am 19. Ok-
tober im Alter von 72 Jah-
ren gestorben. 

Dietsche wurde am 26. 
März 1953 in Freiburg ge-
boren und gründete 1988 
seine eigene allgemein-
medizinische Praxis in 
Freiburg. Früh engagier-
te er sich berufspolitisch. 
Er setzte ich für die Wei-
terentwicklung der haus-
ärztlichen Versorgung ein 
und war Mitgründer eines der ers-
ten hausärztlichen Praxisnetze in 
Südbaden. „Berthold Dietsche war 
ein großartiger berufspolitischer 
Mentor für mich“, erinnert sich 

KVBW-Vorständin Doris Reinhardt. 
1994 wurde er in den Vorstand des 
Berufsverbands der Allgemeinärz-
te gewählt, 2002 übernahm er den 
Vorsitz des Hausärzteverbands Ba-
den-Württemberg. 2007 wurde er 

tellvertretender Vorsitzen-
der des Deutschen Haus-
ärzteverbands. Von beiden 
Posten zog sich Dietsche 
2022 aus gesundheitlichen 
Gründen zurück. „Mit ihm 
verlieren wir einen heraus-
ragenden Gestalter und Vi-
sionär, der die hausärztliche 
Versorgung in Baden-Würt-
temberg und bundesweit mit 
Weitsicht, Sachverstand und 
persönlichem Engagement 
geprägt hat“, teilten Prof. 
Nicola Buhlinger-Göpfarth, 
Co-Bundesvorsitzende und 
Co-Vorsitzende des Haus-
ärztinnen- und Hausärzte-
verbands Baden-Württem-
berg, und Dr. Markus Bei-
er, Bundesvorsitzender des 

Hausärztinnen- und Hausärztever-
bands, mit. Die KVBW dankt Diet-
sche für sein Engagement als Arzt 
und Standespolitiker. Die herzliche 
Anteilnahme gilt seiner Familie.�pm

Trauer um Dr. Berthold Dietsche
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UNTERNEHMEN PRAXIS

Ettlingen, Müllheim, Brackenheim, 
Herrenberg und Albstadt sind Ende 
November die letzten Praxen, die 
im Zuge der Neustrukturierung des 
Ärztlichen Bereitschaftsdienstes ge-
schlossen wurden. Insgesamt hat die 
KVBW in diesem Jahr 18 Standorte 
geschlossen, nachdem bereits nach 
dem BSG-Urteil im September 2023 
in acht Praxen die Tätigkeit beendet 
wurde. Ein Kraftakt sondergleichen. 
Demonstrationen, Petitionen, zahl-
lose Resolutionen und Landtagsan-
fragen haben diesen Prozess beglei-
tet. Städte und ein Landkreis haben 
Klage gegen die KVBW eingereicht. 
Allein in diesem Jahr hat Vorstän-
din Dr. Doris Reinhardt 18 Veran-
staltungen für die Bürgerinnen und 
Bürger vor Ort wahrgenommen, zu-
vor Gespräche mit Landräten, Klini-
ken und Bürgermeistern sowie mit 
den Praxisverantwortlichen vor Ort 
geführt. 

Gegen alle Widerstände

Keine Frage: Die KVBW mutet den 
Bürgerinnen und Bürgern einiges zu. 
Die Wege werden weiter. Trotzdem 

ist die Belastung überschaubar. Es 
hat sich gezeigt, wie mühsam Ver-
änderungen sind. 18 Mal hat die 
KV sich anhören müssen, dass Ver-
änderungen ja schon erforderlich 
sind, aber man doch bitte die Son-

dersituation vor Ort berücksichti-
gen möge. Bemerkenswert ist, dass 
die Beschlüsse der von den Mitglie-
dern der KV demokratisch gewähl-
ten Vertreterversammlung nicht ak-
zeptiert werden. Die Opposition im 
Landtag, allen voran die SPD, wird 
nicht müde, die Maßnahmen der 
KVBW zu torpedieren. Die Argu-
mente oder Vorhaltungen werden 
immer abstruser, nachdem sich ge-
zeigt hat, dass die Befürchtungen, 
die geäußert wurden, nicht eingetre-
ten sind. Weder gibt es bisher einen 

nennenswerten Anstieg in den Not-
aufnahmen, noch gibt es irgendwel-
che Rückmeldungen, dass der Ret-
tungsdienst stärker belastet ist. Bis-
lang sind bei der KVBW auch keine 
Patientenbeschwerden eingegangen. 
Die „Auffangpraxen“ können die 
zusätzlichen Patientinnen und Pati-
enten problemlos aufnehmen, zu be-
sonderen Wartezeiten ist es bislang 
nicht gekommen. Die Größe, eine 
Fehleinschätzung auch einzugeste-
hen, ist bei den Gegnern nicht vor-
handen. Das alles lässt nichts Gutes 
erahnen für die Veränderungen, die 
im Gesundheitswesen insgesamt er-
forderlich sind. 

Kaum Einsicht in Ärztesituation

Lehrreich waren die Veranstaltun-
gen. Das Verständnis für die Be-
lastung der Ärztinnen und Ärzte ist 
eher überschaubar. Während es so-
fort hohe Zustimmung gibt, wenn 
über das Personal in den Notauf-
nahmen oder im Rettungsdienst ge-
sprochen wird, wird bei den Ärzten 
nur mit der Schulter gezuckt „Das 
müssen die halt machen.“.Wie groß 

die Not ist, zeigt sich jedoch jeden 
Tag, wenn sich Patienten bei der 
Terminservicestelle anrufen, weil 
sie keinen Termin bekommen oder 
Bürgermeister sich melden, weil 
wieder eine Praxis im Ort schließt. 
Erfreulich sind die Rückmeldun-
gen unserer Mitglieder vor Ort. Die 
geänderten Schichtzeiten kommen 
gut an, der KV wird berichtet, dass 
auch wieder mehr unserer Mitglie-
der Dienste wahrnehmen. 

Notfalldienstreform

Für den November hat die Bundes-
regierung den Entwurf für ein Ge-
setz zur Reform des Notdienstes 
angekündigt. Klar ist heute schon, 
dass die ambulanten und stationä-
ren Angebote enger miteinander 
verzahnt werden sollen. Angekün-
digt ist weiter, dass die 116117 und 
der Rettungsdienst stärker mitei-
nander verbunden werden sollen. 
Unklar ist, wie das alles organi-
siert und finanziert werden soll und 
wann die Maßnahmen umgesetzt 
werden, da noch viel Vorarbeit er-
forderlich sein wird. 

Ausblick

Für 2026 sind keine weiteren Pra-
xisschließungen vorgesehen. Wohl 
aber werden sich im ein oder an-
deren Fall noch die Öffnungszeiten 
der Praxen ändern. Dazu soll die 
Inanspruchnahme der Praxen in 
der neuen Struktur analysiert und 
die Öffnungszeiten bedarfsorien-
tiert angepasst werden. Ziel ist es 
schließlich, eine gute Versorgung 
der Bevölkerung und gleichzeitig 
eine möglichst geringe Belastung 
der Ärztinnen und Ärzte sowie der 
MFA in den Bereitschaftspraxen zu 
erreichen. Ebenfalls soll 2026 der 
Fahrdienst in eine neue Struktur ge-
bracht werden. Und 2026 wird die 
Konzeption für die gebietsärztli-
chen Dienste erarbeitet. Der KVBW 
wird bundesweit hoher Respekt für 
den Mut und die Konsequenz ent-
gegengebracht, wie sie die erfor-
derlichen Veränderungen im Bereit-
schaftsdienst umsetzt. Ein weiteres 
Mal hat sich gezeigt, wie wichtig 
der Rückhalt der Delegierten der 
Vertreterversammlung und der Ärz-
teschaft ist. � ks

Im grünen Bereich
Keine Mehrbelastung der Notaufnahmen durch Schließung der ärztlichen Bereitschaftspraxen

Bisher hat sich (fast) alles um den 
allgemeinen Dienst gedreht, wenn 
es um die Reform des Ärztlichen 
Bereitschaftsdienstes in Baden-
Württemberg geht. 

Aber nur fast. Denn auch für die ge-
bietsärztlichen Dienste ist schon ei-
niges an Vorarbeiten geleistet wor-
den. Ohne Zweifel besteht auch hier 
Anpassungsbedarf. Die gebietsärzt-
lichen Dienste sind für die KV nicht 
verpflichtend. Es gibt nur eine Ver-
pflichtung für einen allgemeinen 
Dienst. 
Anpassungsbedarf gibt es im Be-
sonderen im kinder- und jugend-
ärztlichen Dienst. 25 pädiatrische 
Bereitschaftspraxen sind aktuell 
am Start, teilweise täglich geöff-
net, teilweise mit langen Öffnungs-
zeiten. Im Neckar-Odenwald-Kreis 
und im Bodenseekreis gibt es noch 
einen dezentralen Dienst. Die 

Probleme in der Regelversorgung 
sind evident. Damit ist klar, dass 
auch hier nach Möglichkeiten ge-
sucht werden muss, welche Anpas-
sungen im Bereitschaftsdienst zu ei-
ner Stärkung der Regelversorgung 
führen können. 
Mehrere Runden hat der Vorstand 
mit den Verantwortlichen aus dem 
pädiatrischen Dienst gedreht. Dazu 
gehörte auch eine Umfrage, um den 
Reformbedarf zu erfassen. 
Dabei stand zunächst der Anpas-
sungsbedarf im eigenen Dienstbe-
reich zur Diskussion – und ob es 
überhaupt einen eigenen Dienst ge-
ben soll. Denn andere KVen haben 
den kinder- und jugendärztlichen 
Dienst beispielsweise in den allge-
meinen Dienst eingegliedert. Aber 
das wäre aus Sicht der Dienstver-
antwortlichen keine Option. Statt-
dessen könnten sich einige Berei-
che vorstellen, die Öffnungstage 

und -zeiten zu reduzieren oder auch 
mit einem anderen Dienstbereich zu 
fusionieren, um die Dienstbelastung 
gleichmäßiger zu verteilen. Einige 
wenige könnten sich auch vorstel-
len, die eigene Praxis zu schließen. 
Gefragt nach dem Reformbedarf 
im pädiatrischen Dienst insgesamt, 
sticht vor allem der Wunsch nach 
einem flächendeckenden telemedi-
zinischen Angebot heraus. Dadurch 
wird eine deutliche Entlastung der 
Praxen erwartet. 
Ein klares Bild ergibt sich auch bei 
der Frage, ob die Öffnungszeiten 
landesweit harmonisiert werden 
sollten. Das lehnen die Verantwort-
lichen unisono ab und wollen die 
Öffnungszeiten regional-flexibel 
gestalten. Einig sind sich die Praxis-
verantwortlichen weiter, dass eine 
pädiatrische Bereitschaftspraxis nur 
in Verbindung mit einer Kinderkli-
nik einen Sinn ergibt. Hausbesuche 

halten die Pädiater zudem nicht für 
erforderlich und nicht zu leisten. 
Der Vorstand hat die Ergebnisse mit 
den Verantwortlichen diskutiert und 
das weitere Vorgehen besprochen. 
Mehrere Alternativen sollen entwi-
ckelt werden. Das wird sicherlich 
das Jahr 2026 in Anspruch nehmen. 
Dabei werden natürlich der Gesetz-
entwurf zur Reform der Notfallver-
sorgung und die dort aufgestellten 
Anforderungen an kinderärztliche 

INZ und kinderärztliche Telemedi-
zin berücksichtigt.
Neben dem pädiatrischen Dienst 
laufen auch die Gespräche mit 
den Vertretern des augenärztlichen 
Dienstes. Auch hier muss über die 
Ausgestaltung nachgedacht werden. 
Aktuell gibt es vier augenärztliche 
Bereitschaftspraxen, einige Regio-
nen haben sehr weitläufige dezent-
rale Dienste. Die Struktur soll 2026 
stehen. � ks

Reformbedarf auch im 
gebietsärztlichen Bereitschaftsdienst

Keine Klagen aus den Notaufnahmen Reibungsloser Ablauf in den Bereitschaftspraxen

Auch der pädiatrische Bereitschaftsdienst soll reformiert werden. .

ergo Ausgabe 3 / 2025 Seite 9



Konnektoren, die vor September 
2020 produziert wurden, sind so-
genannte „RSA-only-Konnekto-
ren“. Dieses RSA-Zertifikat ist aus 
Sicherheitsgründen ab 1. Januar 
2026 nicht mehr gültig und wird 
durch das neue ECC-Verschlüsse-
lungsverfahren für die TI ersetzt. 
Deshalb läuft die Laufzeit dieser 
Konnektoren bis Ende des Jahres 
2025 aus.

Sie haben solch einen „RSA-
only-Konnektor“?

Dann ist Ihr Konnektor bis zum 
Jahresende 2025 durch einen Kon-
nektor der neueren Generation 
mit dem ECC-Verschlüsselungs-
verfahren oder durch eine TI-
Gateway-Lösung zu ersetzen. Ab 
1. Januar 2026 erhalten Sie mit Ih-
rem alten Konnektor keinen Zu-
gang mehr zur TI. 
Eine Verlängerung des RSA-Ver-
schlüsselungsverfahrens ist nicht 
möglich, da dies unter anderem 
eine enorme Sicherheitslücke dar-
stellen würde. 

Sie sind unsicher, wann Ihr 
Konnektor abläuft?
Das Ablaufdatum ist im KBV-Prüf-
protokoll einsehbar. Im Zweifel 
kontaktieren Sie bitte Ihr System-
haus oder Ihren Dienstleister vor 
Ort, der Ihnen auch das Ablaufda-
tum auslesen kann.

 Weitere Informationen:

www.gematik.de/
telematikinfrastruktur/
rsa2ecc-migration

Beratung zu IT in der Praxis
www.kvbawue.de/praxis-it

Ab dem 30. Juni 2026 gelten die 
neuen ECC-Verschlüsselungs-
verfahren für die Telematikinf-
rastruktur. Hintergrund ist, dass 
das bisher anerkannte RSA-Ver-
schlüsselungsverfahren für die 
Praxisausweise (SMC-Bs) und 
elektronischen Heilberufsauswei-
se (eHBAs) nicht mehr den neu-
esten Sicherheitsstandards ent-
spricht und somit durch ECC-Ver-
schlüsselungsverfahren ersetzt 
werden muss. 

Laut den Kar-
tenanbietern sind jedoch weiter-
hin unzählige Praxisausweise und 
elektronische Heilberufeausweise 
auszutauschen. Ursprünglich soll-
ten die neuen Sicherheitsstandards 
schon zum 1. Januar 2026 einge-
führt werden. Die KBV hatte je-
doch bei der gematik eine Über-
gangsregelung erwirkt.

Ti-Zugriff nur mit ECC

Ohne aktualisierte/n SMC-B oder 
eHBA können Sie Ihrer vertrags-
ärztlichen Tätigkeit nicht vollum-
fänglich nachkommen. Um Zu-
griff auf die TI zu erhalten und 
auch die TI-Module (E-Rezept, 
etc.) nutzen zu können, müssen 
Sie sich einerseits mit Ihrem Pra-
xisverwaltungssystem mit der TI 
verbinden können (mit der SMC-
B) und sich innerhalb der TI au-
thentifizieren können (mit dem 
eHBA). Beides ist mit den veral-
teten Verschlüsselungsverfahren 

nicht mehr möglich. 
Nehmen Sie deshalb umgehend 
mit Ihrem Anbieter Kontakt auf:

•	 D-Trust Bundesdruckerei: 
kartenaustausch@d-trust.net

•	 DGN medisign:  
www.medisign.de/support/ar-
ticle/smc-b-folgekarte-bean-
tragung-inbetriebname/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

•	 T-Systems Telekom:  
www.telekom-healthcare.
com/mediathek/news/detail/ 
ecc-umstellung-uebersicht 

 Mehr zum Thema:
www.kvbawue.de/
smc-b
  

Veraltete Ausweise gefährden TI-Anbindung 
Jetzt Karten tauschen und TI-Zugang mit ECC-Verschlüsselungsverfahren sichern. 

Übergangslösung mit Fristverlängerung bis zum 30. Juni 2026

Welche Ausweise sind betrof-
fen?

Betroffen sind Ausweise der Kar-
tengeneration 2.0 (RSA-Only). 
Die folgende Kartengeneration 
2.1 enthält zusätzliche ECC-Zer-
tifikate und muss daher nicht vor-
zeitig getauscht werden. Da man-
che dieser 2.0-Karten noch eine 
Gültigkeit über den 30. Juni 2026 
hinaus besitzen, wird von den Kar-
tenherstellern ein Sondertausch 
angeboten.

Konnektorentausch nötig
Zum 1. Januar 2026 auf neue TI-Konnektoren oder  

Gateway-Lösungen umsteigen

Umstellung bei den TI-Konnektoren

Wenn Kinder Fieber haben, sind 
Eltern verunsichert und suchen 
ärztlichen Rat. Das belastet Pra-
xen und Notaufnahmen. Das In-
novationsfondsprojekt „Fit Für 
Fieber“ will das ändern.

Das Projekt will mit einer neuen, 
strukturierten und digital unter-
stützten Versorgungsform Eltern 
stärken und Ärztinnen und Ärzte 
entlasten. In Kinder- und Jugend-
arztpraxen soll erprobt werden, 
wie eine gezielte Fieberaufklä-
rung die Versorgung verbessern 
und Ressourcen sparen kann. 
Nach einer kompakten Online-
Schulung zur aktuellen AWMF 
S3-Fieber-Leitlinie führen Kin-
der- und Jugendärztinnen im 
Rahmen einer Vorsorgeuntersu-
chung ein strukturiertes, materi-

algestütztes Aufklärungsgespräch 
mit den Eltern. Familien erhalten 
über die PraxisApp „Meine päd-
iatrische Praxis“, die mehrspra-
chige FeverApp und weitere di-
gitale Angebote und ein umfas-
sendes Informationspaket rund 
um das Thema Fieber. So werden 
Eltern fit gemacht, um sicher und 
gelassen auf Fieber reagieren zu 
können– ohne unnötige Medika-
mente oder Notfallbesuche. Sie 
lernen zudem, Warnzeichen zu er-
kennen, bei denen ärztlicher Rat 
wirklich erforderlich ist. 
Vorteile für teilnehmende Praxen:
•	 Vergütung der Intervention  

ohne Studiendokumentations-
aufwand: Für das Fieberaufklä-
rungsgespräch ist eine finanzi-
elle Vergütung vorgesehen. Do-
kumentiert wird lediglich die 
Abrechnungsziffer!

•	 Weniger Notfallvorstellungen: 
Informierte Eltern reagieren 
besonnener. Das entlastet Ihre 
Akutsprechstunde und schafft 
mehr Zeit für die eigentliche 
Patientenversorgung.

•	 Nachhaltiger Beitrag zur Ver-
sorgung: Auch Praxen in der 
Kontrollgruppe leisten ohne 
viel Aufwand einen wichtigen 
Beitrag, damit Fit Für Fieber 
als regulärer Bestandteil der U-
Untersuchungen verstetigt und 
künftig von den Krankenkassen 
übernommen werden kann. 

Das Ziel von Fit Für Fieber: Re-
duktion unnötiger Antibiotika- 
und Antipyretikaverordnungen 
und eine leitliniengerechte Fie-
berkompetenz bei Eltern. Davon 
profitieren Kinder, Familien – 
und Ihre Praxis! Die Teilnahme 
ist auf 172 Praxen limitiert. � rk
 
 Weitere Informationen:
www.uni-wh.de/fit-fuer-fieber

Die Hersteller informieren alle 
Praxen und Leistungserbringer 
per E-Mail über den Austausch 
der Karten und bieten Rabatte an. 
Manchmal landen diese wichtigen 
Informationen des Anbieters ver-
sehentlich im Spam-Ordner. Oft 
werden diese E-Mails auch mit 
Fake-E-Mails verwechselt. Nicht zu 
Unrecht. Die Gefahr droht immer, 
dass mögliche Betrüger auf diesen 
Zug aufspringen. Daher sollten Sie 
immer genau prüfen, zu welchem 
Ziel ein URL-Link (URL: Uniform 
Resource Locator, zum Beispiel 
eine Website) in der E-Mail führt.

Hier zwei Möglichkeiten, 
wie Sie URL-Links selbst 
prüfen können:

Bewegen Sie den Mauszeiger 
über den Link, ohne den Link an-
zuklicken. In den meisten Brow-
sern wird die echte URL, auf die 
der Link verweist, unter Links im 
Browserfenster angezeigt. Sie ko-
pieren den Link über das Kontext-
Menü (Rechts-Klick mit der Maus 
auf den Link), dann öffnen Sie den 
(Windows-) Editor und kopieren 
den Link dort hinein (zum Beispiel 
mit der Tastenkombination Strg + 
v). Jetzt können Sie sich die URL-
Adresse in Ruhe anschauen.

Aufbau einer URL:

Der Aufbau der URL sieht unge-
fähr so aus: https://xxxxx.Domäne.
Top-LevelDomäne/xxxxxxxxxx/
xxxxxxxxxx.
Als Erstes sollte ganz links „https“ 
als Angabe stehen. Wichtig ist hier 
das „s“ am Ende, welches auf eine 
verschlüsselte Übertragung der 
Daten hinweist. Eine reine http-
Adresse wird heute nicht mehr 
als sicher eingestuft und kaum 

noch verwendet. Dann enthält 
der Block zwischen den ersten 
beiden Schrägstrichen „//“ und 
dem darauffolgenden Schrägstrich 
„/“ die Hauptadresse der Zielsei-
te. Dieser Block wird von rechts 
gelesen und enthält zunächst die 
Top-Level-Domänen-Angabe aus 
zwei bis drei Buchstaben mit einem 
vorangestellten Punkt als Trennzei-
chen. „.de“ oder „.com“ sind sehr 
häufige Beispiele. Links davon bis 
zum nächsten Punkt steht dann 
die eigentliche Domäne der Ziel-
seite. Ganz links bis zum doppelten 
Schrägstrich „//“ kann dann eine 
beliebige Zeichenkombination ste-
hen, gar nichts oder häufig „www.“.

TI-Ersatzverfahren

Aufgrund des vorzeitigen Ab-
laufs der RSA-Zertif ikate auf den 
2.0-Karten kommt es bei den Her-
stellern zu Engpässen in der Pro-
duktion. Vielleicht können nicht 
alle SMC-Bs und eHBAs durch die 
Hersteller rechtzeitig ausgeliefert 
werden. Bis zum Erhalt der neuen 
Karten müssen Sie dann die TI-Er-
satzverfahren nutzen, wie sie auf 
unserer Themenseite beschrieben 
sind (Link siehe unten)
Wenn Sie also einen SMC-B mit 
der Version G2.1 besitzen, müssen 
Sie nichts tun. Dasselbe gilt auch 
für den elektronischen Heilberufe-
ausweis (eHBA).� bg

 Mehr zum Thema:

KVBW - TI-Ersatzverfahren: 
www.kvbawue.de/
ti-ersatzverfahren

gematik - rsa2ecc-migration: 
www.gematik.de/
telematikinfrastruktur/
rsa2ecc-migration

Achtung vor Fake-Mails
Erkennen Sie echte Anbieter-Infos beim Kartentausch

Fit für Fieber
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Das im Juni in Kraft getretene 
Barrierefreiheitsstärkungsgesetz 
(BFSG) gilt auch für das digitale 
Angebot von Arztpraxen und Me-
dizinischen Versorgungszentren. 
Mögliche Störfaktoren sollen be-
seitigt oder reduziert werden, so-
dass Praxis-Websites für alle Men-
schen komfortabel barrierefrei zu-
gänglich sind.

Das Gesetz zur Barrierefreiheit von 
Websites will erreichen, dass so-
wohl Menschen mit eingeschränk-
tem Seh- oder Hörvermögen als 
auch solche mit motorischen Ein-
schränkungen oder kognitiven Be-
einträchtigungen alle Inhalte erfas-
sen und eine Website bedienen kön-
nen. Betroffen sind Arztpraxen mit 
mindestens zehn Mitarbeitern oder 
einem Jahresumsatz von mindes-
tens zwei Millionen Euro. Außer-
dem fallen auch all jene unter die-
se Regelung, die ihren Patienten 
oder Patientinnen digitale Angebo-
te machen, zum Beispiel Terminbu-
chungstools, Videosprechstunden 
oder Kontaktformulare. 

Zusätzlicher Aufwand für Nie-
dergelassene

„Barrierefreiheit endet nicht bei der 
Rampe zur Praxis, sondern reicht 
bis in den Quellcode der Website“, 
fasst es Dr. Karsten Braun, Vor-
stand der Kassenärztlichen Verei-
nigung Baden-Württemberg zusam-
men. Allerdings sieht er ebenso die 

Realitäten im Praxisalltag: zusätz-
licher Aufwand an Zeit und Perso-
nal für die Niedergelassenen. Für 
eine Arztpraxis, die sich tagtäglich 
um Versorgung, Digitalisierung 
und Abrechnung kümmern muss, 
sei das eine weitere bürokratische 
Hürde. „Bei allem Verständnis: 
Dieses Gesetz ist ein weiteres Bei-
spiel dafür, wie gut gemeinte Re-
geln für noch mehr Bürokratie und 
Überforderung sorgen können“, ur-
teilt Braun.

Nicht noch mehr Bürokratie

Laut einer Umfrage der Deutschen 
Ärztezeitung von Juni 2025 sagt 
jeder zweite Praxisinhaber (48 Pro-
zent): „Nein, schon wieder eine 
neue Regelung? Bitte nicht.“ Nur 
sieben Prozent halten ihre Praxis-
Website für barrierefrei und nur 

jeder Fünfte hat sich schon darum 
gekümmert. 26 Prozent waren ge-
rade dabei, aber noch nicht fertig. 
Aber: Übergangsfristen für Web-
sites sind im Gesetz ausdrücklich 
nicht vorgesehen, der 28. Juni 2025 
war bindend. Werden die Vorgaben 
nicht erfüllt, drohen Bußgelder bis 
zu 10.000 Euro. 

Strafe droht

Zentraler Ansprechpartner ist die 
„Marktüberwachungsstelle der 
Länder für die Barrierefreiheit von 
Produkten und Dienstleistungen“ 
(MLBF – siehe rechts). Die Stellen 
haben den gesetzlichen Auftrag, die 
Einhaltung der Vorgaben durch re-
gelmäßige Stichproben zu überprü-
fen. Beschwerden können aber auch 
von Wettbewerbern, Patienten  oder 
Patientinnen mit Einschränkungen 

kommen, die sich auf einer Web-
site nicht zurechtfinden. Praxisbe-
treiber müssen das Thema auf jeden 
Fall auf dem Schirm haben und sich 
jemanden suchen, der die gesetzli-
chen Vorgaben für sie umsetzt. Üb-
rigens: Die Aktion Mensch bietet 
einen Test dazu an: 
www.aktion-mensch.de/inklusion/
barrierefreiheit/barrierefreie-
website/wie-barrierefrei-ist-meine-
website-test� mara

 Weitere Informationen:
MLBF (in Errichtung)
c/o Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Gleichstellung Sach-
sen-Anhalt
Postfach 39 11 55
39135 Magdeburg
Telefon: 0391 567 6970
E-Mail: 
MLBF@ms.sachsen-anhalt.de 

Keine elektronischen Hürden mehr
Praxis-Websites müssen barrierefrei sein. Vorgaben gelten ab mindestens zehn Mitarbeitenden. 

Checkliste für  
barrierefreie Websites

Farben und Schriftgrößen: An-
passbare Schriftgrößen sind be-
sonders für Ältere wichtig. Zwin-
gend außerdem: ein hoher farbli-
cher Kontrast zwischen Text und 
Hintergrund. Zum Beispiel für Pa-
tienten mit Rot-Grün-Sehschwä-
che oder anderen visuellen Ein-
schränkungen. Außerdem: wenn 
Sonnenstrahlen das Smartphone-
Display schlecht lesbar machen. 
Bildunterschriften: Für Blin-
de müssen Fotos und Schaubil-
der so beschriftet sein, dass sie 
ein Screenreader vorlesen kann. 
Menschen mit Hörbeeinträchti-
gungen benötigen Untertitel in 
Videos, Übersetzungen in Ge-
bärdensprache oder schriftliche 
Informationen anstelle nur akus-
tischer Hinweise.
Leichte, intuitive Bedienbarkeit: 
Die Navigation muss nicht nur für 
Maus-, sondern auch für Tastatur- 
und Screenreader-Nutzer prob-
lemlos möglich sein. 
Verständlichkeit: Texte müssen 
in einfacher und klarer Sprache 
verfasst sowie Formulare und 
Anleitungen leicht zu verstehen 
und auszufüllen sein.
Mobile Optimierung: Da Pati-
enten häufig Geräte wie Smart-
phones, Tablets oder Notebooks 
nutzen, ist eine mobile Optimie-
rung barrierefreier Inhalte zwin-
gend.

Menschen mit Einschränkungen sollen nicht ausgeschlossen werden.

Das Mitgliederportal der KVBW ist 
für Sie jetzt einfacher erreichbar. Ne-
ben den bekannten Zugangswegen 
über die Telematik-Infrastruktur (TI) 
und KV-Ident Plus (Software-VPN) 
können Sie nun auch direkt über das 
Internet zugreifen. Dazu wählen Sie 
einfach den Zugangsweg „freies In-
ternet“. Welche Vorteile bietet die-
ser neue Zugangsweg?

Der Zugangsweg über das Internet 
besitzt zwei Vorteile:

•	 Einfacher Zugang: Im Gegensatz 
zu den bisherigen Zugängen über 
die TI oder KV-Ident Plus benöti-
gen Sie weder einen VPN-Tunnel 
noch einen Konnektor, um das 
Mitgliederportal zu erreichen. 
Melden Sie sich bequem ohne 
technische Hürden über das „freie 
Internet“ an.

•	 Orts- und geräteunabhängig: 
Der Zugriff über das Internet er-
möglicht Ihnen, von jedem Gerät 
oder jedem Ort zu arbeiten - un 
abhängig davon, ob dieses an die 
TI angebunden ist oder eine VPN-
Software nutzt...

Trotz der neuen Flexibilität bestehen 
derzeit noch Einschränkungen: 

•	 Eingeschränkte Serviceverfüg-
barkeit: Bestimmte Angebote wie 
die Vertretermeldung, der An-
tragsservice, der Vertragsmanager 
oder Services der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung (zum Beispiel 
KBV-Fortbildungsportal, KBV-
eDokumentation) sind aktuell 
noch nicht über das Internet ver-
fügbar.  Nichterreichbare Services 
sind in den Menüs der Hauptseite 
ausgegraut. Die KVBW arbeitet 
daran, diese Dienste nach und 
nach bereitzustellen. 

•	 Teilweise Nutzung des Tokens: 
Der Token, den Sie für den Zu-
gang über KV-Ident Plus verwen-
den, wird bei einzelnen Services 
auch beim Internetzugang benö-
tigt – zum Beispiel beim Doku-
mentenarchiv, das einen zweiten 
Authentifizierungsfaktor erfordert. 
Ein Schlosssymbol zeigt Ihnen, wo 
dies der Fall ist.  

Fazit: 
Über den Zugangsweg „freies Inter-
net“ können Sie das Mitgliederportal 

unkompliziert und unabhängig vom 
Standort und dem verwendeten End-
gerät erreichen. Bitte beachten Sie, 
dass einige Funktionen derzeit noch 
eingeschränkt sind. Die zentralen Ser-
vices wie „Dateien einreichen“, das 
Dokumentenarchiv oder das Nach-
richtencenter stehen Ihnen bereits 
vollständig zur Verfügung.  Weitere 
Services folgen sukzessive.  

Neue Anträge verfügbar

Ab sofort können Sie Anträge zur Er-
höhung des Regelleistungsvolumens 
(RLV) und des qualifikationsgebun-
denen Zusatzvolumens (QZV) digi-
tal einreichen. Zugelassene oder an-
gestellte Mitglieder der KVBW, denen 
ein eigenes RLV-/QZV-Gesamtvolu-
men zugewiesen wird, können ihre 
Anträge zur Erhöhung dieses Budgets 
schnell und komfortabel online über 
das Mitgliederportal einreichen.

Diese Anträge stehen Ihnen online im 
Mitgliederportal zur Verfügung: 

•	 Antrag auf Berücksichtigung der 
tatsächlichen Fallzahlen

•	 Antrag auf Ausnahme von der Fall-
zahlzuwachsbegrenzung (FZZB)

•	 Antrag auf Berücksichtigung einer 
Praxisbesonderheit

Vorteile der digitalen Antrag-
stellung

•	 Anträge verwalten: Sie können 
Ihre eingereichten oder zwischen-
gespeicherten Anträge verwalten. 
Damit haben Sie einen schnellen 
Überblick über die von Ihnen ein-
gereichten, abgeschlossenen sowie 
noch in Bearbeitung befindlichen 
Anträge. 

•	 Digitaler Bescheid: Bei erteilter 
Einwilligung erfolgt die Zustellung 
des Bescheides digital und damit 
schneller als auf dem Postweg.

•	 Vorausgefüllte Felder: Stammda-
ten, die im Landesarztregister hin-
terlegt sind, werden automatisch 
übernommen (zum Beispiel Pra-
xisname, BSNR, Name der Ärz-
tin oder des Arztes, LANR). Das 
Ausfüllen der Anträge wird damit 
vereinfacht und beschleunigt.

Auf Sie zugeschnittene Anträge: 

•	 In Betracht kommende Ausnah-
mekriterien sind übersichtlich vor-
formuliert. Sie brauchen den ein-
schlägigen Antragsgrund nur noch 
auszuwählen. Für Sachverhalte, die 
nicht abgebildet sind, steht Ihnen 
ein Freitextfeld zur Verfügung.

•	 Freigabemöglichkeit für ange-
stellte Mitglieder: Als angestelltes 
Mitglied können Sie Ihren Antrag 
selbst über Ihren Zugang im Mit-
gliederportal ausfüllen und an-
schließend dem anstellenden Arzt 
zur Freigabe übertragen, damit die-
ser, nach Durchsicht, Ihren Antrag 
über das Mitgliederportal bei der 
KVBW einreicht.

•	 Nachhaltigkeit: Die digitale An-
tragstellung verringert den Papier-
verbrauch sowie die Druck- und 
Portokosten. � gk/lj

Antragstellung auf Papier oder per 
E-Mail weiterhin möglich:  
HVM_Antraege@kvbawue.de  
Kontakt:  
Telefon: 0711 7875-3397  
oder per E-Mail an 
abrechnungsberatung@kvbawue.de

Ohne TI und VPN:  
Ihr neuer Zugang zum Portal 
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ARZT & THERAPEUT

QEP steht für Qualität und Ent-
wicklung in Praxen. Entwickelt 
wurde QEP 2005 von der KBV und 
den Kassenärztlichen Vereinigun-
gen als Serviceangebot speziell für 
die Niedergelassenen, zusammen 
mit einem Team aus Ärzten, Psy-
chotherapeuten, Praxismitarbeiten-
den und QM-Experten.
Nach nunmehr 20 Jahren ist QEP 
mittlerweile das meistgenutzte 
Qualitätsmanagement-Verfahren in 
der vertragsärztlichen und vertrags-
psychotherapeutischen Versorgung:  
Mehr als die Hälfte der Praxen und 
Medizinischen Versorgungszent-
ren, die spezifische QM-Verfahren 
nutzen, arbeiten mit QEP. 
QEP unterstützt Niedergelassene 
bei ihren Management- und Füh-
rungsaufgaben, insbesondere auch 
bei der Einhaltung von gesetzli-
chen Vorgaben. Es kann schrittwei-
se zum Aufbau und zur Weiterent-
wicklung des praxisinternen Qua-
litätsmanagements genutzt werden 

und hilft, Arbeitsabläufe besser zu 
strukturieren, Verantwortlichkeiten 
festzulegen und Risiken frühzeitig 
zu erkennen. Die Patientenversor-
gung steht dabei stets im Mittel-
punkt. Ein weiterer Pluspunkt: QEP 
lässt sich individuell an die jewei-
lige Fachrichtung, Praxisgröße und 
Organisationsform anpassen.

Die Vorteile auf einen Blick 

•	 Praxisorientiert: QEP bietet zu 
allen praxisrelevanten Themen 
wie Terminvergabe, Hygiene- 
und Fehlermanagement Quali-
tätsziele und konkrete Vorschlä-
ge zur Umsetzung.

•	 Einfach anzuwenden: QEP 
ist modulartig aufgebaut. Alle 
Bausteine sind aufeinander ab-
gestimmt, kombinierbar und 
schrittweise umsetzbar.

•	 Konkrete Umsetzungs-
vorschläge: QEP unter-
stützt dabei, Vorgaben aus der 

Qualitätsmanagement-Richt-
linie des Gemeinsamen Bun-
desausschusses und gesetzliche 
Verpflichtungen, ob zum Infek-
tionsschutz oder Datenschutz, 
umzusetzen.

•	 Muster-Dokumente: QEP bie-
tet individuell anpassbare Mus-
ter-Dokumente für jeden Praxis-
typ.

•	 Qualität sichtbar machen: 
Eine QEP-Zertifizierung ist 
möglich. Mit dem Zertifikat 
können Praxen ihr Engagement 
für Qualität und Transparenz 
nach außen sichtbar machen.

Die Materialien

Der QEP-Qualitätsziel-Katalog ist 
der Basis-Baustein von QEP: Mit 
ihm lassen sich Vorgaben zum Qua-
litätsmanagement leicht auf die ei-
gene Praxis übertragen. Denn der 
Katalog bietet einen guten thema-
tischen Überblick, beschreibt die 

Qualitätsziele und gibt zahlreiche 
Anregungen. In fünf Kapiteln wer-
den die Themen Patientenversor-
gung, Patientenrechte und Patien-
tensicherheit, Mitarbeitende und 
Fortbildung, Führung und Organi-
sation sowie Qualitätsentwicklung 
behandelt.
 
Manual plus

Das QEP-Manual, der Service-
Baustein von QEP, beinhaltet zu 
allen Kernzielen Anleitungen und 
praktische Tipps in Form von Um-
setzungsvorschlägen. Zusätzlich 
sind weitere 78 Qualitätsziele mit 
Erläuterungen enthalten.
In dem passwortgeschützten Web-
portal OnlinePlus werden die in-
dividuell anpassbaren Musterdo-
kumente für schriftliche interne 
Regelungen, Checklisten, Ablauf-
beschreibungen, Formblätter und 
Pläne sowie Hinweise auf wei-
terführende Informationsquellen, 

Literatur und Linkempfehlungen 
bereitgestellt.

Manual für Psychotherapeuten

Das QEP-Manual für Psychothera-
peuten bietet anschauliche Umset-
zungsvorschläge rund um die Füh-
rung einer psychotherapeutischen 
Praxis inklusive Musterdokumen-
te auf dem Webportal OnlinePlus.

Bislang bereits etwa 40.000 Teil-
nehmende bei QEP-Einführungs-
seminaren

QEP ist umfassend in das Schu-
lungs- und Beratungsprogramm der 
KVen integriert. Rund 40.000 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer ha-
ben bislang bereits ein QEP-Ein-
führungsseminar besucht. � kbv

 Weitere Informationen:
www.kbv.de/praxis/
tools-und-services/qep

20 JAHRE QEP 
Qualität und Entwicklung in Praxen

Die große Kunst beim Qualitäts-
management ist der Aufbau einer 
Fehlerkultur und die Umsetzung 
eines Fehlermanagements. Beides 
setzt eine offene Grundhaltung 

zum Thema Fehler voraus. Offen 
im Bewusstsein, dass Fehler passie-
ren, sollen sie sich im Denken des 
Qualitätsmanagements nicht wie-
derholen. Aufbauend auf der Ana-
lyse, warum der Fehler passiert ist, 
werden Verbesserungsmaßnah-
men abgeleitet. Es geht nicht da-
rum zu klären, wer den Fehler ge-

macht hat, sondern darum, die Ur-
sache zu finden. Der Fehler wird 
positiv als Chance zur Verbesse-
rung gesehen. Man will aus einem 
Fehler lernen!

Eigenanalyse

Das Risiko für Fehler nimmt ste-
tig zu. Die Medizin wird immer 
komplexer, die Arbeitsdichte im-
mer größer. Daher werden Maß-
nahmen zur Vorbeugung und Feh-
lerprävention umso relevanter. 
Eine Praxis, die ein aktives Feh-

ler-„Management“ betreibt, hat 
diesen Prozess klar geregelt und 
die offene Kommunikation hier-
zu trainiert. Wird ein Fehler fest-
gestellt, sind die nächsten Schrit-

te die Dokumentation, 
die gemeinsame Ana-
lyse, die Ableitung von 
Verbesserungsmaßnah-
men und so weiter. Hier 
greift der bekannte QM-
Zyklus Plan-Do-Check-
Act. Der Lernprozess 
beginnt mit dem eige-
nen Fehler, der in der 
Praxis passiert ist. 

Wie Fehlerberichts-
systeme funktionie-
ren 

Das geht allerdings auch 
anders! Aus den Fehlern 
anderer lässt sich eben-
falls lernen. 
Wie soll das funktionie-

ren? Hier kommen Fehlerberichts-
systeme ins Spiel. Auf solchen 
Plattformen im Internet oder In-
tranet wird vollkommen anonym 
von Fehlern berichtet. 
Der anonyme Fehlerverursacher 
beschreibt auf Basis eines stan-
dardisierten Formulars, was in 
seiner Organisation vorgefallen 

ist. Er beschreibt den Fehler, der 
passiert ist, das unerwünschte 
oder kritische Ereignis oder Ne-
benwirkungen beziehungsweise 
die Behandlungsfolgen, die ein-
getreten sind – einzig und allein 
zum Nutzen anderer. Lesende er-
kennen, dass sich über Fehler re-
den, schreiben und diskutieren 
lässt und dass die Ableitung von 
Lösungen und die Einleitung von 
Verbesserungen möglich sind. Je-
des Fehlerberichtssystem fördert 
somit einen sachlichen und konst-
ruktiven Umgang mit Fehlern. Le-
sende des Fehlerberichts können 
zu dem Ergebnis kommen: „Das 
hätte mir auch passieren können.“ 
Damit wird eine neue Basis des 
Lernens geschaffen. Der Fehler-
bericht kann in der Folge in der 
Teambesprechung der eigenen 
Praxis analysiert werden und bei 
Bedarf können praxisinterne Pro-
zesse angepasst werden, bevor ei-
gene Fehler entstehen. Ein Feh-
lerberichtssystem verhindert im 
Idealfall weitere Fehler und un-
erwünschte Ereignisse in anderen 
Praxen und Kliniken.
Die Nutzung von Fehlerberichts-
systemen – als Instrumente des 
Fehlermanagements – wurde da-
her vom G-BA schon 2014 in die 
QM-Richtlinie aufgenommen. Die 

QM-Stichprobe zeigt bei diesem 
Thema allerdings, dass die Be-
kanntheit dieser Systeme noch 
ausgebaut werden muss. 

Jeder Fehler zählt

Krankenhäuser haben ihr eigenes 
oder sogar ein einrichtungsüber-
greifendes Fehlerberichtssystem. 
Im ambulanten Bereich bieten 
sich hierfür Internetplattformen 
an. Die Bundesärztekammer be-
treibt beispielsweise das Fehler-
berichtssystem www.cirsmedical.
de. Die Berichte kommen aus der 
gesamten Ärzteschaft und können 
nach diversen Kriterien – ambu-
lant/stationär, Fachbereich, Kon-
text – gefiltert werden. Speziell 
für den hausärztlichen Bereich 
gibt es ein Angebot des Insituts 
für Allgemeinmedizin der Goethe-
Universität Frankfurt: www.jeder-
fehler-zaehlt.de. Die Fehlerberich-
te werden auf Anonymität geprüft, 
klassif iziert und gegebenenfalls mit 
ähnlichen verlinkt. Nach Freigabe 
können diese auch kommentiert 
werden.� uw

 Weitere Informationen:
QM-Fachberater beim Praxisser-
vice
0711 7875-3300

Aus Fehlern anderer lernen
Über Fehlerberichtssysteme als QM-Methode

     

Offen mit Fehlern umzugehen, ist sinnvoll.
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Auch Arztpraxen brauchen Betriebsärzte

Auch niedergelassene Ärzte und 
Ärztinnen benötigen in ihren Pra-
xen Betriebsärzte. Denn die Auf-
gaben eines Betriebsarztes kann 
der Niedergelassene nicht selbst 
erfüllen. Zum einen würde es da-
durch Probleme mit der Schwei-
gepflicht geben. Zum anderen 
bräuchte er auch die Gebietsbe-
zeichnung „Arbeitsmedizin“ oder 
die Zusatzbezeichnung „Betriebs-
medizin“. 
Es gibt insgesamt drei unterschied-
liche „Betreuungssysteme“, die je 
nach Praxisgröße Anwendung fin-
den: die Grundbetreuung mit an-
lassbezogener Betreuung, die Al-
ternativbetreuung und die Regel-
betreuung für größere Praxen. Bei 
kleineren Praxen gibt es zwei Be-
treuungssysteme, bei denen man 
nur in speziellen Fällen einen Be-
triebsarzt hinzuziehen muss.

Grundbetreuung mit anlass-
bezogener Betreuung – was 
verbirgt sich dahinter?

Die Grundbetreuung mit anlass-
bezogener Betreuung ist beson-
ders geeignet für Arztpraxen, die 
selten einen Betreuungsanlass ha-
ben. Hierbei wird der niedergelas-
sene Arzt bei der Gefährdungsbe-
urteilung unterstützt (alle fünf Jah-
re notwendig). Ansonsten wird der 
Betriebsarzt nur für besondere An-
lässe kontaktiert. Das ist zum Bei-
spiel der Fall bei Fragen zur Sicher-
heit und zum Gesundheitsschutz, 
wenn der Arbeitsplatz neu gestal-
tet wird, oder falls die Mitarbeiter 
mit neuen Arbeits- oder Gefahren-
stoffen in Kontakt kommen. Ein be-
sonderer Anlass kann sich auch aus 
schweren Unfällen oder einer Be-
rufskrankheit ergeben. 

Okay, und was ist die Alterna-
tivbetreuung?

Hier übernimmt der Praxisinhaber 
größtenteils den Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz für seine Mitarbei-
tenden. Dafür muss er eine Schu-
lung absolvieren. Trotzdem ist auch 
in diesem Modell ein Betriebsarzt 
nötig. Dieser muss zum Beispiel 
Betriebsunfälle untersuchen, Be-
rufskrankheiten prüfen, neue Ar-
beitsplätze einrichten oder neue 
Arbeitsverfahren oder Gefahrstof-
fe einführen. Die Bestellung eines 
Betriebsarztes stellt sicher, dass der 
Praxisinhaber nicht in Konflikt mit 
der ärztlichen Schweigepflicht ge-
rät, da sensible medizinische In-
formationen der Angestellten aus-
schließlich durch den Betriebsarzt 
verarbeitet und beurteilt werden 
dürfen.

Wo kann ich mich für die Alter-
nativbetreuung schulen lassen? 

Die LÄK bietet in Kooperation mit 
der Berufsgenossenschaft regelmä-
ßig Schulungen an. 

Und die Regelbetreung?

In Betrieben ab 51 Beschäftigten 
ist die einzige zugelassene Be-
treuungsform die Regelbetreuung. 
Nur bei der Regelbetreuung gelten 
Mindesteinsatzzeiten für den 
Betriebsarzt, deren Inhalt und Um-
fang vom Gefährdungspotential 
des Arbeitsplatzes abhängig sind. 

Wie viel Honorar bekommt ein 
Betriebsarzt?

Das hängt von den Einsatzzei-
ten ab. Für die Grundbetreuung 

werden oft Pauschalen angesetzt. 
Eine verpflichtende Gebühren-
ordnung für Betriebsärzte gibt es 
nicht. Holen Sie deshalb mehrere 
Angebote ein. Selbstständig tätige 
Betriebsärzte können nach GOÄ 
abrechnen.

Wo finde ich einen Betriebs-
arzt?

Die Bezirksärztekammern halten 
Listen von Ärztinnen und Ärzten 
vor, die für die arbeitsmedizini-
sche Betreuung qualifiziert sind.�  
red

 Merkblatt der Kammer:
https://t1p.de/saa90

 Schulungen LÄK:
www.aerztekammer-bw.de/
alternativbetreuung-fobi-nw

Auch wenn der Arztberuf zu den 
selbstständigen Berufen gehört, ist 
der Vertragsarzt aufgrund der Ge-
setzeslage nicht völlig frei in sei-
nen Entscheidungen. Dies gilt auch 
bezüglich des Abschlusses eines 
Behandlungsvertrages mit GKV-
Patienten/-Patientinnen. Vermehrt 
trat die Frage auf, ob gesetzlich 
versicherten Patienten ein Behand-
lungsvertrag verwehrt werden darf, 
wenn diese es ablehnen, sich in die 
HzV einschreiben zu lassen. 

Dürfen Patienten abgelehnt 
werden, die nicht in die HzV 
eingeschrieben sind?

Kurz: Nein.

Auch nicht, wenn eine reine 
HzV-Praxis betrieben wird?

Auch dann nicht. Grundsätzlich darf 
ein Vertragsarzt Kassenpatienten 
nicht ablehnen. Eine Ablehnung ist 

nur in Ausnahmefällen zulässig. So 
etwa, wenn der volljährige Patient 
seine eGK nicht vorlegt. Es besteht 
aber für den Vertragsarzt eine Ver-
pflichtung, Kassenpatienten zu be-
handeln. Das ergibt sich aus dem 
Sicherstellungsauftrag der Kassen-
ärztlichen Vereinigung (§ 75 SGB 
V) und § 13 Abs. 7 BMV-Ä. 

Was sind die rechtlichen 
Hintergründe?

Eine Behandlung oder Untersu-
chung vom Vorliegen einer Be-
dingung – wie das Einschreiben in 
die HzV – abhängig zu machen, ist 
rechtlich nicht möglich. Dies gilt 
umso mehr, als dass gesetzlich ge-
regelt ist, dass die Einschreibung in 
die HzV für den Versicherten frei-
willig ist (§ 73b Abs. 3 S. 1 SGB V) 
und diese gesetzlich festgelegte 
Freiwilligkeit der Teilnahme an der 
HzV dem gesetzlich verbrieften 
Recht der Patienten auf freie Arzt-

wahl (§ 76 SGB V) Rechnung trägt. 
Dies trifft auch dann zu, wenn diese 
Bedingung zu einer anderen (besse-
ren) Vergütung führen würde. Eine 
Ablehnung der Behandlung eines 
GKV-Versicherten aufgrund finan-
zieller Aspekte, wie der unzurei-
chenden Honorierung einer einzel-
nen Leistung, ist nicht zulässig und 
verstößt gegen das Vertragsarzt-
recht (BSG-Urteil vom 14. März 
2001, Az.: B 6 KA 54/00 R). Eine 
möglicherweise bessere Organisa-
tion der Patientenströme und Pra-
xisverwaltung ist als Ablehnungs-
grund ebenfalls nicht ausreichend. 
Es ist rechtlich auch nicht möglich, 
Patienten, die sich nicht ins HzV 
einschreiben lassen wollen, in den 
GKV-Leistungen zu beschneiden.

Und wenn das Arzt-Patienten-
Verhältnis gestört ist?

Die Behandlung darf nur in begrün-
deten Fällen abgelehnt werden. Be-

gründete Fälle ergeben sich zum 
Beispiel, wenn das Vertrauensver-
hältnis zwischen Arzt und Patient 
gestört ist. Wobei diese Störung 
nicht vom Arzt provoziert werden 
darf, sondern vom Patienten oder 
der Patientin ausgehen muss. Des 
Weiteren muss das Zerwürfnis so 
stark sein, dass eine Weiterbehand-
lung unzumutbar ist. Das liegt zum 
Beispiel vor, wenn dem Arzt ohne 
plausiblen Grund ein Behandlungs-
fehler vorgeworfen wird oder seine 
therapeutischen Anordnungen be-
wusst und wiederholt nicht befolgt 
oder permanent Wunschrezepte 
und medizinisch nicht gebotene zu-
sätzliche Untersuchungen eingefor-
dert werden. Sie sollten die Grün-
de für die Ablehnung der weiteren 
Behandlung genauestens dokumen-
tieren. Sie können auch der Kran-
kenkasse Ihres Patienten die Grün-
de für die Beendigung des Behand-
lungsvertrages mitteilen (§ 13 Abs. 
7 BMV-Ä).

Gibt es Ausnahmen?

In der Regel wird auch eine Über-
lastung als Ablehnungsgrund gedul-
det, wenn durch den hohen Pati-
entenandrang keine qualitätsgesi-
cherte Behandlung mehr möglich ist. 
Eine Überlastung liegt aber nicht vor, 
wenn der Arzt oder die Ärztin noch 
Zeit hat, neue Privatpatienten aufzu-
nehmen. Die Überlastung kann aber 
nur für einen bestimmten Zeitraum 
als Begründung herangezogen wer-
den, zum Beispiel für das laufende 
Quartal. 

Wichtig zu bedenken:

Notfälle dürfen nie abgelehnt wer-
den. Dies ist zum Beispiel der Fall, 
wenn eine akute Behandlungsbedürf-
tigkeit beim Patienten vorliegt, eine 
Behandlung also keinen Aufschub 
duldet. Der Arzt muss sich davon 
überzeugen, ob ein Notfall vorliegt 
oder nicht.�  lh

Umgang mit Patienten außerhalb
 der hausarztzentrierten Versorgung (HzV)

ALLES, WAS RECHT IST!   Juristische Fragen aus der Praxis 

Praxisgröße 
(Anzahl aller Angestellten)

Grundbetreuung mit 
anlassbezogener 
Betreuung

Alternativbetreuung Regelbetreuung

1–10   

11–50 –  

Ab 51 – – 

Folgende Betreuungssysteme sind je nach Praxisgröße möglich:
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Programm
9.30 Uhr bis 11.00 Uhr

•	 Hygiene bei übertragbaren 
Krankheiten / Änderungen des 
Erreger- und Krankheitsspekt-
rums durch den Klimawandel

•	 Überwachung der aktiven 
Produkte

•	 Arbeitsmedizin in der Praxis

11.15 Uhr bis 12.45 Uhr
•	 Trinkwasserverordnung & 

Wasser in der Aufbereitung
•	 Rechtskonforme Müllentsorgung

•	 Risikobewertung und Einstufung 
von keimarm oder steril zur 
Benutzung von kommenden 
Produkten

13.15 Uhr bis 14.45 Uhr
•	 Hygiene bei der Reinigung von 

Flächen / Schwerpunkt: chemi-
sche Desinfektion

•	 Hygiene bei multiresistenten 
Erregern und Clostridioides 
difficile

•	 Hygiene im Spannungsfeld von 
Klimawandel und Nachhaltigkeit

15.00 Uhr bis 16.30 Uhr
•	 Erfordernisse an das Qualitäts-

management im Rahmen der 
Hygiene bei der Aufbereitung

•	 Umsetzung von Wäschehygiene 
in der Arztpraxis 

•	 Aufgaben zur sicheren Anwen-
dung von Reinigungs- und 
Desinfektionsmitteln

16.30 Uhr bis 17.00 Uhr 
Zusammenfassung des Tages und 
Ausblick 

ARZT & THERAPEUT

Das Zentralinstitut für die kassen-
ärztliche Versorgung (Zi) schreibt 
zum 14. Mal den Zi-Wissenschafts-
preis „Regionalisierte Versorgungs-
forschung“ aus. 
Der Preis würdigt eine herausragen-
de wissenschaftliche Arbeit zur Er-
forschung regionaler Unterschie-
de in der Gesundheitsversorgung 
Deutschlands. Darunter fallen auch 
Arbeiten, die sich mit der Umset-
zung von Maßnahmen beschäftigen, 
die die gesundheitliche Versorgung 
verbessern können und die sich aus 
Ergebnissen regionalisierter Versor-
gungsforschung ergeben. Die wis-
senschaftlichen Arbeiten sollen in 
den Jahren 2023 bis 2026 entstan-
den sein beziehungsweise entste-
hen. Ein unmittelbarer Bezug zu 
Deutschland muss klar erkennbar 
sein. Die Auszeichnung ist mit ins-
gesamt 5.000 Euro dotiert; die Ein-
reichungsfrist endet am 15. April 
2026. Bewerberinnen und Bewerber 

werden gebeten, ihre Unterlagen 
ausschließlich per Mail an wissen-
schaftspreis@zi.de einzureichen Die 
Preisverleihung mit der Möglichkeit, 
die prämierte Arbeit öffentlich vor-
zustellen, ist im Rahmen des nächs-
ten „Zi Congress“ im Herbst 2026 in 
Berlin geplant. Die prämierte Arbeit 
wird zudem auf dem Zi-Webportal 
www.versorgungsatlas.de veröffent-
licht.

 Weitere Informationen:

Teilnahmebedingungen:
www.zi.de/fileadmin/Downloads/Ser-
vice/Ausschreibungen/
Zi-Wissenschaftspreis_2026_Aus-
schreibung_final.pdf

FAQ:
www.zi.de/fileadmin/Downloads/Ser-
vice/Ausschreibungen/
Zi_Wissenschaftspreis_FAQ_Stand_
September_2025.pdf

Preis für Forschung 
Arbeiten zur Gesundheitsversorgung gesucht

Seit vielen Jahren ist Dr. Wolfgang 
Miller eine der prägenden Figuren 
der ärztlichen Standes- und Berufs-
politik in Baden-Württemberg: Er 
ist Präsident der Landesärztekam-
mer, Mitglied des Bezirksbeirates 
der BD Stuttgart und niedergelas-
sener Chirurg in Echterdingen. Wer 
ihn in anderer Rolle erleben oder ge-
nauer hören möchte, der muss sonn-
tags in die Heilig-Geist-Kirche nach 
Steinenbronn gehen. Denn Dr. Wolf-
gang Miller ist auch passionierter 
Organist. Was ihn daran fasziniert, 
erzählt er ergo-Redakteur Kai Sonn-
tag im Gespräch.

Herr Dr. Miller, seit wann spielen 
Sie Orgel?

Mich begleitet das seit meiner Kind-
heit. Ich bin in Bad Wurzach in Ober-
schwaben aufgewachsen. Mein Vater 
war hauptberuflicher Kirchenmusi-
ker und Musiklehrer. In neun Jah-
ren Klosterschule waren Kirchen, 
Gottesdienste und Kirchenmusik ein 
ganz normaler Teil meiner Jugend. 
Mit 15 Jahren habe ich den ersten 
Gottesdienst begleitet, mit 16 Jah-
ren die Leitung eines Kirchenchors 
übernommen und später ein Studi-
um für nebenberufliche Kirchenmu-
siker absolviert. Während des Medi-
zinstudiums habe ich mir damit ein 
wenig Geld verdienen können. Auch 
in meiner Klinikzeit und jetzt als 
Niedergelassener hat mich die Orgel 
nicht mehr losgelassen.

Warum ausgerechnet Orgel?

Ganz einfach, weil in jeder Kirche 
eine Orgel steht, weil ich dazu im 
Kloster und auch über meinen Vater 
Zugang hatte – und weil die Orgel 
einfach fantastische Möglichkeiten 
bietet: Allein ein ganzes Orchester 
zum Klingen zu bringen – das ist 
schon etwas Besonderes. 

Wie oft spielen Sie Orgel?

Wenn es irgendwie geht, spiele ich 
am Wochenende beim Gottesdienst. 
Besondere Highlights sind die gro-
ßen Basilika- und Münsterorgeln in 
Oberschwaben, aus meiner Jugend 
habe ich da noch manche Verbin-
dungen.

Warum machen Sie das, was 
gibt Ihnen das Orgelspiel?

Zuhause hat die Messe am Sonntag 
dazugehört. An der Orgel macht das 
einfach mehr Spaß. Ich bin da hin-
eingewachsen. Wenn ich es schaffe, 
dass die Kirchenbesucher gut mitei-
nander singen, ist das ein gegensei-
tiges Geschenk. Bei aller Sorge und 
allem Gebet zu den schweren Anlie-
gen der Welt darf es zwischendurch 
auch einfach mal schön sein. 

Sehen Sie eine Verbindung zu 
Ihrer Tätigkeit in der Kammer. 
Färbt so etwas ab?

Der Wolfgang Miller an der Orgel 
hat andere Aufgaben als der in der 

Kammer oder in der Praxis.  Aber 
es ist derselbe Mensch. Und tat-
sächlich gibt es schon Parallelen: 
Als Organist muss ich mit dem 
Vorspiel die Gemeinde auf das 
Lied einstimmen. Wenn das nicht 
klappt, dann kommt die Gemeinde 
nicht ins Lied rein. 
Und während des Lieds muss ich 
das Tempo vorgeben, ohne dass 
das jemand bewusst wahrnimmt. 
Ich kann einzelne Teile eines Mu-
sikstücks hervorheben oder auch 
weniger betonen. Das ist irgend-
wie ganz ähnlich, wenn ich Gre-
miensitzungen in der Landesärz-
tekammmer leite. Und vielleicht 
macht die Musik mich auch ein-
fach fröhlicher und für die Men-
schen erträglicher, wer weiß?

Spielen Sie Konzerte?

Nein, lange nicht mehr. Ich habe 
bis zum Ende des Studiums mit ei-
nem Freund zusammen ab und zu 
Konzerte mit Musik für Trompete 
und Orgel gespielt, für mich unver-
gesslich sogar ein Festkonzert an-
lässlich der Jahrestagung der Ba-
deärzte in meiner Heimatstadt Bad 
Wurzach. Aber ganz im Ernst: Wer 
als Musiker auftritt, etwas zu sagen 
haben möchte, der muss das trai-
nieren wie jede andere Fähigkeit, 
sei es intellektuell, manuell chirur-
gisch oder auch im Sport. Ich freue 
mich, wenn ich in der Kirche den 
Gottesdienst begleiten kann. Und 
ich gehe genauso gerne in Konzer-
te von Berufsmusikern. Ich kann 
den Unterschied einschätzen und 
habe großen Respekt vor diesen 
Künstlern. 

Welche Komponisten und 
welche Lieder spielen Sie am 
liebsten?

In Form, Tiefgang und Vielfalt der 
Musik ist Johann Sebastian Bach 
unerreicht. Die „großen Orgelwer-
ke“ von Bach haben mich faszi-
niert, mit 15 genauso wie mit 60. 
Als Kontrapunkt mag ich die soge-
nannten neuen geistlichen Lieder. 
Ein rhythmisches Lied mit „Drive“ 
neben einem klassischen Hymnus 
– das ist eine erfrischende Kombi-
nation. 

„Die Musik macht mich fröhlicher“
Bezirksbeirat und LÄK-Präsident Dr. Wolfgang Miller spielt seit seiner Jugend Kirchenorgel 

Dr. Wolfgang Miller liebt die Werke von Bach

Am Samstag, den 14. März 2026, 
dreht sich in der Bezirksdirektion 
Stuttgart zwischen 9.00 Uhr und 
17.00 Uhr alles um das Thema Hy-
giene. Der Hygienetag hält viele 
informative und praxisorientier-
te Vorträge für Sie bereit, die das 
Spannungsfeld zwischen hygienisch 
korrektem Handeln, Nachhaltigkeit, 
Infektionsprävention und aktuellen 
Rechtsvorgaben aufzeigen. Er rich-
tet sich an Ärztinnen und Ärzte, 
Psychotherapeutinnen und Psycho-
therapeuten, Medizinische Fachan-
gestellte, Hygiene- und QM-Beauf-
tragte sowie an alle Interessierten im 
niedergelassenen Bereich. Um 9.00 
Uhr morgens geht es mit einer Be-
grüßung durch den KVBW-Vorstand 
Dr. Karsten Braun los. 

Fortbildungspunkte:
zehn

Seminarnummer:
S 225

Wann: 
Samstag, 14.03.2026,
9.00 – 17.00 Uhr

Ort:
KVBW Stuttgart
Albstadtweg 11
70567 Stuttgart

Kosten:
159 ,- Euro

 Weitere Informationen: 
www.kvbawue.de/hygienetag-2026

Alles zum Thema Hygiene in Stuttgart
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SEMINARE / VERANSTALTUNGEN

eLearning-Kurse
Weitere Angebote unter: www.online-kurse.mak-bw.de

Kursname Zielgruppe Weitere Informationen

Grundlagen der Hygiene in der 
Arztpraxis

Ärztinnen/Ärzte, Praxismitarbeitende und Auszubildende, die in ei-
ner Praxis tätig sind und Kenntnisse auf dem Gebiet der Hygiene 
erwerben, auffrischen oder festigen wollen.

Kurs-Nr.: eL 01/26 Gebühr: 59,-
Dauer: 45 min., vertont
CME-Punkte: 2

Sicher ist sicher: 
Datenschutz im Praxisalltag leben 
und managen

Ärztinnen/Ärzte, Psychotherapeutinnen und -therapeuten, Praxis-
mitarbeitende und Auszubildende, die Kenntnisse zum Datenschutz 
erlangen, erweitern oder vertiefen wollen.

Kurs-Nr.: eL 03/26 Gebühr: 98,-
Dauer: 90 min., vertont
CME-Punkte: 4

Hieb- und stichfest: 
Verordnung von Schutzimpfungen

Ärztinnen/Ärzte und Praxismitarbeitende, die aktuell oder künftig 
Impfungen durchführen und ihre Kenntnisse über deren Hintergründe 
und Verordnung erwerben, auffrischen oder festigen wollen.

Kurs-Nr.: eL 04/26 Gebühr: 98,-
Dauer: 100 min., vertont
CME-Punkte: 4

Jetzt zählt‘s: 
Hausärztliche Grundlagen des EBM

Ärztinnen/Ärzte und Praxismitarbeitende in Hausarztpraxen, die 
Leistungen nach dem EBM abrechnen und diesbezügliche Kenntnisse 
erwerben, erweitern oder auffrischen wollen.

Kurs-Nr.: eL 05/26 Gebühr: 98,-
Dauer: 110 min., vertont
CME-Punkte: 4

Wirkstoff Wissen: 
Verordnung von Sprechstundenbedarf

Ärztinnen/Ärzte und Praxismitarbeitende, die Kenntnisse zur Verord-
nung von SSB erwerben, erweitern oder auffrischen wollen.

Kurs-Nr.: eL 07/26 Gebühr: 98,-
Dauer: 90 min., vertont
CME-Punkte: 4

Mittel und Wege: 
Verordnung von Heilmitteln

Ärztinnen/Ärzte und Praxismitarbeitende, die Kenntnisse zur Verord-
nung von Heilmitteln erwerben, erweitern oder auffrischen wollen.

Kurs-Nr.: eL 08/26, Gebühr: 98,-
Dauer: 90 min., vertont
CME-Punkte: 4

Fit und fair im Umgang mit 
IGeL-Angeboten

Ärztinnen/Ärzte und Praxismitarbeitende, die aktuell oder künftig 
IGeL anbieten und ihre Kenntnisse darüber erwerben, erweitern 
oder auffrischen wollen.

Kurs-Nr.: eL 10/26 Gebühr: 98,-
Dauer: 90 min., unvertont
CME-Punkte: 4
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MAK-Seminar Zielgruppe Datum Uhrzeit Ort

Ge-
bühr  
in Euro

CME-
Punkte Seminar-Nr.

ABRECHNUNG / VERORDNUNG

EBM für 
Fortgeschrittene – 
Facharztpraxen

Ärztinnen/Ärzte, Praxismitar-
beitende aus der Orthopädie / 
Chirurgie

11. Februar 2026 15.00 bis 18.30 
Uhr

Live-
Online

98,- 4 oL 14R

GOÄ für 
Fortgeschrittene

Ärztinnen/Ärzte, Praxismitarbei-
tende, nicht für Psychotherapeutin-
nen und -therapeuten

25. Februar 2026 15.00 bis 19.00 
Uhr

Live-
Online

98,- 5 oL 34F

BETRIEBSWIRTSCHAFT / ZULASSUNG

Gegen diesen Virus hilft 
kein Medikament – Cyber-
sicherheit in der Praxis

Ärztinnen/Ärzte 4. März 2026 15.00 bis 18.00 
Uhr

Live-
Online

69,- 4 oL 60R

PRAXISMANAGEMENT

Wundmanagement/effekti-
ve Wundversorgung in der 
Praxis

Ärztinnen/Ärzte, 
Praxismitarbeitende

7. März 2026 9.00 bis 17.00 
Uhr 

BD Frei-
burg

159,- 11 F 105

Neue Mitarbeitende 
professionell ausbilden und 
einarbeiten

Ärztinnen/Ärzte, erfahrene Praxis-
mitarbeitende

26. März 2026 9.00 bis 14.00 
Uhr

Live-
Online

159,- 8 oL 138F

QUALITÄTSMANAGEMENT

Basiskurs 
Qualitätsmanagement

Ärztinnen/Ärzte, 
Praxismitarbeitende

30./31. Januar 2026 Fr, 14.00 bis 
19.00 Uhr +
Sa, 9.00 bis 16.00 
Uhr

Live-
Online

259,- 18 oL 142S

Datenschutz in der Praxis Ärztinnen/Ärzte, 
Psychotherapeutinnen und -thera-
peuten, Praxismitarbeitende

10. Februar 2026 9.00 bis 14.00 
Uhr

Live-
Online

159,- 8 oL 152K

QUALITÄTSSICHERUNG UND -FÖRDERUNG

Kurs zur Aufbereitung von 
Medizinprodukten

Ärztinnen/Ärzte, Praxismitar-
beitende; Kurs schließt mit einer 
Prüfung ab

26. bis 28. Februar 
2026 + 
6. März 2026 
(Prüfungstag) 

jeweils 9.00 bis 
17.00 Uhr
Prüfungstag: 9.00 
bis 18.15 Uhr

BD 
Stuttgart

429,- 25 S 177

Moderatorentraining für 
Qualitätszirkel

Ärztinnen/Ärzte, Psychotherapeu-
tinnen und -therapeuten, die einen 
Qualitätszirkel leiten

7. Februar 2026 9.00 bis 17.00 
Uhr

Live-
Online

159,- 11 oL 187F

Hautkrebs-Screening – 
Fortbildung für Hausärzte

Fachärztinnen und Fachärzte für 
Allgemeinmedizin, Innere Medizin

28. Februar 2026 9.00 bis 17.00 
Uhr

BD 
Karlsruhe

229,- 8 K 195

Für Fragen steht das Team der 
MAK unter 

 0711 7875-3535 
zur Verfügung. 

Sichern Sie sich jetzt Ihren Semi-
narplatz. Nutzen Sie den Weg der 
Onlineanmeldung unter: www.mak-
bw.de

Auf unserer Website finden Sie 
weitere aktuelle Informationen zu 
unseren Seminarangeboten.

www.mak-bw.de

Seminare der Management Akademie der KVBW (MAK)
Live-Online-/Präsenz-Seminare 
Weitere Angebote unter: www.mak-bw.de
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Auszeichnung: Freiburger Arzt setzt 
sich für traumatisierte Menschen ein 

Shoppen und spenden
Helfen Sie den German Doctors mit Ihrer Spende 

bei der ärztlichen Ausstattung 

„Dumela Rra, wena, o kae?“, sag-
te der Bürgermeister von Freiburg, 
Martin Horn, an einem Vormittag 
im Oktober zu Dr. Peter Schröder. 
„Guten Tag, wie geht‘s“ heißt das 
auf Setswana, der Sprache von  
Botswana. 

Dr. Schröder ging‘s so lala, denn 
der Allgemeinmediziner, Psycho-
therapeut und Psychotraumaexper-

te war sehr aufgeregt und berührt, 
da er an diesem Tag im alten Frei-
burger Rathaus das „Verdienstkreuz 
am Bande“ des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland verlie-
hen bekommen sollte. Grund für die 
Verleihung waren seine Verdienste 
um traumatisierte Flüchtlinge welt-
weit. Bereits seit den 80er Jahren 
war der Arzt als Entwicklungshelfer 
vier Jahre in Botswana, bis er we-
gen einer Tuberkulose-Erkrankung 

nach Deutschland zurückkehren 
musste. Später war er für „Ärzte 
ohne Grenzen“ und andere Hilfsor-
ganisationen immer wieder in Afri-
ka, so etwa in Südafrika, wo er bei 
Mandelas Wahrheitskommission 
ehrenamtlich mit Überlebenden des 
Apartheid-Regimes arbeitete. 
Flüchtlinge kamen aber schon in 
seine allgemeinmedizinische Pra-
xis in Freiburg. Eine Arbeit, die ihn 

erfüllte, weil „man mit kleinen Din-
gen ganz viel bewegen kann.“ Zum 
Beispiel, indem man ihnen sagt: 

„Ich freue mich, dass ich Sie ken-
nenlernen darf, dass Sie die Flucht 
geschafft haben und jetzt hier in Si-
cherheit sind. Herzlich willkommen 
in Deutschland.“ So begrüßt, flössen 
bei vielen Tränen. 
Bei einem Trauma, sagt Schröder, 
fühle man sich meist völlig hilf-
los, weil man glaube, an seinem 

Schicksal nichts ändern zu können. 
„Dann arbeitet man systematisch da-
ran, was man trotz des Traumas al-
les noch kann. Mit diesen Ressour-
cen hat man eine andere Perspektive 
auf das Trauma. Es bleibt dann zwar 
immer noch eine große Katastrophe 
im eigenen Leben. Aber man kann 
sich trotzdem irgendwie noch eine 
Zukunft vorstellen.“ 
Auch nach seinem Ruhestand 2015 
engagierte sich Schröder als Ober-
arzt an der Uniklinik Freiburg, um 
dort in der Erstaufnahmestelle die 
medizinische und psychologische 
Hilfe für Flüchtlinge zu koordinie-
ren. Das Engagement setzte sich 
selbst nach einer schweren Krebser-
krankung fort. Sein Wissen gibt der 
75-jährige Arzt nun an andere wei-
ter, in Kursen und im Verein „Fo-
rum südliches Afrika“. Motivation 
seien für ihn die Erfolgserlebnisse, 
die es immer wieder gebe. „Wenn 
Menschen, die manchmal schon 

15 bis 20 Jahre in Deutschland wa-
ren, aber immer noch nicht arbei-
ten durften und mit Familie in ei-
ner Gemeinschaftsunterkunft woh-
nen mussten, irgendwann mal stolz 
mit einer dauerhaften Aufenthaltser-
laubnis oder sogar einem deutschen 
Pass vorbeikamen - das waren im-
mer ganz besondere Momente.“ 
Die KVBW gratuliert Dr. Peter 
Schröder und sagt: „Re a leboga“, 
wir schätzen Dein Engagement!� ef

Mit einem Arztkoffer aus dem 
Spendenshop der German Doctors 
helfen Sie benachteiligten Men-
schen und geben ihnen die Chance 

auf ein gesundes und selbstbe-
stimmtes Leben. Gerade zu Weih-
nachten ist das auch eine tolle 
Möglichkeit, eine Spende statt ei-
nes herkömmlichen Geschenks 
zu „verschenken“. Auf der Websi-
te der German Doctors kann man 
ganz individuell zusammenstellen, 
was man verschenken will. So kos-
tet eine Diagnostik 4,00 Euro, eine 
HIV-Hilfe 15,50 Euro oder eine 
Wundversorgung 7,00 Euro. Wer 
mehr anlegen will, kann zum Bei-
spiel eine Schwangerenbetreuung 
für 50,00 Euro ordern. Packen Sie 
allein oder gemeinsam mit Freun-
den einen Koffer. Die German 
Doctors freuen sich über die Aus-
rüstung für ihren Einsatz und die 
Patienten und Patientinnen in den 
Projektregionen können dank Ihres 
gut gefüllten Arztkoffers behandelt 
werden. � ef

 www.german-doctors.de/de/
sinnvoll-spenden/spendenshop

Dr. Peter Schröder

Ratgeber in der Medizin gibt es 
viele. Mit „Organisch“ hebt sich 
Giulia Enders von der Masse ab. 
Wie schon in ihrem Buch „Darm 
mit Charme“ versteht es die Ärztin, 
Neugierde zu wecken und mit Hu-
mor wissenschaftliche Erkenntnis-
se und komplexe Zusammenhänge 
verständlich zu vermitteln. 

„Organisch“, das neue Werk von 
Giulia Enders, lädt zu einer Entde-
ckungsreise in den menschlichen 
Körper ein. Im Buch dreht sich al-
les um die Lunge, das Immunsys-
tem, die Haut, die Muskeln und das 
Gehirn. Die Empathie der Autorin 
für diese wertvollen Akteure des 
menschlichen Körpers ist durchweg 
greifbar. Sie rückt deren oft im Ver-
borgenen geleistete Arbeit in den 
Fokus, versteht sie als Lehrmeister 
für ein gelingendes Leben und ge-
sellt ihnen Paten zur Seite – wie 
etwa der Lunge na-
mens Oma Müdgi. 
Die Organe als Ma-
schinen zu sehen, 

liegt Giulia Enders fern. Sie regt 
dazu an, den menschlichen Körper 
als lebendiges, komplexes System 
zu entdecken, das weit mehr leistet, 
als man sich vorzustellen vermag. 
Die Leser erfahren, wie sie mit ih-
rem Körper, nicht gegen ihn leben 
und dass schon kleine Anpassun-
gen viel bewirken können, um im 

Einklang mit dem eigenen biologi-
schen System zu stehen. 

Ruhiges Herz

So findet sich etwa in dem Kapitel, 
das sich der Lunge widmet, neben 
spannenden Infos zu Sauerstoffradi-
kalen oder der Luftverschmutzung 
auch das Thema Atemtechniken, 
und der Tipp, „es lohne sich“ lang-
samer auszuatmen. Wer im Schnitt 
über den Tag länger aus- als einat-
met, hat statistisch gesehen selte-
ner stressassoziierte Krankheiten. 
Die Erklärung: In den Sekunden 
des Ausatmens verlangsamt sich 
der Herzschlag, das Herz bekommt 
so mehr Ruhe, die Hektik fällt weg. 

Das Entstehen von Autoim-
munkrankheiten

Im Kapitel Immunsystem wird 
nicht nur der Unterschied zwischen 
Viren und Bakterien erklärt und 
wie etwa Impfen funktioniert. Man 
lernt die Akteure des auf Sicherheit 

bedachten Immunsystems kennen, 
die eher neugierig darauf sind, den 
Körper gut kennenzulernen, als an-
griffslustig zu sein. Das Immunsys-
tem agiert überlegt, erklärt Giulia 
Enders. Es zu stärken sei nicht im-
mer unbedingt die beste Idee, denn 
ein gestärktes Immunsystem könne 
mithin auch überreagieren, Harm-
loses attackieren und so etwa zum 
Entstehen von Autoimmunkrank-
heiten beitragen. Wer seinem Im-
munsystem Gutes tun möchte, kann 
beispielsweise auf genügend Schlaf 
achten. Im Schlaf wird nicht nur der 
„Akku“ aufgeladen. Besonders im 
Tiefschlaf werden viele Immunzel-
len gebildet. 

Tintin

Die Autorin versteht es immer wie-
der, die Aktionen im menschlichen 
Körper auf das Leben zu übertra-
gen. Im Kapitel Muskeln unterstützt 
die Proteinfeder „Titin“ die Musku-
latur so effektiv, dass aus Lastenhe-
bern Steinschleudern werden. Für 

das Arbeitsleben zu bedenken: Eine 
motivierte Mitarbeiterin, die sich 
nicht nur um ihren eigenen Erfolg 
bemüht, sondern anderen hilft, stei-
gert die Leistung des ganzen Teams. 

Gleichgewicht der Organe

Die Haut, die für Beziehungen steht, 
und das Gehirn, das Denken und 
Sein repräsentiert, werden in den 
weiteren Kapiteln vorgestellt. Bis 
zu zehn Billionen Euro würde ein 
menschlicher Körper kosten, wol-
le man ihn nachbilden - mit Herz-
Lungen-Maschine, Prothesen und 
so weiter. Ein Grund, sorgsam mit 
ihm umzugehen. Zum Abschluss ein 
Gedanke, der gut in diese Zeit passt: 
Würden die Menschen für das Zu-
sammenleben die Organe ihres Kör-
pers zum Vorbild nehmen, die auf 
ein Gleichgewicht bedacht sind – es 
könnte ein Zustand des „Friedens“ 
sein, resümiert Giulia Enders. � ja

 Giulia Enders, Organisch, Ull-
stein Verlag, 24,99 Euro

Die Organe – Lehrmeister für ein gelingendes Leben

Ein frohes Fest und einen guten Start ins Jahr 2026 
wünscht die ergo-Redaktion allen Mitgliedern der 
KV Baden-Württemberg
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Vorstand

Nothilfe leisten wir dann, wenn eines unserer Projektgebiete von einer 
Katastrophe betroffen ist –  die Philippinen zum Beispiel von Verwüs-
tungen durch Taifune oder Sierra Leone von der Ebola-Epidemie. Die 
im Jahr 2020 einsetzende Corona-Pandemie hat auch uns vor ganz neue 
Herausforderungen gestellt: An Zehntausende Familien haben unsere 
lokalen Mitarbeitenden Lebensmittelpakete und warme Mahlzeiten 
ausgegeben. Auch Masken, Seife und Desinfektionsmittel haben sie 
großzügig verteilt. Seit April 2022 leisten wir zudem Nothilfe für die 
vom Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine betroffenen Menschen.

Besonderheit: Nothilfe German Doctors 
in Zahlen

Jede Spende hilft!

1983 
Gründung 

14
Einsatzländer bislang

13
Arztprojekte aktuell

ca. 200 
Arzteinsätze jedes Jahr 

1.000 
und mehr Patientenkontakte 
jeden Tag 

43
nachhaltige Projekte unserer 
Partner, die wir derzeit in 12 
Ländern unterstützen

40 Jahre
Hilfe, die bleibt!

30 Euro
Mit nur 30 Euro können wir 
ein mangelernährtes Kind in 
Bangladesch ein Jahr lang mit 
warmen Mahlzeiten versorgen.

120 Euro
reichen aus für die umfassende 
Schwangerschaftsvorsorge ei-
ner werdenden Mutter auf den 
Philippinen.

Jede Spende hilft!Jede Spende hilft!

60 Euro
Mit nur 60 Euro können wir 
einen chronisch kranken Men-
schen etwa ein Jahr lang mit le-
benswichtigen Medikamenten 
versorgen.

Informieren Sie sich online
Alles Wissenswerte fi nden Sie auch auf unserer Website und über 
unsere Social-Media-Kanäle.

german-doctors.de

facebook.com/GermanDoctors

x.com/GermanDoctors

instagram.com/german_doctors

german-doctors.de/youtube

german-doctors.de/blog

klima-druck.de · ID-Nr. 23157050

Kontakt  
German Doctors e. V.  |  Löbestraße 1a  |  53173 Bonn
Telefon +49 228 387597-16  |  Telefax +49 228 387597-20
spenderservice@german-doctors.de 

Spendenkonto
German Doctors e.V.  |  SozialBank  
IBAN DE93 3702 0500 0400 0800 02  |  BIC BFSWDE33XXX
Stichwort: Medizinische Hilfe

(Stand Dezember 2022)
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Ärztin und Autorin Giulia Enders
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